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Der Senat von Berlin
StadtWohn IV D 14
Tel.: 90139 - 4233

An das Abgeordnetenhaus von Berlin
Uber
Senatskanzlei — G Sen —

Vorblatt

Vorlage — zur Beschlussfassung —

uber

den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vom 28. November 2016 mit Deckblatt vom 15.
November 2017 und mit Deckblatt vom 27. April 2018 fir eine Teilflache der
Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestralle, Daumstral3e,
PohleseestralRe und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst

A. Problem

Der am 07.05.2019 vom Senat beschlossene Entwurf des Bebauungsplans 5-73
(Senatsvorlage Nr. S-2216/2019) hat die Zustimmung des Abgeordnetenhauses
bereits am 15.08.2019 erhalten. Das geplante Wohnungsbauvorhaben wird durch die
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag realisiert. Die Bauarbeiten sind auf
der Grundlage der bereits am 14.06.2018 erteilten Planreife gem. § 33 Abs. 1 BauGB
und durch die im Anschluss durch das Bezirksamt Spandau erteilte Baugenehmigung
Mitte 2018 angelaufen. Die Fertigstellung und Nutzungsaufnahme der rd. 362
Wohnungen ist fur Sommer 2020 geplant.

Aufgrund veranderter Rahmenbedingungen im Verfahren des benachbarten
Bebauungsplanes 5-74 sowie einer verdnderten Gesetzeslage zum
Fluglarmschutzgesetz (FluLarmG) - Ausweisung neuer Fluglarmschutzzonen - wurde
im Nachgang der Abgeordnetenhauszustimmung ein Nachtrag zum stadtebaulichen
Vertrag des Bebauungsplanes 5-73 und die Uberarbeitung / Anpassung der
Begrindung zum Bebauungsplan - in Abstimmung mit der zustéandigen Fachabteilung
bei der Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - notwendig. Eine
erneute (eingeschrankte) Beteiligung wurde nicht erforderlich, da weder eine
Plananderung noch eine Veranderung der Abwagung im Ergebnis erfolgt ist.

Die Anderung umfasst folgende Kapitel der Begriindung:

1



| 3.4 Stadtentwicklungsplanung

Aktualisierung der Planungsgrundlagen fur die Stadtentwicklung (StEP Wohnen 2030,
StEP Zentren 2030) auf den neusten Stand sowie die Beschreibung, welche Aussagen
die Stadtentwicklungsplane fur das Plangebiet treffen.

Il 3.9.1 Fluglarm

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der seit dem 01.01.2020 geltenden
Larmschutzbereiche fir den Flughafen Tegel, welche die zuvor geltenden
Larmschutzzonen von 1976 ablésen. Die Anderungen des Kapitels umfassen die
Beschreibung der das Plangebiet betreffenden neuen Larmschutzbereiche sowie die
damit verbundenen Larmpegel und deren Auswirkungen auf das Planvorhaben.

Il 3.12.2 Fluglarmzonen des Flughafens Tegel
Die neuen Fluglarmschutzzonen des Flughafens Tegels werden beschrieben und die
damit verbundenen Auswirkungen auf das Plangebiet erlautert.

Il 3.13 Stadtebaulicher Vertrag

Aufgrund der Verlagerung des erforderlichen und im benachbarten Bebauungsplan 5-
74 nachgewiesenen oOffentlichen Kinderspielplatzes auf eine alternative Flache im
Bebauungsplan VIII-527 wurde fur die Herrichtung des Spielplatzes durch den
Vorhabentrdger ein Nachtrag zum Stadtebaulichen Vertrag erforderlich. Der neue
Standort fur den Spielplatz befindet sich bereits im Vermdgen des Landes Berlin
(Stral3en- und Grunflachenamt des Bezirks Spandau) und ist sofort verflgbar.

[l 3. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur — Grunflachen
Der angepasste Standort des offentlichen Spielplatzes und die Grinde fir die
Verlagerung der Spielplatzflache werden aufgefthrt.

Aufgrund der notwendig gewordenen Anderungen / Anpassungen ist eine erneute
Zustimmung des Abgeordnetenhauses fir den Entwurf des Bebauungsplans 5-73
erforderlich. Daher wird die Uberarbeitete Vorlage zum Bebauungsplan 5-73 erneut zur
Beschlussfassung vorgelegt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen
Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel am 6stlichen Havelufer, westlich
der Daumstraf3e und deckt sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskraftigen
Bebauungsplans VIII-526. Durch die fur den gesamten Entwicklungsbereich
festgesetzten Bebauungspldane wurde Planungsrecht fur unterschiedlichste
Nutzungen geschaffen. Etliche der neuen Quartiere sind bereits fertiggestellt, andere
liegen noch brach und/oder entwickeln sich weiter. Der festgesetzte Bebauungsplan
VIII-526 legt fur das Plangebiet bereits planungsrechtliche Voraussetzungen vor, um
im Geltungsbereich westlich der Daumstral3e ein qualitatsvolles Wohnquartier zu
entwickeln. Bis zum Beginn des Mietwohnungsbaus im Jahr 2018 sind im Plangebiet
bis auf die Reihenhausbebauung sudlich der Schwielowseestral3e (Berlin-Terrace-
Hauser), die Spandauer Havelpromenade und die Erschliedungsstral3en keine
weiteren baulichen Anlagen realisiert worden. Das Nutzungskonzept des
Bebauungsplans VIII-526 (hochverdichtete Reihenh&user und
Geschosswohnungsbau) entsprach mit der Aufgabe der damaligen
Wohnungsbauférderung und dem Wegbrechen der Nachfrage nicht mehr den
Anforderungen des damaligen Immobilienmarktes. Der Anstieg der Nachfrage nach
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Wohnraum ab dem Jahre 2012 hat dazu gefihrt, dass samtliche unbebaute
Grundsticke im Planungsgebiet nach einem neuen einheitlichen stadtebaulichen
Konzept, das inhaltich mit dem Fachbereich des Bezirksamts und der
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen abgestimmt ist und sich an das
bisherige Planungskonzept anlehnt, unter der Berucksichtigung der grofRen
Wohnungsnachfrage als nachhaltiges Stadtquartier im Geschosswohnungsbau
entwickelt werden sollen. Das neue stadtebauliche Gesamtkonzept wurde durch den
Ausschuss fur Stadtentwicklung der Bezirksverordnetenversammlung Spandau
bestétigt. Die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, hat die
landeseigenen Bauflachen zwischen der Zernseestrale / Daumstral’e /
Pohleseestralle und der Spandauer Havelpromenade bereits in ihren Bestand
eingebracht bekommen.

B. Ldsung

Das generelle Planungsziel, die Entwicklung des Quartiers als allgemeines
Wohngebiet gemald § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), bleibt bestehen, jedoch
soll das Mal3 der baulichen Nutzung gemafR § 17 Abs. 1 BauNVO beim Bebauungsplan
5-73 im Unterschied zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 mal3voll erhoht
werden. Der Bebauungsplan soll mit erweiterten Planungszielen dazu beitragen, auf
die  demografischen und sozialen Herausforderungen aufgrund  der
Bevolkerungsentwicklung in Berlin durch die Anpassung der stadtebaulichen Dichte
und somit adaquat auf die weitere Entwicklung der Wasserstadt zu reagieren. Mit dem
Bebauungsplan 5-73 kommt zudem das Berliner Modell der kooperativen
Baulandentwicklung zur Anwendung. Es werden im Bebauungsplan Uberwiegend
Wohngebaude festgesetzt, bei denen ein Anteil von mindestens 30% der zuldssigen
Geschossflache mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung gefordert werden
kénnten. Dies wurde auch vertraglich gesichert.

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender
Gesamtinteressen Berlins — vollumfangliche Anwendung des Berliner Modells der
kooperativen Baulandentwicklung — mit Schreiben vom 12. Marz 2018 von ihrem
Eingriffsrecht geméaf 8 7 Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren zur
Aufstellung und Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen. Am 13. Juni
2018 hat der zustdndige Ausschuss (26. Sitzung des Ausschusses flr
Stadtentwicklung und Wohnen) die Inhalte des Bebauungsplans 5-73 billigend zur
Kenntnis genommen und die beabsichtigte Erklarung der Planreife mehrheitlich
befirwortet. Darauf folgend hat am 14.06.2018 die Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung und Wohnen die Planreife zum Bebauungsplan 5-73 erklart. Die
Bauarbeiten sind bereits weit vorangeschritten und die Wohnungen bereits ab im
Sommer 2020 bezogen werden.

C. Alternative/ Rechtsfolgenabschétzung

Der festgesetzte Bebauungsplan VIII-526 ermdglichte bereits eine Wohnbebauung
und deckt sich hinsichtlich der Baukdrperstellung weitestgehend mit dem
beabsichtigten Bebauungsplan 5-73. Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73
ermdoglichen nunmehr eine hohere bauliche Dichte (ca. 4.300 m?) und eine hohere
Geschossigkeit. Wirde der Bebauungsplan 5-73 nicht festgesetzt werden, waren
anstatt Geschosswohnungsbauten teilweise nur Reihenhdauser oder Townhouses
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zulassig. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die das Grundstiick bereits
eingebracht bekommen hat, ist jedoch auf den Bau von Geschosswohnungen
spezialisiert. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist zudem nach wie vor sehr hoch.

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

Kosten flur Privathaushalte oder Wirtschaftsunternehmen fallen aufgrund der
Verpflichtung im Stadtebaulichen Vertrag zur Kostenibernahme nicht an.

E. Gesamtkosten

Die Gesamtkosten zur Umsetzung des Bebauungsplans, d.h. die Kosten fir die
Infrastruktur und die zuldssigen Hochbauten kénnen nicht abgeschatzt werden. Die
Kosten sind vom Vorhabentrager zu tragen.

Haushaltmafige Auswirkungen fur das Land Berlin sind nicht erkennbar.

F. FlachenméafRige Auswirkungen

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtflache von rd. 22.350 m2. Die Verkehrsflachen im
Plangebiet nehmen eine Flache von rd. 2.420 m2 ein.

G. Auswirkungen auf die Umwelt

Die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 erfolgt als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemaflR § 13a BauGB, wonach
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, im Sinne
des 8§ la Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder
zulassig gelten. Obwohl aufgrund von 8 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eine Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich ist, sind die Belange des Umweltschutzes
jedoch weiterhin Abwagungstatbestand und verfahrensrelevant.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegeniber dem zuvor
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusatzlich Boden in
Anspruch genommen. Es erhoht sich die insgesamt versiegelbare Flache im
Plangebiet gegeniber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526
um insgesamt ca. 680 m2. Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die
Bodenschichten ist mit einem Verlust der Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen jedoch
keine besonders zu schiitzenden Bdden vor.

Die Erhdhung der zusatzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden
Restverunreinigungen in tieferen Bodenschichten sowie den bestehenden
Grundwasserverunreinigungen ist davon auszugehen, dass maximal Teile des auf den
versiegelten Teilen der Grundstiicke anfallenden Niederschlagswassers dezentral
versickert werden konnen, wahrend der Uberwiegende Anteil der Kanalisation
zugefihrt werden muss.

Wahrend der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich, dass die Untersuchungsflache
fur den Dunen-Sandlaufkéfer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Bei gezielter Suche
konnte kein Nachweis der potenziellen Art Dinen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida)
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erbracht werden. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen
Sukzession wenig wahrscheinlich. Zudem ist der Dunen-Sandlaufkafer in Berlin und
Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und gilt nicht als geféhrdet. Bei einer
maoglichen Beeintrachtigung des Lebensraums ist damit zu rechnen, dass dieser einen
Ersatzlebensraum finden wird. Da Sandlaufkafer eine hohe Flugfahigkeit haben, ist es
sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen annehmen.

Seitens des bezirklichen Fachamtes (Naturschutzamt) wurde nach der Prifung der
Konflikteinschatzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine
Betroffenheit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine
Betroffenheit von Brutvdogeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind.
Betroffen von der Bebauung sind lediglich Insekten (Blaufliigelige Odlandschrecke);
diese ist jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. 8§ 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.

Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschétzung zum Artenschutz
wurde durch die untere Naturschutzbehotrde festgestellt, dass im Plangebiet eine
Flache mit Halbtrocken- und Trockenrasenbestdnden (gemal § 30
Bundesnaturschutzgesetz geschuitzt) vorhanden ist. Diese Flachen werden bei der
Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie innerhalb
der Baugebiete liegen. Daher ist die Flache des gesetzlich geschutzten Biotops
auszugleichen. In einem offentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land Berlin,
vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem Grundstickseigentiimer
wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhaltnis 1:1 fur das geschutzte
Biotop aulRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am Standort
Finkenherd, Spektelake nérdlich der Falkenseer Chaussee geschaffen wird.

Durch die erweiternde Festsetzung sind keine wesentliche verschlechternde
Auswirkung auf das Schutzgut Landschaft/ Erholung und Klima/ Luft zu erwarten. Zwar
hat die Erhéhung der Gebaude durch die Zulassigkeit zusatzlicher Staffelgeschosse
Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung verstarkt wird, doch
wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung von Begrinung der Tiefgarage und
Dacher eine ausgleichende Wirkung fur die Erh6hung der Baumasse erzielt.

H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Auswirkungen fur die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg ergeben sich nicht.

I. Zusténdigkeit

Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen



Der Senat von Berlin
- StadtWohn IV D 14 -
Tel.: 9(0)139-4233

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin
uber
Senatskanzlei — G Sen —

Vorlage
- zur Beschlussfassung -

Uber den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vom 28. November 2016 mit Deckblatt
vom 15. November 2017 und mit Deckblatt vom 27. April 2018 fur eine Teilflache der
Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestrale, Daumstralile,
PohleseestralRe und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst

Das Abgeordnetenhaus wolle beschliel3en:

Das Abgeordnetenhaus stimmt dem vom Senat am 1. September 2020 beschlossenen
Entwurf des Bebauungsplans 5-73 zu.

A. Begrindung

Siehe Anlage

B. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBI.IS.3634), das zuletzt durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 27.Marz 2020 (BGBI.IS.587) geandert worden ist

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstuicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)

Gesetz zur Ausfuihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBI. S. 578), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 06. Dezember 2017 (GVBI. S. 664)



Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S.2542), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 4. Marz 2020 (BGBI. | S. 440) geandert worden ist

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner
Naturschutzgesetz — NatSchGBIn) in der Fassung vom 29. Mai 2013 (GVBI. S.
140), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.09.2019 (GVBI. S.
612)

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

Kosten fir Privathaushalte oder Wirtschaftsunternehmen fallen aufgrund der
Verpflichtung im Stadtebaulichen Vertrag zur Kosteniibernahme nicht an.

D. Gesamtkosten

Die Gesamtkosten zur Umsetzung des Bebauungsplans, d.h. die Kosten fir die
Infrastruktur und die zuldssigen Hochbauten kénnen nicht abgeschatzt werden. Die
Kosten sind vom Vorhabentrager zu tragen.

Haushaltmafige Auswirkungen fur das Land Berlin sind nicht erkennbar.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Lander Berlin und Brandenburg
Keine
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben

Die Plangebiet umfasst 22.352 m?, davon sind 1.315 m? 6ffentliche Griinflache, 1.248
m? Flachen im Privateigentum, 1.932 m? Flachen fir Geh- und Radfahrrechte (FuRR-
und Radwege), 2.422 m? offentliche StraBenflachen. Die StrafRenflachen wurden
gegenuber dem Bebauungsplan VIII-526 reduziert. Da das Baugrundstick der
Wohnungsbaugesellschaft Gewobag zur Finanzierung von 22 gefdrderten
Wohnungen eingebracht wurde, entstehen keine Einnahmen. Die Promenade und der
Anteil der offentlichen Griunflache entsprechen dem bestehenden Planungsrecht
(Bebauungsplan VIII-526).

Kosten fur die Errichtung von funf Grundschulplatzen, fir vier Kita-Platze und die
Kosten fir erforderliche AusgleichsmaRnahmen werden vom Vorhabentrager
getragen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:
Keine



G. FlachenmalRige Auswirkungen

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtflache von rd. 22.350 m2. Die Verkehrsflachen im
Plangebiet nehmen eine Flache von rd. 2.420 m2 ein.

H. Auswirkungen auf die Umwelt

Die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 erfolgt als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemafl § 13a BauGB, wonach
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, im Sinne
des 8 la Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder
zulassig gelten. Obwohl aufgrund von 8§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eine Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich ist, sind die Belange des Umweltschutzes
jedoch weiterhin Abwagungstatbestand und verfahrensrelevant.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegeniber dem zuvor
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusatzlich Boden in
Anspruch genommen. Es erhoht sich die insgesamt versiegelbare Flache im
Plangebiet gegenlber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526
um insgesamt ca. 680 m2. Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die
Bodenschichten ist mit einem Verlust der Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen jedoch
keine besonderen zu schitzenden Bdden vor.

Die Erhohung der =zusatzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden
Restverunreinigungen in tieferen Bodenschichten sowie den bestehenden
Grundwasserverunreinigungen ist davon auszugehen, dass maximal Teile des auf den
versiegelten Teilen der Grundsticke anfallenden Niederschlagswassers dezentral
versickert werden koénnen, wahrend der Uberwiegende Anteil der Kanalisation
zugefihrt werden muss.

Wahrend der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich, dass die Untersuchungsflache
fur den Dunen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Bei gezielter Suche
konnte kein Nachweis der potenziellen Art Dinen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida)
erbracht werden. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen
Sukzession wenig wahrscheinlich. Zudem ist der Dunen-Sandlaufkafer in Berlin und
Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und gilt nicht als geféhrdet. Bei einer
maoglichen Beeintrachtigung des Lebensraums ist damit zu rechnen, dass dieser einen
Ersatzlebensraum finden wird. Da Sandlaufkafer eine hohe Flugfahigkeit haben, ist es
sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen annehmen.

Seitens des bezirklichen Fachamtes (Naturschutzamt) wurde nach der Prifung der
Konflikteinschatzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine
Betroffenheit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine
Betroffenheit von Brutvdogeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind.
Betroffen von der Bebauung sind lediglich Insekten (Blaufliigelige Odlandschrecke);
diese ist jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. 8§ 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.



Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschétzung zum Artenschutz
wurde durch die untere Naturschutzbehotrde festgestellt, dass im Plangebiet eine
Flache mit Halbtrocken- und Trockenrasenbestdnden (gemal § 30
Bundesnaturschutzgesetz geschuitzt) vorhanden ist. Diese Flachen werden bei der
Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie innerhalb
der Baugebiete liegen. Daher ist die Flache des gesetzlich geschutzten Biotops
auszugleichen. In einem offentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land Berlin,
vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem Grundstickseigentiimer
wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhaltnis 1:1 fir das geschutzte
Biotop aulRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am Standort
Finkenherd, Spektelake nérdlich der Falkenseer Chaussee geschaffen wird.

Durch die erweiternde Festsetzung sind keine wesentliche verschlechternde
Auswirkung auf das Schutzgut Landschaft/ Erholung und Klima/ Luft zu erwarten. Zwar
hat die Erhéhung der Gebaude durch die Zulassigkeit zusatzlicher Staffelgeschosse
Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung verstarkt wird, doch
wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung von Begrinung der Tiefgarage und
Dacher eine ausgleichende Wirkung fur die Erhéhung der Baumasse

erzielt.

Berlin, den 1. September 2020

Der Senat von Berlin

Muller Scheel
Regierender Blrgermeister Senator fur Stadtentwicklung
und Wohnen

Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus:

- Begriindung zum Bebauungsplanentwurf 5-73 gem. § 9 Abs. 8 BauGB
- Zusammenzeichnung des Bebauungsplanentwurfs 5-73 vom 28. November 2016 mit den
Deckblattern vom 15. November 2017 und vom 27. April 2018



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

Begrindung zum Bebauungsplan 5-73

far eine Teilflache der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestrale,
Daumstral3e, Pohleseestral’e und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst
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Begrindung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB



Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB




Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB
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A.

Begrindung
Planungsgegenstand
Veranlassung und Erforderlichkeit

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen Entwicklungsbereich
Wasserstadt Berlin-Oberhavel am 6stlichen Havelufer; westlich der Daumstraf3e und deckt
sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskraftigen Bebauungsplans
VIII-526.

Der Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel, nordéstlich der Spandauer Altstadt
und beidseitig der Oberhavel gelegen, wurde aufgrund seiner stadtraumlichen und wasser-
bezogenen Lagequalitaten von einem weitgehend extensiv gewerblich / industriell genutzten
Gebiet stadtebaulich neu strukturiert und hat hochwertige Wohn- und Biro-/ Dienstleistungs-
nutzungen aufgenommen. Die einst von Brachen und Gewerbe verstellten Ufer sind heute
offentlich zuganglich und werden durch neue Nutzungen belebt.

Durch die Dritte Verordnung zur Aufhebung der Verordnung Uber die férmliche Festlegung
des stadtebaulichen Entwicklungsbereichs Wasserstadt Berlin-Oberhavel vom 13. Juli 1992
wurde am 31. Juli 2012 der Entwicklungsbereich endgultig aufgehoben.

Mit den fur den gesamten Entwicklungsbereich festgesetzten Bebauungsplanen wurde Pla-
nungsrecht flr unterschiedlichste Nutzungen geschaffen. Etliche der neuen Quartiere sind
bereits fertiggestellt, andere liegen noch brach und/oder entwickeln sich weiter. Die Was-
serstadt Berlin-Oberhavel bietet bereits heute ein vielfaltiges Wohnungsangebot - von der
klassischen Mietwohnung im Geschosswohnungsbau mit Havelblick tUber Eigentumswoh-
nungen bis zu individuellen Eigenheimen - in lebendigen und individuellen Quartieren mit
entsprechenden Infrastruktureinrichtungen.

Im Plangebiet liegen mit dem festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 bereits planungsrecht-
liche Voraussetzungen vor, um im Geltungsbereich westlich der Daumstral3e ein qualitats-
volles Wohnquartier zu entwickeln.

Bisher sind im Plangebiet bis auf die Reihenhausbebauung sudlich der Schwielowseestral3e
(Berlin-Terrace-Hauser), die Spandauer Havelpromenade und die ErschlieBungsstral3en
keine weiteren baulichen Anlagen realisiert worden, da das Nutzungskonzept des Bebau-
ungsplans VIII-526 (hochverdichtete Reihenh&user und Geschosswohnungsbau) mit der
Aufgabe der damaligen Wohnungsbauférderung und dem Wegbrechen der Nachfrage den
Anforderungen des damaligen Immobilienmarktes nicht mehr entsprach.

Die Wasserstadt Berlin-Oberhavel hat nach Aufhebung der Verordnung Uber die férmliche
Festlegung des stadtebaulichen Entwicklungsbereichs und einer eher schleppenden Nach-
frage in den Jahren bis ca. 2014 in jungster Zeit einen bemerkenswerten Entwicklungs- und
Nachfrageschub erlebt.

In Berlin besteht seit den letzten 4 Jahren eine anhaltend hohe Nachfrage nach
(inner-)stadtischen und gut erschlossenen Wohnungsbaustandorten im Geschosswoh-
nungsbau. Dies hat zu einer Neubewertung der értlichen Situation und mithin zur Anderung
des Planungswillens fir den Geltungsbereich geflhrt.

Zwischenzeitlich hat die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, die landeseige-
nen Bauflachen zwischen der ZernseestralRe / Daumstral3e / Pohleseestral3e und der Span-
dauer Havelpromenade bereits in ihren Bestand eingebracht bekommen. Das Unternehmen
bebaut auf Basis einer bereits erteilten Planreife und Baugenehmigung samtliche Grundsti-
cke im Planungsgebiet. Das stadtebauliche Konzept ist inhaltlich mit dem Fachbereich Stadt-
planung des Bezirksamtes Spandau und der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und
Wohnen abgestimmt. Die Gewobag entwickelt unter der Berticksichtigung der gro3en Woh-
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nungsnachfrage ein nachhaltiges Stadtquartier im Geschosswohnungsbau. Das neue stad-
tebauliche Gesamtkonzept wurde durch den Ausschuss fir Stadtentwicklung der Bezirksver-
ordnetenversammlung Spandau bestétigt.

Das Bebauungsplanverfahren 5-73 wird daher mit erweiterten Planungszielen fortgesetzt
werden. Das generelle Planungsziel, die Entwicklung des Quartiers als allgemeines Wohn-
gebiet gemal 8 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), bleibt bestehen, jedoch ist das Maf3
der baulichen Nutzung gemaR § 17 Abs. 1 BauNVO im Unterschied zum festgesetzten Be-
bauungsplan VI11I-526 maRRvoll erhéht worden.

Der Bebauungsplan soll dazu beitragen, auf die demografischen und sozialen Herausforde-
rungen aufgrund der Bevolkerungsentwicklung in Berlin durch die Anpassung der stadtebau-
lichen Dichte und somit adaquat auf die weitere Entwicklung der Wasserstadt zu reagieren.

Gemald Mitteilung der ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt (jetzt Se-
natsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen) vom 16. April 2009 werden durch den
Bebauungsplan 5-73 Belange aus verkehrlicher Sicht gem. § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes
zur Ausfihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) beriihrt, die im gesamtstadtischen Inte-
resse liegen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an die Daumstral3e, die mit
der Verbindungsstufe Il Bestandteil des Ubergeordneten Hauptverkehrsstral3ennetzes ist.
Die offentliche Spandauer Havelpromenade soll auch fir den Radverkehr vorgesehen wer-
den. Infolge der vorgenannten Festlegungen ist das Verfahren gemaf § 7 AGBauGB durch-
zufuhren.

Im Nachtrag zur o. g. Mitteilung hat die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
am 10. Februar 2017 mitgeteilt, dass durch das Bebauungsplanverfahren auch Gesamtinte-
ressen Berlins gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 (Wohnungsbauvorhaben > 200 WE) berihrt werden.
Das Bebauungsplanverfahren ist somit nach § 6 Abs. 2 i.V.m. § 7 AGBauGB durchzufiihren.

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender Ge-
samtinteressen Berlins — vollumfangliche Anwendung des Berliner Modells der kooperativen
Baulandentwicklung — mit Schreiben vom 12. Méarz 2018 von ihrem Eingriffsrecht gemaR § 7
Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren zur Aufstellung und Festsetzung
des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen.

Der Bebauungsplan 5-73 wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemaf § 13a des
Baugesetzbuchs (BauGB) im beschleunigten Verfahren durchgefihrt. Die Durchfihrung ei-
ner Umweltprifung sowie die Erstellung eines Umweltberichts sind nicht erforderlich. Es gel-
ten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB
(vgl. Kap. 1.4.2).

Beschreibung des Plangebiets

Stadtraumliche Einbindung / Gebietsentwicklung

Das insgesamt 2,2 ha groRe Gebiet liegt im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst direkt an
der Havel im Nordosten des ehemaligen Entwicklungsgebietes Wasserstadt Berlin-Oberha-
vel (WOH), ca. 2,5 km nordéstlich der Altstadt. Es bildet einen Teil des Quartiers Haveleck
der Wasserstadt Berlin-Oberhavel.

Ein historischer Plan aus dem Jahr 1880 belegt, dass die Flachen des Geltungsbereichs im
19. Jahrhundert unbebaut waren und wahrscheinlich der Landwirtschaft dientenl. Weitere
Recherchen? ergaben, dass im Planbereich eine chemische Fabrik von 1889 bis 1918
Schwefelsdure als Zuliefererbetrieb der benachbarten Pulverfabrik produzierte. Ab 1926/27

"Historischer Plan von Spandau’ in: Wasserstadt Spandau, Treuh&ndischer Entwicklungstrager des Lan-
des Berlin: Denkmale am Spandauer See, 2001, S. 10

Ingenieurbiro Beintner, Hentschel & Ratei GmbH, Wasserstadt Berlin — Oberhavel, Quartier Haveleck,
Sanierungsplan fiir die Bodensanierung, 10.03.1997, fortgeschrieben am 22.10.1998, unveréffentlicht
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2.3

2.4

entstand hier ein Tanklager, das u.a. der Notversorgung Berlins diente (sogenannte Senats-
reserve).

Erst im Rahmen der stadtebaulichen EntwicklungsmalRnahme wurden die Voraussetzungen
geschaffen, diese Nutzung aufzugeben und das Planungsgebiet nach umfassender Altlas-
tensanierung neu zu entwickeln.

Geltungsbereich und Eigentumsverhaltnisse

Das Plangebiet wird im Westen durch die Havel, im Norden durch die Schwielowseestral3e,
im Osten durch die DaumstralBe und im Stiden durch die Pohleseestral3e begrenzt.

Die bebauten Grundstiicke SchwielowseestralRe 15-29 befinden sich in privatem Eigentum,
die offentlichen Griin- und Verkehrsflachen des Plangebiets befinden sich im Eigentum des
Landes Berlin und die noch unbebauten Bauflachen im Eigentum der landeseigenen Gewo-
bag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin.

Spandauer See |

Ve

Karte 1: Ubersichtsplan

Stadtebauliche Situation und Bestand

Der Geltungsbereich ist zum Uberwiegenden Teil unbebaut. An der Schwielowseestral3e
wurde auf Grundlage des Bebauungsplanentwurfs VIII-526 gemal § 33 Abs. 2 BauGB noch
im Rahmen der Entwicklungsmalinahme eine Reihenhauszeile mit neun Wohneinheiten
(Berlin-Terrace) errichtet. Die tbrigen Baufelder liegen derzeit noch brach. Die Uferprome-
nade und die zur ErschlielBung der kiinftigen Baugebiete erforderlichen Stral3en wurden
durch die ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt bereits vollstandig her-
gestellt und befinden sich in der Verwaltung des Bezirksamtes Spandau.

Geltendes Planungsrecht

Bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 bestand im Plangebiet Baurecht auf der
Grundlage des Bebauungsplans VIII-526 (festgesetzt am 6. November 2007, GVBI. 2008, S.
58).
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI11-526 ist in drei Wohngebiete aufgeteilt. In den
Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 werden die Gberbaubaren Grundsttcksflachen durch
reine sowie erweiterte Baukorperausweisung festgesetzt. Im Bereich der 6ffentlichen Pro-
menade werden funf Einzelbaukdrper festgesetzt.

Im WA 1 sind Ill bzw. IV Vollgeschosse mit einer Geschossflache von insgesamt ca. 10.554
mz2, im WA 2 11, lll und IV Vollgeschosse mit einer Geschossflache von insgesamt ca. 7.316
m2 sowie im WA 3 II, 1lI, IV und an der Ecke Pohleseestral3e / FuRgangerbereich VI Vollge-
schosse zulassig. Im WA 3 ist eine Geschossflache von insgesamt ca. 9.990 m? vorgesehen.

Grundlage fur die Festsetzungen der Baukdrperausweisungen war ein zwischen dem Ent-
wicklungstrager Wasserstadt Berlin GmbH und dem Bezirk Spandau abgestimmtes stadte-
bauliches Konzept, das im Wesentlichen auf Geschosswohnungsbau an der Daumstrale
und PohleseestralRe, Reihenhauszeilen in Innenbereich und Solitdrbauten in pragnanter
Wasserlage abzielte.

Auf die Festsetzung einer GRZ und GFZ wurde im Geltungsbereich aufgrund der Baukor-
perausweisung in den geplanten Wohngebieten verzichtet.

Insgesamt setzt der Bebauungsplan VIII-526 fir die Gebiete WA 1, WA 2 und WA 3 eine
Grundflache i. S. d. 8§ 19 Abs. 2 BauNVO von ca. 8.125 m2 und eine Geschossflache i. S. d.
§ 20 BauNVO von ca. 27.860 m? fest.

Mit der Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 treten die bisherigen Festsetzungen des Be-
bauungsplans VIII-526 aul3er Kraft. Im Plangebiet gelten nunmehr ausschlie3lich die Fest-
setzungen des vorliegenden Bebauungsplans.

VerkehrserschlieBung

Die ErschlieBung der geplanten Baugebiete erfolgt Uber die direkt angrenzenden und bereits
vollstéandig hergestellten Straen (Daumstral3e, Pohleseestral’e und Schwielowseestral3e).
Die Zernseestralle sowie die Templiner-See-Stral3e, die nach diesem Bebauungsplanent-
wurf ebenfalls hergestellt wurden, erschlieBen als 6ffentliche Anliegerstralen die im Gel-
tungsbereich geplanten Wohngebiete. Die Schwielowseestral3e, die als Ringstral3e gefihrt
wird, erschlief3t eine Reihenhausbebauung im Bereich Schwielowseestralle 15-29 (WA 1).
Die Pohleseestralie als Verlangerung der “Spandauer-See-Briicke” verbindet das Quartier
Haveleck mit dem Quartier Havelspitze am westlichen Ufer der Havel.

Die 6stlich angrenzende DaumstralRe hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” Uber
die Havel (Verbindungsstufe Il) derzeit noch die Funktion einer Gbergeordneten Hauptver-
kehrsstraRe3, die die nordlichen Siedlungsgebiete von Spandau mit der Altstadt Spandau
und mit dem Berliner Umland (Hennigsdorf) bzw. in Gegenrichtung mit der Berliner Innen-
stadt verbindet. Somit werden aus verkehrlicher Sicht Belange beruhrt, die im gesamtstadti-
schen Interesse liegen.

Uber die DaumstraRe wird das Plangebiet auch an den o6ffentlichen Personennahverkehr
angebunden: Hier und in der nahe gelegenen Rhenaniastrafl3e verkehren mehrere Buslinien;
Uber die Buslinien 139, X36 und 236 ist das Plangebiet an die Altstadt sowie S-, U- und
Regionalbahn angebunden; die Buslinie 139 verbindet das Plangebiet mit der City-West, die
auch eine Anbindung an den schienengebundenen Verkehr (U-Bahnhof Haselhorst der U-
Bahnlinie 7) gewahrleisten.

Westlich werden die Wohngebietsflachen bzw. das Plangebiet durch die teilweise als Ful3-
gangerbereich ausgebildete offentliche Havelpromenade begrenzt, die wiederum das Plan-
gebiet zum Spandauer See (ein Teil der Bundeswasserstral3e Havel-Oder) abgrenzt.

3 Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umwelt: Stadtentwicklungsplanung Verkehr, Karte: Uberge-
ordnetes StralBennetz (Planung 2025), Stand Dezember 2017
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Westlich des nérdlich angrenzenden B-Plangebiets 5-74 (Hohe Schwielowseestralie) wur-
den bereits eine Anlegestelle fur Fahrgastschiffe und zwei Bootsstege (24 h-Anliegerplatz)
fur Sportboote, die parallel zur Uferkante verlaufen und sich in stidlicher und nérdlicher Rich-
tung ausdehnen, errichtet. Der sudliche Steg ragt bis zur Zernseestrafl3e im Plangebiet aus.

Technische Infrastruktur

Im Bereich des Bebauungsplangebiets 5-73 befinden sich Trinkwasser- und Entwasserungs-
anlagen der Berliner Wasserbetriebe (BWB). Diese stehen im Rahmen der Leistungsfahig-
keit zur Verflgung.

In der Daumstrale und Schwielowseestralie liegt eine Trinkwasserversorgungsleitung DN
150. In der Pohleseestralie liegt eine Trinkwasserhauptleitung DN 400. Sie steht fir Haus-
anschlisse nicht zur Verfigung.

Aufgrund der fehlenden Bebauung wurden die Planungen aus dem Jahr 2000 fir den Bau
von Trinkwasserversorgungsleitungen in der Pohleseestralle und in der Templiner-See-
Stral3e nicht realisiert. Fir diese offentlichen StraBen kann aber weiterhin eine Berohrung
vorgesehen werden. Die vorhandenen Planungen aus dem Jahr 2000 sind entsprechend den
Erfordernissen und nach Vorlage konkreter Bedarfswerte (Hausanschlussantréagen) zu pri-
fen und ggf. zu lGberarbeiten.

Die innere ErschlieBung der Trinkwasserversorgung kann entsprechend den jeweiligen Er-
fordernissen vorgenommen werden. Die Dimensionierung der Versorgungsleitungen erfolgt
grundsatzlich nur entsprechend dem Trinkwasserbedarf. Loschwasser kann nur im Rahmen
der Leistungsfahigkeit des Trinkwasserversorgungsnetzes bereitgestellt werden.

Aufgrund der Bebauungshthe kann das Betreiben privater Druckerhdhungsanlagen erfor-
derlich werden. Jegliche Folgemafinahmen im Rohrnetz (z. B. Rohrnetzerweiterung) gehen
zu Lasten des Verursachers.

Die vorhandenen Schmutz- und Regenwasserkanale stehen im Rahmen ihrer Leistungsfa-
higkeit zur Ableitung von Schmutz- bzw. Regenwasser zur Verfigung. Die Leistungsfahigkeit
der Regenwasserkanale ist jedoch begrenzt. In den weiteren Planungsphasen sind MalR3nah-
men zur Vermeidung und Verzdgerung der Regenwasserleitung zu beriicksichtigen.

Im Bereich Schwielowseestralle / Ecke Havelpromenade befinden sich ein Sandfang und
diverse Regenwasserkandle. Sie befinden sich im 6ffentlich gewidmeten StraRenland (Ei-
gentimer Land Berlin).

Ein Regenwasserkanal DN 300 liegt im Bereich Schwielowseestral3e / Ecke Havelprome-
nade im Flurstiick 171 (Spandauer Havelpromenade), unmittelbar an der Grundstiicksgrenze
zum Flurstiick 537 (Teilflache des WA 1). Im Entwurf ist hier auf dem Flurstlick 537 der Bau
eines Wohnhauses geplant, wobei die Flurstlicksgrenze gleichzeitig auch die Baugrenze ge-
kennzeichnet ist. Diese unmittelbare Nahe zum Regenwasserkanal kann zu Problemen bei
notwendigen Arbeiten an dem Kanal fihren bzw. der Wohnhausbau den Kanal gefahrden.
Diese Tatsache ist bei der Ausfihrungsplanung zu beriicksichtigen. Bei der Umsetzung der
Planung sind Sicherungsmaf3nahmen fur das Bauwerk zu ergreifen.

Seitens der BWB sind derzeit im Bebauungsplangebiet Baumal3hahmen nur im Zusammen-
hang mit dem Wohnungsneubau, insbesondere Hausanschliisse vorgesehen.

Das Bebauungsplangebiet liegt in der Schutzzone Ill B des Wasserwerks Tegel.

Im Bereich des Bebauungsplangebiets befinden sich Gasanlagen der Netzgesellschaft Ber-
lin-Brandenburg und Mittelspannungs- und Niederspannungskabel der Vattenfall Distribution
Berlin GmbH.

Soziale Infrastruktur

Der durch die Wohngebietsentwicklung nachzuweisende Bedarf an Infrastruktureinrichtun-
gen erfolgte im Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel auf Quartiersebene, da
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eine auf die einzelnen Geltungsbereiche der Bebauungsplane im Quartier Haveleck bezo-
gene Betrachtung nicht sinnvoll war.

In dem Entwicklungsgebiet Wasserstadt wurden folgende Einrichtungen realisiert:
- 6 Kitas

- 1 Grundschule

- 1 Jugendfreizeiteinrichtung

- 3 Sporteinrichtungen

- 1 Mehrzweckeinrichtung

- 1 padagogisch betreuter Spielplatz.

Im Quartier Haveleck ist innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans VIII-527 eine
Kindertagesstatte mit 100 Platzen bereits seit Anfang November 2005 in Betrieb.

Darlber hinaus wurde ein weiterer Standort im Geltungsbereich des festgesetzten Bebau-
ungsplans VIII-524b fur 100 Platze als Vorhaltestandort planungsrechtlich langfristig gesi-
chert. Dieser Standort wurde zuriickliegend an einen privaten Trager veraul3ert, der die Er-
richtung der Kita im Jahr 2018 abschlieRen wird.

Der Standort fur eine Jugendfreizeiteinrichtung befindet sich im sidlichen Teil der Daum-
stral3e.

Westlich der Havel wurde im Quartier Maselake Nord im Geltungsbereich des festgesetzten
Bebauungsplans VIII-555 ein Schulstandort gesichert, der zeitnah als 4-zligige Grundschule
mit Sporthalle realisiert wird. Ein entsprechendes Wettbewerbsverfahren konnte Ende 2017
bereits abgeschlossen werden. Die auf der dstlichen Seite der Havel bereits im Betrieb be-
findliche Grundschule an der Pulvermihle liegt am Grutzmacherweg im sudlichen Teil des
Entwicklungsgebiets (festgesetzter Bebauungsplan 111-501).

Im Rahmen der beschréankten Behordenbeteiligung im Mérz 2016 hat die bezirkliche Abtei-
lung fur Jugend, Bildung, Kultur und Sport, Fachbereich Schule, mitgeteilt, dass sofern in
anderen ehemaligen Entwicklungsgebieten, in denen noch keine Wohnbebauung umgesetzt
worden ist, ebenfalls eine Erhdhung der Geschossflache vorgesehen ist, der Grundschulbe-
darf in der Region nicht mehr gesichert ist. Vor diesem Hintergrund entsteht am Standort der
Grundschule an der Pulvermiihle ein Modularer Erganzungsbau (MEB 16 fiir ca. 200 Schi-
lerinnen und Schuler) mit Mensa. Die Finanzierung in Héhe von 6,0 Mio. € ist in der Investi-
tionsplanung 2017 bis 2021 gesichert und der MEB wird nach den jetzigen Planungen in
2019 /2020 errichtet. Die weiteren Kosten entstehen durch die notwendigen Aufwendungen
fur die AulRenanlagen.

Die im Entwurf des Schulentwicklungsplans dargestellte Prognose, die auf Daten vom 31.
Dezember 2014 basiert, zeigt bereits ein Defizit von Schulplatzen im Bereich der Integrierten
Sekundarschulen. Die Flachensicherung fir einen Oberschulstandort ist mit Blick auf die von
den Bevdlkerungszahlen am starksten wachsende Schulregion in Spandau (Haselhorst / Sie-
mensstadt) daher sinnvoll und auch notwendig.

Der Fachdienst Steuerung und Planung hat mitgeteilt, dass absehbar keine freien Platzka-
pazitdten zur Sicherung der Versorgung mit Platzen in der vorschulischen Kindertagesbe-
treuung im Plangebiet bestehen.

Geologie / Altlasten

Im Rahmen der Sanierungsplanung und -durchfihrung fur das Quartier Haveleck konnten
im Geltungsbereich Bodenverunreinigungen durch Mineraldlkohlenwasserstoffe (sog. Tank-
lagerschaden innerhalb des WA 1) schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umwelt, Broschire: Bilanz der Entwicklung, November 2007
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durch Abtrag bis 0,5 m Uber dem Grundwasseranschnitt Uberwiegend saniert werden. Der
verunreinigte Boden oberhalb des Grundwasserspiegels wurde im Jahr 1999 abgetragen
und durch sauberen Boden ersetzt, so dass eine sensible Nutzung wie Wohnen in keiner
Weise beeintrachtigt wird.

Die derzeitige Situation erfordert, dass in diesem Bereich kunftig auf versiegelten Flachen
anfallendes Niederschlagswasser bis auf weiteres nicht schwerpunktmé&Rig in den Unter-
grund eingeleitet werden soll.

Eine Forderung des Grundwassers mittels Brunnen zur Gartenbewasserung sowie im nahen
Umfeld dieses Bereichs sollte ebenfalls unterbleiben, damit der Grundwasserschaden nicht
mobilisiert wird. Hier besteht gemaf § 37 Berliner Wassergesetz eine Anzeigepflicht, so dass
eine Feinsteuerung der Zulassigkeit im nachfolgenden Verfahren gesichert ist.

Nach einer langjahrigen Uberwachung des Grundwassers (Grundwassermonitoring) zur ab-
schlielenden Beurteilung der aus dem Tanklagerschaden resultierenden Grundwasserver-
unreinigungen konnte nachgewiesen werden, dass Restbelastungen soweit reduziert wur-
den, dass daraus unter bestimmten Einschrankungen (z. B. keine Nutzung des Grundwas-
sers als Brauchwasser; die Durchlassigkeit von Auffiillungsmaterial unterhalb von Geb&uden
darf nicht groRBer sein als diejenige des gewachsenen Bodens) keine Gesundheitsgefahren
fur kiinftige Bewohner zu besorgen sind. Untersuchungen haben ergeben, dass der verblie-
bene Grundwasserschaden grof3tenteils ortsfest ist; es ist zu erwarten, dass die restlichen
noch vorhandenen mobilen Bestandteile im Lauf der Zeit biologisch abgebaut werden.

Eine weitere Stellungnahme der ehem. Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt,
Referat Boden- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (SenStadtUm VIII C 23) vom 15.
Februar 2013 stellt klar, dass die Vermeidung der Niederschlagsversickerung dazu dient,
den nach der Sanierung noch verbliebenen, ortsfesten Grundwasserschaden nicht zu mobi-
lisieren. Eine Mobilisierungsgefahr ergibt sich, wenn groRRe Mengen Niederschlagswasser
versickern. Grol3e Mengen von Niederschlagswasser fallen an, wenn die auf den versiegel-
ten Flachen anfallenden Niederschlagsmengen zusammengefiihrt und dann punktuell versi-
ckert werden. Deshalb wird gefordert, dass die auf den versiegelten Flachen (z. B. Dachern)
anfallenden Niederschlagsmengen schwerpunktmafig tber die Regenentwasserung abzu-
leiten sind - dies ist moglich, weil laut Aussage der Berliner Wasserbetriebe bei der Ausle-
gung der Regenwasserentwasserungsanlagen gemal dem Regenwasserentwasserungs-
konzept von einem Versiegelungsgrad von 40-60% ausgegangen wurde; ggf. sind Anlagen
zur Ruckhaltung von Niederschlagswasser auf den Grundstticken erforderlich.

Fur Niederschlagsversickerungsanlagen innerhalb und au3erhalb des WA 1 gibt es die Ver-
fahren zur wasserbehdérdlichen Erlaubnis- bzw. Genehmigungserteilung fir Anlagen der Nie-
derschlagsversickerung und Grundwassernutzung auf Grundlage des Wasserhaushaltge-
setzes und des Berliner Wassergesetzes. Versickerungsanlagen zur Niederschlagsentwas-
serung mussen innerhalb von Wasserschutzzonen gegenwartig bei der Senatsverwaltung
fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Il D (Gewasserschutz, obere Wasserbehorde),
beantragt werden.

Die Freistellungen von diesen Erlaubnisverfahren nach der Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung vom 24. August 2001 gelten nicht innerhalb von Wasserschutzgebieten.
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone Il B des Wasserwerks Tegel. Dort
sind nach Anlage 1 des Hinweisblattes fiir Antragsteller (Il) - Niederschlagsversickerung® -
Schacht-, Rohr- und Rigolenversickerung ohne Oberbodenpassage allgemein nicht zulassig.
Die eigentlich nach diesem Hinweisblatt erlaubnisfahige Mulden, Mulden-Rigolen-Versicke-
rung und Versickerungsbecken mit Mutterbodenpassagen von >= 30 cm und breitflachige
Versickerung mit Oberbodenpassagen von Niederschlagswasser, das auf Wohnbauflachen

Hinweisblatt fir Antragsteller (II) - Niederschlagsversickerung Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
und Umwelt VIII D2 vom 8.02.2013
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anfallt, kann dann ggf. projektbezogen wegen der Altlastensituation mit Grundwassergefahr-
dung im Erlaubnis- bzw. Genehmigungsverfahren versagt werden.

Im Zuge der Beantragung ist sicherzustellen, dass das auf den befestigten Flachen anfal-
lende Niederschlagswasser zwischen Schwielowseestrale und Zernseestrale moglichst
Uber die Regenentwasserung abgeleitet wird. An dem Verfahren ist regelméRig die zustén-
dige Senatsverwaltung (gegenwartig die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz, Referat Il C, Bodenschutz, Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung zu beteili-
gen, das sich mit Boden, Grundwassersanierung und Bodenschutz befasst. Daher ist keine
weitere planungsrechtliche Regelung erforderlich.

Eine Stellungnahme der ehem. Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt, Referat
Boden- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (Referat VIII) vom 10. Dezember 2015
stellt klar, dass das Plangebiet 5-73 nicht von dem Altlastenschaden des nérdlich angren-
zenden Plangebiets 5-74 (sanierter Arsenschaden) betroffen ist.

Im Rahmen der beschréankten Behdrdenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB im Mérz 2016
wurde seitens der ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII D,
mitgeteilt, dass die Festsetzung zur Unzuldssigkeit von Grabungs- und Erdarbeiten im Ver-
gleich zum festgesetzten Bebauungsplans aufgehoben werden kann.

Der Bereich sudlich der Templiner-See-Stral3e gilt zwischenzeitlich als vom Verdacht befreit.
Im Bereich nérdlich der Templiner-See-Straf3e bis zur Schwielowseestral3e wiirden baube-
dingte Bodenaushubmafinahmen bis in den Grundwasserschwankungsbereich den Sanie-
rungserfolg erhdhen (Restverunreinigungen).

Im Bereich des Bebauungsplangebiets waren jedoch generell BeschrankungsmalRnahmen
hinsichtlich einer Grundwassernutzung (Brunnen zur Eigenwasserversorgung, Feuerlésch-
brunnen, etc.) nach BBodSchG zu beachten. Bei jeglichen Bauarbeiten mit Eingriffen in den
Untergrund ist die zustandige Bodenschutzbehérde zu beteiligen.

Im Jahr 2017 wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (5-73) gem. § 9 BBodSchG
erneut Erkundungen in den sensiblen Bereichen durchgefiihrt (Kinderspielflachen und
Mietergarten/Griunflachen), in deren Ergebnis einer sensiblen Nutzung zu Wohnzwecken
nichts entgegensteht®.

Im Rahmen _der bauvorbereiten MalZnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplan 5-73
ist der Grundstiuckeigentiimer gemal? Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet, sich mit der
zustandigen Bodenschutzbehérde (SenUVK Referat Il C) Uber alle bodenschutzrechtlichen
Belange abzustimmen. Im vorliegenden Fall befindet sich der Eigentimer (Gewobag) in en-
ger Abstimmung mit der zustandigen Bodenschutzbehérde und hat bereits Erkundungen mit
dem Ziel durchgefiihrt, emittierende Schadstoffquellen in der gesattigten Bodenzone zu lo-
kalisieren. Erste Ergebnisse deuten auf eine anhaltende Grundwasserschadigung hin. Die
vorhandenen Grundwasserbelastungen im Geltungsbereich erfordern hinsichtlich geplanter
Versickerungsanlagen und der baubedingten Entnahme von Grundwasser ebenfalls eine
zwingende Abstimmung mit der Bodenschutzbehdrde. Grundwassernutzungen jeglicher Art
sind belastungsbedingt nur eingeschréankt moglich.

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Erkundungsmaf3nahmen wird durch SenUVK ||
C eine abschlieRende Gefahrenbeurteilung erfolgen. In deren Ergebnisse sind sowohl wei-
terfihrende Erkundungsmal3nahmen sowie MalRnahmen zur Gefahrenabwehr im System
Boden und Grundwasser nicht auszuschlieRen, die dann dem Sanierungspflichtigen (Zu-
standsstorer) gem. § 4 BBodSchG gegeniiber auferlegt werden (Sanierungsanordnung, Of-
fentlich Rechtlicher Vertrag, etc.).

Okologie / Freiflachen

6 Stellungnahme der Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Il C, Bodenschutz,
Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung vom 06. Juni 2018
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Das Plangebiet ist im Wesentlichen durch Brachflachen gepragt und weist mit Ausnahme
des Uferbereichs und der Hausgérten der Grundstiicke SchwielowseestraRe 15-29 keine
besonderen Vegetationsstrukturen auf. Die unbebauten Bereiche befinden sich im Zustand
nach Durchflhrung der Bodensanierung, d. h. der Boden wurde bis 0,5 m tGber dem Grund-
wasseranschnitt saniert (bis zu einer Tiefe von rund 2,0 m abgetragen und zum Teil wieder
aufgefullt). Nach den Sanierungsmaf3nahmen hat sich auf den zu Tage getretenen Rohbo-
den eine teils lickige Vegetation entwickelt, die je nach Abtragungstiefe, d. h. je nach Einfluss
des nach den Bodenabtrdgen oberflachennah anstehenden Grundwassers, trocken bis
feucht gepragt ist. An den Ré&ndern zu der bebauten Flache und zu den StralRen wurden
steile Béschungen angeschiittet. Die Uferpromenade wird durch eine Stitzmauer von der im
Niveau héher liegenden Flache begrenzt.

Im Bereich der geplanten Bauflachen zwischen der Pohleseestral3e und der Zernseestralie
hat sich zwischenzeitlich eine derzeit von den Randern her zuwachsende Pioniervegetation
entwickelt, die auf insgesamt 2.800 m2 dem nach & 30 Bundeshaturschutzgesetz
(BNatSchG) geschutzten Biotoptyp ,Sandtrockenrasen® entspricht.

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Flora-Fauna-Ha-
bitat-Gebiete (FFH-Gebiete). Auch Natura-2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete) sind von dem
Bebauungsplan nicht betroffen. Sonstige Schutzgebiete nach § 18 ff NatSchG BIn (z.B. Na-
turschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschitzte Landschaftsbe-
standteile) sind von den Wirkungen des Bebauungsplans ebenfalls nicht betroffen.

Im Rahmen der Beteiligung der Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
BauGB wurde eine faunistische Untersuchung wegen des moglichen Vorkommens der
streng geschitzten Zauneidechse auf den sandigen Offenlandflachen gefordert.

Gemall dem Gutachten "Faunistische Erhebung zum Vorkommen von Zauneidechsen im
Gebiet der Bebauungsplane 5-73 und 5-74 in Berlin Spandau” (August 2011) von Dipl.-Bio-
logen Klaus-Detlef Kiihnel, konnten zu keinem Zeitpunkt Zauneidechsen durch direkte Be-
obachtung oder indirekt durch Spuren o. 4. nachgewiesen werden.

Wahrend der Begehung des Gebiets zeigte sich aber, dass die Untersuchungsflache fir den
Dunen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) geeignet ist.

Im August 2017 wurde eine erneute Begehung zur Ermittlung artenschutzrechtlich relevanter
Tiervorkommen durchgefihrt, dabei wurden weder Diinen-Sandlaufkafer, noch Zauneidech-
sen festgestellt, allerdings wurde auf Teilflachen die Blaufliigelige Odlandschrecke (Oedipo-
dia caerulescens) angetroffen. Das bezirkliche Umwelt- und Naturschutzamt hat in diesem
Zusammenhang bestatigt, dass keine Betroffenheit von Reptilien und Brutvégeln vorliegt und
fur die betroffene Odlandschrecke kein Kompensationsbedarf gemaR § 44 Abs. 5 BNatschG
besteht.

Planerische Ausgangssituation
Ziele und Grundsatze der Raumordnung

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) / Landesentwicklungsplan
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg ist in Berlin und Brandenburg jeweils als
Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getreten (Berlin: LEP B-B vom 31. Mérz
2009, GVBI. S. 182; Brandenburg: LEP B-B vom 27. Mai 2015, GVBI. 11/15, Nr. 24).

Der LEP B-B konkretisiert als tberortliche und zusammenfassende Planung fir den Gesamt-
raum der beiden Lander die raumordnerischen Grundsétze des am 1. Februar 2008 in Kraft
getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007) und setzt damit einen Rah-
men flr die kinftige rdumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion.
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Die Steuerung der Siedlungsentwicklung ist unter Pkt. 4 des LEP B-B dargestellt. Die Sied-
lungsentwicklung soll gemal Grundsatz Pkt. 4.1 vorrangig unter Nutzung bisher nicht aus-
geschopfter Entwicklungspotentiale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter In-
anspruchnahme vorhandener Infrastruktur erfolgen.

Im LEP B-B wird das Plangebiet in der Festlegungskarte 1 der Kategorie “Gestaltungsraum
Siedlung” und "Freiraumverbund” zugeordnet; wahrend der Spandauer See mit seinen Ufern
dem Freiraumverbund zugeordnet ist, liegt der 6stliche Teil des Plangebiets im Gestaltungs-
raum Siedlung.

Im Planentwurf wurden die AuRenkanten des Gestaltungsraums Siedlung ausgestaltet und
malfistabsgerecht konkretisiert. Im Gestaltungsraum Siedlung ist nach dem Ziel 4.5 Abs. 1
Nr. 2 LEP B-B die Ausweisung von Wohnsiedlungsflachen grundséatzlich mdglich und folgt
dem Grundsatz 4.1 des LEP B-B, nach dem bei der Siedlungsentwicklung bisher nicht aus-
geschopfte Entwicklungspotenziale vorrangig zu beanspruchen sind.

Durch Ausweisung der Havelpromenade mit 6ffentlicher Grinflache am Spandauer See wird
auch dem Konzept des Freiraumverbunds entsprochen. Dabei wurde besonders dem Grund-
satz des § 6 Abs. 3 des LEPro der Freiraumentwicklung Rechnung getragen, nach dem ins-
besondere Gewasser und Gewasserrander einen hohen Erlebniswert haben und daher in
der Planung deren Zugéanglichkeit gewahrleistet werden sollte.

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung &ufRerte in ihrem Schreiben vom 30. November
2010, dass der LEP B-B keine Regelungen enthélt, die der Planung entgegenstehen. In die-
sem Bereich ist die Entwicklung von Siedlungsflachen, in denen auch Wohnnutzungen zu-
lassig sein sollen (Wohnsiedlungsflachen), mdglich.

Das Grundprinzip fur die raumliche Ausrichtung der Wohnsiedlungsflachen orientiert sich an
der historisch vorgepragten Siedlungsstruktur in diesem Raum. Der “Gestaltungsraum “Sied-
lung” definiert sich als Instrument zur Konzentration der Entwicklung der Wohnsiedlungsfla-
chen auf geeignete Raume, wodurch der Flachenverbrauch in gréReren Teilraumen reduziert
und zur Sicherung und Entwicklung der natirlichen Lebensgrundlagen sowie zum Erhalt der
Vielfalt der Kulturlandschaften beitragen wird.

Eine Inanspruchnahme weiterer Flachen im Freiraumverbund ist nach dem vorliegenden
Entwurf nicht beabsichtigt, so dass auch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung keinen
Konflikt zu den Festlegungen zum Schutz des Freiraumverbundes (vgl. Ziel 5.2 LEP
B-B) sah.

Am 01.Juli.2019 ist der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP
HR) in Berlin und Brandenburg jeweils als Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft
getreten (Berlin: LEP HR vom 29. Juni 2019, GVBI. S.294; Brandenburg: LEP HR vom 13.
Mai 2019, GVBI. 11/19, Nr. 35).

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) definiert den
raumordnerischen Rahmen fir die raumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. Mit dem
LEP HR wird der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) abgeldst.

Im LEP HR werden gegeniber dem LEP B-B keine ergdnzenden oder widersprechenden
Aussagen hinsichtlich des Plangebietes getroffen.

Flachennutzungsplan (FNP)’

7 Flachennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABI. S. 31),
zuletzt gedndert am 3. Marz 2020 (ABI. S. 1683). Durch die FNP-Anderung bleiben die Aussagen und
Darstellungen zum Bebauungsplan unberihrt.
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Im Flachennutzungsplan Berlin wird der Geltungsbereich 5-73 als Wohnbauflache W1 dar-
gestellt. Die Wohnbauflache W1 dient der Unterbringung von Wohnen mit einer Geschoss-
flachenzahl tiber 1,5 mit finf und mehr Geschossen, Gberwiegend in traditioneller Block- und
Blockrandbebauung.

Die wasserbegleitenden Flachen entlang der Havel sind weiterhin als Grinflache (Griinzug)
dargestellt. Diese ist Teil einer Ubergeordneten wasserbegleitenden Grinverbindung, die als
Erholungsflache dient und die Zuganglichkeit der innerstadtischen Wasserlaufe fir die All-
gemeinheit sichern soll.

Das Plangebiet befand sich bisher innerhalb der Fluglarmschutzzone 2, welche auf der bis-
her geltenden Verordnung tber die Festsetzung des Larmschutzbereichs fiir den Flughafen
Berlin-Tegel vom 4. Juni 1976 (GVBI. S. 1242) basiert. Seit dem 31.12.2019 (GVBI. S. 798)
gilt die neue Verordnung Uber Larmschutzbereiche fur die Verkehrsflugh&fen Berlin-Tegel
und Berlin Brandenburg, die einen deutlich grof3eren Bereich als Larmschutzzone ausweist.

Landschaftsprogramm (LaPro 2016)

Das Landschaftsprogramm einschlieBlich Artenschutzprogramm in der Fassung vom
08. Juni 2016 (ABI. S. 1314) ist ein strategisches, gesamtstadtisches Instrument der Planung,
um integrative Umweltvorsorge zu betreiben. Im Zusammenspiel mit dem Flachennutzungs-
plan (FNP) stellt das Landschaftsprogramm einschlieRlich Artenschutzprogramm eine vor
allem auf qualitative Ziele und Anforderungen bezogene Ergadnzung der vorbereitenden Bau-
leitplanung dar und bildet die Grundlage der kiinftigen Stadtentwicklung.

Die Aktualisierung betrifft den Bestand und die Bewertung von Natur und Landschaft in den
Programmplanen Naturhaushalt / Umweltschutz, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsbild,
Erholung und Freiraumnutzung sowie die Gesamtstadtische Ausgleichskonzeption. Insbe-
sondere aufgrund von Gesetzesanderungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, demogra-
phischen Entwicklungen, neuen Planungsgrundlagen und -zielsetzungen sowie stadtebauli-
chen Veranderungen erfolgt eine Anpassung der daraus abzuleitenden Entwicklungsziele
und MalRnahmen fur Natur und Landschaft.

Das Landschaftsprogramm ist bindend fiir 6ffentliche Planungstrager und gibt Hilfestellungen
fur die Bewertung der Schutzguter im Rahmen der Abwéagung.

Im Landschaftsprogramm einschlief3lich Artenschutzprogramm des Landes Berlin werden fur
den Geltungsbereich in vier Teilplanen vorrangig folgende landschaftsplanerische Ziele for-
muliert:

Im Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz ist der Geltungsbereich als Griin- und Freiflache

dargestellt. Ziele hier sind:

- Erhalt und Entwicklung aus Griinden des Bodenschutzes, des naturnahen Wasserhaus-
halts, der Grundwasserneubildung und der Klimawirksamkeit

- Anpassung an den Klimawandel,

- Ruckhalt des Wassers in der Landschatft,

- Sicherung einer ausreichenden Wasserversorgung / Versickerung von Regenwasser be-
nachbarter versiegelter Flachen,

- Beseitigung von Barrieren, die den Kaltluftabfluss behindern,

- klimaangepasste Pflanzenverwendung; Bevorzugung hitze- und trockenstresstoleranten
Arten,

- Vermeidung von Schadstoffemissionen in Kaltluftentstehungsgebieten.

Ein Uberwiegender Teil des Plangebiets liegt im Vorsorgegebiet Klima. Ziele sind:

- Erhalt klimatisch wirksamer Freiraume,

- Vernetzung von Freiflachen,

- Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches, Vermeidung von Austauschbarrie-
ren gegenuber bebauten Randbereichen,
Sanierung / Profilierung 6ffentlicher Griinflachen,
Erhalt / Neupflanzung von Stadtbaumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege,
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Sicherung der Funktion des Waldes, Treibhausgassenke und Trinkwasserentstehungs-
gebiet,

Dauerhafte Sicherung der Funktionen klimatischer Ausgleichs- und Entlastungsflachen
sowie Luftleitbahnen,

Verbesserung der hygienischen Situation,

Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung.

Im Teilplan Biotop- und Artenschutz sind fir Biotop- und Entwicklungsrdume Entwicklungs-
ziele und MaRnahme als stadtischer Ubergangsbereich mit Mischnutzungen dargestellit.
Ziele sind u.a.:
Erhalt der durch Nutzungs- und Strukturvielfalt gepragten, auf3erordentlich hohen bioti-
schen Vielfalt,
Schutz, Pflege und Wiederherstellung von natur- und kulturgepragten Landschaftsele-
menten (z.B. Pfuhle, Graben) in Griinanlagen, Kleingarten und in Industriegebieten,
Schaffung zusatzlicher Lebensrédume fur Flora und Fauna sowie Kompensation von Nut-
zungsintensivierung durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrinung,
Extensivierung der Pflege in Teilen von Griin- und Parkanlagen,
Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (insbesondere grof3kronige Laub-
baume in Siedlungen und Obstbaume in Kleingarten),
Verbesserung der Biotopqualitat in GroRRsiedlungen,
Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung ortlicher Biotopverbindungen bei Siedlungser-
weiterungen und Nachverdichtungen.

Teilweise ist der Geltungsbereich als Fluss- und Seelandschaft dargestellt. Ziele sind u.a.:
- Sicherung und Entwicklung von Rdéhricht, Uferwiesen und Auwaldern,
Erhalt bzw. Wiederherstellung der natirlichen Land-Wasser-Ubergange, Ufersicherung
durch Geholz- und Rohrichtpflanzungen, ggf. ingenieurbiologische Ma3nahmen,
Sicherung ufernahen Uferzonen durch Auflagen und Nutzungsbeschrankungen,
Erarbeitung und Umsetzung von Uferkonzeptionen zur Neuordnung der Nutzungen im
Uferbereich.

Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung sind folgende Entwicklungsziele und Maf3nah-

men fir Griin- und Freirdume vorgesehen:

- Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage von vielfaltigen Nutzungsmaglichkeiten unter
Einbindung aller Altersgruppen; Berlicksichtigung barrierefreier Gestaltung,
Auslagerung stérender und beeintréchtigender Nutzungen; Verbesserung der Aufent-
haltsqualitéat und Nutzungsvielfalt,

Ausbau von Kooperationen in der Nutzung und Pflege durch Férderung burgerschatftli-
chen Engagements,

Berticksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, Gestal-
tung, Nutzung sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grinflachen.

Teilweise ist der Geltungsbereich als sonstige Freifliche dargestellt. Ziele sind u.a.:
Integration und Entwicklung erholungswirksamer Freiraumstrukturen und Freiraumver-
bindungen,

Verbesserung der Nutzungsmdglichkeiten bei Nutzungsanderung.

Der Teilplan Landschaftsbild stellt der Geltungsbereich einen stadtischen Ubergangsbe-
reich mit Mischnutzungen dar. Ziele fur diesen Ubergangsbereich sind u.a.:
Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Land-
schafts- und Grunstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung,
Bertcksichtigung ortstypischer Gestaltelemente und besonderer Siedlungs- und Frei-
raumzusammenhéange (Volksparks, Gartenplatze, strukturierte Siedlungsbereiche z. B.
der 1920er und 1930 er Jahre),
Quartiershildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in den
Grol3siedlungen.

Schutzgebiete und sonstige Schutzbestimmungen

Das Plangebiet liegt aul3erhalb von Landschafts- und Naturschutzgebieten.
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Anhaltspunkte, dass bestehende Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Européischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Natur-
schutzgesetzes betroffen sind, liegen nicht vor.

Durch den Bebauungsplan 5-73 wird die Umsetzung folgender Ziele konkretisiert:

Die im Vorgriff auf den Bebauungsplan durchgefuihrten Baumpflanzungen entlang der Er-
schlieBungsstraf3en entsprechen der Anforderung an die Entwicklung des gebietstypischen
Baumbestands durch Entwicklung raumbildender Strukturen.

Mit der planungsrechtlichen Sicherung der Uferpromenade wird der Anforderung an die An-
lage von siedlungs- und wohnungsnahen Freiflachen sowie der Anbindung / Verknupfung mit
Ubergeordneten Grinziigen Rechnung getragen.

Die Anordnung der Bauflachen und Baukérper ermdglicht die Anlage nutzbarer privater und
halbéffentlicher Freirdume.

Mit der Umwandlung eines ehemaligen Industriestandorts in ein durchgriintes Wohngebiet
wird das Landschaftsbild aufgewertet.

Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 befinden sich Gberwie-
gend im Einklang mit den grundlegenden Zielen des Landschaftsprogramms.

Stadtentwicklungsplanung
StEP Wohnen 2030

Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2030 wurde vom Berliner Senat am 20. August
2019 beschlossen. Da die reale Entwicklung die Wachstumsannahmen des im Juli 2014 be-
schlossenen StEP 2025 deutlich Ubertroffen haben, wurde der StEP Wohnen an die neue
Bevolkerungsdynamik angepasst.

Mit dem Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen wurde die Planungsgrundlage fir die Neu-
bau- und Bestandsentwicklung von Wohnungen in Berlin bis zum Jahre 2030 erarbeitet. Er
benennt die raumbezogenen wohnungspolitischen Leitbilder, Ziele, Instrumente und Mal3-
nahmen fir den geplanten Neubau von Wohnungen und fiir die Bestandsentwicklung von
Wohnungen. Er zeigt die gro3eren Flachenpotentiale in der Stadt, auf denen Wohnungsneu-
bau stattfinden kann, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang des Wohnungsneubaus und
zu seiner Verteilung in der Stadt. Zudem benennt der StEP Wohnen 2030 Schwerpunkte-
raume in der Stadt, in welchen die Entwicklung vorrangig vollzogen werden soll, weil dort die
Voraussetzungen glnstig sind und stadtentwicklungspolitische Kriterien besonders zum Tra-
gen kommen. Der StEP Wohnen ist Grundlage fiur alle weiteren wohnungsbezogenen Pla-
nungen in der Stadt.

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden folgende Aussagen getroffen:

Lage in einem der 14 neuen Stadtquartiere — Wasserstadt Oberhavel Einzelstandort mit
200 bis 999 Wohneinheiten mit kurzfristiger Realisierungseinschéatzung (realisierbar bin-
nen 3 Jahren, einschlief3lich in Realisierung).

StEP Zentren 2030

Der Senat von Berlin hat am 12. Méarz 2019 den Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 (StEP
Zentren 2030) beschlossen. Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden
keine Aussagen getroffen. In der Karte Zentrenhierarchie - ist westlich des Plangebiets das
Ortsteilzentrum Wasserstadt Oberhavel (Maselake) dargestellt.

StEP Industrie und Gewerbe

Der Senat von Berlin hat am 25. Januar 2011 den Stadtentwicklungsplan Industrie und Ge-
werbe beschlossen. Fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden keine Aus-
sagen getroffen.
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StEP Verkehr 2025

Der Senat von Berlin hat am 29. Marz 2011 den Stadtentwicklungsplan Verkehr 2025 be-
schlossen. In den Karten “Ubergeordnetes StralRennetz - Bestand 2011 und “Ubergeordne-
tes StralBennetz - Einstufung 2025" ist die Daumstral3e als Ubergeordnete Stral3enverbin-
dung (Stufe 2) und die Pohleseestral3e als weitere StraRe von besonderer Bedeutung (Er-
ganzungsstral3e) dargestellt.

StEP Ver- und Entsorgung

Der Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung wird derzeit Uberarbeitet.

In den Teilplanen Abwasser- und Regenwasserentsorgung, Wasser- und Warmeversor-
gung sind keine Darstellungen zum Plangebiet enthalten.

Im Teilplan Elektroenergie- und Gasversorgung sind keine Darstellungen zum Plange-
biet enthalten. Sudlich der Pohleseestral3e wird eine 380kW-Hb6chstspannungsleitung dar-
gestellt. In der Pohleseestral3e wird eine Versorgungsleitung dargestellt.

StEP Klima

Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima beschlossen
und im Jahr 2016 durch die Handreichung StEP Klima KONKRET fachlich vertieft.

Der StEP Klima liefert einen rAumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung fur die
Anpassung von gesamtstadtischen Planungen an den Klimawandel liefern soll. Damit stellt
er keine “detaillierte Gebrauchsanweisung” zur Losung konkreter Fragestellungen dar, son-
dern soll eher Abwégungs- und Steuerungsaufgaben wahrnehmen.

Das Plangebiet wird gemanR der Analysekarte Bioklima (Karte 01) nicht den mit Warmebe-
lastung am Tag betroffenen Siedlungsraumen zugeordnet. Allerdings grenzt unmittelbar siud-
lich ein Bereich an, der bereits aktuell betroffen ist (Plangebiet VIII-515).

Fur die Warmebelastung in der Nacht (Karte 02) gilt ebenfalls, dass das Plangebiet selbst
derzeit nicht betroffen ist, in Zukunft auch nicht belastet sein wird. Im Westen des Geltungs-
bereichs (jenseits der Havel) existieren weitere groRere Bereiche, die zuklnftig durch eine
Warmebelastung in der Nacht betroffen sein werden.

Aufgrund dieser Analyseergebnisse ist der Planbereich nicht den prioritdren Handlungsréau-
men zugeordnet (MaRnahmenplan Bioklima - Karte 03).

Hinsichtlich der Griin- und Freiflachen im Planbereich sind diese als Stadtbaume im Sied-
lungsbereich dargestellt, die potentiell empfindlich gegeniiber einem Niederschlagsriick-
gang im Sommer sind. (Karte 04).

Der MaRnahmenplan Grin- und Freiflachen “Prioritdre Handlungsrdaume” kennzeichnet die
Flachen mit “Gbrige Garten- und Freiflachen” (Karte 05).

Gemal MaRnahmenplan Bioklima “Griin- und Freiflachen” (Karte 6) ist die Funktionsfahigkeit
von Kaltluftaustauschgebieten zu sichern.

Im MaRRnahmenplan “Gewassergualitat und Starkregen” (Karte 09) zahlt das Plangebiet zum
"Handlungsraum Trennsystem” mit den Mal3Bnahmen “dezentrale Regenwasserbewirtschaf-
tung ausbauen” und “Versickerungspotentiale vorrangig ausschopfen’.

Im Hinblick auf die Malinahmen im Bereich “Gewasserqualitat und Starkregen” werden die
Ausweitung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sowie vorrangige Ausschépfung
der Versickerungspotentiale gefordert (Karte 10).

In der Karte “Aktionsplan - Handlungskulisse” ist das Plangebiet keinem Aktionsprojekt zu-
geordnet.

Gemal. der Klimakarte Berlin hat das Gebiet eine hohe bis mittlere stadtklimatische Bedeu-
tung auf Grund der grof3rdumigen Luftleit- und Ventilationsbahnen in dem Bereich der Fluss-
niederung der Havel. Bauliche Hindernisse, die einen Kaltluftstau verursachen kénnen, soll-
ten gem. den Planungshinweisen vermieden werden, die Bauhthe ist moglichst gering zu

20



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

3.5

halten. Neubauten sind langst der Luftleitbahn auszurichten und Randbebauungen mdglichst
zu vermeiden. Ebenso sollte der Griin- und Freiflachenanteil erhalten werden.

Die Handreichung StEP Klima Konkret stellt eine Erganzung des Stadtentwicklungsplans
Klima dar und greift neue Leitthemen auf, die so konkret erarbeitet werden, dass sie praktisch
anwendbar werden. Weiterhin werden neben Referenzprojekten aus anderen Stadten sinn-
volle Mal3nahmen der Anpassung an den Klimawandel praxisgerecht fiir verschiedene Stadt-
struktur- und Flachentypen vorgestellt sowie eine Argumentationshilfe fir die Umsetzung der
Malnahmen geliefert.

Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung

Das "Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung” ist zu berlicksichtigen, soweit die
Aufstellung oder die Anderung eines Bebauungsplans fiir die Herbeifiihrung der Genehmi-
gungsfahigkeit eines Wohnungsbauprojekts erforderlich ist. Es wurde zum 28. August 2014
eingefiihrt, weshalb es ausschlie3lich in Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung zum
Einsatz kommt, bei denen zu diesem Zeitpunkt der Verfahrensschritt der 6ffentlichen Ausle-
gung (8 3 Abs. 2 BauGB) noch nicht erfolgt war.

Der Senat von Berlin hat die “Leitlinien fur ein kooperatives Modell der Baulandentwicklung”
(Berliner Modell) am 16. Juni 2015 beschlossen. Diese sehen einerseits vor, dass bei einer
im Bebauungsplan zulassigen Wohnnutzung ein Anteil der Wohnungen als mietpreis- und
belegungsgebundene Wohnungen zu errichten sind und dass die Trager der jeweiligen Woh-
nungsbauvorhaben in Berlin in den jeweils abzuschlieRenden stadtebaulichen Vertragen zu-
sagen, auch die Kosten der als Folge der Vorhaben erforderlichen sozialen Infrastruktur wie
Kita- und Grundschulplatze zu tragen, soweit die entsprechenden Voraussetzungen des 8
11 BauGB vorliegen und dies auch im Ubrigen angemessen ist.

Die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, hat das Gelande zwischen Zernsee-
stra3e / Daumstral3e / PohleseestralRe und der Spandauer bereits in ihrem Bestand und
mdochte mit Hilfe der Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 samtliche unbebaute Grund-
stiicke als Gesamtquartier unter der Berlicksichtigung des Berliner Modells der kooperativen
Baulandentwicklung entwickeln (vgl. Kap. 1.4).

Da im Bebauungsplan 5-73 die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets vorgesehen ist,
sind nach der “Leitlinie des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung” im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans auf einem Anteil von mindestens 30 % der Geschossfla-
che Wohnungen zu errichten, die den aktuellen Férderbedingungen fur Wohnungen des 6f-
fentlich geférderten Wohnungsbaus entsprechen. Diese Wohnungen sind zudem in Abhan-
gigkeit des jeweiligen Foérderprogramms flir einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren mietpreis-
und belegungsgebunden. Die Regelung soll gewéhrleisten, dass einerseits der in Berlin vor-
liegende dringende Bedarf an bezahlbaren Wohnungen gedeckt wird und andererseits
Wohnquartiere mit einer sozial gemischten Bevolkerungsstruktur entstehen kénnen.

Die Umsetzung ist durch eine textliche Festsetzung im Bebauungsplan und eine verbindliche
Regelung in einem stadtebaulichen Vertrag abgesichert.

In Bezug auf die erforderlichen Infrastrukturmaf3nahmen kann das Land Berlin die Kosten
dafirr derzeit nicht alleine aufbringen und misste sich deshalb auf die Entwicklung von FI&-
chen mit bestehender ErschlieBung und infrastruktureller Versorgung beschranken. Eine ra-
sche Entwicklung vorhandener Flachenpotenziale ist daher nur maglich, wenn Projekttrager
sich auf der Grundlage eines stadtebaulichen Vertrags in angemessener Héhe an diesen
Kosten beteiligen.

Das generelle Ziel des Bebauungsplans 5-73, die Entwicklung als allgemeines Wohngebiet
gemal § 4 BauNVO, bleibt bestehen, jedoch ist das Maf3 der baulichen Nutzung gemaf3§ 20
Abs. 1 und 2 BauNVO im Unterschied zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 mafivoll
erhéht worden.
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Begriindung gemalR § 9 Abs. 8 BauGB

Im Rahmen der Anderung des Bebauungsplanentwurfs 5-73 ist die Zahl der Vollgeschosse
im Blockinneren durchgehend auf 4 Vollgeschosse und somit die maximale zuldssige Ge-
schossflache im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VII-526 um rund 4.300 m2 er-
hoht worden.(vgl. Kap. 11.3.2.2.1).

In der Differenzbetrachtung zwischen dem vormals bestehendem Planungsrecht des Bebau-
ungsplans VIII-526 und dem festgesetzten Bebauungsplan 5-73 entsteht ein planbedingter
Mehrbedarf von insgesamt 4 Kita-Platzen und 5 Grundschulplatzen, der durch den Inves-
tor, hier Gewobag als landeseigenes Unternehmen, getragen werden muss (vgl. Kap. 111.3.).

§ 11 BauGB erlaubt gemaR Abs. 1 Nr. 3 “die Ubernahme von Kosten oder sonstigen Auf-
wendungen, die der Gemeinde fur stadtebauliche MalBhahmen entstehen oder entstanden
sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind”. Nach standiger
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann diese Regelung fur die Finanzierung
von Kindertagesstatten und Grundschulen nur angewendet werden, wenn das Wohnungs-
bauvorhaben einen konkreten Kita- oder Schulneubau oder jedenfalls eine entsprechende
bauliche Erweiterung urséchlich zur Folge hat. Wird der Bedarf mehrerer Vorhaben gemein-
sam gedeckt, muss dies auf einer entsprechend konkret ausgearbeiteten Investitions- und
Flachenplanung beruhen.

Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren 5-73 wurde im Rahmen der beschréankten Behor-
denbeteiligung im Marz 2016 und Januar 2017 durch die bezirkliche Abteilung Jugend, Bil-
dung, Kultur und Sport/Jugendamt - Fachdienst Steuerung und Planung - darauf hingewie-
sen, dass in absehbarer Zeit keine freien Platzkapazitaten zur Sicherung der vorschulischen
Kindergartenbetreuung bestehen.

Die Gewobag verpflichtet sich demzufolge im stadtebaulichen Vertrag eine Wohnung im Be-
bauungsplangebiet 5-73 fir eine Kindertagespflegestelle flir mindestens 4 (vier) Platze fir
Kinder im Alter von null bis unter sechs Jahren zu errichten und fur die Dauer von 20 Jahren
zu erhalten Damit ist der Mehrbedarf aus dem Bebauungsplan 5-73 gedeckt.

Die Abteilung Jugend, Bildung, Kultur und Sport/ Amt 1 - Schul- und Sportamt - teilte mit,
dass durch eine Forcierung der Wohnbebauung und die Erhéhung der Geschossflache im
ehemaligen Entwicklungsbereich "Berlin-Oberhavel” in kurzer Zeit auch der Grundschulbe-
darf nicht gesichert ist.

In der Region Haselhorst ist am Standort der Grundschule an der Pulvermuihle die Erweite-
rung der Schule durch einen Modularen Erganzungsbau (MEB) geplant. An diesem Standort
werden die 5 (fiinf) Grundschulplatze gesichert. Baubeginn wird voraussichtlich im Jahr 2019
sein, so dass der Bau im Jahr 2020 zur Verfigung stiinde. Die Projekttragerin tbernimmt die
Kosten der Erweiterung anteilig flr den von ihrem Vorhaben im Vertragsgebiet ausgelosten
Bedarf.

Das Bezirksamt Spandau von Berlin hat mit Beschluss vom 13. Februar 2018 dem Vorgehen
hinsichtlich der Errichtung der notwendigen Infrastruktur zugestimmit.

Darliber hinaus ist fiir den gegeniber den Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 ent-
stehenden Mehrbedarf an 6ffentlichen Spielplatzen eine Erweiterung der Spielplatzkapazitat
erforderlich.

Die Gewobag hat sich im Rahmen des stadtebaulichen Vertrags zur Ubernahme der Finan-
zierung und Herstellung eines Spielplatzes, der aus den Bebauungsplanverfahren 5-73 und
5-74 entsteht, verpflichtet.

Sonstige vom Senat beschlossene stadtebauliche Planungen

Luftreinhalteplan 2011-2017

Der Luftreinhalteplan wurde vom Senat im Juni 2013 beschlossen und damit fortgeschrieben.
Im Luftreinhalteplan 2011-2017 wurde ein MaBnahmenpaket entwickelt, das sowohl die Fort-
fuhrung zahlreicher bereits laufender Mal3nahmen, als auch zusatzliche neue Konzepte zur
Reduzierung des Schadstoffausstol3es und der Verbesserung der Luftqualitdt umfasst. Es
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enthalt Malnahmen aus den finf Bereichen Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung, Ver-
kehr, Warmeversorgung, Bauen sowie Anlagen in Industrie und Gewerbe.

Als MalBhahmen im Bereich der Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung (Planungsinstru-
mente) werden insbesondere die Bertlicksichtigung der Stadtklimatologie und des Luftaus-
tauschs, die Vermeidung neuer Belastungsschwerpunkte, der Erhalt sowie die Entwicklung
von Grin in der Stral3e, die immissionssensitive Entwicklung der Standorte des StEP “In-
dustrie und Gewerbe’, die Berticksichtigung der Ziele des StEP “Zentren” sowie die verkehrs-
sparende Raumentwicklung genannt. Der wichtigste lokale Verursacher hoher Luftbelastung
in Berlin ist jedoch weiterhin der Stral3enverkehr, so dass sich die Malinahmenbundel vor
allem auf diesbezigliche Mal3hahmen konzentrieren.

Das Plangebiet liegt aul3erhalb des im FNP dargestellten Vorranggebiets fir Luftreinhaltung.
In den Karten (Szenarien NO- Kfz-Verkehr 2015 und PM10 Kfz-Verkehr8 2015) zum Luftrein-
halteplan 2011-2017 ist die Daum- und Pohleseestral3e als gering belastet eingestuft. Die
Templiner-See- und ZernseestralRe sind nicht verzeichnet.

Bis auf die Reihenhausbebauung SchwielowseestralRe 15-29 ist das Plangebiet noch nicht
bebaut. Laut Luftreinhalteplan 2011-2017 sind Staubemissionen von Baustellen mit etwa
8 % an den Gesamtemissionen fur Feinstaub-PM10 verantwortlich. Das MalRnahmenblatt
M4.2 des Luftreinhalteplans sieht dementsprechend vor, diffuse Staubemissionen von Bau-
stellen zu vermindern. Mit § 9 des Landes-Immissionsschutzgesetzes Berlin ist bereits ge-
setzlich geregelt, dass Staubemissionen durch geeignete Mal3hahmen zu unterbinden sind.

Larmaktionsplan 2013-2018 / 2019-2023
Verkehrslarm

Der Larmaktionsplan 2019-2023 ist mit Senatsbeschluss am 23.06.2020 in Kraft getreten
und schreibt die Larmaktionsplane von 2008 und 2013-2018 fort.

Da Verkehr der Hauptverursacher von Larm ist, soll mit der Entwicklung und Umsetzung der
Larmminderungsplanung diese hohe Umweltbelastung vermindert werden. Der Larmaktions-
plan bereitet Manahmen vor, die durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der
zustéandigen Tréager offentlicher Verwaltung nach den jeweilig geltenden Rechtsvorschriften
durchzusetzen sind. Es sollen vertiefend kurz-, mittel- und langfristige Ma3nahmen zur Re-
duzierung der Belastung ausgearbeitet werden. Zugleich werden MaRhahmen der bisherigen
Larmaktionsplane fortgefuhrt, die sich als effektive Instrumente zur Larmminderung bewahrt
haben.

Das Plangebiet befindet sich gemaf Larmaktionsplan 2019-2023 aulR3erhalb von Konzept-
oder Modellgebieten.

Neben der Beurteilung anhand der genannten Schwellenwerte ist oft eine weitergehende
Analyse der Larmsituation hilfreich, z. B. fir eine Prioritatenreihung von MalRnahmen. Die
sogenannte 'Larmkennziffer’ (LKZ)? verwendet hierfir die Hohe einer Pegelliberschreitung
und die Anzahl der davon betroffenen Personen.

Das so definierte Hotspot-Untersuchungsnetz beinhaltet alle Abschnitte mit Larmbelastun-
gen nachts tber 55 dB(A) und einer LArmkennziffer gleich oder grof3er 250. Fir die Daum-
stral3e wurde die Larmkennziffer>=250-499 ermittelt.

Die Templiner-See-StralRe und Zernseestralle sind in den Larmminderungsplanen 2013-
2018 sowie 2019-2023 nicht erfasst. Die DaumstralRe und PohleseestralRe erreichen mit
Werten von 60 bis 75 dB(A) im Tag-Abend-Nacht-Index (Loen) und 50 bis 65 dB(A) im Nacht-

8 Darstellung der Feinstaub-Emissionen
9 LKZ = Betroffene * (Mittelungspegel - Schwellenwert) / 100 m Straf3enlénge
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Index (Ln)10 die Dringlichkeitsstufe 1 der Larmminderungsplanung. In diesen Bereichen sol-
len prioritar und kurzfristig MalBnhahmen zur Larmminderung geplant und umgesetzt werden,
von denen auch das Plangebiet profitieren wirde.

Fluglarm

Die Ergebnisse der Larmkartierung zeigen, dass der Flughafen Berlin-Tegel hohe Larmbe-
lastungen in den Bezirken Spandau, Reinickendorf und Pankow verursacht; insgesamt leben
21.000 Menschen in Bereichen, in denen die Schwellenwerte der Larmaktionsplanung tber-
schritten sind. Die fur den Flughafen Berlin-Tegel festgesetzten Malinahmen zur Larmmin-
derung, wie das Nachtflugverbot und larmabhangige Landeentgelte, wurden bereits mit dem
Larmaktionsplan 2008 vorgestellt. Diese bestehenden Beschrankungen bleiben auch weiter-
hin in Kraft; damit ist der Rahmen mdglicher MalZhahmen ausgeschopft.

Die Fluglarmbeeintrachtigungen werden mit dem Ende des Flugbetriebs des Flughafens Ber-
lin-Tegel entfallen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die gesetzlichen Festlegungen zum Schutz
gegen Fluglarm zu beachten Entsprechend den Vorgaben des Gesetzes zum Schutz gegen
Fluglarm wurden zum 31. Dezember 2019 der Larmschutzbereich fir den Flughafen TXL
neu festgesetzt. Auf dieser Grundlage kdnnen anspruchsberechtigte Eigentimerinnen und
Eigentiimer dann zeitlich gestaffelt eine Erstattung ihrer Aufwendungen fir bauliche Schall-
schutzmalnahmen beantragen. Von dem Verkehrsflughafen Berlin-Schonefeld (BER) ist das
Plangebiet nicht betroffen.

Im Umweltatlas 2017 liegt in der strategischen Larmkarte fir den Flugverkehr beim Tag-
Abend-Nacht-Index (Loen) der gréf3te Teil des Plangebiet im Bereich der Werte >60-65 dB(A)
und im Eckbereich DaumstralRe und Pohleseestralie bei >65-70 dB(A) sowie in der strategi-
schen Larmkarte fur den Flugverkehr beim Nacht-Larmindex 22-6 Uhr (Ln) im Bereich der
Werte zwischen 50-55 dB(A).Im Kapitel 5.2 des Larmaktionsplans 2013-2018 (Integration
der Larmminderungsplanung in alle Planungsebenen) wird im Fazit darauf hingewiesen,
dass die Integration der Larmaktionsplanung in allen Planungsebenen bestandig fortzuflihren
und die entwickelte Handreichung anhand neuester Entwicklungen zu prifen und zu aktua-
lisieren ist. Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs beachten die Larmaktionspla-
nung unter den ortlichen Gegebenheiten.

Weiterfiihrende Aussagen hinsichtlich der vorhandenen Larmproblematik und darauf reagie-
rende Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf sind unter Kap. 11.3.8. aufgefihrt.

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Wasserschutzgebiets mit der Kategorie Ill B, das Be-
standteil des Wasserwerks Tegel ist. In der Schutzzone Il sind bestimmte Handlungen ver-
boten oder nur beschrankt zulassig. Die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung Tegel
vom 31. August 1995 - 8 5 “Schutz der Zone Il B" - missen eingehalten werden. Insbeson-
dere sind verboten:

- Das Errichten oder wesentliche Erweitern von Wohnsiedlungen, Industrie- oder Gewer-
bebetrieben, Krankenhausern und Heilsstatten, wenn eine Geféahrdung der Grundwas-
ser nicht durch Vorkehrungen sicher und dauerhaft verhindert werden kdnnen;

- das Einleiten von Abwasser und Niederschlagswasser;

- Lagern, Abfiullen und Umschlagen grundwassergefahrdenden Stoffen sowie mit Stof-
fen, die grundwassergefahrdende Stoffe enthalten;

- Grabungen oder Abgrabungen, durch die das Grundwasser dauerhaft freigelegt wird;

10 FIS-Broker Berlin, Karten: Strat. Larmkarte L_DEN (Tag-Abend-Nacht-Index) Stralenverkehr 2017 und
Strat. Larmkarte L_N (Nacht-Index) Straenverkehr 2017, Abruf 08. April 2018
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- Bohrungen und sonstige MalRhahmen zur Erschlie3ung von Grundwasser, sofern diese
nicht der offentlichen Wasserversorgung, der Erhaltung wasserbehérdlich zugelasse-
ner Grundwassergewinnung und der Sanierung von Boden- und Grundwasserschaden
dienen;

- das Einleiten von Kuhl- und Kondenswasser in den Untergrund;

- Malinahmen, wie grof3ere Bodenversiegelungen, die eine wesentliche Verminderung
oder Behinderung der Grundwasserneubildung oder des Grundwasserdargebots zur
Folge haben.

Daruber hinaus gelten die jeweiligen Auflagen und Benutzungsbedingungen der wasserbe-
hordlichen Genehmigung. In Wasserschutzgebieten ist Unrat, Schutt u. &. freizuhalten und
es darf nicht vergraben werden.

Angrenzende Bebauungsplane

Direkt angrenzend an das Plangebiet liegen der am 14. Dezember 1999 (GVBI. 2000, S.
248) festgesetzte Bebauungsplan VIII-567¢ (DaumstralRe - im Osten) und der am 14. No-
vember 2000 (GVBI. 2001, S.2) festgesetzte Bebauungsplan VIII-567b (Pohleseestralie - im
Siden). Diese festgesetzten Bebauungsplane sichern die Daumstraf3e bzw. die Pohlesee-
stral3e als 6ffentliche Stral3enverkehrsflachen.

Direkt nordlich angrenzend an das Plangebiet liegt der am 27. Februar 2007 (GVBI. S. 317)
festgesetzte Bebauungsplan VIII-530, der nunmehr durch den Bebauungsplanentwurf 5-74
Uberplant werden soll. Der angrenzende Bebauungsplan 5-74 soll in Ergdnzung zum Bebau-
ungsplan 5-73 Wohngebietsflachen sowie die Spandauer Havelpromenade sichern.

Sudlich der Pohleseestral3e liegt der am 03. Juni 2008 (GVBI. S. 152) festgesetzte Bebau-
ungsplan VIII-515, der allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, Stra3enverkehrsflache be-
sonderer Zweckbestimmung “FuRgangerbereich” sowie offentliche Grunflache mit der
Zweckbestimmung “6ffentlicher Spielplatz” und “6ffentliche Parkanlage” festsetzt.

Auf der dem Plangebiet gegeniberliegenden Seite der Daumstral3e liegt der am 20. Marz
2008 (GVBI. S. 76) festgesetzte Bebauungsplan VIII-524a, der im Norden an der StrafRe An
den Rohrbruchwiesen ein Mischgebiet festsetzt. Sidlich angrenzend werden allgemeine
Wohngebiete, eine offentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung “Parkanlage und Spiel-
platz’, 6ffentliche StraRenverkehrsflachen sowie eine 6ffentliche Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung "FuRgangerbereich” festgesetzt.
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Schallgutachten1!

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich mehrere Schallemissionsquellen, die potentiell
Auswirkungen auf die geplante Nutzung des allgemeinen Wohngebiets haben bzw. haben
konnen: Stral3enverkehr, Fluglarm und Schiffsverkehr.

Bei den auf das Plangebiet einwirkenden maf3geblichen Strallenverkehrswegen handelt es
sich um die Daumstraf3e und Pohleseestral3e. Fir das Plangebiet erfolgt eine Betrachtung
mit und ohne den Fluglarm des Flughafens Berlin-Tegel gemald dem Gesetz zum Schutz
gegen Fluglarm.

Die Emissionen aus dem StralRenverkehr wurden in Bezug auf die geplante Nutzung als all-
gemeines Wohngebiet in der Schalltechnischen Untersuchung ermittelt und bewertet. In der
Berechnung wurde die abschirmende bzw. reflektierende Wirkung der geplanten Wohnge-
baude berticksichtigt.

Zur Beurteilung der Schallemissionen des Verkehrs ist die DIN 18005 (Schallschutz im Stad-
tebau) heranzuziehen. Die DIN 18005 enthalt keine Grenzwerte, sondern schalltechnische
Orientierungswerte als eine empfohlene Grundlage fur die in der Planung zu beriicksichti-
genden Ziele des Schallschutzes, ohne dass diese rechtliche Bindungswirkung entfalten. Die
Orientierungswerte der DIN 18005 fur ein allgemeines Wohngebiet liegen tags bei 55 dB(A)
und nachts bei 45 dB(A).

Die Untersuchung hat ergeben, dass an den Fassaden der abschirmenden!2 Bebauung ent-
lang der Daumstral3e und der Pohleseestralie in diesem Bereich Beurteilungspegel aus Stra-
Benverkehrslarm tags bis 72,5 dB(A) und nachts bis 58,6 dB(A) vorliegen.

In Summe mit dem Fluglarm liegen an den Aul3enfassaden der abschirmenden Bebauung
Beurteilungspegel bis 73,2 dB(A) tags und bis 59,2 dB(A) nachts vor. Somit sind zum Schutz
vor erhdhten Schallemissionen verschiedene passive Schallschutzmaflinahmen erforderlich.

Fur die Ermittlung der Larmimmissionen aus dem Schiffsverkehr wurde fiir das Plangebiet 5-
73 keine Untersuchung durchgefiihrt, da dem Bezirksamt Erfahrungswerte aus einer im Jahr
2014 durchgefuhrten Untersuchung vorliegen. Es handelt sich um ein ca. 2 km in nérdlicher
Richtung entferntes Untersuchungsgebiet (vgl. Kap. 11.3.8.3).

Entwicklung der Planliberlegungen

Die Planungen im Geltungsbereich sind Teil eines tbergreifenden stadtebaulichen Planungs-
konzepts des Landes Berlin fiir die Wasserstadt Berlin-Oberhavel in Spandau, mit dem Ziel,
die friheren Gewerbeflachen lberwiegend fiir Wohnzwecke umzunutzen sowie langfristig
planungsrechtlich zu sichern Der Vorrang der Innenentwicklung hat gesetzlich und in der
Planung des Landes Berlin hohe Prioritéat. Durch die Planung soll die Wohnfunktion der In-
nenstadt gestarkt und dringend benétigter Wohnraum ermdglicht werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen Entwicklungsbereich
Wasserstadt Oberhavel am 0Ostlichen Havelufer sowie westlich der Daumstraf3e und deckt
sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskraftigen Bebauungsplans VIII-526.

Entlang der DaumstralRe und der Pohleseestral3e erfolgt entsprechend dem der Planung zu-
grundeliegenden stadtebaulichen Konzept der Rahmenplanung fiir die Wasserstadt eine
beidseitige Einfassung der Stralenraume durch Riegel; im Inneren waren ebenfalls Blocke
vorgesehen.

Frihere Fassungen des Bebauungsplanentwurfs (z.B. aus November 2014) hatten zum Ziel,
die stadtebauliche Bebauungsdichte im Vergleich zu dem festgesetzten Bebauungsplan VIlI-

PEUTZ Consult GmbH; Beratende Ingenieure VBI, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 5-73 in
Berlin Spandau im Bereich Oberhavel, September 2017

Unter abschirmender Bebauung sind alle Geb&ude zu verstehen, die direkt an die Daum- oder Pohleseestralle
grenzen.
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526 zu verringern sowie die urspringlich geplante Bebauungsstruktur aufzulockern. Hier
sollte das Nutzungsmal (Zahl der Vollgeschosse) und Baukdrperausweisungen einer zu die-
sem Zeitpunkt nachfragegerechteren Bebauungstypologie (u. a. Stadtvillen und Doppelh&u-
ser) angepasst werden.

Aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfs im Land Berlin wurde diese Konzeption 2016
aufgegeben. Um die hohe Nachfrage an Wohnungen zu bewadltigen und eine ausgewogene
Mischung von Bevélkerungszielgruppen zu schaffen, soll in Zusammenarbeit mit der landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, seitdem ein neues stadtebauliches Konzept
umgesetzt werden.

Das neue stadtebauliche Leitbild fur den Bebauungsplanentwurf 5-73 bezieht sich auf den
Bebauungsplan VIII-526. Im Unterschied zum Bebauungsplan VIII-526 ist die Zahl der Voll-
geschosse in der Blockinnenbebauung moderat erhdéht worden. Wahrend entlang der Dau-
mstrafle und der Pohleseestralle IV Vollgeschosse zwingend festgesetzt werden, sind fur
den Kopfbau Pohleseestralie / Havelpromenade maximal VII Vollgeschosse sowie entlang
der Zernseestral3e und Templiner-See-Stral3e durchgehend IV Vollgeschosse iberwiegend
mit einem zusétzlichen Staffelgeschoss vorgesehen. Wesentliches Merkmal des stadtebau-
lichen Konzepts ist die Entwicklung eines Wohnquartiers, das Geschosswohnungsbau er-
mdoglicht und sich nach Westen zur Havel hin 6ffnet.

Die Spandauer Havelpromenade sowie die ZernseestraRe und die Templiner-See-Stral3e
wurden bereits durch die ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt herge-
stellt. Im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 wurden die Stral3enbreiten
von 16,0 m auf 10,5 m reduziert und die Straf3en zur Havelpromenade mit einem Wende-
hammer von ca. 19x19 m ausgestattet.

Planungsalternativen

Planungsalternativen liegen in Form des Bebauungsplans VIII-526 vor, gegenliber dem die
vorliegende Planung eine moderate Nachverdichtung der des stadtebaulichen Konzepts
durch die Zulassigkeit von Staffelgeschossen vorsieht.

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 wirde das derzeitige Baurecht (festgesetz-
ter Bebauungsplan VIII-526) weiterhin Glltigkeit haben und ebenfalls eine Nutzung der Fl&-
chen fir Wohnzwecke zulassen.

Andere Alternativen, z. B. einer Anpassung des stadtebaulichen Konzepts mit dem Ergebnis
einer geringeren Verdichtung sind im Verlauf des Planungsverfahrens gepruft, aber spater
nicht weiter verfolgt worden. Ursé&chlich hierfur sind und waren die Entwicklungen am Berliner
Wohnungsmarkt. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan 5-73
Ende 2008 und in den folgenden Jahren wurde davon ausgegangen, dass die Errichtung von
Wohnraum in Form von Geschosswohnungsbau wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und bedingt durch eine veranderte Bedarfseinschatzung sowie durch die Finanzkrise
nur eingeschrankt umsetzbar ist. Diese Einschéatzung ist allerdings angesichts der Entwick-
lung der Wohnungsmarktsituation und der vorliegenden Prognosen zur Bevolkerungsent-
wicklung und zum Wohnungsbedarf mittlerweile Uberholt. Die aktuelle Entwicklung veran-
lasst daher, zu den friiheren Uberlegungen zuriickzukehren und diese auf weitere Potentiale
und Optimierungsmaoglichkeiten zu Gberprifen. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defizit
an Wohnraum. Maf3geblich fur die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt
ist sowohl die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und Nach-
frage. Angesichts der Bevdlkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren - allein in den
letzten funf Jahren wuchs die Bevolkerung um 220.000 Personen - sind die vor wenigen
Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Dariiber hinaus wird ak-
tuell prognostiziert, dass Berlins Bevdlkerung wird bis zum Jahr 2030 um weitere 266.000
Personen wachsen wird. Um den akuten Wohnraumbedarf zu decken, sind jedes Jahr 15.000
bis 20.000 neue Wohnungen notig. Die Deckung dieses Bedarfs erfordert und rechtfertigt
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eine optimale Nutzung mit entsprechend héherer Verdichtung von noch bestehenden inner-
stadtischen Baupotentialen in stadtebaulich vertraglicher Weise.

Planaufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung geméaR § 13a BauGB

Der Bebauungsplan 5-73 tberplant den Geltungsbereich des bereits festgesetzten Bebau-
ungsplans VIII-526.

Die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 ist gemaRl § 13a BauGB (Bebauungsplane der
Innenentwicklung) erfolgt, da der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flachen
dient und eine zulassige Grundflache von ca. 9.010 m2 ermdglicht. Der Bebauungsplan 5-74,
der im sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt wird, lasst eine
Grundflache von ca. 10.540 m2 (Entwurf, Stand: 21. Mai 2016) zu. In der Summe beider
Plane wird der Schwellenwert der zulassigen Grundflache von 20.000 m? geméaf3 8 13a Abs.
1 Nr. 1 BauGB unterschritten.

Die ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt aul3erte im Rahmen der Mit-
teilung der Planungsabsicht in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2009 keine Bedenken zum
beabsichtigten Planverfahren. Eingriffe in Natur und Landschaft fanden im gesamten Plan-
gebiet bereits in der Vergangenheit statt. Durch die friheren Nutzungen wurde der Boden
mit Schadstoffen verunreinigt. Im Rahmen der Entwicklungsmafinahmen und im Vorgriff auf
den Bebauungsplan wurde die Altlastenverdachtsflache erkundet und saniert (vgl. 1.2.8).

Durch die Realisierung des Bebauungsplans werden keine wesentlichen Beeintrachtigungen
der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Belange des Umweltschutzes erfolgen. Das
Plangebiet liegt nicht in der ndheren Umgebung eines Natura 2000-Gebiets.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird keine Zulassigkeit eines Vorhabens be-
grindet, welches einer Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung unter-
liegt.

Eine Uberschlagige Prufung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Vor-
prifung des Einzelfalls) durch die Festsetzung der allgemeinen Wohngebiete ist aus v. g.
Griinden nicht erforderlich. Bei dem Verfahren der Innenentwicklung gelten die Vorschriften
des vereinfachten Verfahrens nach 8§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB entsprechend. Von einer Um-
weltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB kann
somit abgesehen werden.

Obwohl aufgrund von § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eine Ausgleichsbilanzierung nicht erforder-
lich ist (Eingriffe gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig), sind die
Belange des Umweltschutzes jedoch weiterhin Abwagungstatbestand.
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Planinhalt und Abwéagung
Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt
Ziele der Planung

Stadtebauliche Zielsetzung bleibt weiterhin die Schaffung einer Nutzungsmischung aus Woh-
nen und offentlichem Grin in Ufernahe. Festgesetzt sind allgemeine Wohngebiete und zur
Sicherung des Bestands offentliche Verkehrsflachen sowie offentliche Parkanlage; die Art
der baulichen Nutzung bleibt demzufolge erhalten. Die Nutzung des Quartiers wird auf den
Geschosswohnungsbau abgestellt werden. Ebenfalls kénnen Stellplatze auch unterirdisch
angeordnet werden.

Wesentlicher Planinhalt

Mit dem Bebauungsplan 5-73 sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwick-
lung eines Wohngebiets geschaffen. Es sind allgemeine Wohngebiete gemal § 4 der
Baunutzungsverordnung, o6ffentliche Stralenverkehrsflachen, Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung “Fulgéangerbereich” und 6ffentliche Grunflachen “6ffentliche Promenade”
festgesetzt. Darliber hinaus sind Festsetzungen zu Uberbaubaren Grundsticksflachen,
Grundflachen, Geschossflachen und Zahl der zulassigen Vollgeschosse getroffen.

Alle Verkehrsflachen und die 6ffentliche Grinflache sind planungsrechtlich in ihrem Bestand
gesichert.

Das Malf3 der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Flachen zwischen den Baugrenzen und
mittelbar durch Festsetzung der zulassigen Zahl der Vollgeschosse. Entlang der
DaumstralRe / Pohleseestral3e ist das Maf3 der baulichen Nutzung durch erweiterte Baukor-
perausweisungen in Verbindung mit einer maximal zuldssigen Zahl der Vollgeschosse sowie
einer maximal zulassigen Geschossflache bestimmt.

Durch textliche Festsetzungen sind darlUber hinaus insbesondere Regelungen zum Immissi-
onsschutz (StraRenverkehrslarm), zum Ausgleich der Uberschreitung der Obergrenzen aus
§ 17 Abs. 1 BauNVO, zur Zulassigkeit von Tiefgaragen und zur Errichtung von Wohngebau-
den, bei denen ein Anteil der Geschossflache fir Wohnungen zu verwenden ist, der mit Mit-
teln der sozialen Wohnraumférderung gefoérdert werden kann, Bestandteil des Bebauungs-
plans.

Entwickelbarkeit aus dem Flachennutzungsplan

Die allgemeinen Wohngebiete sind aus der Darstellung Wohnbauflache W1 entwickelt (vgl.
Kap. 1.3.2).

Die Griunflache entspricht den Darstellungen des Flachennutzungsplans.

Die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung “Ful3gangerbereich” ist ebenfalls entspre-
chend den “Ausfihrungsvorschriften zum Darstellungsumfang zum Entwicklungsrahmen so-
wie zu Anderungen des Flachennutzungsplans Berlin (AV-FNP) 13 aus der Darstellung Griin-
flache auf Grund der geringen Grol3e (< als 3 ha) und der funktionalen Bedeutung als Ergan-
zung der 6ffentlichen Grunverbindung (Entwicklungsgrundsatz 1.5) entwickelt.

Die ehem. Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt hat im Rahmen der bezirkli-
chen Unterrichtung tber die Planungsabsicht mit Schreiben vom 19. April 2009 und in den
nachfolgend durchgefiihrten Beteiligungsverfahren mitgeteilt, dass die vorgesehene Ent-
wicklung des allgemeinen Wohngebiets aus den Darstellungen des FNP gegeben ist.

In einer Stellungnahme vom 15. Dezember 2017 weist die Senatsverwaltung fir Stadtent-
wicklung und Wohnen in Bezug auf den Flachennutzungsplan darauf hin, dass sudlich des

13 ABI. Nr. 34 vom 18. August 2016, S. 2109
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Bebauungsplanes die geplante S-Bahn Linie dargestellt ist. Die Darstellung ist nicht lagege-
nau, so dass entweder im B-Plan 5-73 oder im angrenzenden B-Plan VIII-515 die Freihaltung
der Trasse bzw. ihre Berlcksichtigung gewéhrleistet sein muss. Dieses sei weder im B-Plan
5-73 noch VIII-515 ersichtlich. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt und der Ziel-
stellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist es von gesamtstadtischem Interesse, mog-
liche zukiinftig OPNV-Strecken realisieren zu kénnen.

Hierzu ist zundchst grundsatzlich festzuhalten, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans
5-73 auf den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans VIII-526 basieren und
diese fortentwickeln. Die geplanten Abgrenzungen der Uberbaubaren Grundsticksflachen im
Bebauungsplan 5-73 entsprechen im Bereich des allgemeinen Wohngebiets nérdlich der
Pohleseestrale (WA 3) denjenigen des Bebauungsplans VIII-526 und erméglichen daher
keine Uber das geltende Planungsrecht hinausgehende Nutzung und stellen damit auch
keine Uber das bereits bestehende Mafd hinausgehende Einschréankung fir die S-Bahn-
Trasse dar. Dies gilt auch fur die geplanten Tiefgaragen, da unterirdische Bauteile, insbe-
sondere Keller auch nach dem geltenden Planungsrecht zulassig sind.

Im FNP wird eine unterirdische Trasse dargestellt, die sidlich der Pohleseestralle und der
Spandauer-See-Bricke unterhalb der Havelspitze bis ins Carossaquartier Maselakezentrum
verlauft. Auch bei einer abweichenden unterirdischen Trassenfiihrung, die den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans 5-73 tangieren wirde, steht die geplante Bebauung einer unterir-
dischen Trassierung auf Grund der erforderlichen Querungstiefe einer mdglichen S-Bahn
Trasse (Unterquerung des Spandauer Schifffahrtskanals, des Gartenfeldes, der Milldeponie
im Bereich Rhenaniastraf3e, der Brickenwiderlager und der Havel) nicht im Wege.

Zudem ist im rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-515 sidlich der Pohleseestral3e ein ca.
20 m breiter Streifen im riickwértigen Bereich durch die Festsetzung Uberbaubarer (und so-
mit auch nicht iberbaubarer) Grundstiicksflachen ebenfalls von oberirdischer Bebauung frei-
gehalten, der fir eine unterirdische Trassierung genutzt werden kénnte. Der Bebauungsplan
VIII-515 wurde mit diesen Uberbaubaren Grundstiicksflichen vom Bezirksamt Spandau fest-
gesetzt, somit ist davon auszugehen, dass eine entsprechende Trasse vom Bezirk mitgetra-
gen wird.

Begrindung und Abwéagung der Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Die Grundstiicke zwischen der Spandauer- und Wasserstadtbriicke weisen aufgrund ihrer
attraktiven Wasserlage am Ufer der Havel eine hohe Lagegunst als innerstadtischer Wohn-
standort auf. Das unmittelbare stadtebauliche Umfeld - Bereich westlich der Havel und 6stlich
der Daumstral3e - ist bereits durch Wohnnutzungen gepragt.

Die Entwicklung von Wohngebieten entspricht den Zielstellungen des Landes Berlin, die
stadtebauliche Entwicklung verstérkt im Innenbereich durchzufiihren und dabei sparsam mit
Grund und Boden umzugehen. Dabei kann insbesondere durch eine entsprechende Verdich-
tung in Bereichen hoher Lagegunst die Funktion der Innenstadt gestéarkt und ein innerstadti-
scher Wohnstandort fur einen durchmischten Personenkreis attraktiv gestaltet werden.

Entsprechend der langjahrigen stadtebaulichen Zielsetzung fir den ehemaligen Entwick-
lungsbereich "Wasserstadt Berlin-Oberhavel” sind daher im Plangebiet allgemeine Wohnge-
biete WA 1, WA 2 und WA 3 gemal3 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8§ 4 der Baunutzungs-
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3.2

3.2.1

verordnung (BauNVO) festgesetzt. Die allgemeinen Wohngebiete sollen als Teil der Gesam-
tentwicklung im Quartier Haveleck14 aus der anziehenden Lage in Wassernahe entstehen,
die es erlaubt, hier ein Wohnquartier fir Geschosswohnungsbau zu entwickeln.

In Zusammenarbeit mit der Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin (vgl. Kap. 1.1.)
konnen langfristig nach Berechnungsanhang des Berliner Modells der kooperativen Bauland-
entwicklung ca. 320 WE fiur ca. 640 Einwohner geschaffen werden.

Mal der baulichen Nutzung

Der Bebauungsplan enthalt zur Regelung des Mafl3es der baulichen Nutzung eine Reihe von
differenzierten Festsetzungen.

Grund- und Geschossflache baulicher Anlagen

In wesentlichen Teilen des Plangebiets (Baugebiete WA 1, WA 2 und Teile von WA 3) ist das
Malf3 der baulichen Nutzung durch eine Baukdrperausweisung bestimmt. Die Baukoérperaus-
weisung legt zum einen die Uberbaubaren Grundsttcksflachen im Sinne des § 23 BauNVO
fest und zum anderen wird hiermit die zulassige Grundflache gemal
§ 16 BauNVO zeichnerisch bestimmt.

Die Festsetzung einer zulassigen Grundflachenzahl ist daher in diesen Bereichen nicht not-
wendig; die planungsrechtlich gesicherten tberbaubaren Grundstiicksflachen sind vollstan-
dig Gberbaubar.

Die zulassige Grundflache, die Uber die angegebenen VermalRungen hergeleitet wird, ent-
spricht der Uberbaubaren Grundflache. Dies wird durch Satz 1 der textlichen Festsetzung Nr.
1 klargestellt. Zudem werden durch die textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 Uberschrei-
tungen der Baugrenzen durch Terrassen und Balkone zugelassen, die grundflachenwirksam
sind. Satz 1 der Festsetzung stellt dies ebenfalls klar.

Im Baugebiet WA 3 erfolgt im Eckbereich Daumstraf3e / Pohleseestrale eine erweiterte Bau-
korperausweisung, um an der stark durch Schallimmissionen belasteten Ecksituation Spiel-
raume fur architektonische Sonderlésungen zu er¢ffnen. Hinsichtlich der zuldssigen Grund-
flache gelten fir die erweiterte Baukorperausweisung die Aussagen zur Baukorperfestset-
zung analog.

Lediglich in einem Baufeld im WA 2 ist die zuléssige Grundflache durch die Eintragung einer
zulassigen Grundflache (GR = 950 m?) in der Planzeichnung festgelegt. Hier wurde die tber-
baubare Grundstiicksflache nach der 1. 6ffentlichen Auslegung zur Erhéhung der Flexibilitat
um 1,5 m in Richtung Daumstral3e erweitert. Diese Erweiterung sollte jedoch keine zusatzli-
che Grundflache ermdglichen, daher wurde die zulassige Grundflache numerisch auf das bis
zu diesem Zeitpunkt geltende zeichnerische Mal3 festgesetzt.

TF 1: Festsetzung der zulassigen Grundflache

In den mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten tUberbaubaren Grund-
sticksflachen werden als zulédssige Grundflache die im zeichnerischen Teil i.V. mit
den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 festgesetzten tUberbaubaren Grund-
stucksflachen festgesetzt.

Die festgesetzte zuldssige Grundflache der mit den Buchstaben C, D, E und F gekenn-
zeichneten Uberbaubaren Grundsticksflachen darf durch vortretende Geb&udeteile
wie Terrassen und Balkone insgesamt bis zu einer Grundflache von 8.270 m2 Uber-
schritten werden.

14 definiert als der Bereich westlich der Havel zwischen Wasserstadtbriicke (Daumstral3e) u. Spandauer-

seebriicke (PohleseestralRe), umfasst genauer die Gebiete der Bebauungsplane VIII-523, VIII-524a, VIII-
524h, VIII-526, VIII-527, VIII-530
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Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben B gekennzeichneten
Uberbaubaren Grundstiucksflachen darf durch vortretende Gebaudeteile wie Terras-
sen und Balkone in dem gemal § 23 Abs. 3 BauNVO zuléssigen Umfang tberschritten
werden.

Rechtsgrundlage: 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8§ 16 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5
BauNVO sowie § 23 BauNVO

Da vortretende Bauteile wie Balkone, Erker, Veranden und Loggien jedoch ebenfalls grund-
flachenrelevant sind und ihre Zulassigkeit nicht nur auf die Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen beschrankt werden soll, ist der Umfang einer zulassigen Erhéhung der Grundflache
durch diese Bauteile zu bestimmen (Satze 2 und 3 der textlichen Festsetzung Nr. 1). Dies
gilt unabhangig von der Frage, ob es sich um sogenannte “privilegierte Vorbauten” handelt
oder nicht. § 23 Abs. 3 Satz 2 der Baunutzungsverordnung regelt ein Vortreten von Gebau-
deteilen “in geringfligigem Ausmalf?". Im Regelfall gelten diejenigen Vorbauten als geringfugig
und damit als privilegiert, die gemaR 8§ 6 Abs. 6 der Bauordnung Berlin bei der Bemessung
der Abstandsflachen aufRer Betracht bleiben. Es handelt sich hierbei um Vorbauten, die ins-
gesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Auf3enwand in Anspruch nehmen
und nicht mehr als 1,50 m vor diese AuRenwand vortreten. Dies gilt fur alle Uberbaubaren
Grundstucksflachen innerhalb des Geltungsbereichs grundsétzlich ohne weitere Festset-
zung im Bebauungsplan.

Gemal § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO kénnen dariiber hinaus im Bebauungsplan weitere nach
Art und Umfang bestimmte Ausnahmen zugelassen werden. Die weiteren Regelungen zu Art
und Umfang in den mit den Buchstaben C, D, E und F bezeichneten tberbaubaren Grund-
stucksflachen enthalten die textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5. Um eine héhere Flexi-
bilitdt bei der Fassadengestaltung einerseits und andererseits Moglichkeiten fir eine wohn-
wertsteigernde attraktive Grof3e von Balkonen zu schaffen, ist in der textlichen Festsetzung
Nr. 5 fir einige Gebaudeseiten in schallabgewandter Lage bestimmt, dass Balkone bis zu
einer Tiefe von 1,5 m zulassig sind, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insgesamt
nicht mehr als die Halfte der Lange der jeweiligen Fassade des Gebaudes in Anspruch neh-
men. Fur die Grundflache der zuklnftigen Gebaude bedeutet diese Regelung, dass durch
einen geschossweisen Versatz der Balkone gegeneinander nahezu der gesamte betroffene
Fassadenbereich in einer Tiefe von 1,5 m grundflachenwirksam werden kann.

Die Uberschreitung der Baugrenzen in den mit den Buchstaben C, D, E und F bezeichneten
Uberbaubaren Grundstiicksflachen gemal § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO und den textlichen
Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 kann jedoch nur in einem Umfang zugelassen werden, der im
Rahmen des stadtebaulichen Gesamtkonzepts und vor dem Hintergrund der hohen Verdich-
tung vertraglich ist. Satz 2 der textlichen Festsetzung Nr. 1 begrenzt daher die zulassige
Grundflache der tiberbaubaren Grundstiicksflachen und der zulassigen Uberschreitungen
auf ein vertragliches Gesamtmal3 von 8.270 m2,

Hiermit ist auch gewahrleistet, dass in den kumuliert zu betrachtenden Bebauungspléne 5-
73 und 5-74 eine maximal zulassige Grundflache von insgesamt 20.000 m? nicht Uberschrit-
ten wird, da die Verfahren nach § 13a BauGB durchgefihrt werden.

Fir das mit dem Buchstaben B bezeichnete Baufeld werden auf3er den in 8 23 Abs. 3
BauNVO vorgesehenen Uberschreitungstatbestanden keine weiteren zugelassen. Die hier-
fur erforderliche Erhéhung der zeichnerisch festgesetzten Grundflache wird in Satz 3 der
textlichen Festsetzung geregelt. Die vorhandenen Terrassen am Geb&udebestand an der
SchwielowseestralRe geniefRen Bestandsschutz.

Durch die textliche Festsetzung Nr. 1 i. V. m. den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5
ist eine Uber die zeichnerische und numerische Festsetzung der zulassigen Grundflache von
8.220 m2 hinausgehende zusétzliche Versiegelung bzw. Uberbauung von rund 790 m2 zuge-
lassen, so dass die zuldssige Grundflache gemal § 19 Abs. 2 BauNVO im Plangebiet ins-
gesamt 9.010 m? betragt. Die Beschrénkung auf 9.010 m? stellt sicher, dass fiir die geplanten
Festsetzungen des Bebauungsplans 5-74 eine hinreichende Grundflache verbleibt, die eine
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Umsetzung des stadtebaulichen Konzepts einschlief3lich von Vorbauten / Balkonen bei Ein-
haltung der Grenze von insgesamt 20.000 m? (vgl. Kap. 1.4.2) gewahrleistet. Die Aufteilung
der zur Verfigung stehenden Gesamtflache auf die beiden Bebauungsplane erfolgt in etwa
gleichwertig unter Bezug auf das Verhaltnis der jeweiligen Grol3e der geplanten allgemeinen
Wohngebiete.

Gegenuber dem geltenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 erhdht sich damit
die zulassige Grundflache um 885 m2 (neue Baugrenzen und zusatzliche Versiegelung /
Uberbauung). Dafir wird die Bodenversiegelung durch die schmaler festzusetzenden Er-
schlieBungsstraf3en im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VI11-526 um 719 m? ge-
mindert. Im Ergebnis der Festsetzungen 5-73 wird die Bodenversiegelung durch die Grund-
flachen der Hauptanlagen und der ErschlieBungsstrafden um ca. 166 m2 erhoht.

Mal3geblich fur die Ermittlung der insgesamt zuldssigen Versiegelung im Plangebiet ist je-
doch nicht die textliche Festsetzung zu den zulédssigen Grundflachen der Gebaude, sondern
die zulassige Gesamtversiegelung gemaf § 19 Abs. 4 BauNVO, die in der textlichen Fest-
setzung Nr. 3 (s. u.) geregelt ist.

Die Bestimmungen des 8 19 Abs. 4 BauNVO sehen vor, dass die zulassige Grundflache
durch die Grundflache bestimmter baulicher Anlagen (Garagen, Stellplatze mit ihren Zufahr-
ten, Nebenanlagen und unterirdische Anlagen) um 50 % Uberschritten werden darf, sofern
eine Grundflachenzahl von 0,8 (sog. Kappungsgrenze) nicht Giberschritten wird.

Auf Grundlage verschiedener Umstande, die nachfolgend erlautert werden, erfolgt im Gel-
tungsbereich eine Feinsteuerung hinsichtlich dieser Standardregelung in unterschiedlichem
Ausmali.

Im Baugebiet WA 1 gelten die Regelvorschriften des 8 19 Abs. 4 unverandert. Dies begriindet
sich aus der Tatsache, dass in diesem Baugebiet bereits Terrace-Hauser mit Hausgarten an
der Schwielowseestral3e errichtet worden sind und damit Teile des Blockinnenbereichs fur
eine Tiefgaragen- oder Stellplatznutzung nicht mehr zur Verfiigung stehen. Dartiber hinaus
ergibt sich fir die noch zu bebauenden Grundstlicke aus der zulassigen Grundflache bei
einer 50 % Uberschreitung bereits ein Wert von knapp 0,7. Die verbleibenden Flachen sollen
daher im Sinne der Attraktivitdt der Wohnnutzung fiir Freiflichen genutzt werden. Da das
zulassige Malf3 unterhalb eines Werts von 0,8 liegt, ist ein Ausschluss weiterer geringfligiger
Ausnahmen im Sinne der Planungsziele nicht erforderlich.

TF 3: Uberschreitung der Grundflache baulicher Anlagen gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO im
allgemeinen Wohngebiet

In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 darf die zulassige Grundflache
durch die Grundflachen von Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne
des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Gelande-
oberflache, durch die das Baugrundstick lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grund-
flachenzahl von 0,8 Giberschritten werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 1 bis 3 BauNVO

Einerseits ist es das stadtebauliche Ziel die Blockinnenbereiche der geplanten Wohngebiete
insbesondere zum Ausgleich der Nutzungsmaliberschreitungen frei von oberirdischen Ga-
ragen und Stellplatzen zu halten und als nutzbare Freiflachen fur die Bewohner zu sichern.
Hierzu erfolgt Uber die textliche Festsetzung Nr. 8 ein Ausschluss oberirdischer Garagen und
Stellplatze mit Ausnahme von Stellplatzen fiur mobilitatseingeschrankte Menschen. Anderer-
seits wird in den Baugebieten WA 2 und WA 3 die Mdglichkeit geschaffen, Tiefgaragen fur
den ruhenden Verkehr anzulegen.

Durch die Festsetzung Nr. 3 wird somit zunachst geregelt, dass die Privilegierung aus § 19
Abs. 4 BauNVO in den betroffenen Baufeldern nicht mehr fir Garagen gilt.

Fur die Baugebiete WA 2 und WA 3 wird hingegen durch die Festsetzung die Gesamtversie-
gelung auf ein maximales Malf3 von 0,8 begrenzt. Die Zulassigkeit einer solchen Versiegelung
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wurde sich im Baugebiet WA 3 angesichts einer zulassigen Grundflache, die einer Grundfla-
chenzahl von 0,59 entspricht, auch bei Anwendung des Regelfalls aus § 19 Abs. 4 BauNVO
ergeben. Allerdings bestiinde somit gemafR § 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz BauNVO die
Méglichkeit, ,weitere Uberschreitungen in geringfligigem AusmaR“ zuzulassen. Angesichts
der Zielstellungen einer griin gepragten Siedlungsstruktur und einer guten Aufenthaltsqualitat
auf den wohnungsbezogenen Freiflachen ist eine Versiegelung tber ein Maf3 von 0,8 hinaus
nicht vertretbar und wird durch die textliche Festsetzung Nr. 3 ausgeschlossen.

Durch die textliche Festsetzung Nr. 3 und die erfolgte VergréRerung der Baugebietsflachen
des allgemeinen Wohngebiets zu Lasten der Flachen der Zernseestral3e und der Templiner-
See-Stral3e gegenuber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526, erhdht
sich die zuldssige Versiegelung gegeniber den Festsetzungen des Bebauungsplans VIlI-
526 um insgesamt ca. 1.400 m2. Daflr wird die Bodenversiegelung durch die schmaler fest-
zusetzenden ErschlieBungsstralen im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VI111-526
um 719 m2 gemindert, so dass sich insgesamt eine zusétzliche Versiegelung gegentber den
Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 in Hohe von ca. 680 mz2 ergibt.

Die zulassige Geschossflache bestimmt sich in weiten Teilen des Plangebiets durch die Kom-
bination aus zeichnerisch festgesetzter zulassiger Grundflache und maximaler Anzahl der
zulassigen Vollgeschosse. Lediglich im Sidosten des Plangebiets erfolgt im Rahmen der
Festsetzung eines erweiterten Baukorpers die Regelung der zuldssigen Geschossflache
durch Eintragung eines numerischen Werts (GF = 7.000 m2) in der Planzeichnung. Aus der
Kombination dieser Festsetzungen ergibt sich eine zulassige Geschossflache in Hohe von
32.186 m2,

Gemal § 20 Abs. 4 BauNVO bleiben bei der Ermittlung der Geschossflachen u. a. Balkone
unbericksichtigt, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflachen zulassig sind oder
zugelassen werden konnen. Sobald Balkone jedoch Uber dieses Mal3 der Privilegierung hin-
aus reichen, ist eine Anrechnung auf das zulassige Mal3 der Geschossflache zu prufen, da
von einer spiurbaren Erhéhung des Wohnwertes auszugehen ist. Bestétigt wurde die zusatz-
liche Anrechnung auf die Geschossflache im Rahmen der Urteile (OVG Munster, Urteil vom
23.04.2015 - Aktenzeichen 7A 1237/13 und VG Augsburg, Urteil vom 01.10.2015 - Aktenzei-
chen Au 5K 15.269). Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1 in Verbindung mit der Festsetzung
Nr. 5 werden auf3erhalb der Baugrenzen Balkone mit Grof3en von bis zu 1,5 m Tiefe und mit
Langen zugelassen, die in den jeweiligen Vollgeschossen bis zu einer Gesamtléange von bis
zu 50 % der jeweiligen Fassade reichen. Das bislang geltende Maf3 der Privilegierung ist mit
dieser Festsetzung klar Uberschritten, so dass ebenfalls eine Festsetzung zur zuléssigen
Uberschreitung der Geschossflache notwendig wird.

TF 2: Festsetzung der zulassigen Uberschreitung der Geschossflache fiir Balkone
Die zulassige Geschossflache darf fur Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m und
weniger als 2,5 m um bis 1.600 m2 Gberschritten werden.

Rechtsgrundlage: 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 BauNVO sowie § 20
BauNVO

Die zusétzliche Geschossflache fur die nach der textlichen Festsetzung Nr. 5 Satz 3 zul&ssi-
gen Balkone soll ein Mal3 von 1.600 m?2 nicht Uberschreiten. Dies entspricht 5 % der zulassi-
gen Geschossflache. Damit wird die fur diese Balkone erforderliche zuséatzliche Geschoss-
flache auf ein stadtebaulich vertragliches und im Wesentlichen nicht wahrnehmbares Mal}
beschrénkt, womit einerseits in ausreichendem Umfang Flachen fir die zuldssigen Balkone
zur Verflgung stehen und andererseits die im bisherigen Verfahren formulierten wesentli-
chen stadtebaulichen Ziele und Eckwerte weiterhin Gliltigkeit behalten.

Uberschreitung des MaRes der baulichen Nutzung

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete werden ohne Berlicksichtigung einer méglichen
Erhéhung fur Vorbauten und Balkone Nutzungsmal3e zugelassen, welche rechnerisch fol-
gende stadtebaulichen Dichten ergeben:
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Baugebiet Grundstiicks- | Grundflache | Geschossflache | Grundfla- | Geschossfla-

flache (m?) (m2) (m2) chenzahl |chenzahl (GFZz)
(GR2)

WA 1 6.053 2.747 10.750 0,45 1,78

WA 2 5.460 2424 9.696 0,44 1,78

WA 3 5.192 3.049 11.740 0,59 2,22

zul. Grundflache gem.TFLund TF5| 790

zul. Geschossflache gem. TF 2 1.600

Durchschnitt 0,54 2,02

Im allgemeinen Wohngebiet sind auf der Grundlage des stadtebaulichen Konzepts durch
Baukorperausweisungen bzw. numerisch festgesetzte zulassige Grundflachen, die einer
rechnerischen Grundflachenzahl (GRZ) von 0,44 bis 0,59 sowie Geschossflachen festge-
setzt, die einer Geschossflachenzahl von 1,78 bis 2,22 entsprechen.

Eine Berlcksichtigung der zulassigen zusatzlichen Grund- und Geschossflachen bei der Er-
mittlung der baugebietsbezogenen GRZ- bzw. GFZ-Werte ist nicht mdglich, da zum heutigen
Zeitpunkt weder bekannt, noch festgesetzt ist, wo und in welchem Umfang die Erweiterungs-
mdglichkeiten in Anspruch genommen werden. Allerdings ist ein sogenanntes ,Windhund-
rennen” bei der Inanspruchnahme der zusatzlichen Grund- und Geschossflache ausge-
schlossen, da sich die mit den Buchstaben C, D, E und F gekennzeichneten lberbaubaren
Grundstucksflachen im Eigentum der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag
befinden, die ein konzeptionelles Gesamtvorhaben errichten will. Da die landeseigene Woh-
nungsbaugesellschaft die Grundstticke vom Land Berlin tGbertragen bekommen hat, ist eine
VeraulRerung von Teilflachen an Dritte ausgeschlossen. Fir die mit dem Buchstaben B ge-
kennzeichnete tiberbaubare Grundstiicksflache regelt sich die Uberschreitungsmoglichkeit
grundstiicksbezogen Uber die Bestimmungen des § 23 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung.

Im Durchschnitt ergeben sich bei einer Berlcksichtigung der Vorbauten und Balkone eine
rechnerische GRZ von 0,54 und eine rechnerische GFZ von 2,0.

Diese Zahlen liegen damit oberhalb der durch § 17 Abs. 1 BauNVO fir allgemeine Wohnge-
biete definierten Obergrenze von 0,4 bzw. 1,2 fiir die Bestimmung des Mal3es der baulichen
Nutzung.

Die in 8 17 Abs. 1 BauNVO festgelegten Obergrenzen fir das Maf3 der baulichen Nutzung
kénnen gemal § 17 Abs. 2 BauNVO aus stadtebaulichen Grinden tberschritten werden.

3.2.2.1 Stadtebauliche Grinde

Die Planungen fur die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdichte-
ten Baugebieten beiderseits der Havel vor. So zeigt beispielsweise noch ein Gestaltplan der
Wasserstadt GmbH von Mai 2001 auf den Baufeldern des Plangebiets eine weitgehend ge-
schlossene U-formige Bebauung mit finf bzw. vier Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoss. Ein
Rahmenplan aus dem Jahr 2005 zeigt dann im Wesentlichen das den spéteren Festsetzun-
gen des Bebauungsplans VIII-526 zugrunde liegende stadtebauliche Konzept. Diese Ver-
dichtung der Bebauung zum Havelufer und die Errichtung von Geb&uden mit Geschosswoh-
nungsbau ist bereits mit der Rechtskraft des Bebauungsplans VI11-526 im Jahr 2008 gelten-
des Planungsrecht fur die Flachen innerhalb des Bebauungsplans 5-73.

Die Uberschreitung der Obergrenzen fir die Grund- und Geschossflichen geman
§ 17 Abs. 1 BauNVO kann aus folgenden stadtebaulichen Griinden im Sinne des § 17 Abs.
2 Nr. 1 BauNVO begriindet werden:

Innerstadtische Entwicklung / Ubergeordnete Planungsziele

Das Plangebiet befindet sich an einem innerstadtischen Standort mit hoher Lagegunst an der
Havel. Die geplante Entwicklung eines verdichteten allgemeinen Wohngebiets entspricht
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dem stadtebaulichen Leitbild der Innenentwicklung. GemafR 8§ 1a Abs. 1 BauGB ist in dieser
innerstadtischen Lage aus Grinden des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine
hohe Ausnutzung der zur Verfligung stehenden Baupotentiale geboten. Dies flhrt zu einer
Starkung der innerstadtischen Funktion und deren attraktiver Gestaltung fir alle Bevolke-
rungsschichten. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung werden hierdurch Flachen am
auReren Stadtrand oder bislang nicht besiedelten Bereichen vor einer Inanspruchnahme
durch die Siedlungsentwicklung geschiitzt.

Dies spiegelt sich auch in den Darstellungen des Flachennutzungsplans, der die gesamt-
stadtischen Ziele fur den Bereich formuliert, wider. Die Darstellung einer Wohnbauflache W1
entspricht gemaf Erlauterungen zum Flachennutzungsplan Gebieten mit Uberwiegend tradi-
tioneller Block- und Blockrandbebauung mit finf und mehr Geschossen und einer Dichte
oberhalb einer GFZ von 1,5. Auch der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 kennzeichnet
das Plangebiet u.a. als Einzelstandort mit einer Wohnungsmenge von 500 und mehr Woh-
nungen und gibt damit Hinweise auf die aus gesamtstadtischer Sicht beabsichtigte Bebau-
ungsdichte.

Stadtebauliches Konzept im Rahmen der Entwicklung der "Wasserstadt Berlin-Oberhavel

Die Zielsetzung des damaligen stadtebaulichen Konzepts war, eine Verbindung zwischen
der Wasserlage und dem Koloniebereich im Quartier Haveleck vorzusehen. Danach wurde
das Quartier durch drei Bereiche charakterisiert: die "Wasserlage™ (westlich der Daum-
stral3e), die "Parklage” (6stlich der DaumstralRe) und die “Gartenlage” (westlich der Kleingéar-
ten). Die Bebauungsdichte sollte dementsprechend von Westen nach Osten abnehmen. Da
die Lage am Wasser am attraktivsten ist, sollte die Bebauungsdichte dort auch besonders
hoch werden. Gleichzeitig sollte durch die dichte Bebauung ein Bezug zur Struktur des am
gegenlberliegenden Havelufer bereits bebauten Quartiers Havelspitze hergestellt werden.
Ein Teil des Konzepts war die geplante Uberwiegend viergeschossige Bebauung. Sie driickte
die angestrebte verdichtete stadtische Bebauungsstruktur mit neuen Haustypen (z. B. Ter-
rassenhauser) aus. Genau diese stadtebaulichen Ziele waren jedoch durch eine geringere
Bebauungsdichte nicht zu erreichen.

An dem grundsétzlichen Konzept der baulichen Einfassung der Daumstral3e sowie an dem
stadtebaulichen Leitbild fiir das Quartier Haveleck mit héheren Dichten am Wasser und der
baulichen Einfassung der Daumstraf3e wird im Bebauungsplanentwurf 5-73 festgehalten.

Im weiteren Bebauungsplanverfahren sind bis auf die Bestandsbebauung durchgehend vier
Vollgeschosse vorgesehen. Zu den in Teilbereichen noch hohen Dichten tragen insbeson-
dere die geplanten Baukorper entlang der Hautverkehrsachsen - Daumstraf3e und Pohlesee-
stral3e - bei; hier ist die viergeschossige Bebauung zwingend vorgesehen. Dies ist ein Tell
der angestrebten stralBenbegleitenden verdichteten stadtischen Bebauungsstruktur, die als
deutliche raumbegrenzende Kante die Daumstrale und PohleseestralRe einfassen soll.
Gleichzeitig dienen die Raumkanten dem Abblocken des StraBenverkehrslarms fiur die Bau-
korper hinter dieser Raumkante.

Die Larmbeeintrachtigungen durch den Flugverkehr Tegels sind durch die Fluglarmschutz-
zonen bewaltigt. Da die stadtebaulichen Entwicklungspotenziale in der Wasserstadt Oberha-
vel, die zu einem grol3en Anteil bereits realisiert worden sind, als besonders hoch eingestuft
werden, sollen gerade in Wassernahe Wohngebiete mit hheren Dichten verwirklicht werden
kénnen. Die LArmbelastung durch den Flugbetrieb in Tegel wird in absehbarer Zeit entfallen;
die hohen Dichten der Raumkanten entlang der Daumstraf3e sorgen fur die Abschottung von
StralRenverkehrslarm sowie fir die Privatheit der AuRenwohnbereiche hinter der Blockrand-
bebauung trotz der Zuwegungen zu der offentlichen Havelpromenade Uber die Erschlie-
BungsstralRen.

Wesentliche konzeptionelle Aspekte fur das Plangebiet als ein Teil des Quartiers Haveleck,
die ein Dichteerfordernis im Gesamtzusammenhang darstellten, sind:

o die besondere Eignung des Gebiets (herausragende landschaftliche Lage, einmalige At-
traktivitat),
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e die umfassende Riickgewinnung der nahegelegenen Uferzone fir die Offentlichkeit,
e das Flachenrecycling in Verbindung mit einer umfassenden Altlastenbewaltigung,

o die minimierte Flacheninanspruchnahme durch eine kompakte Stadtstruktur als Form
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden in Teilbereichen des Quartiers Havel-
eck,

¢ die Schaffung einer stadtischen Atmosphére eigener Auspragung,
e die Starkung Spandaus im gesamtstadtischen Geflige,
e die verkehrsreduzierende Siedlungs- und Nutzungsstruktur.

Jeder der genannten konzeptionellen Aspekte stellt fur sich einen stadtebaulichen Grund far
die Uberschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO im Teilbereich des Quartiers Havel-
eck dar.

Schaffung von Wohnraum

In Berlin ist seit geraumer Zeit grof3e Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen festzustellen,
die sich nach den aktuellen Bevdlkerungsprognosen in den kommenden Jahren noch ver-
scharfen wird. Stark nachgefragt werden u. a. Wohnungen in hoher Lagegunst. In der Was-
serstadt Berlin-Oberhavel bietet sich die Méglichkeit unter Berticksichtigung der Anforderun-
gen kostensparenden Bauens neuen Wohnraum zu schaffen.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 erhoht sich die mdgliche Ge-
schossflache im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VI1I-526 von ca. 27.860 m2 auf
32.186 m?2 (33.786 m2 unter Beriicksichtigung der zulassigen Uberschreitungen durch Bal-
kone), somit um ca. 4.300 m? (5.900 m?).

Die Realisierung einer groRen Anzahl an Wohnungen, die aufgrund der ver&nderten Nach-
fragesituation von hoher stadtentwicklungspolitischer Bedeutung ist, ist unter Einhaltung der
in der Baunutzungsverordnung festgelegten Obergrenzen der baulichen Dichte nicht erreich-
bar.

3.2.2.2MalRhahmen zum Ausgleich

Eine Uberschreitung der Obergrenzen aus § 17 Abs. 1 BauNVO erfordert neben dem bereits
dargelegten Vorliegen stadtebaulicher Grinde einen Ausgleich durch Umstande oder Maf3-
nahmen durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse nicht beeintrachtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt vermieden werden.

Ausgleichende Umstéande:

= Als direkt ausgleichende Umsténde fiir die Uberschreitungen der Obergrenzen die-
nen die angrenzende Havelpromenade sowie die Lage an der Havel, die fur die Bau-
gebiete dichtereduzierend und ausgleichend wirken. Die Promenade bildet den Uber-
gang vom Quartier Haveleck zum Spandauer See. Uber die Freitreppe und den
Bootsanleger fihrt ein direkter Zugang zum Wasser. Die Lage selbst wird durch die
gewahlte Anordnung der Baukérper unterstitzt, da vom Blockinnenbereich Blickbe-
ziehungen zum Wasser freigehalten werden. Hierdurch kann die Qualitat der Wohn-
gebiete deutlich erh6ht werden. Dariiber hinaus sichert die im Zuge der Gesamtmal3-
nahme "Wasserstadt Oberhavel” bereits hergestellte Parkanlage im Zentrum des
Quartiers Haveleck (im Geltungsbereich des Bebauungsplan VIlI-524a dstlich der
Daumstral3e) ebenfalls ein durchgriintes Wohngebiet. Damit kénnen gesunde Wohn-
und Arbeitsverhéltnisse gesichert werden, so dass die Uberschreitungen der Ober-
grenzen vertretbar sind. Der reduzierte Flachenanspruch fir die ErschlielBungsstra-
Ren gewdahrleistet auch einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden im Sinne
des Baugesetzbuchs.
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= Im Vergleich mit anderen innerstadtischen Ortslagen weist das nahere Umfeld des
Plangebiets eine sehr gute Ausstattung an Griin- und Erholungsflachen auf, was so-
wohl im Hinblick auf die Wohnqualitat als auch auf die Umweltsituation als ausglei-
chender Umstand gewertet werden kann.

= Durch die Wiedernutzbarmachung dieser innerstadtischen Flache als gut erschlosse-
ner Wohnstandort wird die Weiterentwicklung der Wasserstadt geférdert, eine ver-
kehrsvermeidende Siedlungsstruktur gestarkt und der AufRenbereich geschont. Bei
diesem Vorhaben der Innenentwicklung werden damit Ziele einer nachhaltigen stad-
tebaulichen Entwicklung, der Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes verfolgt.

Ausgleichende MalRnahmen:

= Die stadtebauliche Figur und die festgesetzte Hohe der Randbebauung zur Daum-
stral3e bilden die Voraussetzung dafiir, schallgeschitzte Hofbereiche zu schaffen, die
ruhige Wohnraume, Auf3enwohnbereiche und Freiflachen auch in einem durch Schall
vorbelasteten Gebiet gewahrleisten.

* In allgemeinen Wohngebieten wird die hohere bauliche Dichte durch die Freihaltung
zusammenhangender Freiflaichen in den Blockinnenbereichen, die den Wohnungen
zugute kommen sollen, im Grundsatz ausgeglichen. Diese Freiflachen sind ausrei-
chend grof3, um die grundlegenden Anforderungen an private Freiflachen, wie die
Unterbringung von Aufenthalts- und kleinraumigen Erholungsflachen realisieren zu
koénnen.

= Dariber hinaus sind weitere ausgleichende MalRnahmen im Bebauungsplan festge-
setzt:

Ausschluss von oberirdischen Stellplatzen zur Sicherung der Freiflachen in den
Blockinnenbereichen (TF 3),

Vorschriften zur Erdiiberdeckung und Begriinung von Tiefgaragen (TF 15),
Festsetzung einer 50 %igen Dachbegriinung (TF 16).

Die ausgleichenden Umstande und Maf3nahmen sind in ihrer Gesamtheit geeignet, trotz der
Uberschreitung der Obergrenze der GFZ aus § 17 Abs. 2 BauNVO gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse innerhalb des Plangebiets zu sichern.

Darliber hinaus istim Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Bebauungsplan untersucht wor-
den, inwieweit sich die geplante Nachverdichtung gegeniiber dem Baurecht aus dem rechts-
kraftigen Bebauungsplan VIII-526 hinsichtlich der Verschattungssituation auf innerhalb und
auRRerhalb des Geltungsbereichs befindliche vorhandene Wohngebaude auswirkt. Konkret
sind dies die bestehenden Reihenh&user sudlich der PohleseestralRe innerhalb des Gel-
tungsbereichs und die bestehenden Reihenh&user 6stlich der Daumstral3e. Eine Verschat-
tungsstudie (vgl. Anlage 1), die zudem eine Untersuchung und Bewertung der Situation in
Bereichen mit Abstandflachenliberlagerungen innerhalb des Geltungsbereichs vorgenom-
men hat, kommt zu folgenden Ergebnissen:

1. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngeb&ude im Geltungsbereich

In diesem Zusammenhang ist die Sudseite der vorhandenen Bebauung zu betrachten. Im
Rahmen der Verschattungsstudie wurde die Verschattung der Stidseite im gesamten Tages-
gang untersucht und die Ergebnisse der beiden untersuchten Varianten (geltendes Pla-
nungsrecht und geplante Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73) gegeniibergestellt.

Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird sich die Belichtungssitu-
ation an den bestehenden Reihenh&dusern verandern.
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Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis1>, dass:

= sich am 17.01. die Besonnung auf das Staffelgeschoss beschrankt, wéhrend bei einer
Bebauung gemal des Bebauungsplans VIII-526 auch das 2. OG fur mehrere Stunden
besonnt wirde; die Reihenhauszeile ist zum Teil allerdings auch durch die Aufweitung
des Abstands der sudlichen Zeile zum Stadthauses am Mittag besser besonnt;

= sich am 21.03/ 23.09. die Besonnung im Erdgeschoss der bestehenden Bebauung im
Geltungsbereich in Teilbereichen um bis zu 2 Stunden und im 1. Obergeschoss um ca.
1 Stunde verkirzt wird; einige Gebaude der Reihenhauszeile jedoch durch die Aufwei-
tung des Abstands der sudlichen Zeile zum Stadthauses auch langer tber alle Ge-
schosse besonnt sind;

= sich die Besonnungsdauer fiir einen Teil der Garten um ca. 1 Stunde verkirzt;

= am 21.06. keine zusatzliche Verschattung - mit Ausnahme einer Teilverschattung auf
der Dachterrasse des 2. Reihenhauses von Westen gesehen - auftritt.

= auf Grund der Tatsache, dass es sich um Reihenhauser handelt, deren Raume Uber alle
Geschosse verteilt sind, werden die Kriterien der DIN 5034-1 erfillt. Einzige Ausnahme
bildet das Reihenhaus mit der Hausnummer 23, in dem sich zwei Wohnungen befinden.
Hier ist davon auszugehen, dass die untere Wohnung eine einstiindige Besonnung am
17.01. nicht erreicht. Dies gilt allerdings auch bei einer Bebauung nach dem geltenden
Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526.

Eine separate Untersuchung der Garten ergab, dass eine vollstandige Besonnung der Géar-
ten zwischen Mitte April und Ende August erreicht wird.

Zur Konfliktminderung durch die zusatzlich zulassigen Staffelgeschosse ist die Planung nérd-
lich der Zernseestral3e Uberarbeitet worden. Der wesentliche Teil der zusétzlichen Verschat-
tung wird durch die parallel zur ZernseestralRe geplante Zeilenbebauung verursacht. Daher
wird flr diese Uiberbaubare Grundstiicksflache auf ein zusatzliches Staffelgeschoss verzich-
tet und zukiinftig entsprechend dem Bebauungsplan VIII-526 lediglich ein viergeschossiges
Gebaude mit einer Oberkante von 13,0 m zuldssig sein. Diese Verédnderung ist auch stadte-
baulich unkritisch, da die Zeile im inneren Bereich der Bebauung nicht maf3geblich die offent-
lichen Raume in der Daumstraf3e bzw. an der Uferpromenade pragt und so ein Héhenunter-
schied zur lGbrigen geplanten Bebauung kaum wahrnehmbar ist. Die geplanten Zeilen an der
Daumstral3e und die Stadthéuser entlang der Havelpromenade hingegen stehen durch ihre
Reihung entlang des o6ffentlichen Raums in einem deutlich wahrnehmbaren stadtebaulichen
Zusammenhang, so dass eine Reduzierung der zulassigen Geschossigkeit bei einem einzel-
nen Baukorper stadtebaulich nicht vertretbar ist.

Insgesamt sind dann noch verbleibenden Veranderungen durch die geplante Aufstockung
der umgebenden Bebauung durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 zwar immer
noch nachteilig fiir die betroffenen Grundstiickseigentiimer, aber auch vertretbar, da sie nicht
dazu fuhren, dass Gebaude oder Garten hierdurch nicht mehr besonnt werden; lediglich wird
das Ausmall der Besonnungsdauer in maRigem Umfang reduziert. Wie bereits dargelegt,
werden hierdurch die Regelungen der DIN 5034-1 weiterhin erfiillt und gesunde Wohn- und
Arbeitsverhéltnisse in jedem Fall gewahrt. Daher ist es gerechtfertigt, die Einschrankungen
privater Grundstickseigentiimer gegeniber dem besonders schwerwiegenden 6&ffentlichen
Belang der Schaffung von Wohnraum angesichts des dringenden Wohnungsbedarfs als ge-
ringer gewichtig zu bewerten und die zusétzliche Bebauung zuzulassen.

2. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebaude 6stlich der DaumstralRe

Die betroffenen Gebaude befinden sich dstlich des Plangebiets. Auf Grund des Tagesgangs
der Sonne kdnnen Verschattungen daher nur am spaten Nachmittag bzw. Abend auftreten.

15 Die Untersuchung wurde mit einem Staffelgeschoss auf der geplanten Gebaudezeile nérdlich der Zern-
seestrafl3e durchgefiihrt. Dieses ist in die folgende Bewertung eingeflossen und daran anschlieRend im
Ergebnis der Verschattungsstudie aus der Planung entfernt worden.
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Die Untersuchungen wurden daher - in Abhangigkeit von der Jahreszeit - auf Zeitrdume be-
schrankt, zu denen sich ein Auftreten von Verschattungen vermuten lasst.

Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bebauung dstlich der Daumstraf3e in einem Abstand
von mehr als 45 m, also etwa dem vierfachen des durch die Bauordnung vorgeschriebenen
Abstands zur geplanten Bebauung im Plangebiet des Bebauungsplans 5-73 befindet, erfolgt
lediglich eine allgemeine Betrachtung. Ein Nachweis Uber die Kriterien der DIN 5034-1 wird
auf Grund der au3ergewohnlich gro3en Abstéande nicht mehr gefihrt.

Die Untersuchung zeigt, dass sich durch die zusatzlich geplanten Staffelgeschosse im Ver-
gleich zum bestehenden Planungsrecht grundséatzlich in einem Zeitraum ab ca. 1,5 h vor
Sonnenuntergang Veranderungen an der Verschattungssituation der bestehenden Bebau-
ung 0stlich der Daumstraf3e in Form einer ca. 30 Minuten eher einsetzenden Verschattung
und in Teilbereichen auch einer friher eintretenden Vollverschattung ergeben.

Hierzu ist anzumerken, dass bei Einhaltung der Abstandsflachen der Bauordnung Berlin kein
grundsatzlicher Anspruch darauf besteht, dass im stadtischen Kontext vergleichsweise guns-
tige Belichtungssituationen bei einer fortschreitenden Bebauung erhalten bleiben. Das Woh-
nen im stadtischen Siedlungsraum bringt es typischerweise mit sich, dass sich die Belich-
tungssituation eines Wohnhauses durch Bauvorhaben in der Nachbarschaft auch ver-
schlechtern kann. So sorgt z.B. in innerstadtischen Lagen eine Bebauung auf der Siidseite
in Ost-West-Richtung verlaufender StraRen durch ihren Schattenwurf regelmafig fur eine
mehr oder weniger verminderte Besonnung der Gebaude auf der Nordseite. Dabei handelt
es sich jedoch nicht um Ausnahmesituationen; derartige Belastungen sind innerhalb verdich-
teter stadtischer Raume vielmehr in aller Regel hinzunehmen.

Uberbaubare Grundstiicksflache, Bauweise, Abstandsflachen
Uberbaubare Grundstiicksflache

In den allgemeinen Wohngebieten sind die Gberbaubaren Flachen gemal? 8 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB i. V. m. § 23 BauNVO mittels Baugrenzen festgesetzt. Die Festsetzung stellt die Ver-
teilung der zulassigen Grundflachen der Hauptanlagen auf dem Grundstiick dar.

Sie erfolgt mit Ausnahme eines Baufensters an der Daumstral3e im WA 2 als Baukdorperfest-
setzung bzw. erweiterte Baukorperfestsetzung, um die zugrunde liegenden Entwurfsplanung
aus dem damaligen stadtebaulichen Wettbewerb bzw. stadtebaulichen Entwurfs (vgl. Kap.
I.4) und die Planungsziele einer angestrebten verdichteten Wohnbebauung, die sich in west-
licher Richtung zur Havel hin 6ffnet und somit eine Sichtbeziehung vom Blockinnenhof zum
Wasser ermdoglicht, zu sichern. Da bei einer Festsetzung von Baukdrpern oder erweiterten
Baukdrpern die Uberbaubare Grundstucksflache der maximal zuldssigen Grundflache der
baulichen Anlagen entspricht, wird damit zugleich die zuldssige Grundflache zeichnerisch
bestimmt. Die so durch die Planzeichnung konkret bestimmte Flache der Baukorper ist eine
Festsetzung mit Doppelcharakter. Sie definiert die Grundflache im Sinne des § 16 BauNVO
zur Bestimmung des Mal3es der baulichen Nutzung und ist Berechnungsgrundlage fir die
Grundflachenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO; zudem legt sie die tiberbaubare Grundstiicks-
flache im Sinne von § 23 BauNVO fest.

Viele der Baugrenzen decken sich Uberwiegend mit denen im rechtskraftigen Bebauungsplan
VIII-526. Da die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans VI1I-526 ersetzen, werden auch unverdnderte Baugrenzen erneut festgesetzt. Zu-
dem wurden die Baugrenzen des Bebauungsplans VIII-526 grau gestrichelt mit dem Vermerk
“f. Baugrenze 06.11.07" dargestellt.

Im Bereich der bestehenden Wohngebdude an der Schwielowseestralle ist die Baugrenze
auf der Linie der tatsachlich errichteten Fassade, d. h. ohne Berticksichtigung der um 0,7 m
auskragenden Dachlberstande, Austritte und Fassadengliederungselemente festgesetzt.
Dies begrundet sich in der Tatsache, dass eine Baugrenze, die diese Elemente wie im Be-
bauungsplan VIII-526 geschehen beriicksichtigt, bei einer baulichen Anderung oder Neuer-
richtung eine nicht gewilinschte Abweichung vom bisherigen Bauprinzip und damit einer
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durchgehenden Fassadenlinie ermdglichen wirde, die zudem zu einer gréReren Grund- und
Geschossflache der einzelnen Gebaude fiihren wirde. Auch im noch nicht bebauten Teil der
Uberbaubaren Grundstiicksflache wéare anderenfalls ein Vorspringen der Fassadenlinie mog-
lich, wahrend die nunmehr Festsetzung eine Fortfiihrung der bestehenden Fassadenfront
sichert. Die Festsetzung der Baugrenze widerspricht auch nicht einer Wiedererrichtung der
auskragenden Bauteile fur den Fall der notwendigen Neuerrichtung einer oder mehrerer be-
stehender Gebaude oder einer entsprechenden Gestaltung der Gebaude im noch nicht be-
bauten Bereich, da ein Ubertreten der Baugrenze gemaf § 23 Abs. 3 BauNVO durch Dach-
Uberstande, gestalterische Elemente und die Austritte, die auf Grund ihrer geringen Tiefe
nicht als Balkone nutzbar und daher auch nicht als solche einzustufen sind, zuléssig ist.

Entlang der Daumstral3e ergeben sich durch die festgesetzten Baugrenzen unterschiedliche
Vorgartenzonen und zulassige Gebaudetiefen.

An der Daumstraf3e / PohleseestralRe soll direkt an die Daumstraf3e angebaut werden kén-
nen, um einen angemessenen Gestaltungsspielraum auch fur besondere Grundrissldsungen
oder sonstige MalRnahmen zum Schallschutz, wie z. B. Vorhangfassaden zu lassen. Daher
weisen die erweiterten Baukorper im WA 3 an der Daumstral3e / Pohleseestralle, die zwei-
seitig durch Verkehrslarm belastet sind, Bebauungstiefen bis zu 21,0 m auf.

Bei der an der DaumstrafRe zwischen der Zernseestral’e und der Templiner-See-Stral3e ge-
legenen Uberbaubaren Grundstiicksflache (Baufenster) im WA 2 soll die Vorgartentiefe min-
destens 4,5 m betragen. Dadurch wird, an dieser Stelle mit einer 17,5 m tiefen Gberbaubaren
Grundstuicksflache ein Spielraum hinsichtlich der Platzierung des Gebaudes eingeraumt, der
es ermoglicht den Versprung zwischen der Bauflucht an der DaumstralRe im sidlichen Bau-
feld und den ndrdlich davon liegenden Baufeldern auch ,vermittelnd durch eine Tiefenstaf-
felung der Fassaden entlang der Daumstral3e umzusetzen.

Im WA 1 ist die Gberbaubare Grundstiicksflache aus dem Bebauungsplan VI111-526 tbernom-
men worden, so dass hier ein 6,0 m tiefer Vorgarten bei einer maximalen Gebaudetiefe von
16,0 m entsteht.

Die Zeilen im inneren Teil der Quartiere nehmen die Tiefe des bestehenden Hauses Schwie-
lowseestral3e auf, wahrend die an der Havelpromenade geplanten Punkthauser eine Tiefe
von 16,0 m aufweisen.

Die Standorte der geplanten Punkthauser nérdlich der Templiner-See-Stral3e und der Zern-
seestralie wurden den ausgebauten Verkehrsflachen angepasst. Hierdurch verschieben sich
die jeweiligen Baugrenzen um 3,0 m nach Norden. In Bezug auf die bestehenden Wohnge-
baude an der Schwielowseestrale verkleinert sich damit die zur Havel weisende Offnung
von 22 m im Bebauungsplan VIII-526 auf nunmehr 19,0 m. Die Reihung von viergeschossi-
gen Stadthausern mit einem quadratischen Grundriss entlang der Havelpromenade stellt ei-
nes der wesentlichen konzeptionellen Merkmale des geplanten Stadtebaus im Geltungsbe-
reich der Bebauungsplane 5-73 und 5-74 dar. Zur Wahrung der im Baufeld WA 1 bislang
vorgesehenen Breite der Offnung zur Havel von 22 m miisste dieses Prinzip durchbrochen
werden, da eine Platzierung des geplanten Gebadudes an der urspriinglich geplanten Stelle
auf Grund des vorhandenen Stral3enausbaus der Zernseestralle (Wendehammer) nicht
moglich ist.

Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Veranderung des Stadthauses in Gré3e oder Hohe
geprift, aber auf Grund der Tatsache, dass sich aus der verédnderten Gebaudestellung fir
die bestehenden Nutzer an der Schwielowseestral3e keine wesentliche Veranderung der
maoglichen Blickbeziehung zur Promenade und zur Havel ergibt, wurde dies zu Gunsten einer
einheitlichen Bebauung entlang der Promenade verworfen.

Die auB3er in den benannten Bereichen mindestens 2,5 Meter, Uberwiegend aber deutlich
breiteren, zur Verkehrsflache hin orientierten nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen schaf-
fen die Voraussetzung fir die Anlage von Vorgarten.
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Die festgesetzten Baugrenzen kénnen in einigen Teilbereichen durch Terrassen und Balkone
Uber das generell gemafR 8 23 Abs. 3 BauNVO geltende Mal3 hinaus tberschritten werden
(val. 11.3.2.1).

TF 4: Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassen

Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der Linien A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und
A10; A13 und Al4; A15 und A16; A21 und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die
Uberschreitung der Baugrenzen fiir Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulassig.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 BauNVO

TF 5: Uberschreitung der Baugrenzen durch Vorbauten und Balkone

Fur die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5 und A6; A7
und A8; A11 und A12; A15und A16; A17 und A18; A19 und A20; A23 und A24; A29 und
A30 sowie A31 und A32 ein Vortreten von Gebaudeteilen, und zwar fur Balkone bis zu
einer Tiefe von 1,5 m zul&ssig, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insge-
samt nicht mehr als 50 vom Hundert der Breite der jeweiligen Auenwand in Anspruch
nehmen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 und 3 Satz 3 BauNVO

Eine Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassen von bis zu 3 m Tiefe ist in definierten
Abschnitten gemalf textlicher Festsetzung Nr. 4 zuldssig. Hierdurch kénnen entlang der in
Nord-Sid-Richtung bzw. Westrichtung orientierten Uberbaubaren Grundstiicksflaichen auf
den larmgeschitzten Seiten ansprechend gestaltete und ruhig gelegene private Freiflachen
entwickelt werden.

Wie bereits unter Kap. 11.3.2.1. ausfihrlich dargelegt, ist die Uberschreitung von Baugrenzen
durch nach der Bauordnung von Berlin (8 6 Abs. 6) privilegierte Vorbauten sowie in bestimm-
ten Bereichen auch durch Balkone mit gréRerer Tiefe und Umfang zulassig, um auf den lei-
sen Gebaudeseiten attraktive AuRenwohnbereich schaffen zu kdnnen.

Art und Umfang der Uberschreitungen werden in der textlicher Festsetzung Nr. 5 definiert,
wobei der maximale Umfang der Flacheninanspruchnahme bereits in textlicher Festsetzung
Nr. 1 mit insgesamt maximal 8.270 m2 entsprechend einer Flache fiir Vorbauten und Balkone
auf3erhalb der Baugrenzen von ca. 790 m2 bestimmt wird.

Im Baufeld sudlich der Schwielowseestral3e (Terrace-Haus) sind im Bestand darlUber hinaus-
gehende Uberschreitungen der Baugrenze durch gartenseitige Treppenanlagen vorhanden.
Diese Gebaude wurden seinerzeit so errichtet, dass die Terrassen vom 1. Obergeschoss aus
zugéanglich sind. Das stral3enseitige Geschoss (Erdgeschoss) wird u. a. als Garage genutzt.
Diese Sonderbauform soll allerdings nicht MaRstab flir eine zukiinftige Bebauung sein, so
dass hierfiir keine Sonderregelung erfolgt ist. Die vorhandenen Anlagen genieRen Bestands-
schutz.

Bauweise

Die Bauweise der geplanten Gebaude soll den Blockrand entlang der Stral3en so definieren,
dass sich eine stadtebaulich angemessene Raumkante ergibt. Im Allgemeinen ermdglichen
die Festsetzungen die Umsetzung des oben beschriebenen stadtebaulichen Konzepts.

Fur die Randbebauung entlang der DaumstralRe und der Pohleseestralie ist eine geschlos-
sene Bauweise nach § 22 BauNVO festgesetzt. In der geschlossenen Bauweise an der Dau-
mstral3e und Pohleseestral3e sind die Gebaude beidseitig ohne seitlichen Grenzabstand zu
errichten. Einerseits soll die geschlossene Raumkante zum Zweck des Schutzes der dahin-
terliegenden Grundstiicksflachen vor Stral3enverkehrslarm ausgebildet werden, andererseits
soll sie die Privatheit der dahinter liegenden Wohnauf3enbereiche betonen. Aul3erdem ist die
Massierung entlang dieser StraRen im Sinne der Férderung des Wohnungsbaus das Pla-
nungsziel.

Abstandsflachen
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Die einzuhaltenden Abstandsflachen bemessen sich nach § 6 der Bauordnung fir Berlin
(BauO BIn). Demnach betragt die erforderliche Tiefe der Abstandsflachen vor den Aul3en-
wénden von Gebauden das 0,4-fache der Wandhéhe (H), gemessen zwischen Geldndehdhe
und Oberkante der Wand, mindestens jedoch 3,0 m.

Die Abstandsflachen missen auf dem Baugrundstiick selbst liegen, bzw. durfen offentliche
Verkehrs-, Grin- und Wasserflachen bis zu deren Mitte Giberdecken (8§ 6 Abs. 2 BauO BIn).
Die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflachen dienen vorrangig der Gewéhr-
leistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse durch ausreichende Belichtung, Beson-
nung und Bellftung, wahrend die zusatzlichen Anforderungen des Brandschutzes und der
Notfallrettung heute in der Regel auch durch bauliche und technische Vorkehrungen erfillt
werden kénnen. Sofern die nach der Bauordnung Berlin vorgeschriebenen Abstandsflachen
eingehalten werden, kann diesbeziglich von der Wahrung der allgemeinen Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse ausgegangen werden.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB kdnnen im Bebauungsplan aus stadtebaulichen Griinden vom
Bauordnungsrecht abweichende Mal3e der Tiefe der Abstandsflachen festgesetzt werden.

Die Unterschreitung von Abstandsflachen erfolgt in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 4 der
Bauordnung fir Berlin. Absatz 5 Satz 4 betrifft das Verhéltnis des Bauordnungsrechts zum
Planungsrecht und legt den Vorrang von bauleitplanerischen Festsetzungen gegentiber dem
Bauordnungsrecht fest, wenn sich aus diesen geringere Abstandsflachentiefen ergeben, als
sie nach § 6 Abs. 4-7 BauO BlIn vorgeschrieben sind. Die im Bebauungsplan festgesetzten
geringeren Abstandsflachen sind somit maf3geblich.

Die Festsetzung geringerer Abstandsmalie erfolgt im Wesentlichen Uber die Kombination
einer Festsetzung von (erweiterten) Baukorpern und zuldassigen Gebaudehdhen (Anzahl der
zulassigen Vollgeschosse und Festsetzung von zulassigen Oberkanten). Dies stellt eine aus-
driickliche Festsetzung eines Bebauungsplans im Sinne des § 5 Abs. 4 Satz 1 der Berliner
Bauordnung dar. Im Bereich des Baufensters an der Daumstraf3e im WA 2, bei dem es sich
nicht um eine ausdriickliche Festsetzung handelt, erfolgt die Festsetzung des zulassigen Ab-
standsflachenmafes durch die nachfolgende textliche Festsetzung:
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TF 8: Unterschreitung von Abstandsflachen

An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, bezogen auf die zulassige
Hohe der baulichen Anlagen unter Einschrankung der Tiefe der Abstandsflachen nach
der Bauordnung fur Berlin, herangebaut werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB i.V.m. § 6 Abs. 5 BauO BIn

Die durch die Festsetzungen zulédssigen Abstandsflachenunterschreitungen sind auf der
Grundlage der Planungsziele und des stadtebaulichen Konzepts gerechtfertigt. Sie dienen
der Minimierung des Eintrags von Verkehrslarm in die Blockinnenbereiche und der Optimie-
rung der Hofsituation durch Konzentration der Gebaude an den Verkehrsflachen zugunsten
groRerer Hofe. Zudem ist die geplante Baumasse zur Schaffung dringend benétigten Wohn-
raums erforderlich und vertretbar.

Durch die Anordnung der geplanten Baukorper ist sichergestellt, dass ausreichend Flachen
von der Bebauung freigehalten werden. Entlang der Promenade sowie zwischen den einzel-
nen Bauzeilen werden grol3ere zusammenhangende Freiflachenstrukturen geschaffen, die
sich positiv auf die Qualitat der Freiflachengestaltung und das Landschaftsbild insgesamt
auswirken. Die direkt angrenzende offentliche Uferpromenade wird au3erdem zu einem kiinf-
tig freiflachengeprégten hochwertigem Wohnumfeld beitragen.

Die Unterschreitung von Abstandsflachen ware grundsatzlich durch einen Versatz der Ge-
baude untereinander weitgehend vermeidbar. Ein solches Konzept wurde jedoch nicht ver-
folgt, da sich hierdurch eine deutlich ungtnstigere Freiflachensituation in den Blockinnenbe-
reichen und kleinere Offnungen der Hofe zur Havel ergeben wiirden.

Die Abstandsflachen werden ausschlie3lich innerhalb des Plangebiets unterschritten. Uber
die Mitte 6ffentlicher StraRenverkehrsflachen hinaus fallen keine Abstandsflachen. Die Be-
reiche mit Unterschreitungen kénnen der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:
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)

Bereiche mit Abstandsflachentiberlagerungen bzw. Unterschreitung der Regelabstdnde zwischen Ge-
bauden mit zulassigem Grenzanbau und Nachbargeb&uden
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Die Abstandsflachen werden in allen Wohngebieten zwischen der Bebauung, die der
Daumstral3e zugewandt ist bzw. zwischen den Solitarhausern an der Spandauer Havelpro-
menade und den geplanten baulichen Anlagen im Innenblock teilweise und in unterschiedli-
chem Malf unterschritten (siehe obere Abbildung).

Dabei wird die planungsrechtlich bestehende Situation hinsichtlich der bereits errichteten
Terrace-Hauser mit dem Bebauungsplan 5-73 nur geringfligig verandert, da von den durch
den Bebauungsplan VIII-526 festgesetzten Baugrenzen weitgehend nicht wesentlich abge-
wichen wird, lediglich erhdht sich partiell die Geschossigkeit von Il auf IV. Die Abstandsfla-
chenunterschreitungen sind im Wesentlichen von geringem Ausmalf3, da die Abstande zwi-
schen der Zeilenbebauung des Innenblocks und der stral3enbegleitenden Bebauung an der
Daumstrale ca. 8,0 m bis 10,0 m bzw. zwischen dem Solitdrhaus stdlich der Templiner-
See-Stralde und dem 6stlichen Zeilenhaus ca. 6,2 m und nérdlich der Templiner-See-Stral3e
9,6 m (bei einem erforderlichen Regelabstand von 10,4 m) betragen.

Im Falle einer Uberlagerung von Abstandsflachen ist eine Prufung der Wahrung der allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse erforderlich, insbeson-
dere wenn zugleich die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO (berschritten werden.

Im Hinblick auf die Belichtung und die Besonnung in Bereichen mit Abstandsflachenuberla-
gerungen ist zur Beurteilung der Situation eine Verschattungsstudie angefertigt worden (vgl.
Anlage II).

Bei der Bewertung der nachfolgend dargelegten Ergebnisse ist zu beriicksichtigen, dass
keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte fur die Besonnungsdauer bei stadtebauli-
chen Planungen existieren. Durch die Rechtsprechung anerkannt ist es jedoch, die DIN
5034-1 in der Fassung vom Juli 2011 zur Beurteilung heranzuziehen.

Die DIN 5034-1 fuhrt unter Punkt 4.4 wie folgt aus:

J-..JVor allem flir Wohnrdume ist die Besonnbarkeit ein wichtiges Qualitdtsmerkmal, da eine
ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragt. Deshalb sollte die
mogliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag-
und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung in den Wintermo-
naten sichergestellt sein, sollte die mégliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1
h betragen. [...]*

Eine Rechtsprechung zu dieser Fassung der DIN 5034-1 liegt noch nicht vor.

Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht Berlin noch vor der Einfihrung der 0.g. Norm in
einem Beschluss festgestellt, dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist, wenn
zur Tag- und Nachtgleiche eine direkte Besonnung von mindestens 2 Stunden gesichert ist.

Ergebnisse der Untersuchung

1. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngeb&ude im Geltungsbereich
Auswirkungen in Bereichen mit Abstandsflachentiberlagerungen
Westlicher Zeilenkopf der bestehenden Reihenhduser:

Die Westfassade des Reihenhauses weist keine Fenster auf. Daher ergeben sich an dieser
Fassade keine Belichtungseinschrankungen fur Aufenthaltsraume durch das in einer Entfer-
nung von 6,0 m festgesetzte Stadthaus an der Schwielowseestral3e. Gegenuber dem beste-
henden Planungsrecht ist dieser Abstand unveréndert ibernommen.
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Ostlicher Zeilenkopf der bestehenden Reihenh&user:

An den 6stlichen Zeilenkopf, der ebenfalls fensterlos und grenzstandig errichtet ist, ist gemarn
Bebauungsplan ein Anbauen zulassig, so dass keine Abstandsflacheniberlagerung fiir das
Bestandsgebaude vorliegt.

Auf der Nord- und Stidseite der vorhandenen Bebauung sind keine Abstandsflachenunter-
schreitung bzw. -tberlagerungen zulassig. Da es sich bei dem einzig von Abstandsflachen-
unterschreitungen betroffenen 6stlichsten Bestandsgebaude um ein Reihenhaus handelt, ist
zudem gewabhrleistet, dass es Fenster zur Stdseite aufweist. Da dorthin keine Abstandsfla-
chenunterschreitung vorliegen, ist eine hinreichende Belichtung der Raume gewabhrleistet,
zumal das Abstandsmalfd anndhernd 1 H je Geb&ude erreicht (0,96 H).

2. Belichtung / Besonnung / Bellftung in Bereichen ohne Auswirkungen auf beste-
hende Gebaude, in denen eine Unterschreitung von Abstandsflachen zwischen ge-
planten Gebauden zulassig ist.

Fur die Wohnungen im Bereich der westlichen und dstlichen Zeilenképfe der geplanten Ost-
West-Zeilenbebauung kdnnen grundsatzlich ausreichende Belichtungsverhaltnisse tber die
Sudfassaden, die nicht von Abstandsflacheniiberlagerungen betroffen sind, sondern erheb-
lich gréRere Abstande von jeweils 0,85 H aufweisen, gewdahrleistet werden.

Die festgesetzten Baukdrper weisen eine Tiefe von 13,0m auf, so dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit durchgesteckte oder ausschlie3lich nach Siiden ausgerichtete Wohnungen
entstehen werden. Eine einstiindige Besonnung der Siidfassaden am 17.01. kann allerdings
trotz des grof3en Abstandsmal3es nur in den oberen beiden Geschossen erreicht werden. Im
Marz erreicht die Besonnungsdauer im Wesentlichen auch in den Erdgeschossen einen Zeit-
raum von 4 h.

An den von Abstandsflachentberlagerungen betroffenen Westfassaden der geplanten Be-
bauung an der Daumstraf3e kdnnen eine Besonnung von mindestens 1 Stunde am 17.01.
und mindestens 4 Stunden am 21.03. nicht vollstandig nachgewiesen werden, da jeweils nur
eine Teilbesonnung wechselnder Abschnitte der Fassaden erfolgt. Jedoch kann durch die
Verschattungsstudie fiir die Ostfassaden dieser Bebauung die Erfillung der Kriterien der DIN
5034-1 nachgewiesen werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sind also durch
MafRnahmen der architektonischen Selbsthilfe (durchgesteckte Wohnungen) seitens der
Bauherrn herstellbar.

Durch die Abstandsflacheniberdeckungen zwischen den westlichen Zeilenkdpfen der Ost-
West-Zeilenbebauung und den Stadthausern an der Havelpromenade (Schwielowseestral3e
und beidseitig Templiner-See-Straf3e) sind nur potentielle Nord-Ost-Wohnungen in den
Stadthausern betroffen. Alle anderen Wohnungen in den Stadthdausern kénnen Fenster zu
nicht von Abstandsflachenunterschreitungen betroffenen Gebaudeseiten aufweisen und kén-
nen daher in jedem Fall hinreichend belichtet werden. Fir die Sudfenster gelten allerdings
ahnliche Einschrankungen wie fir die Ost-West-Zeilenbebauung. Die Untersuchung ergab,
dass am 17.01. eine einstiindige Besonnungsdauer der Nordostwohnungen flr maximal 6
von insgesamt 15 potentiellen Nord-Ost-Wohnungen nicht erreicht werden kann. Dies betrifft
die Wohnungen im Erd- und im 1. Obergeschoss.

Am 21.03. kann eine vierstiindige Besonnungsdauer ebenfalls nicht fur alle Wohnungen er-
reicht werden. Hiervon sind maximal 9 Wohnungen betroffen, die im Erd- und den ersten
beiden Obergeschossen liegen. Fir maximal 5 dieser Wohnungen im Erd- und ersten Ober-
geschoss kann auch eine zweistiindige Besonnung nicht nachgewiesen werden, da eine di-
rekte Besonnung dieser Wohnungen nach 11 Uhr beginnt und vor 13 Uhr durch den fort-
schreitenden Sonnenverlauf bereits nicht mehr vorliegt.

Zusammenfassend sind damit in den von Abstandsflachenuberlagerungen betroffenen Be-
reichen lediglich maximal 9 von insgesamt 322 geplanten Wohnungen in Bezug auf die Kri-
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terien der DIN 5034-1 nicht optimal besonnt. 5 Wohnungen weisen zudem eine Besonnungs-
dauer von weniger als zwei Stunden am 21.03. auf. Auch unter Beriicksichtigung der Ergeb-
nisse der Besonnungsstudie sind fir diese Wohnungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse gewahrleistet. Durch die Mdglichkeit, auch in diesen Wohnungen Fenster zu einer Ge-
baudeseite mit mehr als ausreichend groRen Abstandsflachen - wenn auch nicht besonnten
Seite - vorzusehen, ist eine hinreichende Belichtung und Beliftung der Wohnungen in jedem
Fall gewahrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Lagen
insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine aul3ergewdhn-
liche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die gesun-
den Wohn- und Arbeitsverhéltnisse regelmanlig gefahrdet waren. Angesichts des Gewichts
der dargelegten und in 6ffentlichem Interesse liegenden Griinden fir die Planung einer ver-
dichteten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwagung der unterschiedlichen Interes-
sen fur vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Besonnung aufwei-
sen.

Belluftung

Eine hinreichende Beliftung, die zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
ebenfalls erforderlich ist, steht nicht in Frage. Alle Gebaude weisen die Moglichkeit auf Woh-
nungen zu nicht von Abstandsflacheniberlagerungen betroffenen Gebaudeseiten, an denen
die Abstandsflachen in der Regel sogar in einem wesentlich groReren Umfang eingehalten
werden, als gesetzlich erforderlich, anzuordnen. Durch die Offnung der Blécke nach Westen
zur Havel (Hauptwindrichtung) sowie nach Norden und teilweise auch nach Suden ist ein
Luftaustausch ebenfalls sichergestellt. Die Lage an der Havel beginstigt dartber hinaus ei-
nen Luftaustausch, der durch auftretende Temperaturunterschiede zwischen Uferzone und
Siedlungsflachen entsteht.

Brandschutz

Die Abstandsflachen sind so bemessen, dass der horizontale gegeniberliegende Brand-
Uberschlag von 5,0 m16 generell eingehalten bzw. tiberschritten ist.

Einsehbarkeit

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind eindeutig an den Himmelrichtungen orientiert, so
dass sich Nord-Sud-Grundrisse oder Ost-West-Grundrissen entwickeln lassen. Alle Ge-
baude verfligen Uber Gebaudeseiten mit deutlich Uber den Anforderungen der BauO Bln hin-
ausgehenden Abstandsflachen.

Auch wenn es weder sinnvoll, noch erforderlich ist, ist es dennoch nicht ausgeschlossen,
dass nur einseitig ausgerichtete Grundrisse realisiert werden. Fir Wohnungen mit einseitiger
Ausrichtung der Fenster zu Gebaudeseiten, an denen Abstandsflachen unterschritten wer-
den, kann aufgrund immer noch ausreichender Abstéande zu den jeweils gegentberliegenden
Gebaudefassaden ein ausreichender Schutz vor Einsichtnahme gewahrleistet werden, da
die Mindestanforderungen des Abstandsflachenrechts von jeweils 3 m Abstand (6 m Ge-
samtabstand zwischen zwei Geb&uden) in allen Fallen eingehalten ist.

Die textliche Festsetzung Nr. 5 lasst zudem im Teilgebiet WA 3 zwischen den Punkten A3
und A4 eine Uberschreitung der Baugrenzen durch Balkone zu, deren Umfang die Privilegie-
rung aus § 6 Abs. 6 Bauordnung Berlin tiberschreiten darf und die daher ggf. selbst Ab-
standsflachen erzeugen. Sollten an dem betroffenen nordwestlichen Fassadenteil des Bau-
koérpers an der Daumstrae Balkone entstehen, so kommt es gegeniber der Ostfassade
(Schmalseite) der sudlich der Templiner-See-Stral3e geplanten Gebaudezeile zu einer stér-
keren Uberlagerung der Abstandsflachen, als ohne Balkone. Allerdings liegt der Gebaude-
abstand in diesem Bereich mit durchschnittlich 10,0 m nur knapp unter dem erforderlichen
Malf3 von 10,4 m. Durch die zulédssigen Balkone, die eine Tiefe von 1,5 m aufweisen durfen,

16 § 30 der Bauordnung fiir Berlin, Stand Januar 2017
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3.4

ergabe sich letztlich eine Situation, die in etwa den Abstéanden zwischen der Randbebauung
der Daumstraf3e und den westlich angrenzenden Zeilen im Teilgebiet WA 1 entspricht. Da
die Untersuchungen auch in diesen Teilbereichen keine Anhaltspunkte daflr ergeben haben,
dass dort gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse nicht mehr gewahrleistet waren, ist auch
im WA 3 durch die zulassigen Balkone keine solche Situation zu erwarten. Der Brandabstand
ist ebenso gewahrt, wie ein Mindestschutz an Einsehbarkeit, da das Mindestabstandsmaf}
von 6,0 m, welches die Bauordnung Berlin in § 6 Abs. 5 vorsieht, vorhanden ist.

Fazit:

Die Unterschreitung der erforderlichen Abstandsflachen beeintrachtigt nicht die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse, insbesondere Belichtung, Besonnung und
Bellftung, da die Orientierung der kiinftigen Gebaude in Nord-Sid- bzw. Ost-West-Richtung
eine gute Belichtung, Besonnung und Beliftung kunftiger Wohnungen sichert. Durch die An-
ordnung der Baukorper ist sichergestellt, dass ausreichend Flachen von der Bebauung frei-
gehalten werden. Entlang der Promenade sowie zwischen den einzelnen Bauzeilen werden
grolRere zusammenhangende Freiflachenstrukturen geschaffen, die sich positiv auf die Qua-
litat der Freiflachengestaltung und das Landschaftsbild insgesamt auswirken. Die direkt an-
grenzende offentliche Uferpromenade wird auRerdem zu einem kiinftig freiflachengepragten
hochwertigem Wohnumfeld beitragen.

Geschossigkeit

Die zulassige Geschossigkeit in den allgemeinen Wohngebieten ist ebenfalls im Zusammen-
hang mit den anderen Baugebieten im Quartier Haveleck zu sehen. Das Gesamtkonzept
sieht nach Uberarbeitung im Wesentlichen eine viergeschossige Bebauung vor. Die funf an
der Spandauer Havelpromenade festgesetzten viergeschossigen Einzelgebaude sollen im
Zusammenwirken mit dem bis zu siebengeschossigen Zeilenkopf an der Spandauer-See-
Briicke im WA 3 als markante Kopfbauten das Plangebiet pragen.

Die Geschossigkeit — vier Vollgeschosse — der Blockrandbebauung entlang der Daumstralie
und Pohleseestralle ist zwingend einzuhalten. Fir den Kopfbau an der Pohleseestral3e/
Spandauer Havelpromenade ist abweichend davon eine Mindestgeschossigkeit festgesetzt,
so dass hier mindestens eine durchgehende Geschossigkeit von vier Vollgeschossen er-
reicht wird. Dies dient zusammen mit der geforderten geschlossenen Bauweise vor allem
dem Zweck, die Innenblockbebauung vor dem StraRenverkehrslarm zu schitzen. Aul3erdem
wird eine Raumkante zur DaumstralBe und zur Pohleseestral3e ausgebildet, welche die Pri-
vatheit der dahinterliegenden Wohnaul3enbereiche betont. Dartber hinaus ist die Massie-
rung entlang der Stral3e im Sinne der Forderung des Wohnungsbaus Planungsziel. Hier wird
Wohnraum mit Blick auf die Havel innerhalb der vorhandenen Infrastruktur der Wasserstadt
Oberhavel angeboten.

Fur den Kopfbau an der PohleseestralRe/ Spandauer-See-Briicke ist zudem eine minimale
bzw. maximale Geschossigkeit — mindestens vier und maximal sieben Vollgeschosse — fest-
gesetzt. Damit soll eine Gelegenheit ertffnet werden, den Eingang zum Gebiet (von der Bri-
cke kommend) stadtgestalterisch besonders und tiber das Minimalziel - Schutz vor Larmim-
missionen - hinaus, zu betonen. Die Bedeutung und die stadtebauliche Qualitat des Gesamt-
bereichs "Wasserstadt Oberhavel” sollen durch die Verteilung einzelner Hochpunkte akzen-
tuiert und bereits aus Entfernung deutlich sichtbar werden. Hierbei spielen insbesondere die
an den Bricken gelegenen Gebaude eine besondere Rolle. Weitere Hochpunkte sollen an
anderen Stellen der Wasserstadt mit dem Geltungsbereich korrespondieren.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans - zwingende Geschossigkeit, minimale bzw.
maximale Geschossigkeit - werden die privaten Belange eingeschrankt. Die Festsetzungen
fuhren aber nicht zu einer erheblichen Belastung des Eigentiimers, da sie Folge der Bebau-
ungsabsicht und vorab bekannt gewesen sind. Durch die Ubernahme der landeseigenen Fla-
chen war die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, Uber die staddtebaulichen
Ziele in Kenntnis gesetzt.
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In diesem Zusammenhang ist zu erwdhnen, dass im Ergebnis der schalltechnischen Unter-
suchung die geschlossene viergeschossige Randbebauung entlang der Stral3en als Schall-
schutzriegel fir die innenliegende Bebauung notwendig ist. Aus diesem Grund ist die ab-
schirmende Bebauung vor der Bebauung in den Blockinnenbereichen zu realisieren. (vgl.
Kap. 11.3.9).

Hohe baulicher Anlagen

Die zulassige Hohe von baulichen Anlagen ist durch Festsetzung im Bebauungsplan be-
grenzt.

TF 6: Hohe baulicher Anlagen

In den allgemeinen Wohngebieten werden folgende maximal zulassige Hohen fur bau-
liche Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der berbaubaren Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen: 10,0 m
Uber der festgesetzten Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen mit vier Vollgeschossen: 13,0 m
Uber der festgesetzten Gelandeoberkante.

Abweichend hiervon ist innerhalb der tberbaubaren Grundstucksflachen B, D, E und
F ein weiteres Geschoss bis zu einer Hohe von 3,70 m Uber der jeweils festgesetzten
Hohe der baulichen Anlage zulassig, wenn dieses gegenltiber den AulRenwanden all-
seitig zuruckgesetzt ist (Staffelgeschoss) und zwei Drittel der Grundflache des darun-
terliegenden Geschosses nicht Uberschreitet.

Die festgesetzten Hohen fur bauliche Anlagen gelten nicht fur technische Aufbauten
wie z.B. Schornsteine und Liftungsrohre.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 BauNVO

Zusatzlich zu einer Festsetzung der maximalen Anzahl der zulassigen Vollgeschosse erfolgt
im Bebauungsplan auch eine Begrenzung der zulédssigen Gebaudehohen. Dies begrindet
sich insbesondere aus dem Schutz gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse bei einer ge-
planten hohen Verdichtung und in Teilbereichen zulassigen Abstandsflachenunterschreitun-
gen innerhalb des Plangebiets. Durch eine Begrenzung der zulassigen Gebaudehdhen ist
gewabhrleistet, dass die in die Abwéagung eingestellten Auswirkungen nicht im Rahmen der
Umsetzung z. B. durch ungewohnlich gro3e Geschosshéhen ubertroffen werden und ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse im Einzelfall moglicherweise nicht mehr gewéhrleistet
waren.

Darliber hinaus ist im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 vor dem Hinter-
grund eines erheblichen Wohnraumbedarfs im Land Berlin eine Uberpriifung erfolgt, inwie-
weit eine vertraglich Nachverdichtung gegentiber den Festsetzungen des Bebauungsplans
VIII-526 durch die Errichtung zusatzlicher Staffelgeschosse auf den geplanten Gebauden
mdoglich ist. Im Ergebnis der bereits dargestellten Verschattungsstudie (Anlage II) wurde fest-
gestellt, dass eine Aufstockung im Hinblick auf die zusatzliche Verschattung bestehender
Wohngebdaude innerhalb und aulRerhalb des Geltungsbereichs grundsatzlich méglich ist, al-
lerdings flr die Zeile nordlich der Zernseestral3e (Baufeld ,,C“) konfliktmindernd nicht weiter-
verfolgt werden sollte. Die Beschrankung auf ein Nichtvollgeschoss gewahrleistet, dass je
nach Ausbildung der erforderlichen allseitigen Fassadenrickspringe des obersten Geschos-
ses mindestens auf einer Gebaudeseite deutlich erkennbar in der Wahrnehmung als Ge-
schoss zurlck tritt. Die festgelegte Hohe von 3,70 m gewahrleistet gentigend Spielraum fir
den erforderlichen Dachaufbau und die Umsetzung der festgesetzten 50%igen Dachbegri-
nung, die eine zusatzliche Aufbauhdhe erfordert (textliche Festsetzung Nr. 16).

Technische Gebaudeaufbauten, wie z. B. Schornsteine, Liftungsrohre, aber auch Fahrstuhl-
Uberfahrten, Dachluken etc. sind von der Festsetzung der zulassigen Gebédudehdhe ausge-
nommen, da sie nur untergeordnete Auswirkungen entfalten kénnen und die technische Ge-
baudeausristung ohne eine solche Ausnahme unverhaltnisméaliig erschwert wirde.

TF 7: Festsetzung der Bezugshdhe
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3.7

In den allgemeinen Wohngebieten wird als Hohenlage 35,0 m Gber NHN festgesetzt.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 3 BauGB

Die Festsetzung der zuléssigen Gebaudehothen erfolgt mit relativen MalRen, um eine direkte
Vergleichsmoglichkeit zu den umliegenden Geb&auden zu ermdglichen. Fur die Ableitung der
Mal3e ist somit ein Hohenbezugspunkt erforderlich. Dieser ist mit der textlichen Festsetzung
Nr. 7 verbindlich auf 35,0 m Uber NHN festgelegt, was der Hohe der DaumstralRe entspricht.

Garagen und Stellplatze

Im Plangebiet soll der ruhende Verkehr Gberwiegend in Tiefgaragen abgewickelt werden,
damit die nicht durch Gebaude Uberbauten Flachen — auch zum Ausgleich der hohen Ver-
dichtung — Giberwiegend als Freiraum- und Erholungsflachen fiir die Anwohner zur Verfigung
stehen. Daher sind in den Teilflachen WA 2 und WA 3 in den Blockinnenbereichen Flachen
fur Tiefgaragen festgesetzt. Durch die Beschréankung der Lage der Tiefgaragen werden zu-
dem die direkt an die 6ffentliche Uferpromenade angrenzenden Teile der privaten Grundsti-
cke von Unterbauung sowie die Vorgartenzonen freigehalten, um eine bessere Vernetzung
der offentlichen und privaten Freiflachen zu erreichen.

Zugleich erfolgt aus 0.g. Grunden ein weitgehender Ausschluss von oberirdischen Stellplat-
zen und Garagen:

TF 9: Ausschluss von oberirdischen Stellplatzen und Garagen:

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind Stellplatze und Garagen unzu-
lassig. Dies gilt nicht fur Tiefgaragen in den mit TGal bezeichneten Flachen sowie fur
Stellplatze fur schwer Gehbehinderte und Rollstuhinutzerinnen und Rollstuhinutzer.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit 8 23 Abs. 5 BauNVO

Verkehrsflachen
Offentliche Verkehrsflachen

Die auRere ErschlielBung des Plangebiets erfolgt Uber die DaumstralBe (Bebauungsplan
VIII567c, festgesetzt am 14. Dezember 1999) und PohleseestralRe (Bebauungsplan VIII567b,
festgesetzt am 14. November 2000).

Den verkehrlichen Belangen wird durch die Festsetzung o6ffentlicher Verkehrsflachen Rech-
nung getragen. Die im Geltungsbereich bestehenden Verkehrsflachen der Zernseestralie
und Templiner-See-Stral3e, die bereits vollstandig hergestellt wurden, sind gemaR § 9 Abs.
1 Nr. 11 BauGB als offentliche Verkehrsflachen mit StraRenbegrenzungslinien entsprechend
ihrer Widmung und ihres vorhandenen Ausbauzustands festgesetzt und somit langfristig ge-
sichert. Die Flachen befinden sich im Eigentum des Landes Berlin.
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TF 10: Einteilung der Stralenverkehrsflache

Die Einteilung der StraRenverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweck-
bestimmung sind nicht Gegenstand der Festsetzung.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Einteilungen der Stral3enverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweckbe-
stimmung sind gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nicht Festsetzungsgegenstand des Bebau-
ungsplans. Sie obliegen dem zustandigen Fachamt.

Den Belangen des Verkehrs wird durch die Festsetzung der Verkehrsflichen Rechnung ge-
tragen. Die Verkehrsflachen dienen der ErschlieBung der geplanten Baugebiete.

Die StraRen wurden als Mischverkehrsflachen (verkehrsberuhigte Stral3e) bereits hergestellit.

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung "Fu3gangerbereich’

Die im Geltungsbereich an der Havel gelegene Havelpromenade, deren planungsrechtliche
Sicherung bereits im Bebauungsplanverfahren VIII-526 erfolgte, ist bereits vollstandig her-
gestellt. Da sich fir diesen Teilbereich des Plangebiets die Planungsziele gegentber dem
rechtskréaftigen Bebauungsplan VIII-526 nicht ver&ndert haben, ist im Bebauungsplan 5-73
die bisherige Festsetzung tbernommen worden. Die Flache ist daher weiterhin teilweise als
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung “FulRgangerbereich” gemafd 8 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB und teilweise als 6ffentliche Griinflache (vgl. nachfolgendes Kapitel) festgesetzt.

Die Havelpromenade, die sich im Geltungsbereich des nordlich angrenzenden rechtsverbind-
lichen Bebauungsplans VIII-530 mit der Festsetzung von Verkehrsflichen besonderer
Zweckbestimmung “FuRgangerbereich” und offentlicher Grunflache fortsetzt und dort eben-
falls bereits hergestellt ist, ist Ergebnis eines landschaftsplanerischen Gutachterverfahrens.
Ziel war die Schaffung einer Freiflache am Ufer der Havel mit hoher Aufenthaltsqualitat und
ohne Fahrzeugverkehr. Der im Jahr 1999 ausgewahlte Entwurf war Grundlage fir die inzwi-
schen im Plangebiet hergestellte Havelpromenade mit einem Stadtplatz und einem vorgela-
gerten Holzsteg im mittleren Bereich (im Geltungsbereich des festgesetzten Bebauungsplans
VIII-530) sowie hdhengestaffelten Uferwegen, die von Baumen flankiert werden. Durch die
Festsetzung konnen diese Flachen und damit einhergehend auch die 6ffentliche Zuganglich-
keit der Wasserflachen im Bestand gesichert werden.

In Hohe der U-férmigen Schwielowseestralle im Bebauungsplan 5-74 befindet sich am Ufer
der Havel eine nicht mehr benutze Anlegestelle fir Fahrgastschiffe sowie Bootsstege als 24
h-Liegeplatz fir Sportboote, die in sudlicher und nérdlicher Richtung bis zum vorhandenen
Ufergriinzug in den Bebauungspléanen 5-73 und 5-74 hinausragen.

Offentliche Grunflache

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich, wie bereits im vorigen Kapitel be-
schrieben, ein Teil der Havelpromenade. Die Spandauer Havelpromenade bildet einen Teil
des offentlichen Ufergriinzugs und ist damit wesentlicher Bestandteil einer ibergeordneten
Grunverbindung entlang der Havel, die als Naherholungsgebiet von gesamtstadtischer Be-
deutung ist. Teile der Promenade sind bereits durch die Festsetzungen des Bebauungsplane
VIII-526 und VIII-530 als offentliche Grinflachen mit der Zweckbestimmung “6ffentliche Pro-
menade” gemal § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt und hergestellt worden. Auch fir diese
Teile istim Bebauungsplan 5-73 die Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 tibernommen
und wird weiterhin langfristig gesichert.

Die Festsetzung berticksichtigt neben den Belangen von Natur und Umwelt insbesondere
auch die Belange der Erholung, da sie die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir den
Erhalt von innerstadtischen Freiflachen bilden, die einen wesentlichen Beitrag fuir eine auch
wohnungsnahe Versorgung mit Erholungsflachen in Form von offentlichen Grinflachen mit
den geplanten Zweckbestimmungen leistet. Dariiber hinaus dient sie auch den kiinftigen Be-
wohnern der festgesetzten Wohngebiete als wohnungsnahe Grunflache bzw. als attraktiver
Zugang in wassergepragte Grinraume.
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3.9.1

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans entsteht ein Bedarf an wohnungsnahen 6f-
fentlichen Griinflachen. Private Grinflachen sind als Freiflachen (nicht Gberbaubare Grund-
stucksflachen) Bestandteil der Planung.

Der durch die geplante Wohngebietsentwicklung nachzuweisende Bedarf an Griinflachen
erfolgt auf Quartiersebene des Quartiers Haveleck beiderseits der Daumstral3e, zu dem auch
das Plangebiet zahlt. Die vorhandene offentliche Parkanlage innerhalb des Geltungsbereichs
des rechtskraftigen Bebauungsplans VI1lI-524a (Haveleck-Park) dient zur Deckung des woh-
nungsnahen Griinflachenbedarfs innerhalb des Quartiers Haveleck. Diese 6ffentliche Park-
anlage ist als wohnungsnahe Grinflache einzustufen, die diese Funktion flr alle Wohnge-
biete im Quartier Haveleck tibernehmen wird.

Immissionsschutz

Fluglarm

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der seit dem 01.01.2020 geltenden Larmschutzberei-
che des Flughafens Berlin-Tegel, welche die zuvor geltenden Larmschutzzonen von 1976
ablésen (nachrichtliche Ubernahme Nr. 2) (vgl. Kap. 111.3.11.2). Der Larmschutzbereich un-
terteilt sich in zwei Tagschutzzonen und eine Nachtschutzzone. Der Geltungsbereich befin-
det sich mit seinem siuiddstlichsten Teilbereich innerhalb der Tagschutzzone 1, die restlichen
Teilflachen befinden sich in der Tagschutzzone 2. Der gesamte Geltungsbereich liegt zudem
in der Nachtschutzzone (vgl. nachfolgende Abbildung).

Legende

Begrenzungskurven

Tag-Schutzzone 1- L, o ® 65 dB(A)

— Tag-Schutzzone 2- L, o 2 B0 dB{A)
Nacht-Schutzzone - L, ..., = 55 dB(A) oder mindestens
6 Fluglarmereignisse mit einemL, _ = 57 dB(A) innen

Flachenflllungen

Tag-Schutzzone 1 - L = 65 dB(A)

Ay Tag

N

Tag-Schutzzone 2 - L, 1, = 60 dB(A)

Nacht-Schutzzone - | 55 dB(A) oder mindestens
6 Fluglarmereignisse mit einem L, _ =57 dB(A) innen

N
A\

N

Larmschutzbereich des Flughafens Tegel (Ausschnitt) gemafl Verordnung vom 31.12.2019%7

Der aquivalente Dauerschallpegel betragt in der Tagschutzzone 1 mehr als 65 dB(A) und in
der Tagschutzzone 2 zwischen 60 und 65 dB(A), im Plangebiet liegen die Werte bei 62 bis

17 Quelle: Geoportal Berlin — Fluglarmschutzbereiche 2019 (Umweltatlas), eigene Erganzungen
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65 dB(A). In der Nachtschutzzone liegt der Pegel bei mehr als 55 dB(A), im Plangebiet zwi-
schen 55 und 57 dB(A).

In der schalltechnischen Untersuchung!® (vgl. Kap. 1.3.8) ging entsprechend der Strategi-
schen Larmkarte Flugverkehr 2012 ein Dauerschallpegel L_Den von 65 dB(A) fur den Tag
und 50 dB(A) fur die Nacht in die Untersuchung ein. Die Annahme dieser in der Nacht und
fur den stdostlichsten Teilbereich etwas geringeren Larmbelastung, welche zudem in einem
abweichenden Berechnungsverfahren ermittelt wurde, wirkt sich jedoch nicht auf die textli-
chen Festsetzungen aus, da unabhéngig vom Bebauungsplan fir die erforderliche Einhal-
tung der LuftschallddmmmalRe das Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm (FluLArmG) in Ver-
bindung mit der zweiten Verordnung zur Durchfihrung des Gesetzes zum Schutz gegen
Fluglarm (2. FlugLSV vom 08. September 2009) anzuwenden ist.

Ziel dieses Gesetzes (8 1 FluLarmG) ist es, in der Umgebung von Flugplatzen bauliche Nut-
zungsbeschréankungen und baulichen Schallschutz zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen durch
Fluglarm sicherzustellen. In Verfolgung dieses Ziels wird in der Tagschutzzone 1 und der
Nachtschutzzone der Bau von Wohnungen im Allgemeinen nicht zugelassen. Das Gesetz
enthalt jedoch verschiedene Ausnahmeregelungen von den Bauverboten. Fir das vorlie-
gende Bebauungsplanverfahren ist die Ausnahme nach § 5 Abs. 3 Nr. 6 FluLarmG einschla-
gig. 8 5 Abs. 3 Nr. 6 FluLArmG stellt Wohnungen im Geltungsbereich eines erst nach der
Festsetzung des Larmschutzbereichs bekannt gemachten Bebauungsplans von den Bauver-
boten frei, sofern der Bebauungsplan der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung oder
dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient. Die Senatsverwaltung
fur Stadtentwicklung und Wohnen verweist darauf, dass in Berlin unter dem im Fluglarmge-
setz verwendeten Begriff ,Ortsteil* generell Stadtquartiere zu verstehen sind, die substantiell
durch bereits vorhandene Wohnnutzung gepragt sind. Dabei wird in der Regel der Umgriff
des zu betrachtenden Stadtquartiers gréf3er sein, als der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans, so dass sich die pragende Wirkung der Wohnnutzung auch aus den umliegenden
Bereichen ergeben kann, die zu demselben Stadtquartier gehdren, in dem der Geltungsbe-
reich liegt. Im Sinne eines Stadtquartiers ist hier als Umgriff mindestens der Bereich des
.Havelecks", wenn nicht sogar der Wasserstadt Spandau insgesamt zu betrachten. Hieraus
ergibt sich eindeutig, dass sowohl unter Betrachtung des Bereichs Haveleck, als auch der
gesamten Wasserstadt der Geltungsbereich durch umgebende bzw. angrenzende Wohnnut-
zung gepragt ist.

Darlber hinaus erfillt der vorliegende Bebauungsplan auch die zweite Bedingung, die Vo-
raussetzung fiir die Ausnahme nach 8 5 Abs. 3 Nr. 6 FluLarmG ist. Als Bebauungsplan, der
bereits zuvor planungsrechtlich festgesetzte, aber noch nicht realisierte Wohnbauflachen auf
Grund der aktuellen Wohnraumbedarfsentwicklung tberplant, dient der Bebauungsplan der
Anpassung bzw. dem Umbau vorhandener Stadtquartiere. Ein weiteres Indiz fiir diesen Um-
stand liegt darin, dass der Bebauungsplan gemafi § 13a BauGB als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgefuhrt wird.

Somit steht das Fluglarmgesetz dem Vollzug der Festsetzungen dieses Bebauungsplanver-
fahrens nicht entgegen.
Im vorliegenden Fall des Planentwurfs 5-73 ist dartiber hinaus:

o der Wegfall der Belastung durch Fluglarm durch die beschlossene SchlieRung des zivi-
len Teils des Flughafen Berlin-Tegel sechs Monate nach Eréffnung des Flughafens BER
(spatestens im April 2021) absehbar,

e ein innerstadtisches Entwicklungspotenzial fir Wohnnutzung in hervorragender land-
schaftlicher Lage an der Havel aktivierbar.

18 PEUTZ Consult GmbH; Beratende Ingenieure VBI, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
5-73 in Berlin Spandau im Bereich Oberhavel, 18. September 2017, i.V.m. Gutachten vom 05. Septem-
ber 2014
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3.9.2

Deutlich wird dies durch die damalige formliche Festlegung des Gebiets der "Wasserstadt
Berlin-Oberhavel” als stadtebauliche EntwicklungsmaRnahme gemaf § 165 BauGB im Jahr
1992, die u. a. dazu dienen sollte, der sich verscharfenden Situation auf dem Arbeits- und
Wohnungsmarkt und der Zersiedelung des Umlands entgegenzuwirken. Ziel war und ist die
Aufwertung und Bereitstellung innerstadtischer (Brach-) Flachen.

Die Beeintrachtigungen durch den Fluglarm sind im Hinblick auf die geplante Schlie3ung des
zivilen Teils des Flughafens Tegel vortibergehend. Die daher voraussichtlich zeitlich eng be-
grenzte Larmbelastung zwischen Erstbezug der neuen Wohnbebauung und Einstellung des
Flugbetriebs ist im Hinblick auf die Gesamtnutzungsdauer der kunftigen Hauser hinnehmbar.

Zum Zeitpunkt der Erteilung der Planreife fur Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans im Juni 2018 waren die Folgen der Festsetzung neuer Larmschutzbereiche nicht ab-
sehbar. In Folge der Planreife vor dem 31.12.2019 hatten eingereichte Bauantrage die Best-
immungen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm (FluLarmG) in Verbindung der Verord-
nung Uber bauliche Schallschutzanforderungen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Flug-
larm (SchallschutzV vom 5. April 1974) zu berticksichtigen. Diese sahen fir die damals wirk-
same Schallschutzzone 2 ein Luftschallschutzdammmalf der AuR3enbauteile von 45 dB(A)
fur schutzbedurftige Aufenthaltsraumel® vor. Damit sind Immissionsbelastungen bis zu ei-
nem Beurteilungspegel von maximal 75 dB(A) beim Ziel eines Innenpegels von 30 dB(A)
ausreichend gemindert. Nach der schalltechnischen Untersuchung aus dem September
2017 ist bis zur Einstellung des Tegeler Flugverkehrs flachendeckend mit Larmbelastungen
durch Flug- und Stra3enverkehrslarm zu rechnen, die in der Summe einen Beurteilungspegel
von 73,2 dB(A) nicht Uberschreiten. Bereits durch die Einhaltung der Bestimmungen zum
Schutz vor Fluglarm war somit ein ausreichender baulicher Schallschutz sowohl vor dem
Fluglarm, als auch vor dem Straf3enverkehrslarm gesichert.

Nach dem seit dem 01.01.2020 geltendem Recht zum Fluglarmschutz liegen diese Pegel
jedoch in Teilbereichen oberhalb der aquivalenten Dauerschallpegel aus dem Flugverkehr,
so dass in diesen die Anforderungen an den baulichen Schallschutz aus der 2. FlugLSV
keinen ausreichenden Schallschutz vor dem gesamten Verkehrslarm bieten. Dies wird je-
doch hilfsweise durch die Bestimmungen der textliche Festsetzung Nr. 14 gewéhrleistet (vgl.
nachfolgendes Kapitel ,Strallenverkehrslarm®), die zur Wahrung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse die Einhaltung bestimmter Innenpegel fir schutzbediirftige Aufenthalts-
raume festsetzt. Bis zur SchlieBung des zivilen Teils des Flughafens Berlin-Tegel sind bei
Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 14 die Summenpegel aus StraBenverkehrslarm
und Fluglarm zu Grunde zu legen.

Stralenverkehrslarm

Fur den Bebauungsplan 5-73 wurde im Jahr 2014 eine schalltechnische Untersuchung
durchgefiihrt und als Grundlage fiir das Bebauungsplanverfahren genutzt. Aus den Ergeb-
nissen dieser schalltechnischen Untersuchung sind die ersten Festsetzungen zum Immissi-
onsschutz vor Verkehrslarm bis zu der Fassung des Bebauungsplanentwurfs, der auch der
1. dffentlichen Auslegung Ende 2016 zu Grunde lag, entwickelt worden. Als verkehrstechni-
sche Grundlage wurden seinerzeit Daten aus einer Verkehrserhebung der Verkehrslenkung
Berlin (VLB) von November 2012 verwendet. Sie gingen von folgender Verkehrsbelastung
(durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke, DTV) aus:

o DaumstralRe: 14.659 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von bis zu 16,4 % tags und bis
ZuU 2,2 % nachts,

19 Was als Aufenthaltsraum gilt, wird in der Berliner Bauordnung in den 88 2 und 48 definiert. Eindeutige
Definitionen im Sinne des Schallschutzes gibt es nicht. Wie in der Bauordnung sind darunter alle Rdume
zu verstehen, die dem dauerhaften Aufenthalt dienen. Aulzer Wohnungen z&hlen hierzu auch Biiro- und
UnterrichtsrAume sowie Beherbergungsraume. In Wohnungen sind unter schutzbedurftigen Aufenthalts-
rAumen alle Raume einschliellich Wohnkiichen und -dielen zu verstehen; als weniger schutzbeddrftig
gelten Bader, Kiichen und Hauswirtschaftsraume.
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o Pohleseestralie: 2.613 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 4 % tags und 1 % nachts.

Hierzu ist grundsatzlich auszufiihren, dass bei der Erarbeitung von schalltechnischen Unter-
suchungen innerhalb eines Prognosehorizonts immer der sogenannte ,worst-case“ als Aus-
gangsfall fur die Ermittlung der Immissionsprognose zu verwenden ist. Damit ist sicherge-
stellt, dass die ggf. festzusetzenden Immissionsschutzmaf3nahmen innerhalb des Progno-
sehorizonts stets ausreichend dimensioniert sind. MafRgeblich flr die Ermittlung des ,worst-
case“ war zum Zeitpunkt der Erarbeitung der 1. schalltechnischen Untersuchung die Ver-
kehrsprognose 2025 der damaligen Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt.
Kernaussage der Verkehrsprognose 2025 fir die zu beurteilende Daumstraf3e und die
Pohleseestral’e war, dass die prognostizierten Verkehrsmengen 2025 die im Jahr 2009
durch Verkehrszahlung ermittelten Verkehrsmengen nicht tberschreiten werden.

Da die Verkehrsmengen in der Erhebung 2012 jedoch oberhalb der Verkehrsmengen aus
dem Jahr 2009 lagen, waren die Daten aus 2012 als ,worst-case® der schalltechnischen Un-
tersuchung zu Grunde zu legen. Dies war auch insofern gerechtfertigt, als dass davon aus-
zugehen sein musste, dass die Entwicklungen im Bereich der Wasserstadt innerhalb der zum
Zeitpunkt der Prognoseerstellung bereits festgesetzten Bebauungsplane in der Prognose be-
reits berlcksichtigt sind. Angesichts der oberhalb der Prognose 2025 angesetzten Aus-
gangswerte fur die schalltechnische Untersuchung konnte zum damaligen Zeitpunkt auch
davon ausgegangen werden, dass die durch die gegentiber dem bestehenden Planungs-
recht (B-Plan VIII-526) im Bebauungsplan bereits geplante moderate Verdichtung langfristig
nicht zu Verkehrsmengen oberhalb des ,worst-case” fihren werden.

Die Verkehrsprognose 2025 ging allerdings von einer stagnierenden oder ggf. sogar leicht
riicklaufigen Bevolkerungszahl im Land Berlin sowie einem sich zu Gunsten des OPNV und
des Fahrrads verandernden Modal-Split und damit von insgesamt abnehmendem motorisier-
tem Individualverkehr aus. Eine aktualisierte Verkehrsprognose der inzwischen zustéandigen
Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) war jedoch zum Zeitpunkt
der 1. 6ffentlichen Auslegung nicht verfigbar. Gleichzeitig sind im Rahmen der 6ffentlichen
Auslegung diverse Hinweise aus der Offentlichkeit eingegangen, die von einer erheblichen
Verkehrszunahme insbesondere auf der Daumstraf3e in den letzten Jahren berichten.

Hieraus war die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die schalltechnische Untersuchung einer
Uberarbeitung hinsichtlich der zu Grunde liegenden Ausgangsdaten bedarf. Da nach dem
Abschluss der Auswertung der 1. 6ffentlichen Auslegung im Frihsommer 2017 noch keine
neue Verkehrsprognose der Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vorlag,
wurde entschieden, die Uberarbeitung der schalltechnischen Untersuchung auf der Basis
von hochgerechneten Verkehrswerten des Jahres 2012 vorzunehmen. Der Gutachter wurde
beauftragt, seiner neuen Immissionsschutzprognose Steigerungen des Verkehrs auf der
Daum- und der Pohleseestral3e um 25 bzw. 50 % zu Grunde zu legen. Es wurde abgeschatzt,
dass eine noch héhere Steigerung durch Entwicklungen im weiteren Umfeld unwahrschein-
lich sei. Im Modell einer 50 % Steigerung wird von folgender Verkehrsbelastung (DTV) aus-
gegangen:

e Daumstral3e: 21.988 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von bis zu 16,4 % tags und bis

Zu 2,2 % nachts,
o Pohleseestralle: 3.919 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 4 % tags und 1 % nachts.

Anfang September wurden von SenUVK erste Daten zur Verkehrsprognose 2030 zur Verfi-
gung gestellt, die hinsichtlich der prognostischen Belastung der Daumstral3e im April 2018
nach Einstellung der zu erwartenden Verkehrsentwicklung im Bereich der Insel Gartenfeld
nochmals korrigiert wurde. SenUVK geht von folgenden Belastungswerten (umgerechnet in
DTV) im Jahr 2030 aus:

e Daumstralle: ca. 18.000 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 3 %,
e Pohleseestraf3e: ca. 4.000 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 3 %.

In die Verkehrsprognose 2030 sind Entwicklungspotentiale aus rechtskréaftigen Bebauungs-
planen Uber die Bevolkerungsprognose eingeflossen, nicht jedoch Entwicklungen, die sich
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aus der derzeit in der Uberarbeitung befindlichen Planung im Bereich der Wasserstadt hinaus
ergeben kdnnen.

Damit liegen die der 2. schalltechnischen Untersuchung zu Grunde gelegten Werte fir die
Daumstral3e deutlich oberhalb und fir die Pohleseestral3e im Bereich der Prognosewerte der
Verkehrsprognose 2030. Insbesondere fir die hauptsachlich belastete Hauptverkehrsstrafl3e
(DaumstralRe) besteht in der Schallprognose ein Spielraum von knapp 4000 Fahrten pro Tag
fur eine Uber die in der Verkehrsprognose 2030 berlcksichtigten Baupotentiale hinausge-
hende Entwicklung. Diese liegt bei ca. 1.000 WE, von der ca. 200 WE fur die Gber die fest-
gesetzten Bebauungsplane VI11-526 und VI111-530 hinausgehend geplante Wohnungsentwick-
lung in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 in Anspruch genommen werden. Damit liegt im
Sinne des “worst-case-Ansatzes” ein ausreichender Sicherheitspuffer im Schallgutachten
vor, der eine Verwendung im Bebauungsplan 5-73 rechtfertigt.

Beschreibung der Situation

Weitgehende Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte der inneren Be-
bauung durch abschirmende Bebauung in Bezug auf StraBenverkehrslarm

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung von September 2017 ist festzustellen, dass
unter Einbeziehung des Fluglarms an allen Gebaudefassaden im Plangebiet die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht deutlich tber-
schritten werden. Betrachtet man nur den Stral3enverkehrslarm, so lasst sich feststellen,
dass die Orientierungswerte an den schallabgewandten Fassaden der Randbebauung ent-
lang der Daum- und der Pohleseestral3e sowie an einer grof3en Zahl weiterer Fassaden im
Blockinnenbereich sowie an den Solitdrgebauden an der Havelpromenade eingehalten wer-
den kénnen. Einschrankungen bestehen nur im 6stlichen Bereich der Stichstraflen Templi-
ner—See-Stralie und Zernseestralle sowie der Schwielowseestral3e.

Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte und Berliner Zielwerte auf
stralRenzugewandter Seite der abschirmenden Bebauung

Nach dem Wegfall des Fluglarms werden die Orientierungswerte fiir allgemeine Wohnge-
biete nach der DIN 18005 “Schallschutz im Stadtebau” an den straRenzugewandten Fassa-
den der abschirmenden Bebauung entlang der Daumstraf3e und Pohleseestral3e durch den
StralB3enverkehrslarm im Tageszeitraum mit dem Maximalwert 72,5 dB(A) um nahezu 17,5
dB(A) und im Nachtzeitraum mit dem Maximalwert 58,6 dB(A) um maximal 13,6 dB(A) deut-
lich Uberschritten. Auch in den 6stlichen Bereichen der Schwielowsee-, der Zernsee- und der
Templiner-See-StralRe kommt es noch zu Uberschreitungen der Orientierungswerte am Tag
und in der Nacht. Dadurch sind in Teilbereichen auch die Zielwerte des Berliner Larmakti-
onsplans uberschritten (55 dB (A) nachts und 65 dB (A) im Tagesmittel).

Vermeidung und Verminderung von Larmbetroffenheit an larmbelasteten Standorten

Da die Verkehrslarmpegel an der Daumstral3e und Pohleseestraf3e und in den 6stlichen Tei-
len der Erschliel3ungsstralien (s.0.) die Orientierungswerte der DIN 18005 tberschreiten und
selbst die weniger strengen Zielwerte des Berliner Aktionsplans nicht eingehalten sind, ware
es zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhéaltnisse notwendig,
an den stralRenzugewandten Fassaden der abschirmenden Bebauung Vorsorge zu treffen.

Aufgrund der Uberschreitung der Zielwerte des Berliner Larmaktionsplans sowohl am Tag
als auch in der Nacht ist zu prifen, ob sowohl aktive LArmminderungsmaf3nahmen erfolgen
kénnen und/ oder die stadtebauliche Struktur eine Larmrobustheit bedingt.

Aktive LA&rmschutzmalRnahmen

Aktive SchallschutzmalRnahmen (Schallschutzwande oder -wélle) entlang der Daum- und
Pohleseestralien kommen nicht in Betracht. Sie wiirden in der erforderlichen Héhe als stad-
tebaulicher Fremdkorper wirken. Die kompakte Stadtstruktur einerseits und die Wasserlage
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des Plangebiets mit ihrer 6ffentlichen Havelpromenade andererseits waren nicht mehr erleb-
bar, wenn eine "Einmauerung” durch Larmschutzwande- oder -walle stattfande. Die damit
eintretende stadtebauliche Zasur des gesamten Quartiers Haveleck ware der Héhe der
Larmbelastung durch die Uberdrtliche Daumstraf3e nicht angemessen. Daher werden passive
Malnahmen gegen Immissionen getroffen werden.

So haben folgende Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf Auswirkungen auf die Belas-
tung durch StraRenverkehrslarm:

Larmrobustheit durch stadtebauliche Struktur

Durch folgende Maflinahmen wird Einfluss auf die Larmrobustheit genommen:

o Mit dem Abriicken der Baugrenze von der Stralenbegrenzungslinie Daumstralle um
6,0 m im WA 1 und um 4,5 m im WA 2 wird die Baugrenze aus der Zone von (ber 70
dB(A) am Tag und tber 55 dB(A) in der Nacht herausgertickt (vgl. Anlage 2.1 und 2.2 der
schalltechnischen Untersuchung). Die Larmbelastung erreicht an den stral3enzugewand-
ten Seiten der abschirmenden Bebauung im WA 1 und WA 2 damit Werte unterhalb des
Beurteilungspegels von 70 dB(A) am Tag und unterhalb des Beurteilungspegels von 55
dB(A) in der Nacht. Durch die prognostisch hoheren Verkehrsbelastungen auf der Dau-
mstral3e ergibt sich, dass einzelne Immissionsorte an der Daumstraf3e zugewandten Fas-
saden in Abhangigkeit von der Ausnutzung der vorderen Baugrenzen Schallpegel auf-
weisen kdnnen, die am Tag die Grenze der Gesundheitsgefahrdung, die durch die Recht-
sprechung bei 70 dB(A) angesetzt wird, um bis zu 2,5 dB(A) lberschritten werden. Be-
troffen ist das entsprechende Baufeld an der Daumstral3e im Baugebiet WA 3 des allge-
meinen Wohngebiets, bei dem ein Heranbauen bis an die DaumstralRe zulassig ist. Die
Erweiterung des Baufelds an dieser Stelle erfolgt aus stadtebaulichen Erwégungen.

Einerseits ist ein wesentliches Ziel hierbei die bauliche Einfassung und Hervorhebung
des Kreuzungsbereichs Daumstralie / Pohleseestral3e. Andererseits soll dem spéateren
Bauherrn an dieser Stelle - insbesondere auch wegen der hohen Larmbelastungen -
durch die Mdglichkeit einer gré3eren Gebaudetiefe eine htéhere Flexibilitat bei der Ge-
baudeplanung bzw. die Realisierung von Sonderformen, wie z.B. Atriumhauser o0.a. ein-
geraumt werden. Die im Bebauungsplan getroffenen Textlichen Festsetzungen zum Im-
missionsschutz sichern dabei auch in diesem Bereich gesunde Wohn- und Arbeitsver-
haltnisse in den Geb&uden und fur die baulich verbundenen Aulzenwohnbereiche.

e Entlang der Pohleseestral3e reicht wegen geringerer Verkehrsmengen ein Abriicken der
Baugrenze von der StralRenbegrenzungslinie Pohleseestralie um 2,5 mim WA 3, um Ta-
geswerte unter 70 dB(A) und Nachtwerte von unter 55 dB(A) zu erreichen.

e Festsetzung einer Errichtungsreihenfolge zur Schaffung larmgeschiitzter Fassaden und
Blockinnenbereiche.

Bei einer Betrachtung der Schallausbreitung auf der Grundlage der neuen Verkehrsbelas-
tungswerte ohne die abschirmenden Geb&ude werden die Orientierungswerte der DIN 18005
fur allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) an den Fassaden der in-
nenliegenden Baukorper tags nahezu flachendeckend und nachts insbesondere an den Ge-
baudeképfen und den Nord- bzw. Siidfassaden der Zeilenbebauung tberschritten.

Die ermittelten Pegel erreichen dabei im Bereich der Zeilenkdpfe und der Daumstral3e nahe-
liegenden restlichen Fassaden mit Werten von bis zu 65 bis kleiner 70 dB(A) am Tag und bis
zu 50 bis kleiner 55 dB(A) in der Nacht Pegel, die oberhalb der Orientierungswerte fur Misch-
gebiete (60 / 50 dB(A) tags/nachts) und auch oberhalb der hilfsweise heranziehbaren Richt-
werte der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) von
59/49 dB(A) (tags/nachts) liegen. Zwar werden in diesem Bereich noch keine gesundheits-
gefdhrdenden Schallpegel erreicht, allerdings ist ohne eine entsprechende Festsetzung eine
mogliche oder gar dauerhaft anhaltende Schallbelastung in der vorliegenden Hohe in zum
Wohnen genutzten Bereichen fur einen langeren Zeitraum nicht zumutbar.

Durch die Errichtung einer abschirmenden Bebauung vor einer Nutzungsaufnahme in den
restlichen Teilen des Geltungsbereichs kann an den betroffenen Gebauden mit punktuellen
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Ausnahmen in den obersten Geschossen bereits eine Einhaltung der Orientierungswerte der
DIN 18005 fur allgemeine Wohngebiete erreicht werden.

Dabei erfolgt auch keine Beschrankung der Verpflichtung zur vorgezogenen Errichtung der
abschirmenden Gebaude auf den Zeitraum nach der SchlieBung des Flughafens Tegel. Zwar
kénnen die abschirmenden Gebaude keinen Schutz vor Fluglarm bieten, allerdings ist hierzu
anzumerken, dass Fluglarm keine dauerhafte Schallbelastung, sondern eine Intervallbelas-
tung darstellt. Daher kann die abschirmende Bebauung zwischen den Schallereignissen des
Flugverkehrs bereits einen Beitrag zur Larmminderung an den abgeschirmten Gebauden be-
zuglich des Stral3enverkehrslarms leisten.

Zudem konnte bei einer zeitlichen Beschrankung der Verpflichtung die ,innen® liegende Be-
bauung ohne eine Abschirmung errichtet werden. Es ware jedoch nicht gewahrleistet, dass
spatestens zum Zeitpunkt der SchlieRung des Flughafens Tegel auch die abschirmende Be-
bauung errichtet ware, da der Bebauungsplan keine Bauverpflichtung enthalt.
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TF 11: Baureihenfolge:

In den mit den Buchstaben B, C und D gekennzeichneten tiberbaubaren Grundstiicks-
flachen ist eine bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anla-
gen mit der zwingend bzw. mindestens festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse in vol-
ler L&nge zwischen den jeweiligen seitlichen Baugrenzen in den mit dem Buchstaben
E und F gekennzeichneten tGberbaubaren Grundstiicksflachen unzuléassig. Rechtsgrund-
lage: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Weitere passive Schallschutzmaflinahmen

Da ein aktiver Larmschutz durch Larmschutzwande bzw. -wélle nicht in Frage kommt, ist vor
allem die stralRenzugewandte Fassade der abschirmenden Bebauung sowie die Geb&aude-
teile an den 6stlichen Enden der ErschlieBungsstralien passiv vor dem StraRenverkehrslarm
zu schutzen.

Folgende passive SchallschutzmafRnahmen sind erforderlich, um fur alle schutzwirdigen
Nutzungen ein den heutigen Erwartungen entsprechendes ruhiges Wohnen und Arbeiten
sowie eine larmarme Erholungsnutzung im Freiraum zu ermdglichen und gesundheitliche
Beeintrachtigungen durch Larm auszuschlie3en:

e Larmschitzende Grundrissausrichtung entlang der Daumstraf3e und Pohleseestralie,
e Festsetzung der notwendigen Schalldammmalfe von AuRenbauteilen,

e  Zulassigkeit von wohnungsbezogenen Aulenwohnbereichen entlang der / senkrecht
zur Daumstral3e nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien.

Durch das stadtebauliche Konzept und die Festsetzung einer Errichtungsreihenfolge mit ei-
ner vorrangig zu errichtenden mindestens viergeschossigen Bebauung entlang der Schall-
guellen, entstehen im Sinne eines “schallrobusten Stadtebaus” ruhige Gebaudeseiten und
larmgeschitzte Blockinnenbereiche. Betroffen hiervon sind die entlang der Daumstraf3e und
der PohleseestralRe ausgerichteten Gebaude sowie die jeweils daumstraRennahen Fassa-
denbereiche der noérdlichen zeilenférmigen Gebaude entlang der ErschlieBungsstralen ein-
schlie3lich der bereits errichteten Reihenhauszeile an der Schwielowseestral3e. Fir die Rei-
henhauser gilt hierbei der Bestandsschutz; eine Einhaltung der Festsetzung ist nur bei we-
sentlichen Anderungen an den Geb&uden zu beachten.

Hier ist es sinnvoll, durch eine entsprechende Grundrissbindung Wohnungen so auszurich-
ten, dass sie Uber eine Mindestanzahl an Aufenthaltsraumen auf den schallabgewandten
Gebaudeseiten aufweisen. Dies gilt zunachst ausnahmsilos fir alle Wohnungen in den be-
troffenen Bereichen. Gemaf DIN 4109 sind schutzwirdige Raume z. B. Wohn- und Schlaf-
raume, Kinderzimmer. Diese sind gemal BauO BIn als Aufenthaltsraume zum dauerhaften
Aufenthalt bestimmt. In Wohnungen sind z. B. Flure, Kochkiichen, Bader, Abstellraume u. &.
keine Aufenthaltsraume. Die Festsetzung dient der Wahrung gesunder Wohnverhéltnisse,
insbesondere der Sicherung einer weitestgehenden ungestdrten Nachtruhe, dienen.

Eine solche Ausrichtung von Wohnungen kann jedoch in Eckbereichen von Geb&uden oder
an Zeilenkopfen nicht immer realisiert werden, ohne dysfunktionale oder unwirtschaftliche
Wohnungsgrundrisse zur Folge zu haben. Daher sind fur diese Bereiche auch eine Schall-
schutzlésung mit Hilfe schallgedammter Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausrei-
chenden Beliftung zulassig.
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TF 12: Grundrissbindung

Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Linien zwischen den Punkten
- LlundL2sowie A21, f, hund A22 (WA 1)

- L3,L4und L5 sowie A9, d, eund A10 (WA 2)

- L8,L9und L10 sowie L13,L12, a, b, c und A4 (WA 3)

in Gebauden mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit
mehr als zwei Aufenthaltsraumen missen mindestens die Hélfte der Aufenthaltsraume
mit jeweils mindestens einem Fenster zur larmabgewandten Seite ausgerichtet sein.

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Aulienwénde nicht zu einer larmabgewand-
ten Seite ausgerichtet sind, mussen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Woh-
nungen mit bis zu zwei Aufenthaltsraumen) bzw. in mindestens der Halfte der Aufent-
haltsraume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen) durch besondere
Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Bellftung oder durch an-
dere bauliche MaBnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden,
die gewahrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wéahrend der Nachtzeit in
dem Raum oder den Raumen bei mindestens einem teilgedffneten Fenster nicht Gber-
schritten wird.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

An schallexponierten Fassaden, die gemaf schalltechnischer Untersuchung Beurteilungs-
pegel von mehr als 58 dB(A) am Tag und/oder 53 dB(A) in der Nacht aufweisen sind zum
Schutz larmempfindlicher Nutzungen zusatzlich zu den sonstigen geplanten MalBnhahmen
passive Schallschutzmalinahmen (Verwendung schalldammender AulRenbauteile) notwen-
dig. Die genannten Beurteilungspegel bilden die Grenze, an der erfahrungsgemalr der erfor-
derliche Schallschutz fur Aufenthaltsraume von Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beher-
bergungsstétten u. a nicht bereits durch die gesetzlich vorgeschriebene Warmedammung (z.
B. die Anforderungen der Energieeinsparverordnung) erreicht wird. Fir bereits bestehende
Gebaude ergibt sich auf Grund des Bestandsschutzes keine Nachristverpflichtung. Eine sol-
che tritt erst bei wesentlichen baulichen Anderungen oder einer Neuerrichtung ein.

Eine solche Regelung kann einerseits auf die Festsetzung von Schalldammmalfen auf der
Grundlage der DIN 4109 oder andererseits auf die Sicherung eines gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse sichernden Innenpegels von Aufenthaltsrdumen abstellen. Der Vortell
der Festsetzung von einzuhaltenden Innenraumpegeln liegt darin, dass der Nachweis der
notwendigen Schallddmmung erst auf der Basis der spateren Realisierungsplanung erfolgt
und dabei die tatsachlich geplanten Verhaltnisse bertcksichtigen und die MaRnahmen fein-
steuern kann. Die ,vorauseilende” Festsetzung von festen Schallddmmmafen auf Grundlage
der DIN 4109 hingegen kann durch ihre relativ starre Regelung, die sich in der notwendigen
Uberschaubarkeit des Regelungsinhalts innerhalb des Bebauungsplans begriindet, zu ,iber-
schielRenden“ Schalldammmalen fir Teilbereich fihren. Daher erfolgt in diesem Bebau-
ungsplan die Regelung auf der Grundlage von Innenpegeln.

Die damit einhergehende Verlagerung der Konfliktldsung in das nachfolgende Verfahren ist
zulassig. Sie ist gerechtfertigt, da erst im Rahmen der Erstellung der Bauvorlagen feststeht,
wie der jeweilige Raum nach GrolR3e und Hohe bemessen sein wird und dann erst konkret
darauf bezogen die erforderliche Schalldammung der Au3enbauteile ermittelt werden kann,
um die erforderlichen Beurteilungspegel im Innenraum zu erreichen. Im Sinne der planeri-
schen Zurtckhaltung ist damit dem Bauherrn Uberlassen, die geeignete DAmmung seiner
AulRenbauteile unter Anwendung der textlichen Festsetzung herzustellen bzw. gleichwertige
Vorkehrungen (siehe Abschnitt ,Bauliche Konstruktion“ im nachfolgenden Text) zu treffen,
um die allgemeinen Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhéltnisse, zum
Beispiel bei der Ausweisung von Wohngebieten, zu gewahrleisten.

Von der Festsetzung werden die Uberbaubaren Grundsticksflachen entlang und senkrecht
zur Daumstrale — einschlie3lich der 6stlichen Bereiche der Zeilenbebauung entlang der
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Templiner-See-Stral3e, Zernseestralle und SchwielowseestralRle — sowie entlang der Po-
leseestral3e erfasst.

Durch die Uberwiegende Lage in der Tagschutzzone 2 des Flughafens Berlin Tegel schreibt
die zweite Verordnung zur Durchfuhrung des Gesetzes gegen Fluglarm (2. FlugLSV) in § 3
Abs. 1 fUr die Umfassungsbauteile von Aufenthaltsraumen bereits ein resultierendes Schall-
dammmal von 35 dB(A) vor. In den wenigen Teilbereichen des Plangebiets, die sich in der
hoher belasteten Tagschutzzone 1 befinden, ist ein resultierendes Schalldammmal3 von 40
dB(A) festgelegt. Diese Dammmalie sind jedoch gemal Larmgutachten nicht in allen Berei-
chen ausreichend, um einen hinreichenden Schallschutz gegen den kumulierten Verkehrs-
larm (Flug- und StralRenverkehrslarm) zu sichern.

Daher ist auch schon vor der SchlieBung des Flughafens Berlin Tegel erforderlich, den bau-
lichen Schallschutz Uber die textliche Festsetzung Nr. 14 zusétzlich zu regeln. Grundsatzlich
gelten bis zur SchlieBung des Flughafens fiir das gesamte Plangebiet zunachst die Anforde-
rungen der 2. FlugLSV und sichern den Schutz vor Fluglarm ab. Soweit die ermittelten Sum-
menpegel von Flug- und StraRenverkehrslarm die Grenzwerte der 2. FlugLSV von 65 dB(A)
in der Tagschutzzone 2 und 70 dB(A) in der Tagschutzzone 1 nicht Uberschreiten, hat es
damit sein bewenden. In Bereichen, in denen die Summenpegel die genannten Werte tber-
schreiten (z. B. entlang der Daumstral3e) sind die schallschiitzenden Regelungen der textli-
chen Festsetzung Nr. 14 zu beachten.

Nach der SchlieRung des Flughafens gilt die textliche Festsetzung Nr. 14 zum Schutz vor
Stral3enverkehrslarm fort und sichert somit gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse.

TF 14: Schallddmmung von Auf3enbauteilen

Zum Schutz vor Verkehrslarm miissen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungsande-
rung von baulichen Anlagen

die AuBenbauteile, die entlang und senkrecht zur Daumstrafe und entlang der
Pohleseestralie orientiert sind,

die AulRenbauteile entlang der Linien zwischen den Punkten L1 und L2; L3, L4 und
L5; L6 und L7; L8, L9 und L10 sowie

die AuRenbauteile entlang der Linie zwischen den Punkten L11 und L12 oberhalb
des vierten Vollgeschosses

resultierende bewertete Schalldamm-Mal3e (erf. R'w,res) aufweisen, die gewahrleisten,
dass ein Beurteilungspegel von maximal /

35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts / in Aufenthaltsraumen von Wohnungen / in
Bettenraumen in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen und Sanatorien / in
Ubernachtungsraumen von Beherbergungsstatten, /

35 dB(A) tags in Unterrichtsrdumen und ahnlichen Raumen, /
- 40dB(A) tags in Burordumen und ahnlichen Raumen /
nicht tberschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R'w,res erfolgt fur jeden Aufenthaltsraum gemaf der Anlage
der Verkehrswege- SchallschutzmaRnahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24.
BImSchV). Fur den Korrektursummanden D ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage
zur 24. BImSchV fir Raume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert
einzusetzen. Die Beurteilungspegel fur den Tag Lr, T und fur die Nacht Lr, N sind fur
StralRen gemal § 3 und fur Schienenwege geman § 4 der Verkehrslarmschutzverord-
nung vom 12. Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu be-
rechnen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
Es kdnnen statt der vorgenannten Mal3nahmen auch MalRnahmen gleicher Wirkung, u. a.

besondere Fensterkonstruktionen oder im Hinblick auf Schalldd@mmung und Bellftung gleich-
wertige bauliche MaRhahmen z. B. vorgelagerte belliftete und verglaste Laubengénge oder
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vorgehangte, hinterliftete Fassaden an AulRenbauteilen getroffen werden. Hierbei ist eine
ausreichende Beluftung der Aufenthaltsraume entsprechend zu gewahrleisten.

Die von Larm betroffenen Auflenwohnbereiche wie Balkone, Veranden und Wintergarten
sind auch am Tage durch Verkehrslarm betroffen. Dabei gilt fir die Nutzbarkeit von Aul3en-
wohnbereichen ein Zielwert von weniger als 65 dB(A), d. h. bei hdher liegenden Beurteilungs-
pegeln ist eine sinngemale Nutzbarkeit der AuRenwohnbereiche nicht mehr gegeben. Daher
erfolgt in Teilbereichen ergdnzend eine Festsetzung, die verbindlich regelt, dass Aul3en-
wohnbereiche zum Schutz vor Verkehrslarm nur in geschlossener Form (z. B. verglasten
Vorbauten) zuldssig sind. Da bei der Beurteilung der Immissionen auf den Aul3enwohnberei-
chen der Reflexionsanteil der eigenen Fassade von i. d. R. 2 dB(A) zu bericksichtigen ist,
erfolgt die Festsetzung an denjenigen Fassadenbereichen, an denen schalltechnische Un-
tersuchung Immissionspegel von 63 dB(A) und dartber ermittelt hat.

Die Innenhdfe sind dagegen weitgehend vor Larm geschutzt, so dass keine Regelungen er-
forderlich sind.

TF 13: Schutz von AuRenwohnbereichen

Zum Schutz vor Verkehrslarm sind entlang der Linien zwischen den Punkten A21, f, h
und A22; A9, d, e und A10 sowie A4, c, b und a mit Gebaduden baulich verbundene
Aulenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht
mit mindestens einem baulich verbundenen AufRenwohnbereich zum Blockinnenbe-
reich ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zul&ssig.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen AufRenwohnbereichen, die nur in
denin Satz 1 beschriebenen Bereichen liegen, ist mindestens ein baulich verbundener
Aulenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Mit der Festsetzung wird die Anforderung klargestellt, dass eine Verglasung von schallexpo-
nierten baulich verbundenen AuRenwohnbereichen nur dann erforderlich ist, wenn die be-
troffene Wohnung Uber keinen weiteren AuRenwohnbereich auf einer schallabgewandten
Seite verfligt. Ein Aul3enwohnbereich zu einer schallabgewandten Seite erlaubt eine larm-
freie und geschitzte Nutzung, so dass ein Schutzbediirfnis flr einen zusatzlichen Aul3en-
wohnbereich, dessen Nutzung optional ist, nicht besteht. Bei Wohnungen mit mehreren Au-
Renwohnbereichen ist es ausreichend, wenn mindestens einer der Auf3enwohnbereiche bau-
lich geschlossen ausgefiihrt wird oder an der larmabgewandten Gebaudeseite angeordnet
ist.

Die Forderung nach einer Ausfiihrung als "verglaster Vorbau/verglaste Loggia" schlief3t nicht
aus, dass grundsatzlich eine Offnung / Teiloffnung der 4uReren baulichen Hulle des AuRen-
wohnbereichs moglich ist. Die Errichtung verglaster Vorbauten und Loggien gewahrleistet
die Moglichkeit eines ausreichenden Schallschutzes fur die betroffenen Aul3enwohnberei-
che. Es werden keine zusatzlichen Aufenthaltsraume im Sinne von 8§ 2 Abs. 5 der Bauord-
nung fur Berlin (BauO BIn) geschaffen.

Schiffsverkehrslarm

Fur die Ermittlung der LArmimmissionen aus dem Schiffsverkehr wurde fiir das Plangebiet 5-
73 keine Untersuchung durchgefiihrt, da dem Bezirksamt Erfahrungswerte aus einer im Jahr
2014 durchgefuhrten Untersuchung vorliegen. Es handelt sich um ein ca. 2 km in nérdlicher
Richtung entferntes Untersuchungsgebiet.

Die Planungen fiir das Untersuchungsgebiet sehen fir die Bebauung innerhalb des Gebiets
im Wesentlichen die Einstufung als Allgemeines Wohngebiet vor. Die Baugrenze ist ca. 20
m vom Ufer entfernt. Somit kann man die Ergebnisse der Untersuchung auf das Plangebiet
5-73 Ubertragen.
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In der Untersuchung wurde Bezug genommen auf die fir das gesamte Jahr 2013 erfassten
Schiffszahlen (Fracht- und Fahrgastschiffe sowie Sportboote) der nérdlich der Altstadt Span-
dau gelegenen Schleuse Spandau.

Die Beurteilung von Larmimmissionen auf Wasserstral3en ist nicht durch Regelwerke festge-
legt. Zur Berechnung der Luftschallausbreitung an Bundeswasserstraf3en wurde in vorliegen-
dem Fall die Anleitung zur Berechnung der Luftschallausbreitung an Bundeswasserstral3en
(ABSAW) herangezogen. Da diese Anleitung keine Orientierungswerte beinhaltet und es sich
im vorliegenden Falle um die Larmprognose fur eine stadtebauliche Planung handelt, erfolgte
die Beurteilung der Immissionen in Anlehnung an die Festlegungen der DIN 18005 “Schall-
schutz im Stadtebau’.

Es sind also im Falle von Allgemeinen Wohngebieten die Orientierungswerte von 55 dB(A)
fur den Tag und in der Nacht 45 dB(A) fir Verkehr bzw. 40 dB(A) fur Gewerbe heranzuziehen.
Die fur die stadtebauliche Planung geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 fir Ver-
kehrsgerdusche werden in 0.g. Untersuchung aus dem Jahr 2014 fir Baugrenzen in ver-
gleichbarer Entfernung eingehalten bzw. z.T. deutlich unterschritten.

Sofern sich keine weiteren gerauschintensiven verkehrlichen Anderungen im Bereich der
Wasserstral3e ergeben (z. B neue Genehmigung zur Benutzung als Liegestelle), kann man
davon ausgehen, dass der Nutzung des Plangebiets 6stlich der Havel als Allgemeines Wohn-
gebiet aus schallschutztechnischer Sicht nichts entgegensteht.

Die erneute Betriebsgenehmigung musste dann die realisierte Wohnbebauung berticksichti-
gen.

Zusammenfassung der Erfordernisse fur den Larmschutz

Die Erfordernisse zum Larmschutz sind in der Zeit vor und in der Zeit nach der Schlie3ung
des Flughafens Berlin-Tegel unterschiedlich. Fir die Zeit vor der SchlieBung wurde neben
dem Fluglarm auch der StraRenverkehrslarm bertcksichtigt, fir die Zeit nach der SchlieRung
ist nur noch der StraRenverkehrslarm von Bedeutung.

Die Larmbelastungen wurden in einer schalltechnischen Untersuchung vom September 2017
ermittelt. Die Untersuchung betrachtet die Larmbelastungen des StraRenverkehrs mit und
ohne Fluglarm sowie mit und ohne der abschirmenden Bebauung entlang der Daumstral3e
und Pohleseestrale flr den Tag- und Nachtzeitraum.

Bis zur Schlieung des Flughafens Tegel gilt die 2. Verordnung zur Durchfuhrung des Ge-
setzes gegen Fluglarm (2. FlugLSV). Daher wurden die Schutzzonen der Verordnung uber
die Festsetzung des Larmschutzbereichs fur den Verkehrsflughafen Berlin-Tegel (Flug-
LarmTXLV BIn) nachrichtlich tbernommen. Dies entspricht mit einem Luftschallddmmmal
von bis zu 40 dB(A) und deckt teilweise auch die ermittelten Larmbelastungen durch den
StralRenverkehr ab.

Auf Grund der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung ist es sinnvoll, die abschir-
mende Bebauung entlang DaumstraRe und Pohleseestral3e vor der inneren Bebauung zu
errichten (textliche Festsetzung Nr. 11). Zwar schitzt die abschirmende Bebauung nicht
vor Fluglarm, allerdings kann sie bereits in Flugpausen schitzende Wirkung vor dem Stra-
Renldarm dbernehmen. Dies gilt umso mehr nach der SchlieBung des Flughafens.

Gleiches gilt fur die Vorschriften zur larmschitzenden Grundrissausrichtung entlang der Dau-
mstral3e und der Pohleseestral3e sowie in den 6stlichen Bereichen der Stichstraf3en und der
SchwielowseestralRe (textliche Festsetzung Nr. 12). Durch die Festsetzung wird gewahr-
leistet, dass vor Stralenverkehrslarm geschitzte Aufenthaltsraume unter Wahrung einer
ausreichenden Bellftung entstehen. Hierbei sind insbesondere auch die Nachtzeiten von
Bedeutung, in denen kein Flugverkehr stattfindet.

Die vom StralRenverkehrslarm stark betroffenen Auenwohnbereiche werden durch die vor-
geschriebene Ausbildung von verglasten Loggien oder verglasten Vorbaute geschitzt (text-
liche Festsetzung Nr. 13).

64



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

3.10

Die textliche Festsetzung Nr. 14 kommt in die Zeit bis zur Schliel3ung des Flughafen Berlin-
Tegels zum Schutz vor Flug- und Stral3enverkehrslarm zur Anwendung, nach dem Entfall
des Fluglarms durch die SchlieRung des Flughafens Berlin — Tegel schitzt die Festsetzung
vor den Auswirkungen des StraBenverkehrslarms. Sie betrifft die Fassadenbereiche der
Blockrandbebauung. Entlang der Daumstral3e und Pohleseestral3e sowie in den dstlichen
Teilen der Stichstral3en und der Schwielowseestral3e wurden hierfur fur zu diesen Bereichen
ausgerichtete Aufenthaltsrdume zulassige Innenpegel, die gesunde Wohn- und Arbeitsver-
haltnisse sicherstellen, festgesetzt.

Grinordnerische Festsetzungen

Wie bereits im Kapitel I1.3.2 dargelegt, sind zum Ausgleich der Uberschreitung der Nutzungs-
mafe aus 8 17 Abs. 1 BauNVO Festsetzungen zur Begriinung von unterbauten Hofberei-
chen und Geb&audedachern im Bebauungsplan erfolgt.

TF 15: Erduberdeckung und gartnerische Anlage von Flachen Uber Tiefgaragen

Die nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen sind zu bepflanzen. Dies gilt auch, wenn
unter diesen Tiefgaragen hergestellt sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei
Abgang nachzupflanzen. Die Erdschicht Gber der Tiefgarage muss mindestens 0,3 m
betragen; hiervon muss auf einer Fldche von mindestens 20 vom Hundert die Erd-
schicht Uber der Tiefgarage mindestens 0,5 m betragen. Die Verpflichtung zum An-
pflanzen gilt nicht fir Wege, Zufahrten, Stellplatze fir schwer Gehbehinderte und Roll-
stuhlnutzerinnen und Rollstuhinutzer sowie Nebenanlagen im Sinne des 8§ 14 der
Baunutzungsverordnung.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB, § 12 Abs. 6 sowie § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO
i.V.m. 8§23 Abs. 5 BauNVO

TF Nr. 16: Dachbegriinung

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind jeweils mindesten 50
vom Hundert der Dachflachen als flache oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung
von maximal 10° auszubilden und extensiv zu begriinen. Die Bepflanzungen sind zu
erhalten. Dies gilt nicht fir die mit dem Buchstaben B bezeichneten (berbaubaren
Grundstucksflachen und fir Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverord-
nung.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AGBauGB

Die stadtebauliche Figur und die festgesetzte Héhe der Randbebauung zur Daumstraf3e bil-
den die Voraussetzung dafir, schallgeschitzte Hofbereiche zu schaffen, die ruhige Wohn-
raume, AuRenwohnbereiche und Freiflachen auch in einem durch Schall vorbelasteten Ge-
biet gewahrleisten. Zur Sicherung gértnerisch angelegter Hofbereiche, die trotz der héheren
Verdichtung Erholungsraume fir die Bewohner schaffen, aber auch zum Ausgleich nachtei-
liger Auswirkungen auf die Umwelt durch die Uberschreitung der NutzungsmaRe, enthalt der
Bebauungsplan Festsetzungen zur Begriinung von Tiefgaragen und zum Ausschluss oberir-
discher Stellplatze in den allgemeinen Wohngebieten.

Die Bereiche von Tiefgaragen, die nicht durch Geb&ude tberbaut sind, sind mit einer Erd-
schicht zu Uberdecken und gartnerisch anzulegen. Um in Teilbereichen auch eine qualitativ
hochwertigere Bepflanzung (z. B. mit Strauchern / Buschen) vornehmen zu kdnnen ist fest-
gesetzt, 20 vom Hundert der FlAchen mit einer Erdschicht von mindestens 0,5 m zu tberde-
cken. Sofern auf den mit einer Erdschicht tberdeckten Teilen Wege oder Nebenanlagen wie
z. B. Kinderspielplatze angelegt werden, kann auf eine Begriinung verzichtet werden.

Als weitere ausgleichende MalRnahme ist im allgemeinen Wohngebiet fur neu zu errichtende
Gebaude (die Bestandsgebéude unterliegen hierbei dem Bestandsschutz und sind von der
Festsetzung nicht betroffen) eine 50%ige Dachbegrinung festgesetzt. Um eine gleichmafige
Verteilung der Dachbegriinung tber den Geltungsbereich zu gewéhrleisten, ist bestimmit,
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dass dieser Wert in jedem einzelnen Baugebiet erreicht werden muss. Die selbsterhaltende
extensive Dachbegrinung ist bei der Bauplanung zu beriicksichtigen, da sie keine Uberzo-
genen Kosten / Lasten verursacht. Dacher von Nebenanlagen werden von der Vorschrift
ausgenommen, da eine entsprechende Begriinung hier i.d.R. einer kostenaufwéndigen ver-
starkten Dachkonstruktion bedarf. Fir eine extensive Begriinung ist es erforderlich, dass die
Dachneigung der begrinten Dachteile weniger als 10° betragt. Die Begrenzung auf 50 vom
Hundert der Dachflachen gewahrleistet, dass gentgend Flachen fur notwendige Dachauf-
bauten zur Verfigung stehen.

,Eine extensive Dachbegriinung kann Niederschlagswasser auf den Bauflachen zurlickhal-
ten. Ein GrofRteil dieses Wassers verdunstet, der Rest fliel3t zeitverzdgert ab, was sich klima-
tisch ausgleichend auswirkt. Bepflanzte Dacher befeuchten die Luft und sorgen fir Abkuh-
lung. Dies wirkt sich vor allem auf angrenzende Wohn- oder Blroraume aus, leistet aber
auch einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas. Luftschadstoffe wie Nitrate
oder andere in Luft und Niederschlagen enthaltenen Stoffe werden festgehalten und verwer-
tet. Begriinte Dacher schaffen Ersatzlebensrdume fir Flora und Fauna. Vogel, Wildbienen,
Schmetterlinge und Laufkéafer finden hier Nahrung und Unterschlupf.“2,

Die festgesetzte Erdiberdeckung und Begriinung von Tiefgaragen hat hinsichtlich der Nie-
derschlagswasserhaltung und des Kleinklimas &hnliche Wirkungen, wie eine Dachbegru-
nung.

Sonstige Festsetzungen

TF 17:

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 durfen nur Wohngebaude errichtet
werden, bei denen ein Anteil von mindestens 30% der zulassigen Geschossflache mit
Mitteln der sozialen Wohnraumforderung gefordert werden konnten. Dies gilt nicht fur
die Flachen j-k-I-m-j. Ausnahmsweise kdnnen Wohngeb&ude ohne férderungsfahige
Wohnungen zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in
einem anderen Geb&ude im Geltungsbereich des Bebauungsplans erbracht wird.

Rechtsgrundlage § 9 Absatz 1 Nr. 7 BauGB

Die Entwicklung des Planungsgebiets wird nach den Leitlinien des ,Berliner Modells der ko-
operativen Baulandentwicklung® durchgefuhrt. Neben der Kostenbeteiligung fur soziale Inf-
rastruktur ist zusatzlich auch ein Anteil mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraums
mit dem Projekttrager vertraglich vereinbart worden. Damit wird angesichts der angespann-
ten Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ein Beitrag zur Deckung des Wohnbedarfs
von Bevolkerungsgruppen geleistet, die aufgrund ihrer Einkommenssituation Wohnraumver-
sorgungsprobleme haben. Zudem wird sichergestellt, dass die fir Berlin typische sozial ge-
mischte Bevolkerungsstruktur in den Stadtteilen entsteht bzw. erhalten bleibt. Das dient auch
dem in 8 1 Abs. 5 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) formulierten allgemeinen Planungsziel,
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu gewahrleisten.

Erganzend zu den vertraglichen Vereinbarungen erfolgt eine Sicherung durch eine textliche
Festsetzung im Bebauungsplan.

Malgeblich fur die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist die Entwick-
lung von Angebot und Nachfrage. In den Jahren 2012 bis 2014 hat sich die Zahl der Einwoh-
ner in Berlin um ca. 135.000 Personen erhéht. Ein Ende dieses Bevolkerungswachstums ist
nicht abzusehen. Aktuell wird bis 2030 ein Einwohnerzuwachs von ca. 266.000 Menschen
(mittlere Variante) prognostiziert?2l. Analog nimmt auch die Zahl der Haushalte zu und wird
im Zeitraum zwischen 2011 und 2025 um 7 Prozent auf ca. 2,14 Millionen ansteigen22. Somit

20 Deutscher Dachgartner Verband 2009, Internetseite www.dachgaertnerverband.de
21 SenStadtUm, Bevélkerungsprognose fur Berlin und die Bezirke 2015 - 2030, 2016
22 StEP Wohnen 2025, S. 50
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ergibt sich bis 2021 ein Bedarf von jahrlich 14.000 neuen Wohnungen. Um dariiber hinaus
die bestehende Anspannung auf dem Wohnungsmarkt zu lindern, muss zudem der Nachhol-
bedarf abgebaut werden. Dafir sind bis zum Jahr 2030 j&hrlich 6.000 zusatzliche Wohnun-
gen erforderlich.23

Die erhohte Nachfrage hat in den vergangenen Jahren auf breiter Front zu steigenden Miet-
preisen gefluhrt. Die aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts hohen Angebotsmieten
hatten innerhalb weniger Jahre einen splrbaren Anstieg des gesamten Mietniveaus zur
Folge. Diese Entwicklung gefahrdet die Moglichkeiten einkommensschwacher Haushalte,
sich adaquat mit Wohnraum zu versorgen.

Ein wichtiger Faktor ist dabei auch das Auslaufen bestehender Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen: Gab es im Jahr 2015 noch 122.000 Sozialwohnungen, so wird ihre Zahl bis 2025
um rund 40 Prozent auf rund 80.000 sinken. Demgegentber liegt der Anteil der Berliner
Haushalte, die aufgrund ihres Einkommens zum Bezug einer Sozialwohnung berechtigt wa-
ren, weiterhin bei mehr als 50 Prozent?4. Daraus wird ersichtlich, dass die Zahl der entspre-
chend gebundenen Wohnungen bei weitem nicht ausreicht, den aktuell bestehenden Bedarf
zu decken. Tatsachlich lag die Versorgungsquote fir WBS- Inhaber im Jahr 2014 bei lediglich
8,0 Prozent (WBS-Inhaber mit besonderem Wohnbedarf: 9,9 Prozent)2>.

Dass sich die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt generell verschlechtert
hat, zeigt u. a. die Mietversorgungsquote, die das Verhaltnis von marktrelevanten Mietwoh-
nungen je 100 marktrelevanten Mieterhaushalten ausdrickt: Lag die Mietversorgungsquote
im Jahr 2012 noch bei 98,7 Prozent, ist diese Kennziffer im Jahr 2015 auf einen Wert von
95,5 Prozent gefallen26. Nach allgemein anerkannten Grundsétzen ist fir einen funktionie-
renden Wohnungsmarkt eine Fluktuationsreserve von 3 Prozent notwendig, woraus sich im
Idealfall eine Mietversorgungsquote von 103 Prozent ergibt. Aufgrund der viel geringeren
Quote ist der Berliner Wohnungsmarkt daher als nur eingeschrankt funktionsfahig zu be-
trachten. Auch das Landgericht Berlin hat in einem Urteil Giber die Kappungsgrenzen-Verord-
nung eine ,nicht unerhebliche Unterversorgung mit Mietwohnungen* bestatigt2”.

Um die Versorgungslage auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu verbessern, hat der Senat die
Rechtsverordnungen zur Kappungsgrenze flr Mietsteigerungen bei bestehenden Mietver-
haltnissen (Kappungsgrenzen-Verordnung vom 07. Mai 2013, GVBI., S. 128) und Uber das
Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum (Zweckentfremdungsverbot-Verordnung vom 4.
Marz 2014, GVBI., S. 73) erlassen. Zusatzlich hat der Senat am 28. April 2015 die Verord-
nung zur zulassigen Miethohe bei Mietbeginn gemani § 556d Abs. 2 BGB erlassen. Mit der
Verordnung wird die Stadt Berlin zum Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt be-
stimmt mit der Folge, dass die sog. Mietpreisbremse im Zeitraum vom 01. Juni 2015 bis
einschlieflich 31. Mai 2020 in ganz Berlin zur Anwendung kommt. Damit darf die Miete in
allen ab dem 01. Juli 2015 abgeschlossenen Mietvertragen die ortstibliche Vergleichsmiete
um hodchstens 10 Prozent Ubersteigen, sofern keine Ausnahmetatbestande vorliegen.

Neben diesen im Bestand wirksamen MalRhahmen besteht in Berlin insgesamt Anlass, auch
im Neubau dafir Sorge zu tragen, dass Wohnraum zu angemessenen Preisen zur Verfligung
steht. Das gilt umso mehr, als die Angebotsmieten fiir neue Wohnungen besonders hoch
sind. Aus diesem Grund ist die Zahl der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohneinhei-
ten zu erhalten und nach Mdoglichkeit zu erhdhen. Es stellt sich die dringende stadtebauliche
Herausforderung, den spezifischen Bedarf von Bevolkerungsgruppen mit niedrigem Einkom-
men bei der Entwicklung von Flachen fir den Wohnungsneubau zu beriicksichtigen. Diesen

23 Prognose SenStadtUm (jetzt SenSW)

24 Eigene Berechnungen SenStadtUm (jetzt SenSW)

25 Statistik zu erteilten Wohnberechtigungsscheinen durch die bezirklichen Wohnungsamter; eigene Be-
rechnung SenStadtUm (jetzt SenSW)

26 Eigene Berechnungen SenStadtUm (jetzt SenSW)

27 Urteil vom 03.07.2014 (67 S 121/14)
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gesamtstadtischen Erfordernissen ist berlinweit Rechnung zu tragen. Vor diesem Hinter-
grund ist das "Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung” in allen Bebauungs-
planverfahren, die den Wohnungsneubau zum Gegenstand haben, anzuwenden und durch
vertragliche Vereinbarung mit den Projekttragern sicherzustellen, dass ein Anteil von min-
destens 30 Prozent der durch den Bebauungsplan zuldssigen Geschossflache mit Mitteln
der Wohnraumférderung des Landes als mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum
realisiert wird.

Ein Abweichen von der oben genannten Quote ist nur dann in Erwdgung zu ziehen, wenn
durch die Realisierung des Wohnbauvorhabens eine sozial stabile Bevolkerungsstruktur im
Sinne des 8 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB gefahrdet ist. Bei der Beurteilung der Geféahrdung ist
darauf abzustellen, ob das Vorhaben in einem Planungsraum liegt, der nach den Ergebnis-
sen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Soziale Ungleichheit" mit
einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wurde. Dies ist hier nicht der
Fall. Das Plangebiet liegt nicht in dem soeben beschriebenen Planungsraum, sondern in ei-
nem Gebiet mit mittlerem Status und stabiler Dynamik.

TF 18: AuRRerkrafttreten verbindlicher Festsetzungen

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in 8 9 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, au3er Kraft.

Die Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplans VIII-526 werden durch Festsetzun-
gen des Bebauungsplans 5-73 ersetzt und treten mit der Festsetzung des Bebauungsplans
5-73 aul3er Kraft.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs bestehen planungsrechtliche verbindliche
Festlegungen. Mit dieser Regelung wird die Rechtseindeutigkeit der Festsetzungen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans klargestellt, da grundséatzlich der allgemeine Rechtssatz
gilt, dass die spatere Norm die frihere verdréngt.

Nachrichtliche Ubernahmen
Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt gemaR Verordnung zur Festsetzung "Wasserschutzgebiet fur Wasser-
werk Tegel” vom 31. August 1995 innerhalb eines Wasserschutzgebiets mit der Kategorie Il|
B (nachrichtliche Ubernahme Nr. 1). In der Schutzzone Il sind bestimmte Handlungen
verboten oder nur beschrankt zulassig (z.B. Einleiten von Abwasser, Anlegen von Kiesgru-
ben).

Fluglarmzonen des Flughafens Tegel

Das Plangebiet befindet sich gemaR der Verordnung tber die Festsetzung des Larmschutz-
bereichs fur den Verkehrsflughafen Berlin-Tegel (FlugLarmTXLV Bin) im studdstlichen Rand-
bereich innerhalb der Tag-Schutzzone 1 und in den Ubrigen Bereichen innerhalb der Tag-
Schutzzone 2. Das gesamte Plangebiet befindet sich zudem in der Nacht-Schutzzone (vgl.
Karte und Ausfuhrungen auf Seite 53 ff).

Dies fuhrt einerseits gemal Fluglarmgesetz zu Baubeschrankungen bzw. Bauverboten (88
5 und 6 FluLarmG) wahrend der Rechtskraft der Verordnung und andererseits wird durch die
Festlegung der LArmschutzzonen die Zweite Verordnung zur Durchfihrung des Gesetzes
zum Schutz gegen Fluglarm (2. FlugLSV) unmittelbar schallschiitzend wirksam. Daher sind
die Schutzzonen gemalR § 9a Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan zu tber-
nehmen. Bauverbote gelten auf Grundlage der Legalausnahme aus 8 5 Abs. 3 Nr. 6
FluLarmG nicht fur das Plangebiet (vgl. S. 54 f).

Mit der Festsetzung neuer Larmschutzbereiche entstehen Entschadigungs- bzw. Erstat-
tungsanspriche fur betroffene Grundstiickseigentiimer, die in den 88 8 und 9 FluLArmG ge-
regelt sind.
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3.13

Stadtebaulicher Vertrag

Zum Bebauungsplan 5-73 ist zwischen dem Land Berlin und der landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaft Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin ein stadtebaulicher Ver-
trag gemal § 11 BauGB abgeschlossen worden.

Gegenstand des Vertrags sind Regelungen zur Sicherstellung der Realisierung eines Min-
destanteils an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum, zur Ubernahme von Kos-
ten fur bzw. die Herstellung von InfrastrukturmafBnahmen (Kita- und Grundschulplatze, 6f-
fentlicher Kinderspielplatz) und zur Kostentibernahme fur Planungsleistungen. Darlber hin-
aus verpflichtet sich der Grundstiickseigentimer offene Verpflichtungen bei einer eventuellen
WeiterverauRerung des Grundstucks auf den K&ufer zu Ubertragen.

Zu dem Stadtebaulichen Vertrag wurde mit Datum vom 02.10.2019 eine Nachtragsvereinba-
rung zwischen dem Land Berlin und der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin abgeschlossen, welche nach der Verlagerung der
urspringlich im Geltungsbereich des benachbarten Bebauungsplans 5-74 vorgesehenen
Spielplatzflache vom nérdlichen Bereich der Havelpromenade, die Herstellung des o6ffentli-
chen Spielplatzes am alternativen Standort in der Strale Am Havelgarten 34 regelt.

Realisierungspflicht fir mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum:

Entsprechend dem “Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung” verpflichtet sich
der Grundstlckseigentiimer auf 30 % der Geschossflache ausschlie3lich Wohnungen zu er-
richten, die gemaf3 Forderrichtlinien mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung der Wohn-
raumférderungsbestimmungen (WFB) 2015 bzw. 2018 geférdert werden kdnnten. Gleichzei-
tig verpflichtet sich der Grundstiickseigentimer die auf diesen Flachen entstehenden Woh-
nungen mietpreis- und belegungsgebunden an den berechtigten Personenkreis zu vermie-
ten. Es erfolgt eine dingliche Sicherung im Grundbuch.

Kindertagesstattenplatze

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 entsteht gegenliber dem geltenden Pla-
nungsrecht ein Mehrbedarf von 4 Kindertagesstattenplatzen. Im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans und in der Umgebung bestehen in absehbarer Zeit keine freien Platzkapazitaten
zur Sicherung der Versorgung der Platze aus dem Bauvorhaben in der vorschulischen Kin-
dertagesbetreuung. Daher verpflichtet sich der Grundstiickseigentimer im Rahmen des
stadtebaulichen Vertrags fir eine Dauer von 20 Jahren Flachen im Plangebiet fur eine Kin-
derbetreuungseinrichtung fur mindestens 4 Kinder28 im Alter von null bis unter sechs Jahren
zur Verfigung zu stellen. Zugleich erfolgt eine dingliche Sicherung im Grundbuch. Der
Grundstiickseigentimer verpflichtet sich dariiber hinaus zum Abschluss eines Mietvertrags
mit einem entsprechenden Trager mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Grundschulplatze

Der sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 gegentiber dem geltenden Pla-
nungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 ergebende Mehrbedarf von 5 Grundschulplatzen
ist durch eine Verpflichtung des Grundstiickseigentiimers zur Finanzierung einer gleichen
Anzahl an Grundschulplatzen gemall dem “Berliner Modell der kooperativen Baulandent-
wicklung” im Rahmen einer geplanten Erweiterung der Grundschule an der Pulvermiihle ge-
sichert. Baubeginn wird voraussichtlich im Jahr 2019 sein, so dass der Bau im Jahr 2020 zur
Verfligung stiinde.

28 Der Grundstuickseigentiimer beabsichtigt, eine Kindertagespflegestelle mit mindestens zehn (10) Plat-
zen zu errichten, in welcher auch der in benachbarten Bebauungspléanen entstehende Bedarf des Grund-
stuckseigentiimers gedeckt werden kann. Die abgegebene Verpflichtung beléauft sich allerdings nur auf
vier Platze.
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Spielplatz

Aus den Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 gegeniber dem geltenden Planungsrecht
des Bebauungsplans VIII-526 ergibt sich ein Mehrbedarf von 131 mz2 6ffentlicher Spielplatz-
flachen (Brutto). Im Vertragsgebiet stehen keine ausreichenden nutzbaren Spielplatzflachen
fur den durch das Vorhaben entstehenden Spielplatzmehrbedarf zur Verfigung. Diese defi-
zitaren Spielplatzflachen mit einer Flache von insgesamt 131 m2 sollten urspriinglich im Gel-
tungsbereich des benachbarten Bebauungsplans 5-74 untergebracht werden und zwar im
nordlichen Bereich der Havelpromenade auf dem an der Wasserstadtbriicke gelegenen, im
Bebauungsplan VIII-530 gesicherten Baufeld mit einer GroR3e von 304 m2. Aufgrund der prog-
nostizierten Belastung durch Verkehrslarm von der Wasserstadtbriicke kommend, wurde die
benannte Flache nicht weiter verfolgt.

Ersatzweise wird nunmehr ein Spielplatz mit einer Ausstattung fur groRere Kinder und Her-
anwachsende auf einer bereits als 6ffentlicher Spielplatz festgesetzten, aber noch nicht rea-
lisierten Flache im Geltungsbereich des Bebauungsplans VIII-523 erfolgen. Das Grundstiick
liegt Ostlich der Daumstrale an der Strale Am Havelgarten zwischen Scharmiitzel- und
Stolpseeweg und ist Uber diese an die Daumstral3e angebunden und gut erreichbar.

Bei der genannten Flache handelt es sich um eine Teilflache des Grundstliicks Am Ha-
velgarten 34 (Grundbuch von Spandau, Gemarkung Haselhorst, Flur 10, Flurstiicksnum-
mer 42 mit einer Gesamtflache von 2071 m?2) von 1312 m2. Hier wird die aus den Fest-
setzungen des Bebauungsplans 5-73 resultierenden notwendigen 6ffentlichen Spiel-
platzflachen hergestellt. Das Grundstick befindet sich im Vermodgen des Landes Berlin
und ist dem Geschafts- und Aufgabenbereich der Bezirksverwaltung Spandau, Stral3en-
und Grunflachenamt, zugeordnet.

Offentlich - rechtliche Vereinbarung
Naturschutzrechtlicher Ausgleich fur Biotopflachen

Zur Sicherung des Ausgleichs der Trockenrasenbestande an anderer Stelle aul3erhalb des
Plangebiets wurde am 18.01.2018 ein 6&ffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land Ber-
lin (BA Spandau, Abteilung Facility Management, Umwelt- und Naturschutz) und der Gewo-
bag getroffen. Dieser regelt u. a., dass fur die 2.800 m2 Trockenrasenflachen im Geltungs-
bereich dieses Bebauungsplans im Bereich der Flache 14.1 des Spandauer Kompensations-
pools (Finkenherd, Spektelake nérdlich der Falkenseer Chaussee) ein Ausgleich im Verhalt-
nis 1:1 zu schaffen ist. Hierfur sollen folgende Malinahmen umgesetzt werden:
- Verdrangung von Ruderalpflanzen und Beseitigung neophytischer Gehdlze im Westteil
bis Ende Februar 2018,
Punktuelle Schaffung von Sandoffenstellen/Bloé3en bis Ende Februar 2018,
Aushagerung der Wiesenflachen Uber einschirige Mahd, Angang September jahrlich
Uber 25 Jahre,
halboffene Einzaunung einer Teilflache.
Mlt dem Vertrag ist eine langfristige Sicherung der AusgleichsmalRnahme gewahrleistet.

Flachenubersicht

Allgemeine Wohngebiete ca. 16.705 mz
bebaubar gem. § 19 Abs. 2 BauNVO ca. 9.010 m2
bebaubar gem. § 19 Abs. 4 BauNVO
(s. textliche Festsetzung Nr. 3) ca. 12.640 mz

Offentliche Griinflache ca. 1.352m2
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Verkehrsflachen ca. 4.316 m2
davon: Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung ca. 1.973m?

davon: offentliche StralRen ca. 2.343m?

Gesamtflache 22.373 m2
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3.16 Abwagung der 6ffentlichen und privaten Belange
Offentliche Belange

Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse (8 1 Abs. 6

Nr. 1 BauGB)

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden die Voraussetzungen flr die Errichtung von
Wohnungen in Form des Geschosswohnungsbaus an einem innerstadtischen Standort mit
hoher Lagegunst an der Havel geschaffen. Die Strukturierung der Baufelder verfolgt das Ziel,
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu schaffen.

Wie durch Auswirkungsanalysen ermittelt und bereits in den vorangegangenen Kapiteln um-
fassend dargelegt, ergeben sich weder aus der Uberschreitung der NutzungsmaRe aus § 17
Abs. 2 BauNVO, noch aus der in einigen Teilbereichen zulassigen Unterschreitung der Ab-
standsflachen der Berliner Bauordnung Hinweise darauf, dass gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse in den neu geplanten oder den bereits bebauten Teilflachen des Geltungsbe-
reichs nicht gewahrleistet wahren. Die am Gebaudebestand auftretenden zusatzlichen Ver-
schattungen gegentber einer bereits durch bestehendes Planungsrecht zuldssigen Bebau-
ung sind von maRigem Umfang und bertcksichtigen die Anforderungen aus der DIN 5034-1
mit Ausnahme der unteren Wohnung in einem auf zwei Wohneinheiten aufgeteilten Reihen-
haus an der Schwielowseestral3e. Dies ist jedoch nicht planbedingt und wirde bei einer Be-
bauung gemaf geltendem Planungsrecht ebenso eintreten.

Daher ist es gerechtfertigt, die geringen Einschrankungen bei der Belichtung gegeniiber dem
besonders schwerwiegenden 6ffentlichen Belang der Schaffung von Wohnraum angesichts
des dringenden Wohnungsbedarfs als geringer gewichtig zu bewerten und die zuséatzliche
Bebauung zuzulassen.

Auch vereinzelt auftretende Besonnungsdefizite im Bereich der Neubauten fiihren nicht
dazu, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse nicht mehr gewahrt waren. Durch die
Mdglichkeit, auch in diesen Wohnungen Fenster zu einer Gebaudeseite mit mehr als ausrei-
chend groRen Abstandsflachen - wenn auch nicht besonnten Seite - vorzusehen, ist eine
hinreichende Belichtung und Beliiftung der Wohnungen in jedem Fall gewéahrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Bereichen
insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine au3ergewdhn-
liche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die gesun-
den Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse regelmaiiig gefahrdet waren. Angesichts des Gewichts
der dargelegten und in 6ffentlichem Interesse liegenden Griinde fir die Planung einer ver-
dichteten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwagung der unterschiedlichen Interes-
sen fUr vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Besonnung aufweisen
(vgl. hierzu Kapitel 11.3.3).

Hinsichtlich der Belastungen durch Fluglarm sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse
durch die Bestimmungen zum Schallschutz im Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm unabhén-
gig von den Festsetzungen des Bebauungsplans sichergestellt. Das Gesetz ist bis zur Schlie-
Bung des Flughafens Tegel fur die Bemessung von Schallschutzmalinahmen bei einer Be-
bauung des Plangebiets anzuwenden. Die Anforderungen aus dem Gesetz zum Schutz ge-
gen Fluglarm sind auch fir den Schutz vor dem StralRenverkehrslarm ausreichend wirksam.

Ungeachtet dessen wurden im Bebauungsplan darlber hinaus auf der Grundlage einer
schalltechnischen Untersuchung umfangreiche Festsetzungen zum Schallschutz in den vom
Verkehrslarm betroffenen Bereichen getroffen. Sie gewéhrleisten bereits heute und auch fir
die Zeit nach der Schliel3ung des zivilen Teils des Flughafens Tegel einen angemessenen
Larmschutz vor den Schallimmissionen des Stra3enverkehrs (vgl. hierzu Kapitel 11.3.9).

Im Rahmen der Sanierungsplanung und -durchfiihrung fur die Wasserstadt (vgl. Kap. 1.2.9)
konnten im Plangebiet Bodenverunreinigungen durch Mineralélkohlenwasserstoffe (sog.
Tanklagerschaden innerhalb des WA 1) schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans
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VI11-526 durch Abtrag bis 0,5 m Gber dem Grundwasseranschnitt iberwiegend saniert wer-
den. Insbesondere der fur die Beurteilung des Gefahrdungspfads Boden-Mensch relevante
obere Bodenhorizont wurde dabei vollstandig entfernt. Er wurde auf Teilflachen bereits durch
unbelasteten Boden ersetzt.

Hinsichtlich der ehemaligen Bodenkontaminationen wurde festgestellt, dass die festgesetz-
ten Nutzungen grundsatzlich realisiert werden kénnen, da die Verunreinigungen im Rahmen
der EntwicklungsmalRnahme Uberwiegend beseitigt werden konnten. Die Senatsverwaltung
fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hat im Januar 2018 nochmals bestatigt, dass aus die-
sem Grund die Durchfiihrung weiterer aktiver Sanierungsmafnahmen nicht mehr erforderlich
ist.

Es ist auch mdoglich, unterhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen der Wohngebiete un-
terirdische bauliche Anlagen zu errichten. Fur die Errichtung von baulichen Anlagen unter-
halb der Gelandeoberflache ist ein Bodenaushub erforderlich. Dadurch kénnte die restliche
Mineraldlkohlenwasserstoffbelastung im Grundwasser-Schwankungsbereich entfernt wer-
den (vgl. Kap. 1.2.9).

Nach einer langjahrigen Uberwachung des Grundwassers (Grundwassermonitoring) zur ab-
schlieBenden Beurteilung der aus dem Tanklagerschaden resultierenden Grundwasserver-
unreinigungen konnte nachgewiesen werden, dass Restbelastungen soweit reduziert wur-
den, dass daraus unter bestimmten Einschrankungen (z. B. keine Nutzung des Grundwas-
sers als Brauchwasser; die Durchlassigkeit von Auffullungsmaterial unterhalb von Geb&auden
darf nicht groBer sein als diejenige des gewachsenen Bodens) keine Gesundheitsgefahren
fur kiinftige Bewohner zu besorgen sind. Untersuchungen haben ergeben, dass der verblie-
bene Grundwasserschaden gro3tenteils ortsfest ist; es ist zu erwarten, dass die restlichen
noch vorhandenen mobilen Bestandteile im Lauf der Zeit biologisch abgebaut werden.

Im Rahmen des Konzepts fir die Gesamtentwicklung des Bereichs Haveleck wurden Berei-
che fur offentliche Grun-, Spiel- und Freiflachen fur die Gesamtmal3nahme geplant und im
Wesentlichen auch bereits umgesetzt. Diese Entwicklung bertcksichtigt bereits die Neube-
darfe aus der geplanten Bebauung der Flachen im Geltungsbereich auf der Grundlage des
Bebauungsplans VIII-526. Es handelt sich dabei um die schon realisierte Uferpromenade
entlang der Havel, sowie die Grunflache 6stlich der Daumstral3e. Eine Unterversorgung mit
wohnungsnahen Griinflaichen bestand ausweislich der Daten des Umweltatlas 2013 (Daten-
stand 2011, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017) nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Einfamilienh&user an der SchwielowseestralRe und 6stlich der Ruppiner-See-Stral3e ebenso
bereits errichtet, wie die Parkanlage ¢stlich der Daumstral3e, allerdings nicht die Siedlung
zwischen Daumstral3e und Ruppiner-See-StralRe. Fir die vorhandenen Wohngebiete im Be-
reich ,Haveleck” wird zum damaligen Zeitpunkt ein Versorgungsgrad von mehr als 6,0 mz2 je
Einwohner ausgewiesen, zudem weisen die Gebiete einen hohen Anteil an privaten bzw.
halbéffentlichen Freirdumen auf. Das Gebiet verfligte zu diesem Zeitpunkt folglich tiber einen
Versorgungsgrad oberhalb des angestrebten Werts. Neuere Zahlen liegen nicht vor. Gem.
Umweltatlas Berlin (Karte 6.05 Versorgung mit 6ffentlichen, wohnungsnahen Griinanlagen,
Ausgabe 2013) ist der Bezirk Spandau der bestausgestattete Bezirk Berlins mit 659 ha. Im
Bezirk Spandau sind lediglich 11 % der Einwohner nicht ausreichend mit Grinflachen in
Wohnnahe versorgt.

Der geringe zuséatzliche Bedarf an wohnungsnahen Griinflachen, der sich aus dem Zuwachs
an moglichen Wohneinheiten gegeniiber dem bestehenden Planungsrecht ergibt und der
durch die genannten Flachen ggf. nicht abgedeckt wird, wird als vertretbar eingeschatzt. Dies
gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass zusétzlich zu der realisierten Uferpromenade
entlang der Havel und den Grinflachen 6stlich der Daumstrafl3e im Umfeld des Plangebiets
um den Rohrbruchteich sowie am Hohenzollernkanal weitere ¢ffentlich nutzbare Grunflachen
zur Verfigung stehen, die noch zusétzliches Nutzungspotential aufweisen.

Hinsichtlich der 6ffentlichen Spielplatzversorgung liegt der Versorgungsgrad im zu betrach-
tenden Planungsraum Zitadellenweg bei derzeit 135 % (Umweltatlas, Datenstand Einwohner
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2015, Spielplatzflachenbestand 2016, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017), so dass
noch Versorgungspotential flir weitere Wohnungen besteht.

Der Grundstiickseigentiimer verpflichtet sich Uber einen Nachtrag vom 2. Oktober 2019 zum
stadtebaulichen Vertrag den sich gegeniiber dem geltenden Planungsrecht entstehenden
Mehrbedarf von 131 m2 6ffentlicher Spielplatzflache auf einer Teilflache des Grundstiicks Am
Havelgarten 34 (Grundbuch von Spandau, Gemarkung Haselhorst, Flur 10, Flurstiicksnum-
mer 42) abzudecken, bzw. die anteiligen Kosten fiir die Errichtung des Spielplatzes zu tragen.
Hier erfolgt die Errichtung eines Gemeinschaftsspielplatzes aus den Bebauungsplanen 5-73
und 5-74.

Eine gemeinschaftliche Lésung fir die Bebauungsplanverfahren 5-73 und 5-74 ist sinnvoll,
da fur einen funktionalen Spielplatz eine gewisse MindestgroR3e bendtigt wird. Dartiber hin-
aus lieR3e sich die Versorgung bei einer Realisierung der bereits planungsrechtlich als 6ffent-
liche Spielplatze gesicherten Flachen an der Rhenaniastral3e (B-Plan VIII-516) und ostlich
der Stral’e Havelgarten (B-Plan VII11-523) weiter steigern.

Wohnbediirfnisse der Bevolkerung, Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bevolkerungs-
strukturen (8 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)

Die verschiedenen Belange der Wohnbedurfnisse erfahren durch die Festsetzung von Bau-
gebieten, die vorwiegend dem Wohnen dienen (allgemeine Wohngebiete), eine besondere
Gewichtung.

Angesichts der Bevilkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen
Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt, so dass die Mieten stark
ansteigen. Damit haben es vor allem einkommensschwache Haushalte immer schwerer, sich
am Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der Haushalte, die Anspruch auf einen
Wohnberechtigungsschein haben, liegt weiterhin bei mehr als 50%. Folglich reicht die Zahl
der entsprechend gebundenen Wohnungen bei weitem nicht aus, den gegenwartigen und
den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem Hintergrund steht Berlin in der Pflicht,
eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum im unteren und mittleren Preissegment sicher-
zustellen.

Zugleich soll sichergestellt werden, dass eine sozial ausgewogene und stabile Bevolkerungs-
struktur in Berlin erhalten bzw. entwickelt wird. Dies kann am besten dadurch erreicht wer-
den, dass innerhalb von neu geplanten und zu entwickelnden Wohngebieten Wohnungsan-
gebote fir alle Bevolkerungsgruppen geschaffen werden.

Daher sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 dementsprechende Entwicklun-
gen durch die Festsetzung von tberbaubaren Grundstiicksflachen, die fir die Errichtungen
von Geschosswohnungsbau geeignet sind, vorgenommen und die dem “Berliner Modell der
kooperativen Baulandentwicklung” entsprechenden Anteile an mietpreis- und belegungsge-
bundenem Wohnraum in Héhe von 30 % der Geschossflache festgesetzt. Dabei ist - insbe-
sondere auf Grund der Struktur der bereits vorhandenen Siedlungsbereiche rechtsseitig der
Havel - die Entwicklung einer einseitigen Bevdlkerungsstruktur nicht zu befiirchten.

Darlber hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der Entwick-
lung auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante Bebauung weist we-
sentlich héhere stadtebauliche Qualitdten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Wasser-
blick ermdglicht. Damit kénnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivitat auch Burger mit
hoherem Einkommen anspricht, so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen eine
adaquate soziale Mischung entstehen kann.

Soziale und kulturelle Bediirfnisse der Bevolkerung (8 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB)
Kita:

Fur die Region Haselhorst wird bis Juni 2021 ein Platzbedarf in H6he von rund 881 Betreu-
ungsplatzen prognostiziert. Am 30.09.2017 standen 724 Betreuungsplatze (707 Kita und 17
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Kindertagespflege) zur Verfiigung. Es bestehen absehbar keine freien Platzkapazitaten zur
Sicherung der Versorgung mit Platzen aus dem Bauvorhaben in der vorschulischen Kinder-
tagesbetreuung im Plangebiet. Aufgrund der aktuellen Berechnungen wird davon ausgegan-
gen, dass sich die Versorgungssituation in Folge der unterschiedlichen Wohnungsbauaktivi-
taten weiter verschlechtern wird.

Da die Errichtung eines Kita-Neubaus nicht kurzfristig erfolgen kann, hat sich der Grund-
stiickseigentimer in einem stadtebaulichen Vertrag verpflichtet, eine Flache fur eine Kinder-
pflegestelle fir mindestens 4 Kinder fur die Dauer von 20 Jahren im Plangebiet zur Verfligung
zu stellen und diese an einen entsprechenden Trager zu vermieten. Damit ist der planungs-
rechtlich in die Abwéagung einzustellende Mehrbedarf von 4 Kitaplatzen gegeniiber dem be-
stehenden Planungsrecht abgedeckt. Das Bezirksamt Spandau hat per Bezirksamtsbe-
schluss vom 13. Februar 2018 dieser Losung zugestimmit.

Grundschule:

Zu Beginn des Schuljahres 2016/17 bestand in der Region Haselhorst ein deutliches Versor-
gungsdefizit von — 1 Zug. Dieses Defizit konnte durch die Errichtung eines MEB am Standort
der Bernd-Ryke-GS ausgeglichen werden.

Durch die altersstrukturelle Entwicklung der in der Region bereits jetzt lebenden Einwohner
in den kommenden sechs Jahren wird das Kapazitatsdefizit in der Region Haselhorst erneut
um voraussichtlich 90 Platze ansteigen.

Dieses Defizit wird durch die in der Region vorhandenen Wohnungsbaupotentiale weiter stei-
gen.

Insgesamt wurde — auch auf Grund des sich aus dem B-Plan 5-73 heraus ergebenden Be-
darfes - im Rahmen des Monitoring 2017 fir die Region Haselhorst mittelfristig (bis 2021) ein
Defizit von - 0,9 Zligen prognostiziert.

In der Region Haselhorst ist am Standort der Grundschule an der Pulvermuihle die Erweite-
rung der Schule durch ein MEB geplant. Durch die Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend
und Familie wurde zunachst der Bedarf eines 12er MEB bestatigt. Auf Grund des gestiege-
nen Bedarfes, welcher bereits im Rahmen des Monitoring 2017 deutlich wurde, beantragte
das Schulamt einen 16er MEB, welcher inzwischen auch bestatigt wurde. Der Erganzungs-
bau soll nach derzeitigem Planungsstand auf dem neben der Schule befindlichen Sportplatz
gebaut werden. Hierfurr wird ein Teil des Sportplatzes derzeit entwidmet. Baubeginn soll nach
Entwidmung des Sportplatzes nach Mdglichkeit im Jahr 2019 sein, so dass der Bau in 2020
zur Verfligung stiinde.

Der fiir das Bebauungsplanverfahren abgeschlossene stadtebauliche Vertrag enthalt gemar
"Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung” eine Kosteniibernahmeverpflichtung
des Grundstiickseigentimers fir die Finanzierung der erforderlichen 5 Grundschulplatze.
Damit ist der planungsrechtlich in die Abwagung einzustellende Mehrbedarf von 5 Grund-
schulplatzen gegentiber dem bestehenden Planungsrecht abgedeckt.

Soziale und kulturelle Einrichtungen sind im allgemeinen Wohngebiet allgemein zulassig, so
dass die Errichtung weiterer Einrichtungen im Geltungsbereich planungsrechtlich mdglich
ware.

Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und zentraler Versor-
qungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB)

Die mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan VI1I-526 bereits eingeleitete und mit den
Festsetzungen dieses Bebauungsplans fortgeschriebene Entwicklung ehemals gewerblich
genutzter und heute weitgehend brach liegender Flachen zu einem allgemeinen Wohngebiet,
entspricht den Belangen der Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile in ho-
hem Malie. Sie folgt einem Gesamtkonzept fur die Entwicklung der Wasserstadt Oberhavel,
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das auf der Ostseite der Havel eine durchmischte Bebauung mit dem Schwerpunkt der Woh-
nungsbauentwicklung vorsieht.

Der Bebauungsplan enthalt keine Festsetzungen, die Einzelhandel in gréRerem Umfang zu-
lassen. Die Festsetzungen haben daher keinen Einfluss auf benachbarte Versorgungsberei-
che.

Belange von Baukultur, Denkmalschutz und Ortsbildpflege (8 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)

Die Festsetzungen des Bebauungsplans beriicksichtigen das fiir die Wasserstadt Oberhavel
bestehende Gesamtkonzept einer hohen Verdichtung in attraktiver Havellage, um die Lage-
gunst des Standorts fUr einen moglichst groRen Bewohnerkreis zu erschlieRen.

Das Ortsbild wird durch die geplante Bebauung fortentwickelt, da vorhandene, bislang unat-
traktive ruderale Brachflachen zu hochwertigen Wohnbauflachen mit Wasserbezug und pri-
vaten Freiraumanteilen umgewandelt werden. Die solitar stehende Reihenhauszeile an der
SchwielowseestralRe wird nun in einen stadtebaulichen Kontext gestellt. Gleichzeitig wird
durch die Ubernahme der bereits hergestellten Havelpromenade in den Bebauungsplan die
Erlebbarkeit des Havelufers fiir die Offentlichkeit langfristig gesichert.

Denkmale sind in der ndheren Umgebung des Plangebiets nicht vorhanden.

Belange des Umweltschutzes einschlief3lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrach-
tigungen (8 1a Abs. 3 BauGB)

Gegenuber dem bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 geltenden Planungsrecht
kommt es zu einer Erhéhung der Versiegelung im Plangebiet, die jedoch durch die als Aus-
gleich fiir die Uberschreitung der Obergrenzen des § 17 Abs. 2 BauNVO festgesetzte teil-
weise Dachbegrinung kompensiert werden kann.

Die im Plangebiet vorhandenen Bestdnde an nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschiitz-
ten Biotopen — hier Trockenrasen — werden durch MaRnahmen an anderer Stelle auf3erhalb
des Geltungsbereichs (Finkenherd, Spektelake nordlich der Falkenseer Chaussee) kompen-
siert. Hierzu wurde bereits ein 6ffentlich — rechtlicher Vertrag zwischen dem Land Berlin,
vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem Grundstuckseigentimer getroffen.

Die verbleibenden im Kapitel Ill.1 beschriebenen Auswirkungen auf die Umwelt (Grundwas-
ser, national geschiitzte Tierarten) werden vor dem Hintergrund der Innenentwicklung durch
Wiedernutzbarmachung bereits baulich genutzter Flachen und dem dringenden Wohnraum-
bedarf im Land Berlin im Rahmen der Wirdigung aller Umstande als hinnehmbar betrachtet.

Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB)

Bereits mit der grundsatzlichen Entscheidung zur Einleitung einer Entwicklungsmafl3nahme
im Bereich der Wasserstadt Oberhavel wurde die Umwandlung eines ehemals gewerblich
genutzten Standorts zu einem Uberwiegend wohngepragten Standort eingeleitet. Dies findet
im Geltungsbereich inshesondere vor dem Hintergrund des aktuell erheblichen Bedarfs an
Wohnraum seine Fortsetzung. Trotzdem finden die Belange der Wirtschaft insofern im Plan-
gebiet Beriicksichtigung, als dass in allgemeinen Wohngebieten gemald § 4 Abs. 2 Nr. 2
ausgewahlte Betriebe der gewerblichen Wirtschaft und des Handels allgemein zuldssig sind.

Belange der Mobilitdt der Bevolkerung, Verkehrsbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans verfligt Uber einen Anschluss an das Busnetz
durch aktuell drei Buslinien. Damit konnen Benutzer und Besucher des Plangebiets ihre
Wege auch unabhé&ngig von individuellen Verkehrsmitteln organisieren. Dies kommt insbe-
sondere den Bedurfnissen weniger mobilen Bevolkerungsgruppen entgegen.

Das Plangebiet ist Uiber die Daumstraf3e, die in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke™ Giber
die Havel (Verbindungsstufe Il) die Funktion einer tibergeordneten Hauptverkehrsstral3e hat,
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und Uber bereits im Plangebiet erstellte ErschlieBungsstralen an das offentliche Verkehrs-
netz angebunden. Gleichzeitig Ubernimmt die Daumstral3e eine entsprechende Anbindungs-
und ErschlieBungsfunktion fir die angrenzenden vorhandenen bebauten und die planungs-
rechtlich bereits gesicherten Siedlungsflachen. Der Ausbauzustand der DaumstralRe ent-
spricht diesen Funktionen, einer ordnungsgemafen Abwicklung der Verkehrsstrome steht
daher nichts entgegen. Die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 Uber das
zuvor bestehende Planungsrecht hinaus erméglichten 44 Wohneinheiten erzeugen im Ver-
haltnis zum Ausbau und der bereits vorhandenen Verkehrsbelastung keine wesentliche An-
derung der Situation.

Fir die Abwicklung des ruhenden Verkehrs lassen die Festsetzungen in den Teilgebieten
WA 2 und WA 3 die Errichtung von Tiefgaragen zu. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der
Grundstiickseigentimer eine Tiefgarage mit ca. 90 Platzen im Plangebiet errichten. Da im
Land Berlin keine ¢ffentlich-rechtlichen Vorschriften fiir die Errichtung von Stellplatzen mehr
bestehen, kann der Bauherr nicht zur Errichtung von Stellplatzen oder Tiefgaragen verpflich-
tet werden.

Im Rahmen eines Beteiligungsschritts der Behdrden und Trager Offentlicher Belange ging
der Hinweis ein, die Havelpromenade fir den Radverkehr zu sichern. Die im Geltungsbereich
an der Havel vorhandene Havelpromenade ist als 6ffentliche Grinflache mit der Zweckbe-
stimmung “6ffentliche Promenade” gemafl § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt. Dadurch
wird verdeutlicht, dass neben begriinten Flachen auch befestigte Flachen fir Ful3- und Rad-
wege vorgesehen sind. Die Konzepte fiur die Havelpromenade sind vollstdndig umgesetzt;
weitere MaRnahmen zur Regelung des Radverkehrs sind nicht vorgesehen.

Ergebnisse von stadtebaulichen Entwicklungskonzepten (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB)

Die Ziele des Bebauungsplans entsprechen den in den vorliegenden stadtebaulichen Ent-
wicklungskonzepten (z. B. StEP Wohnen) verankerten Zielstellungen bzw. stehen nicht in
Widerspruch zu diesen.

Belange des Hochwasserschutzes (8 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB)

Das Plangebiet liegt au3erhalb des im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-
B) dargestellten "Risikobereich Hochwasser’. Es liegt auch nicht innerhalb eines vorlaufig
gesicherten Uberschwemmungsgebiets, die durch Verfiigung vom 13. Januar 2013 vom
Land Berlin ausgewiesen wurden. Belange des Hochwasserschutzes waren insofern im Be-
bauungsplanverfahren nicht zu beriicksichtigen.
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Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (8 1a Abs. 2 BauGB)

Die festgesetzten Baugebiete innerhalb des Plangebiets waren zuvor gewerblich genutzt und
danach brachgefallen. Die Wiedernutzbarmachung dieser Flache fur den Wohnungsbau be-
ricksichtigt den Belang in besonderem Mal3e, da alternativ zur Schaffung von Wohnraum
ggf. nicht bereits besiedelte Flachen oder Flachen im Aul3enbereich in Anspruch genommen
werden mussten.

Daruber hinaus wird durch eine dem Standort angemessene und vertragliche Verdichtung
der geplanten allgemeinen Wohngebiete Uber die Obergrenzen des § 17 Abs. 2 BauNVO
hinaus ebenso zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden beigetragen.

Erfordernisse des Klimaschutzes (8 1a Abs. 5 BauGB)

Grundsatzlich ist festzustellen, dass mit dem bereits festgesetzten Bebauungsplan VI11-526
eine planungsrechtliche Umwidmung von gewerblicher Bauflache in allgemeines Wohnge-
biet erfolgte. Insofern flhrte die Planung bereits dadurch zu einer erheblichen Reduzierung
der standortbezogenen klimarelevanten Emissionen.

Die Planungen im Bebauungsplan 5-73 sind Teil eines tUbergreifenden stadtebaulichen Pla-
nungskonzepts des Landes Berlin fir die Wasserstadt in Spandau, mit dem Ziel, die friheren
Gewerbeflachen uberwiegend fur Wohnzwecke umzunutzen sowie langfristig planungsrecht-
lich zu sichern (s. z.B. festgesetzte Bebauungsplane VIII-524a, VIII-526, und VI11-530). Der
Vorrang der Innenentwicklung hat gesetzlich und in der Planung des Landes Berlin hohe
Prioritat. Durch die beabsichtigte Planung soll die Wohnfunktion der Innenstadt gestéarkt und
dringend bendtigter Wohnraum ermdoglicht sowie Verkehr vermieden werden. Dies tragt
ebenfalls bereits zum Klimaschutz bei.

Lokalklimatische Gesichtspunkte werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans
ebenfalls beachtet. Zwar kdnnen aus nachfolgend dargelegten Griinden die Planungshin-
weise zur Klimakarte Berlin nur eingeschrankt berticksichtigt werden, gleichzeitig werden al-
lerdings Festsetzungen zur Minderung der klimatischen Folgen einer Bebauung getroffen.

Entlang der Daumstral3e / Pohleseestrale erfolgt entsprechend dem der Planung zugrunde
liegenden stadtebaulichen Konzept der Rahmenplanung fir die Wasserstadt eine beidseitige
Einfassung der StralRenraume durch Riegel, um die Stadtraume stadtebaulich einzufassen.

Die geplante Baukorperausrichtung ist eine notwendige Kombination aus schallrobustem
Stadtebau (strafRenbegleitende Abschirmung der Larmquelle) und offenen Baustrukturen.
Unvertretbare klimatische Auswirkungen werden weder durch die geplante Bauhdhe (i. d. R.
4 Vollgeschosse) noch durch die deutlich sichtbare offene Struktur entstehen. Im Vergleich
zu Ublichen Berliner Lagen wird hier eine gut durchliiftete und klimatisch entlastete Wohnlage
entstehen.

Das Plangebiet liegt auch nicht im Vorranggebiet Klimaschutz. Der Umweltatlas Berlin weist
die Havel als groRraumige Luftleit- und Ventilationsbahn aus, deren Uferbereiche zur Be-
gunstigung des Luftaustausches von Bebauung freizuhalten sind. Dies wird u. a. durch die
Festsetzung der Havelpromenade und die Festsetzung von Solitargebauden mit geringer
Kantenldnge an der Havelpromenade beriicksichtigt. Daher kann nicht bezweifelt werden,
dass die ca. 200 m breite Havel sowie die beidseitig liegenden Griin- und Promenadenberei-
che von weiteren ca. 50 m Breite weiterhin ihre Funktion als Kaltluftbahn fur die Innenstadt
behalten werden.

Die festgesetzte Bebauungsdichte im Wohngebiet l&sst ausreichend Mdglichkeiten zum Luft-
austausch zu, - die nicht Gberbaubaren Flachen sind generell gemaf § 8 BauO BIn zu be-
grunen. Dariiber hinaus sind zum Ausgleich der Uberschreitung der Obergrenzen der bauli-
chen Dichte (8§ 17 Abs. 2 BauNVO) als ausgleichende Mal3nahmen eine teilweise Dachbe-
grinung und eine Erdiberdeckung und Bepflanzung von Tiefgaragen festgesetzt, die zu-
gleich als Minderungsmal3nahmen fir das Lokalklima wirksam sind, da sie zu einer Riuckhal-
tung und Verdunstung von Niederschlagswasser beitragen.

78



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

Die Bedeutung der angrenzenden Griinflachen der Uferpromenade fir die Kaltluftlieferung
und Kaltluftentstehung wird nicht beeintrachtigt, ebenso wenig der Luftaustausch zwischen
dem allgemeinen Wohngebiet und dem Griinzug der Havel. Vielmehr entstehen aufgrund der
Lage des Plangebiets in unmittelbarer Nahe zum Ufer der Havel positive Bellftungsverhalt-
nisse, die durch auftretende Temperaturunterschiede zwischen Uferzone und Siedlungsfla-
chen entstehen.

Die Schadstoffbelastung der DaumstralRe und der Pohleseestral3e mit Stickoxiden und Fein-
staub ist gemalR Umweltatlas (Verkehrsbedingte Luftbelastung im StraBenraum 2015 und
2020, Geoportal Berlin, Abruf 05.04.2017) derzeit als gering einzustufen und in der Prognose
sogar leicht rucklaufig, so dass auch hier aus o.g. Griinden planbedingt keine wesentliche
Veranderung zu erwarten ist.

Private Belange

Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevdlkerung (8§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)

Dem Belang wurde im 6stlichen Teil der Wasserstadt bereits durch die Entwicklung von
Wohngebieten fir den individuellen Wohnungsbau Rechnung getragen. Grundséatzlich
stiinden die Festsetzungen des Bebauungsplans einer weiteren Entwicklung von Wohnei-
gentum in den Teilbereichen des Plangebiets, fur die keine Regelungen zur Errichtung von
mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum getroffen werden, nicht entgegen. Auf
Grund der Tatsache, dass die Flachen sich im Eigentum einer landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaft befinden, wird die Wahrscheinlichkeit einer Errichtung von Eigentumswoh-
nungen gering eingeschatzt.

Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund eines dringenden und anhaltend hohen Bedarfs
insbesondere an Mietwohnungen vertretbar. Durch die geplante Mischung von Geschoss-
und individuellen Wohnformen in Miete und Eigentum innerhalb des Quartiers Haveleck
kann eine ausgewogene soziale Mischung der Bevoélkerungsstruktur erreicht werden.

Eigentums- und Eigentiimerrechte

Bei den Eigentums- und Eigentimerrechten ist zwischen denen der bereits bebauten und
denen der unbebauten Flachen zu differenzieren.

Fur die Eigentimer der unbebauten Flachen bietet der Bebauungsplan bauliche und nut-
zungsstrukturelle Entwicklungsmaoglichkeiten auf Grundlage eines zwischen dem Grund-
stiickseigentiimer und dem Land Berlin abgestimmten stadtebaulichen Konzepits.

Die Festsetzungen zur Dachbegriinung und zur Erdiiberdeckung und Bepflanzung von Tief-
garagen wirken sich auf die kunftige Nutzung und Bewirtschaftung der jeweiligen Grund-
stiicke aus und kénnen in der Folge zu Pflege und Erhaltungsaufwendungen fihren. Diese
Aufwendungen sind jedoch gerechtfertigt, da sie unmittelbare Folge des mit dem Eigenti-
mer abgestimmten stadtebaulichen Konzepts sind. Die Ma3nahmen sind ebenso wie der
weitgehende Ausschluss oberirdischer Stellplatze zu Gunsten einer Anlage von Tiefgara-
gen fur die Unterbringung des ruhenden Verkehrs zum Ausgleich von zulassigen Uber-
schreitungen der Nutzungsmalf3e aus 8 17 BauNVO erforderlich und sichern u. a. gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse.

Fur die Eigentimer in der bestehenden Reihenhauszeile sidlich der Schwielowseestral3e
wird die bestehende Bebauung mit Ausnahme der straf3enseitig auskragenden Dachuber-
stande, Austritte und Fassadengliederungselemente und der gartenseitigen Terrassentrep-
pen gesichert (vgl. 11.3.3). Fir die genannten Bauteile gelten jedoch die Bestimmungen des
Bestandsschutzes.

Die Ergebnisse der Verschattungsstudie zeigen, dass im Bereich der vorhandenen Wohn-
bebauung innerhalb des Plangebiets und an den Geb&auden auf der Ostlichen Seite der
DaumstralRe durch die geanderten Festsetzungen der Gebaudehdhen (Staffelgeschosse)
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gegeniuber dem bestehenden Planungsrecht ebenfalls Auswirkungen hinsichtlich der Ver-
schattung ergeben. Durch den Verzicht auf ein zusatzliches Staffelgeschoss oberhalb der
geplanten Zeile nordlich der Zernseestraflie kénnen die Auswirkungen auf die bestehenden
Reihenh&user im Vergleich zum zuvor bestehenden Planungsrecht (Bebauungsplan VIlI-
526) allerdings auf ein Minimum begrenzt werden. Fir die Eigentimer dstlich der Daum-
stralRe ergeben sich ebenfalls nur geringfiigige Auswirkungen. Daher ist es gerechtfertigt,
die Einschrankungen privater Grundstiickseigentiimer gegeniber dem besonders schwer-
wiegenden 6ffentlichen Belang der Schaffung von Wohnraum angesichts des dringenden
Wohnungsbedarfs als geringer gewichtig zu bewerten und die zusatzliche Bebauung zuzu-
lassen. Durch Untersuchungen des Vermessungsamts Spandau ist zudem nachgewiesen,
dass durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans nicht mit Auswirkungen auf
den Grundstuckswert der bereits bebauten Grundstticke zu rechnen ist.

Die Festsetzung von offentlichen Griin- und Verkehrsflachen hat keine Auswirkungen auf
private Grundstiickseigentiimer. Die Flachen befinden sich im Eigentum des Landes Berlin.

Interessen von Mietern, Pachtern und sonstigen Nutzern

Die Interessen von eventuellen Mietern oder Pachtern innerhalb des Gebaudebestands an
der Schwielowseestral3e gleichen den Interessen der dortigen Eigentimer.

Fur die Bewohner der Umgebung ist mit der Umsetzung des Bebauungsplans ein Verlust
an Freiflachen (Stadtbrache) verbunden, da die Flachen in der Vergangenheit 6ffentlich
zuganglich waren. Mit dem Verlust dieser Flachen war jedoch jederzeit zu rechnen, da im
Plangebiet bereits zuvor Baurecht auf der Grundlage des rechtswirksamen Bebauungs-
plans VIII-526 bestand. Insofern werden durch den Bebauungsplan 5-73 diesbeziiglich
keine neuen Sachverhalte geschaffen.
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1.

Auswirkungen des Bebauungsplans
Auswirkungen auf die Umwelt

Der Bebauungsplan 5-73 bildet die Grundlage fiir die Wiedernutzbarmachung des brachlie-
genden innerstadtischen Bereichs. Das Bebauungsplanverfahren 5-73 wird im beschleunig-
ten Verfahren gemaf 8 13a BauGB durchgefihrt. Obwohl aufgrund von 8§ 13a Abs. 2 Nr. 4
BauGB eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich ist (Eingriffe gelten als vor
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig), sind die Belange des Umweltschutzes
jedoch weiterhin Abwagungstatbestand.

Geplante Vorhaben im Planbereich waren bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 5-73
nach dem zuvor geltenden Planungsrecht, dem Bebauungsplan VIII-526, zu beurteilen. Auf-
grund des bestehenden Baurechts ist nur der geman § 1a Abs. 3 BauGB im Bebauungsplan-
verfahren zu bewaltigende Eingriff in Natur und Landschaft zu betrachten, der tUber die der-
zeitig erfolgten oder planungsrechtlich zulassigen Eingriffe hinausgeht.

Schutzqut Boden

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegenliber dem zuvor bestehenden
Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusétzlich Boden in Anspruch genommen. Ei-
nerseits erhoht sich die zulassige Grundflache von Hauptanlagen gemafld § 19 Abs. 2
BauNVO von 8.120 m2 im Wesentlichen durch eine erweiterte Zuléassigkeit von Terrassen
und Balkonen auf 9.010 m?, also um insgesamt 890 m2. Maf3geblich fur die Ermittlung der
insgesamt zulassigen Versiegelung im Plangebiet sind jedoch nicht die textlichen und zeich-
nerischen Festsetzungen zu den zulassigen Grundflachen der Gebaude, sondern die zulas-
sige Gesamtversiegelung gemaf § 19 Abs. 4 BauNVO, die in der textlichen Festsetzung Nr.
3 geregelt ist. Die Zulassigkeit von Tiefgaragen in den Teilgebieten WA 2 und WA 3 erfordert
in Verbindung mit den weiteren wohngebietstypischen Nebenanlagen, z. B. Fahrradabstell-
platze, Milllplatze etc. die Zulassigkeit einer Gesamtversieglung von bis zu 80 % der Grund-
stuicksflache. Hierdurch erhdht sich die insgesamt versiegelbare Flache im Plangebiet ge-
genlber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 um insgesamt ca.
1.400 m2. Dafur wird die Bodenversiegelung durch die schmaler festgesetzten Erschlie-
Bungsstrallen im Vergleich zum Bebauungsplan VIII-526 um ca. 720 m? gemindert, so dass
sich insgesamt eine zusatzliche Versiegelung gegentber den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans VIII-526 in H6he von ca. 680 mz2 ergibt.

Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die Bodenschichten ist mit einem Verlust der
Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen jedoch keine besonderen zu schiitzenden Bbden vor.
Der Boden im Plangebiet ist weitgehend anthropogen lberpragt oder angeschiittet und be-
sitzt keine besondere bodenkundliche Bedeutung.

Der Flachenanteil der éffentlichen Parkanlage, die im Rahmen der Spandauer Havelprome-
nade hergestellt wurde, ist im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 unver-
andert geblieben.

Schutzqut Wasser

Oberflachenwasser:

Der als offentliche Promenade ausgebaute Uferstreifen entlang der Havel wird durch die
Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 nicht berthrt. In diesem Bereich wird das bereits
zuvor geltende Planungsrecht (Bebauungsplan VI111-526) unverandert fortgeftihrt. Auswirkun-
gen auf die Havel sind somit nicht zu erwarten.

Grundwasser:

Die Erhdhung der zuséatzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat Auswirkungen auf
die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden Restverunreinigungen in tie-
feren Bodenschichten sowie den bestehenden Grundwasserverunreinigungen ist davon aus-
zugehen, dass maximal Teile des auf den versiegelten Teilen der Grundstiicke anfallenden
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Niederschlagswassers dezentral versickert werden kdnnen, wéhrend der Giberwiegende An-
teil der Kanalisation zugefihrt werden muss.

Eine potentielle Gefahrdung des Grundwassers geht aus dem Tanklagerschaden resultie-
renden Grundwasserverunreinigungen aus (vgl. Kap. 1.2.9).

Der Bodenaushub kann dazu fuhren, dass restliche Mineralélkohlenwasserstoffbelastung im
Grundwasser-Schwankungsbereich, die selbst durch eine langere Grundwassersanierung
nicht vollstéandig entfernt werden konnte, beseitigt wiirde. Je mehr Aushub getatigt wird, desto
besser fur das Schutzgut Grundwasser.

Die Bauplanungsunterlagen sind mit der zustandigen Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
und Umwelt (obere Wasserbehotrde) abzustimmen (Wasserschutzgebiet).

Eine Stellungnahme der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat Boden-
und Grundwassersanierung, Bodenschutz (Referat VIII) vom 10. Dezember 2015 stellt klar,
dass das Plangebiet 5-73 nicht von dem Altlastenschaden des nordlich angrenzenden Plan-
gebiets 5-74 (sanierter Arsenschaden) betroffen ist.

Daher kann die Festsetzung zur Unzuldssigkeit von Grabungs- und Erdarbeiten im Vergleich
zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 entfallen.

Geschitzte Tierarten

Zauneidechse

Gemall dem Gutachten "Faunistische Erhebung zum Vorkommen von Zauneidechsen im
Gebiet der Bebauungsplane 5-73 und 5-74 in Berlin Spandau” (August 2011) vom
Dipl.-Biologen Klaus-Detlef Kiihnel, konnten zu keinem Zeitpunkt Zauneidechsen durch di-
rekte Beobachtung oder indirekt durch Spuren o. a. nachgewiesen werden. Am 23. August
2017 wurde das Plangebiet durch einen Gutachter?® nochmals begangen. Bei gezielter Su-
che konnte kein Nachweis der potenziellen Art Zauneidechse (Lacerta agilis) erbracht wer-
den. Ein Vorkommen der Arten scheint auf Grund der fortgeschrittenen Sukzession wenig
wahrscheinlich.

Dunen-Sandlaufkafer

Wahrend der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich aber, dass die Untersuchungsflache
fur den DUnen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Am 23. August 2017 wurde
das Plangebiet durch einen Gutachter®® nochmals begangen. Bei gezielter Suche konnte
kein Nachweis der potenziellen Art Dinen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) erbracht wer-
den. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen Sukzession wenig wahr-
scheinlich.

Fir den unwahrscheinlichen Fall eines Vorkommens ware der Diinen-Sandlaufkafer durch
die Planung betroffen, da er vornehmlich die Brachflache besiedelt, die in groRen Teilen be-
baut werden soll.

Bei Umsetzung der Planung wirden die vorhandenen Lebensraume fur Laufkafer verloren
gehen. Zum einen stehen kinftig durch Versiegelung und bauliche Nutzung weniger Flachen
als Lebensraum zur Verfiigung, zum anderen sinkt die Strukturvielfalt im Plangebiet. Es kann
davon ausgegangen werden, dass — falls ein Vorkommen wider Erwarten doch gegeben ist
— die Individuenzahl im Plangebiet sinken wird.

Laut Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sind alle européaischen Arten der Gattung
Cicindela gesetzlich geschutzt (Cicindela hybrida, LINNAEUS). In der Roten Liste der Laufka-
fer von Berlin (KIELHORN 2005) wird die Art in der Haufigkeitsklasse ,selten® gefuhrt.

29, Beak Consultants GmBH
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Der DUnen-Sandlaufkafer ist in Berlin und Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und gilt
nicht als gefahrdet. Bei einer moglichen Beeintrachtigung des Lebensraums ist damit zu rech-
nen, dass dieser einen Ersatzlebensraum finden wird.

Der Gutachter hat vorgeschlagen, eine Sandflache im nahegelegenen Ufergriinzug zum
Schutz des Diunen-Sandlaufkafers zu integrieren.

Im Gegensatz zu den besonders geschiitzten Arten unterliegt der Sandlaufkafer als national
geschutzte Art der Abwagung nach dem BauGB. Dem Vorschlag, eine Sandflache in der
Grlunanlage zu integrieren, kann nicht gefolgt werden. Die Griinanlage ist bereits hergestellt.
Eine Umgestaltung ware mit hohem Kostenaufwand verbunden. Da Sandlaufkafer eine hohe
Flugfahigkeit haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen annehmen.
So gibt es in einer Entfernung von weniger als 300 m nérdlich der Daumstraf3e unbeplante,
unbebaute Brachflachen rund um ein Hafenbecken. Im Umkreis von 600 m befindet sich im
Osten ein Trummerberg mit Aufschittungen, auf den sich neben Kleingartenanlagen und
Wochenendsiedlungen auch trockene Grinflachen befinden, und im Norden entlang des
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals (Hohenzollernkanal) liegen insbesondere am Uferbe-
reich der Halbinsel “Auf der Hallig” sandige Brachflachen innerhalb eines Landschaftsschutz-
gebiets. Eine Flache innerhalb des Plangebiets anzulegen, ware flr den Fortbestand des
Sandlaufkafers nicht ausreichend, denn laut Gutachten reagieren die Larven empfindlich auf
Erschitterungen. Ein Zutrittsverbot widerspricht hingegen dem o6ffentlichen Charakter der
Havelpromenade.

Biber

Der bestehende sudliche Geholzsaum, der sich aufRerhalb des Plangebiets befindet, stellt im
Bebauungsplanentwurf ein Nahrungshabitat fir den Biber dar. Durch Planung und Herstel-
lung der Uferbereiche zwischen der Wasserstadtbriicke und der Spandauer-See-Briicke ha-
ben sich die potenziellen Habitate flr Biber und Fischotter verbessert, da die ehemals vor-
handene "harte” Uferkante zugunsten einer teilweise “weichen” Uferkante beseitigt worden
ist. Dies wird durch Sichtnachweis - Fral3platze sldlich der Wasserstadtbriicke - dokumen-
tiert. Die Uferbereiche am Krienickepark und rund um die Zitadelle haben fiir Biber und Fisch-
otter an der Oberhavel jedoch weit gré3ere Bedeutung, da sie wichtige Fra3platze und Tritt-
steinbiotope zur Vernetzung der Lebensrdume darstellen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73, Sicherung der Spandauer Havelpromenade
im Bestand, nehmen in den nahen Uferbereichen die Bestandsnutzung auf; sie verursachen
in Bezug auf das Vorkommen von Bibern keine planbedingten Auswirkungen.

Aktuelle Konflikteinschatzung fiir den geplanten Wohnungsbau

Am 23. August 2017 wurde das Plangebiet durch einen Gutachter (s.0.) nochmals im Hinblick
auf Vorkommen artenschutzrelevanter Tierarten begangen und die Strukturen flr Tierarten,
die Mitte August nicht mehr nachweisbar sind, eingeschétzt und eine kurze Konfliktabschat-
zung zum Thema Artenschutz erstellt.

Angetroffen wurde die (artenschutzrechtlich hier nicht relevante) Blaufliigelige Odlandschre-
cke (Oedipoda caerulescens). Aufgrund der fortschreitenden Sukzession steht das kleine
Vorkommen der Art auf dieser Flache auf natirliche Weise vor dem Erldschen. Es ist mit
einer Aufgabe der Teilflachen in den kommenden 1-2 Jahren zu rechnen. Okologisch ist die
Art darauf dadurch angepasst, dass sie durch ihre gute Flugfahigkeit schnell neue Offenha-
bitate im Umfeld besiedeln kann. Der lokale Bestand ist somit als temporar und nicht dauer-
haft am unmittelbaren Standort erhaltbar einzuschatzen.

Im Gebusch im zentralen Teil der Flache rasteten Goldammern, in den Robinien mehrere
Girlitze. Eine Fortpflanzungsstétte dieser Arten kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber
auch nicht zwingend gegeben.
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Auf Grund der Habitatstrukturen scheinen weiterhin die folgenden europaischen Vogelarten
potenziell als Brutvdgel oder regelméaRige Nahrungsgaste moglich: Fitis, Zilpzalp, Ménchs-
grasmicke, Amsel, Singdrossel, Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Bachstelze, Buchfink,
Grunfink, Bluthanfling und Stieglitz. Potenziell kbnnen auch Hausrotschwanz, Haussperling,
Feldsperling, Bachstelze, Buchfink und Grinfink vorkommen, speziell in Zusammenhang mit
dem vorhandenen Wohngebéaude. Gehdlzbruter, Anhang-I-Arten und streng geschiitzte Ar-
ten kdnnen ausgeschlossen werden.

Im Ergebnis der Begehung wurde seitens des Gutachters Folgendes festgestellt:

¢ Artenschutzrechtliche Konflikte konnen nach lediglich einer Begehung im August zwar
nicht ausgeschlossen werden, auf Grund des Zustands der angetroffenen Habitattypen
(fortgeschrittene Sukzession der Offenflachen, keine Alt- oder Hohlenb&ume) und der zwi-
schen Bebauung und Verkehrswegen isolierten Lage scheinen diese aber weitgehend
unwahrscheinlich;

¢ Detaillierte Erfassungsarbeiten zu den phanologisch geeigneten Zeiten im Frihjahr fuhren
nach Einschéatzung der Vegetationsstrukturen nicht zu anderen artenschutzrelevanten Er-
gebnissen;

¢ Im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung kénnte das geringe Risiko eines nicht ent-
deckten Vorkommens der Zauneidechse ausgeschlossen werden bzw. kurzfristig erfor-
derliche Malinahmen getroffen werden.

e Zur Vermeidung von potenziellen Konflikten mit europaischen Vogelarten eignen sich Be-
raumungsarbeiten von Mitte August bis Ende Februar. Damit kbnnen Verbotstatbestande
nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (,Tétungsverbot®) vermieden werden, da keine Nes-
ter/Gelege oder Jungvigel zu erwarten sind.

Seitens des bezirklichen Fachamts (Naturschutzamt) wurde nach der Prifung der Kon-
flikteinschatzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine Betroffen-
heit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine Betroffenheit von
Brutvdgeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind.

Betroffen von der Bebauung sind lediglich Insekten (Blaufliigelige Odlandschrecke); diese ist
jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. 8§ 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.

Geschitzte Biotope

Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschétzung zum Artenschutz wurde
durch die untere Naturschutzbehérde festgestellt, dass im Plangebiet eine Flache mit Halb-
trocken- und Trockenrasenbestédnden vorhanden ist. Das Vorkommen ist gemal § 30 Bun-
desnaturschutzgesetz geschiitzt (Biotopschutz). Diese Flachen werden bei der Realisierung
der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie innerhalb der Baugebiete
liegen. Daher ist die Flache des gesetzlich geschitzten Biotops auszugleichen; hierzu sind
entweder Flachen zu entsiegeln und entsprechend zu pflegen oder ungepflegte, sukzessierte
Flachen entsprechend herzustellen. In einem 6&ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem
Land Berlin, vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem Grundstiickseigentu-
mer wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhaltnis 1:1 fir das geschiitzte Bi-
otop aufRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am Standort Finkenherd, Spek-
telake nordlich der Falkenseer Chaussee geschaffen wird.

Schutzgut Landschaft / Erholung

Das Plangebiet hatte als Gewerbegebiet und heute als weitgehende Brache nur eine geringe
Bedeutung fur das Landschaftsbild. Von wesentlicher Bedeutung fur das Landschaftsbild ist
die Erhaltung des Ufergriinzugs an der Havel. Gegenlber der im Bebauungsplan bereits
festgesetzten und realisierten Havelpromenade nimmt der Bebauungsplan 5-73 keine Ver-
anderungen vor. Die Uferkante ist im Plangebiet unterschiedlich ausgebaut. Entsprechend
der bereits ausgebauten Promenade wechseln Uferabschnitte, deren Uferkante befestigt ist,
mit den Abschnitten der bewachsenen Uferbdschungen. Dadurch, dass der Uferbereich der
Havel der Offentlichkeit zugéanglich gemacht wurde, erfolgt eine erhebliche Verbesserung in
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Bezug auf die Erlebbarkeit dieser 6rtlichen Landschaft. Zudem stehen die Flachen damit der
Bevolkerung als Erholungsflachen zur Verfugung.

Im Vergleich zum zuvor geltenden Planungsrecht (Bebauungsplan VIII-526) des Bebauungs-
plans VIII-526 kommt es durch die vorgesehene moderate Verdichtung der Bebauung nicht
zu wesentlichen zuséatzlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die geplante Aufsto-
ckung der meisten Gebaude im Plangebiet durch ein Staffelgeschoss verandert die der Land-
schaft gegenlberstehenden Stadtsilhouette nicht nachhaltig.

Die festgesetzte Uberdeckung und Begriinung der Tiefgaragen in den Innenhéfen kompen-
siert deren Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

Daruber hinaus wird die Durchfuhrung der Planung in diesem Gebiet bewirken, dass das
Potenzial der vorhandenen landschaftlichen Bezlige (Wasserlage) besser genutzt und ge-
starkt wird.

Schutzgut Klima / Luft

Grundsatzlich ist zunachst festzustellen, dass mit dem bereits festgesetzten Bebauungsplan
VIII-526 eine planungsrechtliche Umwidmung von gewerblicher Bauflache in allgemeines
Wohngebiet erfolgte. Insofern fuhrt die Planung bereits dadurch zu einer erheblichen Redu-
zierung der standortbezogenen klimarelevanten Emissionen.

Im Vergleich zum zuvor geltenden Planungsrecht bleiben die grundsatzlichen Einflisse
durch die Gebaudestellung der geplanten Bebauung auf die Kaltluftausbreitung entlang der
Havel weitgehend unveréndert, da sich die Standorte der geplanten Gebaude im Wesentli-
chen nicht verandert. Nordlich der Zernseestraf3e wird der Abstand zwischen dem Punkthaus
und der 6stlich angrenzenden Zeile sogar vergrol3ert.

Allerdings hat die Erhdhung der Gebaude durch die Zulassigkeit zusatzlicher Staffelge-
schosse Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung verstarkt wird. An-
dererseits hat jedoch die im Bebauungsplan festgesetzte Begriinung von Tiefgaragen und
von 50 % der Dachflachen ausgleichende Wirkung fur die Erhdhung der Baumasse.

Die gegeniiber dem zuvor geltenden Planungsrecht zulassige Erhéhung der Versiegelung
um 680 m2 kann grundsatzlich zu einer Verstarkung der Aufheizung im Plangebiet fihren.
Demgegentiber stehen jedoch ca. 3.700 m2 neu festgesetzter extensiver Dachbegriinung, so
dass hier nicht von wesentlichen Auswirkungen auszugehen ist.

Zusatzliche Einflisse auf das Schutzgut haben auch der durch die um 44 Wohneinheiten
erhohte Heizbedarf und der hierdurch entstehende Mehrverkehr. Die entstehenden Ab-
gasemissionen haben Einfluss auf das Klima und die lokale Luftqualitat.

Schutzqut Kultur- und sonstige Sachgiter

In Bezug auf das Schutzgut sind keine Auswirkungen erkennbar.
2. Auswirkungen auf die Wohnbediirfnisse und Arbeitsstatten

Durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets wird die Versorgung der Bevilkerung
mit Wohnraum verbessert, in dem das bestehende Angebot durch die Ansiedlung von Woh-
nungen auf bisher brach liegenden Flachen vorbereitet wird. Durch die gegenuber dem zuvor
geltenden Planungsrecht (Bebauungsplan VIII-526) vorgesehene Aufstockung durch Staffel-
geschosse erhoht sich die rechnerische Anzahl der errichtbaren Wohnungen von 276 auf
322, so dass das Gebiet einen zusétzlichen Beitrag zur Wohnraumversorgung leisten kann.

Im Rahmen einer umfangreichen Auswirkungsanalyse sind die potentiellen Auswirkungen
der Festsetzungen auf die im Plangebiet und dessen Umgebung bereits vorhandenen Wohn-
gebdude ermittelt worden. In Bezug auf die Verschattung ist festzustellen, dass sich am Ge-
baudebestand im Plangebiet durch den Verzicht auf eine Aufstockung der geplanten Zeile
nordlich der Zernseestral3e keine schwerwiegenden Auswirkungen gegeniber dem gelten-
den Planungsrecht ergeben. Gleiches gilt in Bezug auf die vorhandene Bebauung ostlich der

DaumstralRe. Geringfligige Auswirkungen kénnen sich aus einer moderaten Erhéhung der
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Verkehrsbelastung auf den angrenzenden Straf3en durch die Erhéhung der Wohnungsanzahl
um 44 Wohneinheiten ergeben. Allerdings sind diese vor dem Hintergrund der bestehenden
Verkehrsbelastung zu vernachlassigen, insbesondere da sie mit weniger als 0,4 dB(A) un-
terhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Ohres liegen.

Negative Auswirkungen auf benachbarte Arbeitsstatten sind nicht erkennbar, da im Plange-
biet bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan VIII-526 ein allgemeines Wohngebiet fest-
gesetzt ist.

3. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur
Kindertagesstatte
Die Festsetzungen des Bebauungsplans haben Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 entsteht ein Baupotenzial von
32.186 m2 Geschossflache (GF). Zum Ansatz gebracht wird hier der Wert ohne die gemaf
textlicher Festsetzung Nr. 2 zusatzlich zuldssigen Geschossflachen von Balkonen, da diese
zwar den Wohnwert der Wohnung erhéhen, jedoch nicht dazu fiihren, dass sich die Anzahl
der Wohnungen im Plangebiet veréndert. Der Bedarf an Wohnungen berechnet sich - bei
Umstellung der Bedarfsprognose auf die aktuelle Methodik des Berliner Modells der koope-
rativen Baulandentwicklung (weiter Berliner Modell) - wie folgt:

Bei 100 m? Geschossflache je WE entspricht dies insgesamt 322 WE. Bei einer durchschnitt-
lichen Belegung von 2 Personen je Haushalt kann aus den Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-73 ein rechnerischer Einwohnerzuwachs in Hohe von 644 Personen (EW) entstehen.

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Kita-Platzbedarf wie folgt:

644 EW x 0,06 (Anzahl der Kitakinder im Quartier von 6%) x 0,75 (Versorgungsgrad von
75%; Ubrige Kinder werden durch Tagesmditter, eigene Betreuung o. &. versorgt). Der Kita-
Bedarf betragt somit 29 Platze.

Der Kita-Bedarf, der durch den Bebauungsplan 5-73 ausgeldst wird, ist nicht in Ganze diesen
Bebauungsplanen zuzurechnen, da im Bebauungsplan VIII-526 bereits allgemeine Wohnge-
biete festgesetzt worden sind; die Bebauung wurden jedoch nicht realisiert. Insofern ist fir
den Bebauungsplan 5-73 lediglich der Mehrbedarf an Kita-Platzen als tatséachlich planbedingt
anzusetzen.

Gem. Bebauungsplan VIII-526 (festgesetzt am 06. November 2007) kdnnen im Plangebiet
insgesamt 27.862 m2 GF entstehen. Bei 100 m2 GF je WE entspricht dies insgesamt 278
WE. Bei einer durchschnittlichen Belegung von 2 Personen je Haushalt kann aus den Fest-
setzungen gem. Bebauungsplan VIII-526 ein Einwohnerzuwachs in Hohe von 556 Personen
(EW) entstehen.

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Kita-Platzbedarf wie folgt:

556 EW x 0,06 (Anzahl der Kitakinder im Quartier von 6%) x 0,75 (Versorgungsgrad von
75%; Ubrige Kinder werden durch Tagesmitter, eigene Betreuung o. &. versorgt). Der Bedarf
betragt somit 25 Platze.
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In der Differenzbetrachtung zwischen geltendem Planungsrecht und aktuellen Festset-
zungen entsteht ein planbedingter Mehrbedarf von 4 Kita-Platzen.

Wahrend der beschrankten Behordenbeteiligung im Marz 2016 hat das zusténdige Fachamt
mitgeteilt, dass in absehbarer Zeit keine freien Platzkapazitaten zur Sicherung der Versor-
gung mit Platzen in der vorschulischen Kindergartenbetreuung aus dem Bauvorhaben in der
Bezirksregion Haselhorst bestehen. Daher wurde in einem stadtebaulichen Vertrag mit dem
Grundstickseigentimer verbindlich geregelt, dass fur einen Zeitraum von 20 Jahren Flachen
fur eine Kinderbetreuungseinrichtung im Quartier zur Verfligung gestellt und an einen ent-
sprechenden Trager vermietet werden.

Grundschule

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Grundschulbedarf (Berechnung der Bevolke-
rungsentwicklung - siehe oben) wie folgt:

Bebauungsplan 5-73: 644 EW x 0,06 (Anzahl der Grundschulkinder im Quartier von 6%) x
90% (Strukturguote von 90 %); Ubrige Kinder nehmen private Versorgung wie Waldorfschu-
len, konfessionelle Schulen o. &. in Anspruch. Der Grundschulbedarf betragt somit 35 Platze.

Der Grundschulbedarf, der durch den Bebauungspléane 5-73 ausgeldst wird, ist nicht in
Ganze planbedingt, da im Bebauungsplan VIII-526 bereits allgemeine Wohngebiete festge-
setzt worden sind; die Bebauung wurden jedoch nicht realisiert. Insofern ist fir den Bebau-
ungsplan 5-73 lediglich der Mehrbedarf an Grundschulplatzen als tatsachlich planbedingt
anzusetzen.

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Grundschulbedarf wie folgt:

Bebauungsplan VII-526: 556 EW x 0,06 (Anzahl der Kitakinder im Quartier von 6%) x 90%
(Strukturquote von 90 %); Ubrige Kinder nehmen private Versorgung wie Waldorfschulen,
konfessionelle Schulen o. &a. in Anspruch. Der Grundschulbedarf betragt somit 30 Platze.

In der Differenzbetrachtung zwischen geltendem Planungsrecht und aktuellen Festsetzun-
gen entsteht ein planbedingter Mehrbedarf von 5 Grundschulplatzen. Mit dem Grundstlicks-
eigentiimer wurde im stadtebaulichen Vertrag vereinbart, dass dieser anteilig die Kosten flr
die Schaffung von 5 Platzen im Rahmen der geplanten Grundschulerweiterung am Standort
Pulvermuihle tGbernimmt.

Grinflachen
Spielplatze

Die Bebauungsplane 5-73 und 5-74 stehen in einem sachlichen, rdumlichen und zeitlichen
Zusammenhang. Somit ist es folgerichtig, den Spielplatzbedarf fir beide Bebauungsplane
gemeinsam zu ermitteln.

Der durch die Wohngebietsentwicklung nachzuweisende Bedarf an Spielplatzen erfolgte be-
reits im Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel auf Quartiersebene, da eine auf
die einzelnen Geltungsbereiche der Bebauungspléne im Quartier Haveleck bezogene Be-
trachtung nicht sinnvoll war. Die Festsetzung der 6ffentlichen Park- und Spielplatzanlage (in-
nerhalb des 6stlich der DaumstralRe angrenzenden Geltungsbereichs des Bebauungsplans
VIII-524a) dient zur Deckung des wohnungsnahen Grunflachenbedarfs einschlief3lich Fla-
chen fur Spielplatze innerhalb des Quartiers Haveleck. Die beiden Spielplatze wurden bereits
errichtet. Im stidlich der Pohleseestral3e festgesetzten Bebauungsplan VIII-515 ist ein Spiel-
platzstandort ebenfalls gesichert.

Der Spielplatzbedarf, der durch die Bebauungsplédne 5-73 und 5-74 ausgeldst wird, ist nicht
in Ganze diesen Bebauungsplanen zuzurechnen, da im Bebauungsplan VI111-526 bereits all-
gemeine Wohngebiete mit einer Geschossflache von 27. 862 m? und im Bebauungsplan VIlI-
530 mit einer Geschossflache von 33.717 m? festgesetzt worden sind; die Bebauungen wur-
den jedoch nicht realisiert. Insofern ist fur die Bebauungspléane 5-73 und 5-74 lediglich der
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Mehrbedarf an Spielflachen als der tatsachlich planbedingte durch die Bebauungsplane VilI-
526 und VI1I-530 anzusetzen.

Ermittlung erforderlicher Spielplatze nach Bevélkerungsentwicklung in Plangebieten 5-73
und 5-74

Die Bebauungsplane schaffen planungsrechtliche Voraussetzungen fur ein Wohnbauvorha-
ben mit max. 32.186 m2 Geschossflache im Bebauungsplan 5-73 und mit derzeit 50.544 mz
Geschossflache im Bebauungsplan 5-74.

Die festgesetzten Bebauungsplane schaffen planungsrechtliche Voraussetzungen fir ein
Wohnbauvorhaben mit max. 27.862 m2 Geschossflache im Bebauungsplan VIII-526 und mit
33.717 m2 Geschossflache im Bebauungsplan VI11-530.

Durch die Festsetzung der Bebauungsplane wird die Voraussetzung fir Wohnbebauung ge-
schaffen, die einen Bedarf an sozialen Infrastruktureinrichtungen wie Spielplatze auslést. Im
Kinderspielplatzgesetz30 ist der Richtwert von 1 m2 nutzbarer 6ffentlicher Spielflache (Netto-
flache) bzw. 1,5 m2 (Bruttoflache) pro Einwohner festgelegt. (Berechnung der Bevélkerungs-
entwicklung - siehe Ermittlung der Kita-Platze).

Das bedeutet, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahren 5-73 644 m2 Netto-Spielflache
bzw. 966 m2 Brutto-Spielflache und im Rahmen des Bebauungsplanverfahren VIII-526 556
m2 Netto-Spielflache bzw. 834 m2 Brutto-Spielflache erforderlich sind.

Aus dem Bebauungsplanverfahren 5-74 waren 1.010 m2 Netto-Spielflache bzw. 1.515 m2
Brutto-Spielflache und aus dem Bebauungsplanverfahren VIII-530 674 m2 Netto-Spielflache
bzw. 1.011 m? Brutto-Spielflache erforderlich.

Somit besteht ein Defizit an Spielplatzflichen aus den Festsetzungen des Bebauungsplans
5-73 von 87 m2 (netto) bzw. 131 mz2 (brutto) und aus den Festsetzungen des Bebauungsplans
5-74 von 336 m? (netto) bzw. 505 m? (brutto).

Die Grdl3e eines Kleinkinderspielplatzes (3-6 Jahre) betragt nach Auskunft des Umwelt- und
Naturschutzamtes mindestens 600 m2 (brutto), der in kurzer fuBlaufiger Verbindung erreich-
bar sein soll. Die einzelnen Flachen sind nicht geeignet, eigenstandige Spielplatze zu be-
grinden.

Diese defizitaren Spielplatzflachen mit einer Flache vom 637 mz2 sollten urspriinglich im Ent-
wurf des Bebauungsplans 5-74 auf einem Grundstiick im Bereich der Havelpromenade ge-
sichert werden.

Im Rahmen von schalltechnischen Untersuchungen beim Bebauungsplanverfahren zum be-
nachbarten B-Plan 5-74 wurde festgestellt, dass in Abhéngigkeit vom Abstand zur Was-
serstadtbriicke Schallimmissionen zwischen 60 und 65 dB(A) zu erwarten sind. Fir Spiel-
platze existiert kein explizierter Orientierungs- oder Richtwert. In der DIN 18005 wird flr Park-
anlagen ein Orientierungswert von 55 dB(A) festgelegt. Im Berliner Leitfaden ,Larmschutz in
der verbindlichen Bauleitplanung® wird als oberer Schwellenwert ein Beurteilungspegel von
62 dB(A) empfohlen, da dieser Wert im Allgemeinen als Grenzbelastung flr eine ungestorte
Kommunikation und die sichere Verstandlichkeit von Anweisungen von Aufsichtspersonen
bzw. Eltern angesehen wird.

Vor diesem Hintergrund wurde die vorgesehene Flache nicht weiterverfolgt. Die Realisierung
eines dem zusatzlichen Bedarf entsprechenden offentlichen Spielplatzes soll durch das Stra-
Ren- und Grinflachenamt in sozialrAumlich adaquater Entfernung an der Strale Am Havel-
garten 34 auf einer verfuigbaren und im Facheigentum des Bezirks befindlichen Flache erfol-
gen und auch weiterhin durch den Grundstiickseigentimer der Wohngebietsflachen in den
Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 finanziert werden.

30 Kinderspielplatzgesetz vom 15. Januar 1979 (GVBI. S. 90) in der Fassung vom 20. Juni 1995 (GVBI. S.
388), geandert durch Art. XI des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GVBI. S. 617)
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Offentliche Griinflachen

Bei einem rechnerischen Bevdlkerungszuwachs aus dem Bebauungsplanverfahren 5-73
von bis zu 644 EW ergeben sich nach den Richtwerten des Umweltatlasses (06.05. Versor-
gung mit 6ffentlichen wohnungsnahen Griinflachen, Ausgabe 2013) fur Grunflachen fol-
gende zusatzlichen Bedarfe:

Wohnungsnahe Griinflachen mit 6,0 m? je EW 3.864 m?
Siedlungsnahe Grunflachen mit 7,0 m? je EW 4.508 m2

Allerdings sind nach den bisher geltenden Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 be-
reits Wohnungen fur 518 EW zulassig. Der planbedingt entstehende Bedarf, der bisher weder
in den Geltungsbereichen der Bebauungsplane noch im gesamten Entwicklungsbereich ab-
gedeckt ist, betragt somit:

Wohnungsnahe Grinflachen mit 6,0 m? je EW 756 m?

Siedlungsnahe Grunflachen mit 7,0 m? je EW 882 m2

Die planbedingten Defizite sind somit als gering zu bezeichnen. Als Ausgleich fir den feh-
lenden (numerischen) Nachweis der wohnungsnahen und siedlungsnahen Grinflachen
werden der hohe Anteil an gartenbezogenem Wohnen und die Lagegunst der Wohngebiete
in Wassernahe einschlie3lich der durchgéngigen Begehbarkeit des Havelufers (Havelpro-
menade) herangezogen, da diese Flachen Teilfunktionen wohnungsnaher Grinflachen
Ubernehmen kénnen.

4. Auswirkungen auf den Verkehr

Durch die verkehrsgtinstige innerstadtische Lage und die bestehende Busanbindung an die
Altstadt sowie S-, U- und Regionalbahn ist eine gute und direkte Abwicklung des durch die
geplanten Nutzungen entstehenden Verkehrs gewahrleistet. Einwohner und Besucher kon-
nen das Plangebiet auch unabhangig von individuellen Verkehrsmitteln erreichen. Dies
kommt insbesondere den Bedurfnissen weniger mobiler Bevilkerungsgruppen entgegen.

Die Aufsiedlung des Plangebiets fiihrt zu einer Erh6hung der Verkehrsbelastung auf den an-
grenzenden Stral3en, inshesondere der Daumstral3e. Diese ist allerdings im Rahmen der
Gesamtplanungen fur die Wasserstadt Oberhavel entsprechend dimensioniert und ausge-
baut worden, so dass die zusatzlichen Verkehre abgewickelt werden kénnen.

Der Einwohnerzuwachs hat auch Auswirkungen auf die Auslastung des 6ffentlichen Perso-
nennahverkehrs. Dieser ist durch die BVG kurzlich durch eine weitere Buslinie ausgebaut
worden. Weitere Entwicklungen im Plangebiet und dessen Umgebung lassen sich ggf. durch
weitere Taktverdichtung kompensieren.

Durch den geplanten Wohnungsbau kommt es zu einem zusatzlichen Bedarf an Stellplatzen
fur private Kraftfahrzeuge. Der entstehende Bedarf wird durch die Realisierung einer Tiefga-
rage mit ca. 90 Stellplatzen im Baugebiet WA 2 abgedeckt werden. Der Bebauungsplan lasst
dariiber hinaus auch die Errichtung einer Tiefgarage im Teilgebiet WA 3 zu.

Auch zu diesem Sachverhalt ist darauf hinzuweisen, dass der wesentliche Teil der Auswir-
kungen bereits durch das bereits bestehende Planungsrecht verursacht wird. Die zusatzli-
chen Auswirkungen der tber die Festsetzungen des Bebauungsplans VI11-526 hinausgehen-
den Baupotentiale beschranken sich auf 44 Wohneinheiten bzw. 88 Einwohner und sind nicht
als erheblich einzustufen.
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5. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Einnahmen

Einnahmen fir das Land Berlin sind nicht zu erwarten.

Ausgaben
a) Malinahmen, deren Finanzierung im Rahmen der Haushaltsplanung bereitzustellen sind:
o Pflege und UnterhaltsmalRnahmen fir die 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen.

Die erforderlichen Kosten fir die Pflege und Unterhaltungsmal3nahmen der 6ffentlichen
Grun- und Verkehrsflachen sind keine planbedingten Kosten, denn die offentliche Grunflache
und die Verkehrsflache sind im Zusammenhang mit der Festsetzung des Bebauungsplans
VIII-526 durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt hergestellt und zeit-
nah an das Bezirksamt zur Bewirtschaftung tbergeben worden. Sie sind im Haushaltsplan
eingestellt.
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V.

1.

Verfahren
Verfahrenseinleitung

Am 16. Dezember 2008 hat das Bezirksamt Spandau von Berlin die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 5-73 gemalR § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.V. mit § 6 des Gesetzes
zur Ausfihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) beschlossen.

Die Mitteilung Uber die Planungsabsicht an die fir die Raumordnung und Landesplanung
zustandige Behdrde sowie an die zustandige Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung erfolgte
gemal 8 5 AGBauGB mit Schreiben vom 11. Marz 2009. Weder die Gemeinsame Landes-
planungsabteilung (Schreiben vom 06. April 2009), noch die Senatsverwaltung fur Stadtent-
wicklung (Schreiben vom 16. April 2009) &uf3erten Bedenken zum beabsichtigten Planver-
fahren.

Der Beschluss Uber die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 12. Marz 2010 im Amts-
blatt fir Berlin Nr. 10 auf Seite 334 bekannt gemacht und im Amtsblatt Nr. 14 auf Seite 513
berichtigt. Im Aufstellungsbeschluss wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren gemafl § 13a BauGB ohne Durchflihrung einer Umweltpriifung
gemal § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Ebenfalls wurde bekannt gemacht, dass eine friih-
zeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gemafR § 3 Abs. 1 BauGB und eine frithzeitige Betei-
ligung der Behdrden und Trager offentlicher Belange gemaf 8§ 4 Abs. 1 BauGB nicht durch-
gefuhrt werden.

Einsichtnahme (Plandokument vom 12. Mérz 2010)

Die Information, dass sich die Offentlichkeit gemaR § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom
22. Mérz 2010 bis einschlief3lich 06. April 2010 tber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie
die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann, wurde gemalf 8 13a Abs. 3
Satz 1 Nr. 2 BauGB im Amtsblatt fiir Berlin Nr. 10 vom 11. Marz 2010 auf Seite 334 offentlich
bekannt gemacht.

Wahrend des Beteiligungszeitraums informierten sich 4 Burger sowie SenStadt, Abt. Tiefbau,
Objektbereich Ingenieurbauwerke, und das Tiefbauamt des Bezirksamtes Spandau Uber die
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung.

Wahrend alle anderen AuRerungen die vorgelegte Planung bestéatigten, regte ein Burger Fol-
gendes an:

¢ Reduzierung der Vollgeschosse fiir Doppelhauser auf max. 1l Vollgeschosse.

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 30. April 2013 beschlossen, dass die Beteiligung
der Offentlichkeit (Einsichtnahme) zum Bebauungsplan 5-73 keine Auswirkungen auf die In-
halte des Bebauungsplans hat.

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange (Plandokument
vom 08. November 2010)

Die Beteiligung der Behorden und Trager oOffentlicher Belange gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 1
BauGBi. V. m. 8§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB fand in der Zeit vom 12. November 2010
bis einschlief3lich 17. Dezember 2010 statt.

Von 29 Behdrden und sonstigen Tréagern offentlicher Belange sind insgesamt 24 Stellung-
nahmen eingegangen.

Die in der Stellungnahme der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange vorgebrachten Au-
Rerungen mit Planungsrelevanz lassen sich im Wesentlichen in folgende Themenkomplexe
zusammenfassen:

o Altlastensituation / Versickerung von Niederschlagswasser,

e Artenschutzrechtliche Belange.
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Diese Themen erforderten weitere Faktenkl&arung (faunistische Untersuchung, Altlasten und
Grundwasserschutz) und einen abgestimmten Umgang. Die Ergebnisse sind in die weitere
Planung eingeflossen.

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung des Bezirksamts Spandau hat die Ergebnisse der Be-
hordenbeteiligung und der Einsichtnahme und deren Abwéagung in seiner Sitzung am 06.
Marz 2012 zustimmend zu Kenntnis genommen.

Das Bezirksamt Spandau hat am 30. April 2013 beschlossen, dass die Ergebnisauswertung
der Offentlichkeitsbeteiligung (Einsichtnahme) keine Auswirkungen und die Behérdenbeteili-
gung zum Bebauungsplanentwurf 5-73 Auswirkungen auf die Inhalte des Bebauungsplans
hat.

4, Beschréankte Beteiligung der Behtérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
(Plandokument vom 21. November 2014)

Aufgrund der Anderung einer textlichen Festsetzung fand in der Zeit vom 27. November 2014
bis einschlief3lich 12. Dezember 2014 die beschrankte Beteiligung der Behérden und Trager
offentlicher Belange gemaf § 4a Abs. 3 BauGB statt.

Im Zuge der Planweiterentwicklung wurde die sich verandernde Larmbelastungssituation vor
und nach Wegfall des Flugverkehrs am Flughafen Tegel schalltechnisch untersucht und
durch differenzierte Larmfestsetzungen bericksichtigt.

Uber die Anderungen hinaus, welche sich gemaR dem Abwagungsbeschluss ergaben, wurde
die StraRBenverkehrslarmproblematik untersucht. Im Ergebnis wurde eine zusatzliche textli-
che Festsetzung zum Larmschutz aufgenommen. Eine weitere textliche Festsetzung stellt
klar, dass die zulassige GR mit den Baukoérperausweisungen Ubereinstimmt.

Es erfolgte eine Anpassung der Begriindung und des Entwurfs hinsichtlich zwischenzeitlich
geéanderter Plangrundlagen und Gesetze.

Von allen 5 beteiligten Behorden sind Stellungnahmen eingegangen.

Die in den Stellungnahmen der Behorden und Trager offentlicher Belange vorgebrachten
AulRerungen lassen sich im Wesentlichen in folgende Themenkomplexe zusammenfassen:

° Artenschutzrechtliche Belange
. Immissionsschutz.

In Folge der Abwagung ergaben sich zur Berilicksichtigung von Immissionsschutzbelangen
folgende Auswirkungen auf die Planung:

1. Ergénzung einer textlichen Festsetzung zur Grundrissbindung bei Wohnungen an der
Daum- und der Pohleseestralie (Immissionsschutz),

2. Erganzung einer textlichen Festsetzung zur Verglasung von Vorbauten wie Balkone, Ve-
randen und Wintergarten entlang der Daumstraf3e.

Das Bezirksamt Spandau hat am 09. Februar 2016 beschlossen, dass die Ergebnisauswer-
tung der beschrankten Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gem. 8 4a Abs. 3 BauGB Auswirkung auf die Inhalte des Bebauungsplans hat.

5. Beschrankte Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
(Plandokument vom 23. Marz 2016)

Aufgrund der Anderung / Anpassung der textlichen Festsetzungen zum Larm sowie durch
die Anderung der stadtebaulichen Dichte wurde eine erneute Beteiligung der betroffenen Be-
horden gemal} 8§ 4a Abs. 3 BauGB durchgefuhrt. Den betroffenen Behdrden wurde bis
zum 15. April 2016 bzw. 29. April 2016 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
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Im Wesentlichen wurden Hinweise zu folgenden Themenkomplexe gebracht:

o Klimaschutz
Offentliche Spielplatze
o Soziale Folgeeinrichtungen.

In Folge der Abwagung ergeben sich Anderungen der Planung. Aus stadtebaulichen Griin-
den werden folgende Festsetzungen zugefigt:

1. Regelungen zur Begrenzung der zulassigen Gebaudehdhen auf 10,0 m und 13,0 m bei
zulassigen drei bzw. vier Vollgeschossen jeweils zzgl. eines maximal 3,7 m hohen Staf-
felgeschosses,

2. Festlegung eine Gelandebezugshohe.

Uber das Abwagungsergebnis hinaus, wurden auf Grund geanderter Planungsziele weitere
Festsetzungen geandert oder redaktionell Gberarbeitet.

1. Erweiterung der Regelungen zur zulassigen Grundflache baulicher Anlagen geméani § 19
Abs. 2 BauNVO zur Sicherung der Zulassigkeit von Balkonen, die die Baugrenzen Uber-
schreiten; Deckelung der Grundflache auf ein gebietsvertragliches Mal3,

2. Bestimmung des Umfangs der Uberschreitungsmdglichkeit von Baugrenzen durch Bal-
kone und Terrassen,

3. Erweiterung der zulassigen Geschossflache auf Grund der Zulassigkeit von grof3en, den
Wohnwert erhohenden Balkonen,

4. Erhdhung der zuldssigen Gesamtversiegelung gemaf 8 19 Abs. 4 BauNVO in den Bau-
gebieten WA 2 und WA 3 zu Gunsten von Tiefgaragen; Deckelung auf die Standardre-
gelung des § 19 Abs. 4 BauNVO fir das Baugebiet WA 1,

5. Anpassung der Regelung zum Schutz von Aufenthaltsraumen vor Verkehrslarm an die
zum Zeitpunkt der Anderung aktuellen Musterfestsetzungen (ohne materiell-rechtliche
Anderung),

6. Entfall einer Regelung zur Anrechnung von Flachen in anderen als Vollgeschossen auf
die zulassige Geschossflache gemaR § 20 BauNVO zu Gunsten der Entwicklung von
dringend bendétigtem Wohnraum.

Das Bezirksamt Spandau hat am 13. September 2016 beschlossen, dass die Ergebnis-aus-
wertung der beschrankten Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange gem. 8§ 4a Abs. 3 BauGB Auswirkungen auf die Inhalte des Bebauungsplans hat.

6. Anderung des Titels des Bebauungsplans

Im Rahmen der Erarbeitung des Reinplans fiir die offentliche Auslegung gemaR 8§ 3 (2)
BauGB wurde festgestellt, dass der im Amtsblatt fir Berlin vom 2. Marz 2010 (Abl. Nr. 10, S.
334), berichtigt im Amtsblatt flr Berlin vom 9. April 2010 (Abl. Nr. 14, S. 513) vertffentlichte
Titel des Bebauungsplans 5-73, grammatikalisch nicht dem tblichen Sprachgebrauch ent-
spricht (Verwendung eines bestimmten bzw. unbestimmten Artikels).

Dies fuihrt zur redaktionellen Anderung des Titels des Bebauungsplans 5-73 wie folgt:
Titel alt:

Bebauungsplan 5-73 fur die Teilflache der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwie-
lowseestralRe, Daumstral3e, Pohleseestral3e und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Hasel-
horst.
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Titel neu:

Bebauungsplan 5-73 fir eine Teilflache der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwie-
lowseestralle, Daumstraf3e, Pohleseestral3e und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Hasel-
horst.

Eine Anderung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 5-73 ist mit der Anpassung nicht
verbunden. Nach dem BA-Beschluss am 13. September 2016 wurde die Anderung des Titels
des Bebauungsplans 5-73 am 30. September 2016 im Amtsblatt fir Berlin Nr. 42 auf Seite
2602 bekannt gemacht.

7. Beschrénkte Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
und erneute Abwagung.
(Plandokument vom 28. November 2016)

Aufgrund von Anderungen an den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans - textliche
Festsetzungen, siehe hierzu Pkt. VI.5. -war eine erneute Beteiligung der betroffenen Behor-
den gemal 8§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB vom 19. Januar 2017 bis 10. Februar 2017 erfor-
derlich.

Im Beteiligungszeitraum wurden 15 Behdrden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange um
eine Stellungnahme zu den geanderten Inhalten gebeten. 8 Behdrden haben eine Stellung-
nahme abgegeben.

Im Wesentlichen wurden Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen geaul3ert:

Unterschreitung von Abstandsflachen
Kitabedarf

Versiegelung, Boden, Klima
Spielplatzbedarf.

Die Inhalte wurden abgewogen und sind hinsichtlich des Themenblocks ,Versiegelung, Bo-
den, Klima*“ durch Anderung der textlichen Festsetzung Nr. 3 (H6he der zuldssigen GRZ gem.
§ 19 Abs. 4 BauNVO) und durch die neuen textlichen Festsetzungen Nr. 8 (ausdriickliche
Festsetzung zur Unterschreitung der Abstandflachen), Nr. 13 (Larmschutzfestsetzung fur
baulich verbundene AufRenwohnbereiche) und Nr. 14 (Anforderungen an die Aul3enbauteile
baulicher Anlagen in Bezug auf den Larmschutz) in die Planung eingeflossen (vgl. Ausflh-
rungen zum Kap. 1V.9).

Das Bezirksamt Spandau hat am 21. November 2017 beschlossen, dass die Ergebnisaus-
wertung der beschrankten Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB Auswirkungen auf die Inhalte des
Bebauungsplans hat.

8. Beteiligung der Offentlichkeit
(Plandokument vom 28. November 2016)

Fiur das Bebauungsplanverfahren 5-73 wurde die Beteiligung der Offentlichkeit gemaf § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23. Januar bis einschlie3lich 23. Februar 2017 durchgefihrt.

Die offentliche Auslegung wurde im Amtsblatt fir Berlin Nr. 2 vom 13. Januar 2017 auf Seite
94 sowie in der Tagespresse am 20. Januar 2017 ortstiblich bekannt gemacht. Eine Abzeich-
nung des Bebauungsplans und eine Abschrift der Begriindung konnten im Beteiligungszeit-
raum auch Uber das Internet eingesehen werden (www.berlin.de/bebauungsplan-spandau).

Wahrend des Beteiligungszeitraums nahmen 8 Burger im Stadtplanungsamt Einsicht in den
ausgelegten Plan. Im Rahmen der Nutzung elektronischer Medien wurden von 119 Birgern
schriftliche Stellungnahmen eingereicht.
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Dariiber hinaus haben wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit 6 Behoérden und sonstige
Trager offentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben. Es handelte sich um Hinweise,
die keine Auswirkungen auf die Inhalte des Bebauungsplans haben.

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit wurden im Wesentlichen Anregungen zu fol-
genden Themen geaufiert und wie folgt in die Abwagung eingestellt:

=  Vertrauensschutz

Es werden Einwande vorgetragen, dass durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans der Vertrauensschutz auf vorangegangene Planungen verletzt wird, die die
Grundlage fur eine Kaufentscheidung waren. Dabei wird Bezug auf unterschiedliche Planun-
gen genommen:

1. Rahmen- oder Gestaltplane der Wasserstadt GmbH, insbesondere aus dem Jahr 2006,
die eine deutlich niedrigere Verdichtung vorsahen (tiberwiegend Reihenhausbebauung)

2. zwischenzeitliche Planungsstéande des Bebauungsplanverfahrens 5-73.
3. die Festsetzungen des 2008 rechtskraftig gewordenen Bebauungsplans VIII-526

Daher wird gefordert, mindestens auf die zusatzliche Verdichtung gegeniber dem Bebau-
ungsplan VI11-526 zu verzichten, besser jedoch zu den friheren Entwirfen des Bebauungs-
plans 5-73 zurlickzukehren.

Stellungnahme:

Eine Bebauung der Grundstiicke in Wasserlage ist seit den friihen 90er Jahren integraler
Bestandteil der Planungskonzepte fir die Wasserstadt Oberhavel. Diese sahen von Anfang
an die Errichtung von verdichteten Baugebieten beiderseits der Havel vor. So zeigt beispiels-
weise noch ein Gestaltplan der Wasserstadt GmbH von Mai 2001 auf den Baufeldern des
Plangebiets eine weitgehend geschlossene U-férmige Bebauung mit funf Vollgeschossen
bzw. vier Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoss. Ein Rahmenplan aus dem Jahr 2005 zeigt
dann im Wesentlichen das den spéteren Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 zu-
grundeliegende stadtebauliche Konzept. Erst ein Gestaltplan von Marz 2006 zeigt eine deut-
lich verringerte Bebauungsdichte mit Gebauden zwischen zwei Vollgeschossen zzgl. Dach-
geschoss und vier Vollgeschossen. Allerdings wurde parallel zu dieser Entwicklung durch
das Bezirksamt Spandau das Bebauungsplanverfahren VIII-526 betrieben, das auf einem
Konzept mit einer héheren baulichen Dichte beruhte. Die 6ffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplans erfolgte im Juli 2006, Rechtsverbindlichkeit erlangte der Bebauungsplan mit seiner
Festsetzung Anfang 2008.

Allein diese Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 (Festsetzung am 06. November
2007, Bekanntmachung im Amtsblatt 20.03.2008) stellen den bisherigen verbindlichen
Rechtsmal3stab fir die zulassige Bebauung der Flachen dar.

Die Errichtung von Wohnraum in Form von Geschosswohnungsbau war nach Festsetzung
des Bebauungsplans VIII-526 nicht umgesetzt worden, da sich durch die Finanzkrise und
eine verdnderte Bedarfseinschatzung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fir einige
Jahre nachhaltig verandert hatten. Im Dezember 2008 erfolgte dann der Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan 5-73, mit dem der Bebauungsplan VIII-526 abgeldst werden
sollte. Daher war im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 fir einen gewissen
Zeitraum eine geringere bauliche Dichte und die Gberwiegende Errichtung von Einfamilien-
hausern in Form von drei- bis viergeschossigen Reihenhausern Gegenstand der Planungs-
Uberlegungen, die jedoch zu keinem Zeitpunkt rechtsverbindlich wurden. Die aktuelle Woh-
nungsmarktsituation hat diese Uberlegungen obsolet gemacht.
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Insgesamt ist zu jedoch unterscheiden, zu welcher rechtlichen Ausgangssituation Vertrau-
ensschutz geltend gemacht wird.

1. Grundstuickskauf vor dem Inkrafttreten des Bebauungsplans VIII-526:

Einwender, die sich auf friihere Darstellungen in Rahmen- oder Gestaltplanen, beabsichtigte
Festsetzungen in friheren Verfahrenssténden des Bebauungsplans VIII-526 oder sonstige
nicht rechtsverbindliche Planungen berufen, geniel3en aus juristischer Sicht keinen Vertrau-
ensschutz, da nur eine rechtsverbindliche Planung eine entsprechende Position begriindet.
Erwerber, z.B. im Bestand an der Schwielowseestral3e, die ihre Kaufentscheidung vor der
Rechtskraft des Bebauungsplans - also wahrend eines laufenden Bebauungsplanverfahrens
- getroffen haben, mussten das Risiko von Planungsanderungen wéahrend des Verfahrens
einkalkulieren.

2. Grundstuickskauf nach der Aufstellung des Bebauungsplans 5-73:

Das o. g. gilt auch fur diejenigen Erwerber, die sich auf Planungsvarianten des Bebauungs-
plans 5-73 in der Zeit nach dessen Aufstellungsbeschluss im Dezember 2008 berufen.

Mit Bezugnahme auf die zwischenzeitlich bestehende Planungsvariante des Bebauungs-
plans 5-73 ergibt sich Folgendes:

Auch die damalige, im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses 5-73 reduzierte Planvariante
lie entlang der Daum- und der Pohleseestral3e sowie entlang den Sudseiten von Zernsee-
straRe und Templiner-See-Strale bereits eine viergeschossige geschlossene Bebauung mit
einer Tiefe zwischen 13,0 m, 16,0 m und 21,0 m zu, die keinesfalls ausschlief3lich eine Er-
richtung von Reihenhdusern ermdglicht hatte. Auch die viergeschossigen Stadth&user mit
guadratischem Grundriss an der Havelpromenade waren in dieser Variante bereits zulassig.
Lediglich auf der Nordseite der Zernseestrale und der Templiner-See-Stral3e war eine ge-
geniber der heutigen Planung aufgelockertere Bebauung aus drei maximal dreigeschossi-
gen Gebauden mit einer Gesamtlange von 45 m bzw. 39 m vorgesehen. Dort sind jetzt
(Stand: offentliche Auslegung) zwei viergeschossige Gebaude mit einer Gesamtlange von
61,0 m (16+45 m) bzw. 53,0 m (16+37 m) zulassig, die aber gleichzeitig um bis zu 6 m nach
Siden von den bestehenden Reihenh&usern abricken. Weitere Unterschiede ergeben sich
aus der neu eingefiihrten generellen Zulassigkeit von Staffelgeschossen3! oberhalb des fest-
gesetzten obersten Vollgeschosses.

Berufung auf das bestehende Planungsrecht:

Fur Einwender, die sich auf das geltende Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 beru-
fen, ergeben sich durch die Umplanung Auswirkungen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation soll durch den Bebauungsplan
5-73 das bestehende Baurecht "aufgestockt™ werden. Die Auswirkungen der gegentber den
Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 erhdhten Baurechte, werden in den nachfol-
genden Punkten ausfihrlich dargelegt werden.

Nachfolgend wird dargelegt, dass sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-73 Auswirkungen ergeben, diese jedoch formalrechtlich keine wesentlichen negati-
ven Auswirkungen auf die vorhandenen bereits bebauten Grundstiicke innerhalb des Gel-
tungsbereichs und 6stlich der Daumstraf3e haben.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

31 Hinweis: Die Zuléssigkeit eines Staffelgeschosses auf dem geplanten zeilenférmigen Gebaude noérdlich
der Zernseestral3e ist in spateren Verfahrensschritten wieder entfallen.
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= Erhohung der baulichen Dichte / Aufstockung / Unterschreitung von Abstandsfla-
chen / Uberschreitung der Obergrenzen der Nutzungsmalfie aus § 17 BauNVO

Die Erh6hung der baulichen Dichte gegentiber dem geltenden Planungsrecht und insbeson-
dere gegentber den zwischenzeitlichen Planvarianten des Bebauungsplans 5-73 wird abge-
lehnt (s.0.).

Stellungnahme:

Die Planungen fur die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdichte-
ten Baugebieten beiderseits der Havel vor. Diese Verdichtung der Bebauung zum Havelufer
und die Errichtung von Geb&auden mit Geschosswohnungsbau ist bereits mit der Rechtskraft
des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2008 geltendes Planungsrecht fir die Flachen inner-
halb des Bebauungsplans 5-73. Eine geringere Bebauungsdichte war lediglich fir einen kur-
zen Zeitraum, in dem nur eine geringe Nachfrage nach Geschosswohnungsbau bestand,
Gegenstand der Planungsiberlegungen fir den Geltungsbereich. Die aktuelle Entwicklung
veranlasst daher, zu den friilheren Uberlegungen zuriickzukehren und auf weitere Potentiale
und Optimierungsmaoglichkeiten zu Uberprufen.

Die Verdichtung am Havelufer ist auch stadtebaulich gerechtfertigt. Die bevorzugte Lage am
Wasser und an der Promenade soll mit ihrer hohen Qualitat moglichst flr viele Anwohner
erlebbar sein und kann gleichzeitig die im Geschosswohnungsbau naturgemaf geringeren
Freiflachenanteile der Grundstlicke erganzen. Eine Planung von Einfamilienh&usern an die-
ser Stelle wiirde der Lagequalitat und den tibergeordneten Erfordernissen der Stadtentwick-
lung nicht gerecht, da sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen des Wohnraum-
bedarfs erheblich verandert haben. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defizit an Wohn-
raum. Mal3geblich fur die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist sowohl
die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und Nachfrage. Ange-
sichts der Bevdlkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren - allein in den letzten funf
Jahren wuchs die Bevolkerung um 220.000 Personen - sind die vor wenigen Jahren noch
vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Wohnungsmarkt ist
mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Dariiber hinaus wird aktuell prognosti-
ziert, dass Berlins Bevolkerung bis zum Jahr 2030 um weitere 266.000 Personen wachsen
wird. Um den akuten Wohnraumbedarf zu decken, sind jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue
Wohnungen nétig. Die Deckung dieses Bedarfs erfordert und rechtfertigt eine optimale Nut-
zung mit entsprechend hdherer Verdichtung von noch bestehenden innerstadtischen Baupo-
tentialen in stadtebaulich vertraglicher Weise auch tber die Obergrenzen aus § 17 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) hinaus. Daher sieht der Bebauungsplan einerseits vor, die teil-
weise bislang noch fir eine Reihenhausbebauung vorgesehenen Zeilen ebenfalls als Ge-
schosswohnungsbau zu entwickeln und in Teilbereichen (WA 2 und WA 3 ) die geplante
Zeilenbebauung im mittleren Bereich der Baugebiete um ein zulassiges Vollgeschoss zu er-
hdhen sowie im gesamten Plangebiet oberhalb des jeweils obersten zulassigen Vollgeschos-
ses ein Dach- oder Staffelgeschoss zuzulassen.

Die Uberschreitung der Obergrenzen fiir das MaR der baulichen Nutzung aus § 17 Abs. 2
BauNVO ist, wie die Begriindung zum Bebauungsplan ausfiihrlich darlegt, dariber hinaus
auch aus folgenden Grinden stadtebaulich gerechtfertigt:

=  Wiedernutzbarmachung von Siedlungsflachen auf der Grundlage der Vorschriften des 8
la Abs. 2 Baugesetzbuch

= Stadtebauliches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Wasserstadt Oberhavel mit kon-
zeptioneller Staffelung der baulichen Dichte von der Wasserkante mit der hochsten bau-
lichen Dichte nach Osten bis an die Grenze der bestehenden Kleingarten mit der nied-
rigsten Dichte.
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Die Uberschreitung der Obergrenzen wird durch ausgleichende Umstande und Maf3nahmen
vertraglich gestaltet (vgl. Ausfihrungen zum Punkt ,Uberschreitung der Obergrenzen nicht
ausgeglichen®).

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Abstandsflachen / Besonnung

Es werden sowohl von Eigentiimern aus dem Geltungsbereich, als auch aus dem Umfeld
des Plangebiets Einwdnde gegen die Unterschreitung von Abstandsflachen erhoben. Es wird
vermutet, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse nicht gewahrleistet sind, bzw. unzu-
mutbare Einschrankungen der Besonnung / Belichtung des Gebaudebestands an der
Schwielowseestrale vorliegen.

Stellungnahme:

Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse ist die Sicherung einer ausreichenden
Belichtung, Besonnung und Beliftung erforderlich. Es ist grundsatzlich davon auszugehen,
dass die Abstandsflachenvorschriften aus der Bauordnung Berlin im Interesse der Wahrung
sozialvertraglicher Verhéltnisse darauf abzielen, jedenfalls eine ausreichende Belichtung,
Besonnung und Belluftung von Gebauden und sonstigen Teilen des Nachbargrundstticks si-
cherstellen, wenn auch seit der Reduzierung der Abstandsflachen auf ein Mal3 von 0,4 H
(Hobhe des Gebaudes) mit vermindertem Anforderungsniveau. Dies gilt auch, wenn im Gel-
tungsbereich die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO fir das jeweilige Baugebiet tber-
schritten werden, wie es in den geplanten allgemeinen Wohngebieten der Fall ist.

Die durch die geplanten Festsetzungen zulassige Bebauung halt mit punktuellen Ausnahmen
die Abstandsflachenvorschriften der Berliner Bauordnung ein. Eine Unterschreitung der Ab-
standsflachenvorschriften kann jedoch eine Beeintréachtigung der gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse induzieren und erfordert insbesondere eine Auseinandersetzung mit der
Wahrung ausreichender natirlicher Belichtung.

Daher sind fir den Bebauungsplan 5-73 im Rahmen einer Verschattungsstudie die durch die
Planung ermoglichten Folgen hinsichtlich der Besonnung im Geltungsbereich in Bereichen
mit Abstandsflachentberlagerungen und dariiber hinausgehend in Bezug auf die bestehende
Bebauung innerhalb und aulRerhalb des Bebauungsplans untersucht worden. Dabei ist aber
zu berucksichtigen, dass keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte fur die Beson-
nungsdauer bei stadtebaulichen Planungen existieren. Durch die Rechtsprechung anerkannt
ist es jedoch, die DIN 5034-1 in der Fassung vom Juli 2011 zur Beurteilung heranzuziehen.

Die DIN 5034-1 fuhrt unter Punkt 4.4 wie folgt aus:

J-..JVor allem flir Wohnrdume ist die Besonnbarkeit ein wichtiges Qualitatsmerkmal, da eine
ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragt. Deshalb sollte die
mdogliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag-
und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung in den Wintermo-
naten sichergestellt sein, sollte die mégliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1
h betragen. [...]*

Eine Rechtsprechung zu dieser Fassung der DIN 5034-1 liegt noch nicht vor.

Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht Berlin noch vor der Einfihrung der o. g. Norm in
einem Beschluss bereits festgestellt, dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist,
wenn zur Tag- und Nachtgleiche (20. Mérz. / 23. September) eine direkte Besonnung von
mindestens 2 Stunden gesichert ist.
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Ergebnisse der Untersuchung
1. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebadude im Geltungsbereich
Auswirkungen in Bereichen mit Abstandsflachentiberlagerungen

Westlicher Zeilenkopf der Reihenhauser:

Die Westfassade des Reihenhauses weist keine Fenster auf. Daher ergeben sich an dieser
Fassade keine Belichtungseinschrankungen fur Aufenthaltsrdume durch das in einer Entfer-
nung von 6,0 m geplante Stadthaus an der Schwielowseestral3e.

Ostlicher Zeilenkopf der Reihenh&user:

An den 6stlichen Zeilenkopf, der ebenfalls grenzstandig errichtet ist, ist gema&R Bebauungs-
plan ein Anbauen zulassig, so dass keine Abstandsflachenlberlagerung fiir das Bestands-
gebaude vorliegt.

Auf der Nord- und Sidseite der vorhandenen Bebauung sind keine Abstandsflachenunter-
schreitungen bzw. -Uberlagerungen vorgesehen. Da es sich bei dem einzig betroffenen west-
lichsten Bestandsgebaude um ein Reihenhaus handelt, ist zudem gewabhrleistet, dass es
Fenster zur Stidseite aufweist. Da dort keine Abstandsflachenunterschreitungen vorliegen,
ist eine hinreichende Belichtung der Raume gewahrleistet (vgl. nachfolgenden Punkt), zumal
das Mal3 anndhernd 1 H je Gebaude erreicht (0,96 H).

Auswirkungen in Bereichen mit Einhaltung der Abstandsflachenvorschriften

In diesem Zusammenhang ist die Sudseite der vorhandenen Bebauung zu betrachten. Im
Rahmen der Verschattungsstudie wurde die Verschattung der Stidseite im gesamten Tages-
gang untersucht und die Ergebnisse der beiden untersuchten Varianten (geltendes Pla-
nungsrecht und geplante Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73) gegeniibergestellt.

Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird sich die Belichtungssitu-
ation an den bestehenden Reihenh&usern verandern.

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass:

= am 17.01. die Besonnung auf das Staffelgeschoss beschréankt wird, wahrend bei einer
Bebauung gemal? Bebauungsplan VIII-526 auch das 2. OG fir mehrere Stunden be-
sonnt wirde, allerdings auch einige Gebaude durch die Aufweitung des Abstands der
sudlichen Zeile zum Stadthauses am Mittag besser besonnt sind;

= am 21.03/23.09. die Besonnung im Erdgeschoss in Teilbereichen um bis zu 2 Stunden
und im 1. Obergeschoss um ca. 1 Stunde verklirzt wird, einige Gebaude jedoch durch
die Aufweitung des Abstands der stidlichen Zeile zum Stadthaus auch langer Uber alle
Geschosse besonnt sind und sich auch die Besonnungsdauer fir einen Teil der Garten
um ca. 1 Stunde verkirzt;

= am 21.06. keine zusatzliche Verschattung - mit Ausnahme einer Teilverschattung auf
der Dachterrasse des 2. Reihenhauses von Westen gesehen - auftritt.

Allerdings sind auf Grund der Tatsache, dass es sich um Reihenhduser handelt, deren
Raume Uber alle Geschosse verteilt sind, die Kriterien der DIN 5034-1 erflllt. Einzige Aus-
nahme bildet das Reihenhaus mit der Hausnummer 23, in dem sich zwei Wohnungen befin-
den. Hier ist davon auszugehen, dass die untere Wohnung eine einstiindige Besonnung am
17.01. nicht erreicht. Dies gilt allerdings auch bei einer Bebauung nach dem geltenden Pla-
nungsrecht.

Eine separate Untersuchung der Garten ergab, dass eine vollstandige Besonnung der Géar-
ten zwischen Mitte April und Ende August erreicht wird.

Zur Konfliktminderung durch die zusatzlich zulassigen Staffelgeschosse soll die Planung
nordlich der ZernseestralRe Uberarbeitet werden. Der wesentliche Teil der zuséatzlichen Ver-
schattung wird durch die parallel zur ZernseestralRe geplante Zeilenbebauung verursacht.
Daher soll fur diese tUberbaubare Grundstiicksflache (Kennzeichnung in der Planzeichnung
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mit dem Buchstaben ,,C*) auf ein zusatzliches Staffelgeschoss verzichtet werden und zukinf-
tig entsprechend dem rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-526 ein viergeschossiges Ge-
baude mit einer Oberkante von 13,0 m zulassig sein. Diese Veranderung ist auch stadtebau-
lich unkritisch, da die Zeile im inneren Bereich der Bebauung nicht maf3geblich die &ffentli-
chen Raume in der DaumstralRe bzw. an der Uferpromenade pragt und so ein Héhenunter-
schied zur Ubrigen geplanten Bebauung kaum wahrnehmbar ist. Die geplanten Zeilen an der
DaumstralRe und die Stadthauser entlang der Havelpromenade hingegen stehen durch ihre
Reihung entlang des o6ffentlichen Raums in einem deutlich wahrnehmbaren stadtebaulichen
Zusammenhang, so dass eine Reduzierung der zulassigen Geschossigkeit bei einem einzel-
nen Baukdrper stadtebaulich nicht vertretbar ist.

Insgesamt sind dann noch verbleibenden Veréanderungen durch die geplante Aufstockung
der umgebenden Bebauung durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73
zwar immer noch nachteilig fur die betroffenen Grundstiickseigentiimer, aber vertretbar. Sie
fuhren nicht dazu, dass Gebaude oder Garten hierdurch nicht mehr besonnt werden; lediglich
wird das Ausmald der Besonnungsdauer in maRigem Umfang reduziert. Wie bereits darge-
legt, werden hierdurch die Regelungen der DIN 5034-1 weiterhin erfiillt und gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse in jedem Fall gewahrt. Daher ist es gerechtfertigt, die Einschrankun-
gen privater Grundstiickseigentimer gegeniber dem besonders schwerwiegenden 6ffentli-
chen Belang der Schaffung von Wohnraum angesichts des dringenden Wohnungsbedarfs
als geringer gewichtig zu bewerten und die zusétzliche Bebauung zuzulassen.

2. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngeb&aude 6stlich der Daumstralle

Die betroffenen Gebaude befinden sich dstlich des Plangebiets. Auf Grund des Tagesgangs
der Sonne kdnnen Verschattung daher nur am spaten Nachmittag bzw. Abend auftreten. Die
Untersuchungen wurden daher - in Abhangigkeit von der Jahreszeit - auf Zeitrdume be-
schrankt, zu denen sich ein Auftreten von Verschattungen vermuten lasst.

Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bebauung 6stlich der Daumstral3e in einem Abstand
von mehr als 45 m, also etwa dem vierfachen des durch die Bauordnung vorgeschriebenen
Abstands zur geplanten Bebauung im Plangebiet des Bebauungsplans 5-73 befindet, erfolgt
lediglich eine allgemeine Betrachtung. Ein Nachweis Uber die Kriterien der DIN 5034-1 wird
auf Grund der au3ergewohnlich groRen Abstéande nicht mehr gefihrt.

Die Untersuchung zeigt, dass sich durch die zuséatzlich geplanten Staffelgeschosse im Ver-
gleich zum bestehenden Planungsrecht grundsatzlich in einem Zeitraum ab ca. 1,5 h vor
Sonnenuntergang Veranderungen an der Verschattungssituation der bestehenden Bebau-
ung 6stlich der DaumstralRe in Form einer ca. 30 Minuten eher einsetzenden Verschattung
und in Teilbereichen auch einer friiher eintretenden Vollverschattung ergeben.

Daruber hinaus ist in Bezug auf Bereiche, in denen die Abstandsflachenvorschriften der Bau-
ordnung erfullt oder insbesondere Ubererfillt sind, anzumerken, dass kein grundsatzlicher
Anspruch darauf besteht, dass im stadtischen Kontext vergleichsweise glinstige Belichtungs-
situationen bei einer fortschreitenden Bebauung erhalten bleiben. Das Wohnen im stadti-
schen Siedlungsraum bringt es typischerweise mit sich, dass sich die Belichtungssituation
eines Wohnhauses durch Bauvorhaben in der Nachbarschaft auch verschlechtern kann. So
sorgt z.B. in innerstadtischen Lagen eine Bebauung auf der Stdseite in Ost-West-Richtung
verlaufender Stral3en durch ihren Schattenwurf regelmafiig fur eine mehr oder weniger ver-
minderte Besonnung der Geb&dude auf der Nordseite. Dabei handelt es sich jedoch nicht um
Ausnahmesituationen; derartige Belastungen sind innerhalb verdichteter stadtischer Rdume
vielmehr in aller Regel hinzunehmen.

3. Belichtung / Besonnung / BelUftung in Bereichen ohne Auswirkungen auf beste-
hende Gebaude, in denen eine Unterschreitung von Abstandsflachen zwischen ge-
planten Geb&uden zulassig ist.

Fur die Wohnungen im Bereich der westlichen und dstlichen Zeilenkopfe der geplanten Ost-
West-Zeilenbebauung kdénnen grundsétzlich ausreichende Belichtungsverhéltnisse tber die
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Sudfassaden, die nicht von Abstandsflacheniberlagerungen betroffen sind, sondern erheb-
lich grof3ere Abstande von jeweils 0,85 H aufweisen, gewahrleistet werden.

Die geplanten Baukorper weisen eine Tiefe von 13,0 auf, so dass mit hoher Wahrscheinlich-
keit durchgesteckte oder ausschlielich nach Sitden ausgerichtete Wohnungen entstehen
kénnen. Eine einstiindige Besonnung der Sudfassaden am 17.01. kann allerdings trotz des
grol3en Abstandsmalfes nur in den oberen beiden Geschossen erreicht werden. Im Marz
erreicht die Besonnungsdauer im Wesentlichen auch in den Erdgeschossen einen Zeitraum
von 4 h.

An den von Abstandsflachentiberlagerungen betroffenen Westfassaden der geplanten Be-
bauung an der Daumstral3e kdnnen eine Besonnung von mindestens 1 Stunde am 17.01.
und mindestens 4 Stunden am 21.03. nicht vollstandig hachgewiesen werden, da jeweils nur
eine Teilbesonnung wechselnder Abschnitte der Fassaden erfolgt. Jedoch kann durch die
Verschattungsstudie fur die Ostfassaden dieser Bebauung die Erfullung der Kriterien der DIN
5034-1 nachgewiesen werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sind also durch
MalRnahmen der architektonischen Selbsthilfe (durchgesteckte Wohnungen) seitens des
Bauherrn herstellbar.

Durch die Abstandsflacheniiberdeckungen zwischen den westlichen Zeilenképfen der ge-
planten Ost-West-Zeilenbebauung und den Stadthausern an der Havelpromenade (Schwie-
lowseestralie und beidseitig Templiner-See-Stral3e) sind nur potentielle Nord-Ost-Wohnun-
gen in den Stadth&usern betroffen. Alle anderen Wohnungen in den Stadthdusern kdnnen
Fenster zu nicht von Abstandsflachenunterschreitungen betroffenen Gebaudeseiten aufwei-
sen und kdnnen daher in jedem Fall hinreichend belichtet werden. Fur die Sudfenster gelten
allerdings ahnliche Einschréankungen wie fir die Ost-West-Zeilenbebauung. Die Untersu-
chung ergab, dass am 17.01. eine einstlindige Besonnungsdauer der Nordostwohnungen flr
maximal 6 von insgesamt 15 potentiellen Nord-Ost-Wohnungen nicht erreicht werden kann.
Dies betrifft die Wohnungen im Erd- und im 1. Obergeschoss.

Am 21.03. kann eine vierstiindige Besonnungsdauer ebenfalls nicht fir alle Wohnungen er-
reicht werden. Hiervon sind maximal 9 Wohnungen betroffen, die im Erd- und den ersten
beiden Obergeschossen liegen. Fir maximal 5 dieser Wohnungen im Erd- und ersten Ober-
geschoss kann auch eine zweistiindige Besonnung nicht nachgewiesen werden, da eine di-
rekte Besonnung dieser Wohnungen nach 11 Uhr beginnt und vor 13 Uhr durch den fort-
schreitenden Sonnenverlauf bereits nicht mehr vorliegt.

Zusammenfassend sind damit in den von Abstandsflachentiberlagerungen betroffenen Be-
reichen lediglich maximal 9 von insgesamt ca. 320 geplanten Wohnungen in Bezug auf die
Kriterien der DIN 5034-1 nicht optimal besonnt. 5 Wohnungen weisen zudem eine Beson-
nungsdauer von weniger als zwei Stunden am 21.03. auf. Auch unter Berlcksichtigung der
Ergebnisse der Besonnungsstudie sind fur diese Wohnungen gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse gewahrleistet. Durch die Mdglichkeit, auch in diesen Wohnungen Fenster zu
einer Gebaudeseiten mit mehr als ausreichend gro3en Abstandsflachen - wenn auch nicht
besonnten Seite - vorzusehen, ist eine hinreichende Belichtung und Beluftung der Wohnun-
gen in jedem Fall gewahrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Lagen
insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine au3ergewdhn-
liche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die gesunde
Wohn- und Arbeitsverhéltnisse regelmaliig gefahrdet waren. Angesichts des Gewichts der
dargelegten und in offentlichem Interesse liegenden Griinden fir die Planung einer verdich-
teten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwagung der unterschiedlichen Interessen
fur vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Besonnung aufweisen.

Eine hinreichende Belilftung, die zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
ebenfalls erforderlich ist, steht nicht in Frage. Alle Geb&ude weisen die Moglichkeit auf, Woh-
nungen zu nicht von Abstandsflacheniberlagerungen betroffenen Gebaudeseiten, an denen
die Abstandsflachen in der Regel sogar in einem wesentlich groReren Umfang eingehalten
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werden, als gesetzlich erforderlich, anzuordnen. Durch die Offnung der Bloécke nach Westen
zur Havel (Hauptwindrichtung) sowie nach Norden und teilweise auch nach Suden ist ein
Luftaustausch ebenfalls sichergestellt.

Die Gewobag plant zwischenzeitlich auf einer Reihe von Gebauden Photovoltaikanlagen zu
errichten. Gemalf den vorliegenden Planungen werden die in den Festsetzungen des Be-
bauungsplans vorgesehenen und in der Verschattungsstudie bertcksichtigen Oberkanten
hierdurch nicht oder allenfalls minimal im Bereich weniger Zentimeter tberschritten. Sollte
hierzu eine Anderung der geplanten Festsetzungen notwendig werden, sind auf Grund der
geringflgigen Erhdhung der zulassigen Gebaudehthen keine Auswirkungen auf die Ver-
schattung zu erwarten.

Dem Einwand wird teilweise gefolgt.

= Uberschreitung der Obergrenzen aus § 17 BauNVO nicht ausgeglichen.

Es wird vorgetragen, die Uberschreitungen der Obergrenzen des NutzungsmafRes waren
entgegen der Vorschriften aus 8 17 Abs. 2 Nr. 2 nicht hinreichend ausgeglichen.

Stellungnahme:

Voraussetzung fur die Uberschreitung ist, dass die Uberschreitung durch Umstande ausge-
glichen ist oder durch MalRnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse nicht beeintrachtigt
und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Da der Entwicklung der
Wasserstadt ein Gesamtkonzept zu Grunde liegt, sind bestimmte Maflinahmen, die auch dem
Ausgleich von Nutzungsmaliberschreitungen dienen sollen, bereits vor der Realisierung der
Gesamtmalinahme umgesetzt worden. Dies gilt u.a. fur die Schaffung einer uferbegleitenden
Promenade und die Parkanlage im Zentrum des Quartiers Haveleck. Diese fiir die Offentlich-
keit nutzbaren qualitatsvollen Frei- und Griunflachen, die zudem hinsichtlich der Promenade
auch einen Wasserzugang sichern, stellen einen ausgleichenden Umstand dar.

Zur Sicherung einer Umsetzung von ausgleichenden MalRnahmen werden weitere Festset-
zungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Zukiinftig soll verbindlich geregelt werden,
dass 50 % der Dachflachen extensiv zu begrinen sind. Weiterhin soll die Freihaltung und
grine Gestaltung der entstehenden Innenhéfe durch einen klarstellenden Ausschluss von
oberirdischen Stellplatzanlagen und eine Verpflichtung zur Erdiberdeckung mit einer Starke
von mindestens 0,3 m (bzw. mindestens 0,5 m auf 20 % der Flachen) auf Tiefgaragen gesi-
chert werden. Damit kann erreicht werden, dass die mit der Uberschreitung der Obergrenzen
verbundenen zusatzlichen Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden.

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
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= Freihaltung von Sichtachsen

Anwohner aus dem Plangebiet beméangeln, dass sich durch die Anderung der Planung be-
stehende bzw. geplante Sichtachsen negativ verandern. Es wird u.a. gefordert, die Bau-
grenze A29-A30 auf die urspringliche Position zu versetzen, um eine einheitliche Sichtachse
mit der Gebaudekante A25-A26 zu schaffen, so wie es in dem urspriinglichen Bebauungs-
plan VIII-526 auch vorgesehen war. Ferner sollten im Bereich der Sichtachsen Balkone aus-
geschlossen werden und/oder das Gebaude an der Promenade auf drei Geschosse reduziert
werden, um von den Dachterrassen einen Blick auf die Havel zu haben.

Anwohner Ostlich der DaumstralRe sprechen sich fir eine Freihaltung der Flachen / Auswei-
sung von Grinflachen aus, um die Sichtbeziehungen zur Havel zu erhalten.

Stellungnahme:

Durch eine geringfligige Verschiebung der Gberbaubaren Grundsticksflache des stidwest-
lich geplanten Baukoérpers im Baugebiet WA 1 um insgesamt 3 m nach Norden wird die bis-
her 22 m breite Offnung auf nunmehr 19 m verkleinert. Hinsichtlich der Balkone ist festzu-
stellen, dass auch im rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-526 gemaf § 23 Abs. 3 BauNVO
i.V.m. § 6 Abs. 6 der Bauordnung fiir Berlin vom 29. September 2005 eine Uberschreitung
der Baugrenzen durch sog. privilegierte Vorbauten (z.B. Balkone) um 1,5 m zuldssig war.
Durch die gemal geplanter textlicher Festsetzung Nr. 5 nunmehr zuldssigen Balkone mit
einer Tiefe von bis zu 2,2 m32 kommt es daher nur zu einer zusatzlichen Reduzierung der
Sichtéffnung von maximal 0,7 m, so dass sich insgesamt eine Reduzierung um 3,7 m ergibt.
Mithin verbleibt eine Sichtachse von 18,3 m Breite.

Eine Bebauung der Flachen zwischen der Daumstraf3e und der Havel war seit Beginn der
Uberlegungen zur Entwicklung der Wasserstadt Bestandteil der Planungen.

Die Reihung von viergeschossigen Stadthausern mit einem quadratischen Grundriss entlang
der Havelpromenade stellt eines der wesentlichen konzeptionellen Merkmale des geplanten
Stadtebaus im Geltungsbereich der Bebauungsplane 5-73 und 5-74 dar. Zur Wahrung der
im Baufeld WA 1 bislang vorgesehenen Breite der Offnung zur Havel von 22 m musste dieses
Prinzip durchbrochen werden, da eine Platzierung des geplanten Gebaudes an der urspriing-
lich geplanten Stelle auf Grund des vorhandenen Stralenausbaus der Zernseestral3e (Wen-
dehammer) nicht moglich ist.

Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Veranderung des Stadthauses in Grolie oder Hohe
geprift, aber auf Grund der Tatsache, dass sich aus der verénderten Gebaudestellung fur
die bestehenden Nutzer an der Schwielowseestral3e keine wesentliche Veranderung der
mdoglichen Blickbeziehung zur Promenade und zur Havel ergibt, wurde dies zu Gunsten einer
einheitlichen Bebauung entlang der Promenade verworfen.

Eine Nichtbebauung der Baufelder westlich der Daumstral3e und eine Ausweisung von Grin-
flachen war zu keinem Zeitpunkt Bestandteil der Planungen zur Wasserstadt Oberhavel. Da-
her war auch immer davon auszugehen, dass die heute noch bestehende Sichtverbindung
von den Flachen 6stlich der DaumstralRe auf die Havel durch eine zukinftige Bebauung ein-
geschrankt wird. Auch der rechtskraftige Bebauungsplan VIII-526 lasst westlich der Daum-
stral3e bereits eine viergeschossige geschlossene Bebauung auf derselben Grundflache zu,
so dass sich gegentiber dem geltenden Planungsrecht keine Verschlechterung ergibt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

32 Hinweis: Die Zulassigkeit von Uberschreitungen der Baugrenzen durch Balkone mit einer Tiefe von 2,2 m
ist im nachfolgenden Verfahrensschritt aufgehoben und auf eine Tiefe von 1,5 m beschrénkt worden.
Somit ergibt sich keine zusatzliche Reduzierung gegeniiber dem geltenden Planungsrecht durch Bal-
kone mehr.
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= Einsehbarkeit der bestehenden Dachterrassen

Eigentimer tragen vor, dass durch die Zulassigkeit zusatzlicher Staffelgeschosse jenseits
der bisherigen zulassigen Oberkante der Bebauung von 13,0 m aus dem Bebauungsplan
VIII-526 die Privatsphare der Anwohner auf den Dachterrassen der Reihenh&user an der
Schwielowseestral3e, die sich auf dem dritten Vollgeschoss (10,0 m Hohe) befinden, nicht
mehr gewabhrleistet sei.

Stellungnahme:

Auch zum Zeitpunkt des Grundstiickserwerbs waren in der Nachbarschaft bereits Gebaude
geplant, die ebenso wie die errichteten Reihenhduser ein Geschoss oberhalb der Ebene der
Dachterrassen (10,0 m) bis zu einer Gebaudehdhe von 13,0 m aufwiesen. Auf der Grundlage
dieser Festsetzungen wurde auch die Errichtung der Reihenhauszeile genehmigt.

Diese Planung ist mit der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2008 rechts-
kraftig geworden und sah zudem in westlicher Richtung ein viergeschossiges Stadthaus un-
ter Unterschreitung der Abstandsflachen vor. Bereits durch diese geplante viergeschossige
Bebauung mit einer zuléssigen Hohe von 13,0 m ist eine Einsehbarkeit der Dachterrassen
gegeben gewesen. Dariliber hinaus kann in einem stadtischen Siedlungsbereich nicht damit
gerechnet werden, dass eine vollstandige Privatheit gewéhrleistet ist.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen / Eigentumsbildung weiter Kreise der Be-
vOlkerung

Die Errichtung von Geschosswohnungen, insbesondere von ,Sozialwohnungen® wird abge-
lehnt, da u.a. eine unglinstige Entwicklung der Bevdlkerungsstruktur beflirchtet wird, die zu
negativen Folgen flir den Bestand (und zu einer Wertminderung der Grundstticke) fiihrt. Dar-
Uber hinaus wird kritisiert, dass eine pauschale Veranschlagung von 30 bzw. 50% an gefor-
derten Wohnungen nicht allgemeingiltig flir ganz Berlin sein kann, sondern dass die jewei-
lige ortliche soziale Situation bei der Ermittlung eines vertraglichen Anteils einzubeziehen ist.

Stellungnahme:

Zunachst ist darauf hinzuweisen, dass eine Mietpreis- und Belegungsbindung von Wohn-
raum nicht Bestandteil der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans ist und damit auch
keine Realisierungspflicht auf der Grundlage des spateren Planungsrechts besteht.33

Insofern erfolgt eine potentielle Realisierung durch den spateren Bauherrn auf freiwilliger Ba-
sis oder auf der Grundlage von politischen Verpflichtungen (z.B. bei landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften). Eine solche Entwicklung ware auch fir Wohnungsbauvorhaben
auf der Grundlage des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans VIII-526 bereits je-
derzeit moglich gewesen.

Daruber hinaus ist grundsatzlich anzumerken, dass das Baugesetzbuch in § 1 Abs. 6 Nr. 2
vorsieht, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplanen u.a. die Wohnbediirfnisse der Be-
volkerung, die Schaffung und Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung
weiter Kreise der Bevélkerung und [....] sowie die Bevdlkerungsentwicklung zu bertcksichti-
gen sind.

33 Hinweis: Eine solche Festsetzung ist mittlerweile Bestandteil der geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans (vgl. hierzu Kapitel 11.3.11).
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Angesichts der Bevélkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen
Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Daraus resultiert ein
dringender Bedarf, neuen und preisglinstigen Wohnraum bereitzustellen. Um den akuten Be-
darf zu decken, sind jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig.

Der anhaltende Bevdlkerungszuwachs und die damit verbundene hdhere Nachfrage haben
in den vergangenen Jahren das verfliigbare Wohnraumangebot in Berlin stark verknappt und
die Mietpreise deutlich steigen lassen. Gleichzeitig verringert sich der Bestand preiswerten
Wohnraums in Berlin durch das Auslaufen von Belegungsbindungen immer weiter. Gab es
im Jahr 2011 noch fast 300.000 entsprechend gebundene Wohnungen, wird sich dieser Be-
stand bis 2022 in etwa halbieren. Damit haben es vor allem einkommensschwache Haushalte
immer schwerer, sich am Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der Haushalte, die
Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, liegt weiterhin bei mehr als 50%. Folg-
lich reicht die Zahl der entsprechend gebundenen Wohnungen bei weitem nicht aus, den
gegenwartigen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem Hintergrund steht
Berlin in der Pflicht, eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum im unteren und mittleren
Preissegment sicherzustellen.

Zugleich soll sichergestellt werden, dass eine sozial ausgewogene und stabile Bevolkerungs-
struktur in Berlin erhalten bzw. entwickelt wird. Dies kann am besten dadurch erreicht wer-
den, dass innerhalb von neu geplanten und zu entwickelnden Wohngebiete Wohnungsange-
bote flr alle Bevdlkerungsgruppen geschaffen werden. Daher sollen auch im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans 5-73 dementsprechende Entwicklungen durch die Festsetzung
von Uberbaubaren Grundstticksflachen, die fiir die Errichtungen von Geschosswohnungsbau
geeignet sind, vorbereitet werden. Dabei ist - insbesondere auf Grund der Struktur der bereits
vorhandenen Siedlungsbereiche rechtsseitig der Havel - die Entwicklung einer einseitigen
Bevolkerungsstruktur auch bei einer Pauschalisierung der Anteile an mietpreis- und bele-
gungsgebundenem Wohnraum auf Grundlage der Beschlisse des Senats und der Verein-
barungen mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nicht zu erwarten. Darlber
hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der Entwicklung auf der
westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante Bebauung weist wesentlich hohere
stadtebauliche Qualitaten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Wasserblick ermdéglicht.
Damit kénnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivitat auch Birger mit h6herem Einkom-
men anspricht, so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen eine adaquate soziale
Mischung entstehen kann.

Den Belangen der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevolkerung stehen die geplanten
Festsetzungen prinzipiell nicht entgegen, da der Bebauungsplan keine Festsetzungen treffen
soll, die z. B. lediglich die Zulassigkeit von gefordertem Wohnraum (8 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB)
oder fuir Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf (8§ 9 Abs. 1 Nr. 8) trifft. Allerdings ist
auf Grund der Ubertragung der Grundstiicksflachen an die Gewobag angesichts deren Auf-
gabenstellung als landeseigene Wohnungsbaugesellschaft derzeit nicht davon auszugehen,
dass innerhalb des Geltungsbereichs Eigentumswohnungen entstehen werden. Ungeachtet
dessen ist der Belang sowohl innerhalb der Wasserstadt z. B. tber die bereits entwickelten
Flachen ostlich der DaumstralRe (Einfamilienh&user), als auch Gber andere derzeit im Ver-
fahren befindliche Bebauungsplane des Bezirks an anderer Stelle insgesamt ausreichend
bertcksichtigt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Wertminderung / negative Grundstiickspreisentwicklung

Es wir geltend gemacht, dass die beabsichtigte Errichtung von Geschosswohnungen und die
damit verbundene Verdichtung sowie die Realisierung von geférdertem Wohnungsbau auf
Grund der negativen Erfahrungen in der westlichen Wasserstadt zu einer Wertminderung der
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Grundstiicke der Eigenheimbesitzer im Geltungsbereich und in den benachbarten Siedlun-
gen fuhrt.

Stellungnahme:

Das Vermessungsamt ist zu diesem Sachverhalt um eine Stellungnahme gebeten worden.

Es kommt zu dem Ergebnis, dass bei Gegeniiberstellung des Status Quo und der Umsetzung
der in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 geplanten Bebauung die Bedenken der mittel-
baren und unmittelbaren Grundstiickseigentiimer des Baugebiets, dass ihre Grundstlicke an
Wert verlieren, dem personlichen momentanen subjektiven Empfinden entsprechen.

Stattdessen fiihrt die geplante Bebauung, die dem Gebiet eine homogene Bau- und Wohn-
struktur geben wirde, mit Sicherheit zu_einer Wertstabilitdt, wenn nicht sogar deutlich zu
einer Wertsteigerung des gesamten Wohngebiets inklusive der bestehenden Bebauung 6st-
lich und westlich der Daumstral3e.

Die Bedenken der unmittelbaren und mittelbaren betroffenen Nachbarn, dass durch die Neu-
bebauung die Grundstiicke an Wert verlieren, sind nur bedingt nachvollziehbar, da die Pla-
nung fur die benachbarte mehrgeschossige Wohnbebauung den jetzigen Grundstiickseigen-
timern zum Zeitpunkt des Erwerbs durchaus bekannt war oder hatte sein kénnen (frihzeitige
Birgerbeteiligung zum Bebauungsplan VIII-526 im Jahr 1998) und somit Einfluss auf den
Grundstuickkaufpreis hatte.

Wertbeeinflussend wirken sich derzeit aus:
Insellage der Reihenh&user an der Schwielowseestral3e;

Eindruck eines heterogenen provisorischen Wohngebiets, den jeder potentielle Kaufin-
teressent eines Reihenhausgrundstiicks entlang der Schwielowseestral3e als Makel an-
sehen wurde;

Risiko und die Ungewissheit, inwieweit die festgesetzten oder geplanten Bebauungs-
plane konkret umgesetzt werden, hat negative Auswirkungen auf den Marktwert der
Grundstucke;

freie Lage der bestehenden Reihenhausgrundstiicke entlang der Schwielowseestralie
sowie die ungehinderte Zugangsmaoglichkeit von der Gartenseite mindern das Empfin-
den der Geborgenheit und des Sicherheitsgefiihls;

subjektiver Vorteil eines freien Blickes auf die ungenutzten Baufelder und der nahe flie-
Rende Havel steht nicht im Verhéltnis zu den vorgenannten Nachteilen eines unfertigen
Wohnbaugebiets.

Nach Realisierung der Planung wirken sich wertbeeinflussend aus:

durch die Umsetzung der Bebauungsplane erhalt das Wohngebiet das gewollte ho-
mogene Stadtbild und verliert somit den negativen Gesamteindruck des Provisori-
ums;

H&auserzeile entlang der DaumstralRe hétte den positiven Effekt einer Schall- und
Sichtschutzwand zur Daumstral3e, so dass der bestehende Verkehrslarm von derzeit
65-70 dB(A) fur die in zweiter Reihe liegenden Wohngebaude sich verringern wirde;

eine Wertminderung wegen der geplanten Durchmischung des Wohngebiets mit ei-
ner sozialen Wohnstruktur von max. 50 % ist nachweislich nicht ermittelbar. So sind
im Umfeld grof3er Wohngebiete mit hohem Anteil an Sozialbauwohnungen die umlie-
genden Bodenrichtwerte im individuellen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren
kontinuierlich gestiegen;

Lichtsituation verschlechtert sich durch nordlich verschobenes Stadthaus und zusatz-
liche Staffelgeschosse, die Kriterien der DIN 5034-1 werden jedoch erfullt.

Beispielhaft ist hier ein vergleichbares erschlossenes Wohngebiet stidlich vom Grol3-Berliner
Damm im Entwicklungsgebiet Berlin Adlershof zu nennen, bei dem erst mit dem Verkauf der
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einzelnen Grundstiicke und der einhergehenden Umsetzung der geplanten Bebauung den
Bodenwert erheblich steigerte, von BRW 220,- EUR/m? (01.01.2012) auf BRW 600,- EUR/m?
(01.01.2017) bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,5. In dem gleichen Zeitraum
sind die Bodenrichtwerte ostlich und westlich der DaumstraRe von 200,- EUR/m?2 auf 450,-
EUR/m2 bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,0 gestiegen. Bei der Ermittlung
des Bodenrichtwerts wurden die bestehenden festgesetzten Bebauungsplane bertcksichtigt
in der Annahme, dass diese umgesetzt werden, aber auch die derzeitig vorhandene Bau-
struktur.

Dem Einwand wird nicht gefolgt..

=  Schmutz- und Larmbelastung / Verkehr / Reflexionen an zukinftiger Bebauung

Es wird die Befurchtung geaul3ert, dass durch die hohe Verdichtung die Verkehrs- und damit
die Larm- und Schmutzbelastung im Umfeld des Plangebiets und insbesondere auf der Dau-
mstraf3e zunehmen wird. Fir die Bebauung 6stlich der Daumstral3e wird zudem eine beson-
dere Steigerung der Schallbelastung durch Reflexionen an der geplanten Bebauung westlich
der DaumstralRe befiirchtet. Dartiber hinaus wird geltend gemacht, dass die Aussagen zur
Verkehrsbelastung auf der Grundlage von Zahlen aus 2012 erfolgt, die durch die aktuelle
Entwicklung (z.B. Aufsiedlung der Einfamilienhausflachen, Entwicklung der Pepitahtfe) so-
wie weitere Planungen im Umfeld (Gartenfeld) Gberholt sind.

Stellungnahme:

Die DaumstraRe hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” tber die Havel (Verbin-
dungsstufe Il) die Funktion einer Ubergeordneten Hauptverkehrsstral3e. Gleichzeitig Uber-
nimmt die DaumstralRe eine entsprechende Anbindungs- und ErschlielBungsfunktion fur die
angrenzenden vorhandenen bebauten und die planungsrechtlich bereits gesicherten Sied-
lungsflachen. Der Ausbauzustand der Daumstraf3e entspricht diesen Funktionen.

Die Verkehrsbelastung der DaumstralRe verursacht auf den angrenzenden Flachen Schal-
limmissionen, die zu einer Einstufung der Stral3e in die Dringlichkeitsstufe 1 der Larmminde-
rungsplanung gefihrt haben. Der Umweltatlas gibt fir 2014 eine Verkehrsbelastung von
11.340 KFZ/24h fir die DaumstraRe an (Verkehrsmengen 2014 (Umweltatlas), Geoportal
Berlin, Abruf 10.05.2014).

Eine Erhebung im November 2012 ergab eine Verkehrsbelastung von 14.659 KFZ/24h, die
2014 als Grundlage fur die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 5-73 genutzt
worden ist. Gemal} Verkehrsprognose der Senatsverwaltung fur Verkehr und Umwelt fir das
Jahr 2025, ist auf der DaumstralRe keine hohere Belastung zu erwarten, als im Jahr 2009,
wo die Belastung bei 11.300 KFZ/24h lag. Auf Grund der der Prognose 2025 zugrunde lie-
genden Annahme einer etwa gleichbleibenden Bevélkerung in Berlin wurde dort von einem
kontinuierlichen Rickgang der Verkehrsstarken durch eine Verlagerung auf andere Ver-
kehrstrager ausgegangen. Allerdings haben sich seit der Erstellung der Verkehrsprognose
2025 die Rahmenbedingungen fir die Stadtentwicklung veréndert, so dass wieder von einer
wachsenden Stadt ausgegangen wird. Dies bildet sich in der Verkehrsentwicklung der Dau-
mstralRe ab, in der keine Ruckgange des Verkehrs gegeniiber 2009 zu verzeichnen sind.

Zwischenzeitlich konnten durch die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
die Werte der Verkehrsprognose fur das Jahr 2030 zur Verfigung gestellt werden. Diese
gehen von steigenden Verkehrsbelastungen auf DaumstrafRe und Pohleseestralie aus. Es
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werden 19.800 KFZ / 24 h (DTV34, umgerechnet aus DTVw)35 und 3.600 KFZ / 24 h auf der
Pohleseestralie prognostiziert. Die aktuellen Prognosewerte liegen damit oberhalb der in die
damalige schalltechnische Untersuchung als Ausgangswerte eingestellten Verkehrsmengen
aus dem Jahr 2012 (DTV 14.659 KFZ / 24 h auf der Daumstrafl3e und 2.613 KFZ / 24 h auf
der Pohleseestralle) und sind einer Uberarbeiteten schalltechnischen Untersuchung zu
Grunde zu legen.

Die in der Verkehrsprognose 2030 prognostizierten gesteigerten Verkehrsbelegungen der
DaumstralRe und der PohleseestralRe sind jedoch nicht durch den Bebauungsplan 5-73 ver-
ursacht. Sie sind einerseits eine Folge der mit der Bevolkerungsentwicklung Berlins einher-
gehenden notwendigen stadtebaulichen Gesamtentwicklung in Spandau, den Nachbarbezir-
ken sowie dem Umland. Andererseits sind sie bei fortschreitender Aufsiedlung auch Folge
der durch die bereits rechtskraftigen Bebauungsplane im Bereich der Wasserstadt eingelei-
teten stadtebaulichen Entwicklung, mit deren Umsetzung seit der Rechtskraft der jeweiligen
Bebauungsplane jedoch jederzeit zu rechnen war.

Die Auswirkungen der Verkehrsprognose bzw. einer damit verbundenen Erhdéhung der Ver-
kehrslarmemissionen auf die benachbarten bestehenden Wohngebiete sind somit nicht in
die Auswirkungsanalyse bzw. die Abwagung der geplanten Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-73 einzustellen. Ungeachtet dessen ist aber eine Verkehrs- und Larmzunahme inso-
weit in die Auswirkungsanalyse und die Abwagung einzustellen, als ihre Auswirkungen tber
das bestehende Planungsrecht aus den rechtskraftigen Bebauungsplanen VIII1-526 und VIII-
530 hinausgehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich ein Zuwachs 44 Wohneinheiten (WE) und 88
Einwohnern (EW) aus dem Bebauungsplan 5-73 und von ca. 170 WE und 340 EW aus dem
Bebauungsplan 5-74, insgesamt ca. 214 WE und 428 EW. Bei einem solchen Entwicklung
ist mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass der hierdurch verursachte Verkehrszu-
wachs auf der Daumstral3e unterhalb eines Wertes von 10% (=1.466 Fahrten) liegen wird.
Hiermit ist eine Schallpegelveranderung von weniger als 0,4 dB(A) verbunden, der deutlich
unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle des menschlichen Ohrs von ca. 2 dB(A) liegt. In-
sofern ist die Erhéhung der Verkehrsmenge als nicht wesentlich einzustufen.

Die aus der geplanten Entwicklung des Bereichs Gartenfeld resultierenden potentiellen Ver-
kehrsbelastungen fir das Plangebiet lassen sich derzeit noch nicht ermitteln. Es liegt keine
verfestigte Planung fur einen Verkehrsanschluss der Insel Gartenfeld nach Westen vor, der-
zeit erfolgt eine Untersuchung von Varianten durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwick-
lung und Wohnen. Die Klarung eines zukinftigen Trassenverlaufs soll voraussichtlich bis
Ende des Jahres 2017 erfolgen. Da sich die potentiellen Auswirkungen noch nicht mit hinrei-
chender Genauigkeit ermitteln lassen, bzw. unklar ist, ob Gberhaupt Auswirkungen auf den
Geltungsbereich entstehen werden, ist eine Einstellung der Auswirkungen in die Abwagung
weder mdglich, noch erforderlich. Eventuelle Auswirkungen auf das Plangebiet sind daher
bei den fir einen Stralenausbau erforderlichen Planverfahren in die Abwagung einzustellen.

Hinsichtlich der Schallreflexionen an der geplanten Bebauung in der Daumstral3e ist festzu-
stellen, dass eine viergeschossige Bebauung westlich der Daumstral3e bereits Bestandteil
des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans VIII-526 ist und nur das zuséatzliche Staf-
felgeschoss hinsichtlich der Reflexionen neu zu bewerten ist. Nach einer ersten Einschét-
zung des Schallgutachters wird keine Verscharfung der Situation erwartet. Die Uberarbeitung
der schalltechnischen Untersuchung wird hierzu weiterfiihrende Aussagen enthalten36.

34 DTV = durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke, DTVw = durchschnittliche werktagliche Verkehrsstéarke

35 Umrechnung gemaR Hinweise und Faktoren zur Umrechnung von Verkehrsmengen, SenUVK, Méarz
2017

36 Dies wurde in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 5-73 von September 2017 vom

Gutachter bestatigt (S. 5).

108



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

Darlber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die bislang errichteten Wohngebaude an der
DaumstralRe auf Grund des Fluglarms bereits mit passiven Schalldammmalnahmen ausge-
stattet sein sollten, die auch einen Schutz vor Verkehrslarm gewéhrleisten. Aul3enwohnbe-
reiche sind hierdurch jedoch nicht geschiitzt.

Die Schadstoffbelastung der DaumstralRe und der Pohleseestral3e mit Stickoxiden und Fein-
staub ist gemalR Umweltatlas (Verkehrsbedingte Luftbelastung im StralBenraum 2015 und
2020, Geoportal Berlin, Abruf 05.04.2017) derzeit als gering einzustufen und in der Prognose
sogar leicht riicklaufig, so dass auch hier aus o0.g. Griinden planbedingt keine wesentliche
Verdnderung zu erwarten ist.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
* Unzureichende OPNV-Anbindung

Es wird vorgetragen, dass die Anbindung des Geltungsbereichs mit offentlichen Verkehrs-
mitteln unzureichend ist, da es insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten zu tberfillten Bus-
sen kommt. Daher sei eine verdichtete Bebauung nicht vertraglich.

Stellungnahme:

Das Plangebiet ist durch insgesamt 3 Buslinien mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlos-
sen. Eventuelle Defizite, die sich aus einer zu geringen Taktdichte zu bestimmten Tageszei-
ten ergeben, kbnnen mangels Rechtsgrundlage nicht durch Festsetzungen im Bebauungs-
plan verringert werden.

Die Gewobag fuhrt dartiber hinaus Gespréache mit der BVG. Die aktuelle Planung sieht eine
neue X-Buslinie ab Ende 2017 im Gebiet vor37. Dartiber hinaus signalisiert die BVG grund-
satzliche Bereitschaft zur generellen Verkirzung der Taktzeiten bestehender Linien entspre-
chend den steigenden Bedarfen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Fehlende Stellplatze / keine Stellplatze festgesetzt

Es wird Parkplatzmangel in den angrenzenden StraRen befiirchtet, da der Bebauungsplan
keine Regelungen zur Errichtung von privaten Stellplatzen auf den Grundstiicken des allge-
meinen Wohngebiets enthalt.

Stellungnahme:

Fur eine Errichtung von privaten Stellplatzen im Rahmen von Neubauvorhaben besteht seit
der Aufhebung der Stellplatzverordnung und der Einfihrung der Ausfiihrungsvorschriften zu
§ 50 der Bauordnung fur Berlin (AV Stellplatze) durch Beschluss des Abgeordnetenhauses
von Berlin bzw. die zustandige Senatsverwaltung keine Rechtsgrundlage mehr. Daher kén-
nen Bauherrn nicht zur Errichtung von Stellplatzen oder Tiefgaragen verpflichtet werden. Die
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans stehen der Realisierung privater Stellplatze
durch den Bau von Tiefgaragen nicht entgegen, bzw. lassen diese ausdricklich zu. Durch
die Gewobag wird eine Tiefgarage mit mindestens 90 Platzen geplant.

37 Anmerkung: Die Linie X36 ist seit Ende 2017 in Betrieb.
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Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Fehlende Griunflachen / Spielplatze

Die bestehenden 6ffentlichen Grinflachen und Spielplatze im Umfeld des Plangebiets sind
bereits ausgelastet / Uberlastet. Im Plangebiet miissen weitere Flachen geschaffen werden.
Die laut Umweltatlas erforderlichen zusatzlichen Grunflachen werden nicht vorgesehen und
auch nicht geschaffen.

(Hinweis: Zusatzbedarf aus geplanten Festsetzungen gegeniiber dem geltenden Planungsrecht aus
5-73 fiir wohnungsnahe Griinflachen 756 m2, fir siedlungsnahe Grunflachen 872 m2 und fur 6ffentliche
Spielplatze 131 m2 (brutto)).

Stellungnahme:

Im Rahmen des Konzepts fiur die Gesamtentwicklung des Bereichs Haveleck wurden Berei-
che fur offentliche Grun-, Spiel- und Freiflachen fur die Gesamtmal3nahme geplant und im
Wesentlichen auch bereits umgesetzt. Diese Entwicklung bertcksichtigt bereits die Neube-
darfe aus der geplanten Bebauung der Flachen im Geltungsbereich auf der Grundlage des
Bebauungsplans VIII-526. Es handelt sich dabei um die schon realisierte Uferpromenade
entlang der Havel, sowie die Grunflache 6stlich der Daumstral3e. Eine Unterversorgung mit
wohnungsnahen Griinflachen bestand ausweislich der Daten des Umweltatlas 2013 (Daten-
stand 2011, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017) nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Einfamilienh&user an der SchwielowseestralRe und 6stlich der Ruppiner-See-Stral3e ebenso
bereits errichtet, wie die Parkanlage 6stlich der Daumstral3e, allerdings nicht die Siedlung
zwischen DaumstralB3e und Ruppiner-See-StralRe. Fir die vorhandenen Wohngebiete im Be-
reich ,Haveleck” wird zum damaligen Zeitpunkt ein Versorgungsgrad von mehr als 6,0 mz? je
Einwohner ausgewiesen, zudem weisen die Gebiete einen hohen Anteil an privaten bzw.
halboéffentlichen Freirdumen auf. Das Gebiet verfligte zu diesem Zeitpunkt folglich tiber einen
Versorgungsgrad oberhalb des angestrebten Werts. Neuere Zahlen liegen nicht vor. Gem.
Umweltatlas Berlin (Karte 6.05 Versorgung mit 6ffentlichen, wohnungsnahen Griinanlagen;
Ausgabe 2013) ist der Bezirk Spandau der bestausgestattete Bezirk Berlins mit 659 ha. Im
Bezirk Spandau sind lediglich 11 % der Einwohner nicht ausreichend mit Grinflachen in
Wohnnahe versorgt.

Der geringe zusatzliche Bedarf an wohnungsnahen Griinflachen, der sich aus dem Zuwachs
an moglichen Wohneinheiten gegeniiber dem bestehenden Planungsrecht ergibt und der
durch die genannten Flachen ggf. nicht abgedeckt wird, wird als vertretbar eingeschéatzt. Dies
gilt insbesondere vor dem Hintergrund, zusatzlich zu der realisierten Uferpromenade entlang
der Havel und den Grunflachen 6stlich der DaumstraZe im Umfeld des Plangebiets um den
Rohrbruchteich sowie am Hohenzollernkanal weitere offentlich nutzbare Grinflachen zur
Verfigung stehen, die noch zusatzliches Nutzungspotential aufweisen.

Hinsichtlich der 6ffentlichen Spielplatzversorgung liegt der Versorgungsgrad im zu betrach-
tenden Planungsraum Zitadellenweg bei derzeit 135 % (Umweltatlas, Datenstand Einwohner
2015, Spielplatzflachenbestand 2016, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017), so dass
noch Versorgungspotential flir weitere Wohnungen besteht.

Die Gewobag hat sich zudem gegeniiber dem Bezirksamt Spandau zur Kostenibernahme
fur die Errichtung eines Spielplatzes mit einer Grof3e von ca. 650 m? verpflichtet, der dem
ausgelosten Mehrbedarf gegeniiber dem bisherigen Planungsrecht aus den Bebauungspla-
nen VI111-526 und VI11-530 entspricht. Eine gemeinschaftliche Losung fir die Bebauungsplan-
verfahren 5-73 und 5-74 ist sinnvoll, da fur einen funktionalen Spielplatz eine Mindestgroiie
von 600 m? bengtigt wird. Darliber hinaus liel3e sich die Versorgung bei einer Realisierung
der bereits planungsrechtlich als offentliche Spielplatze gesicherten Flachen an der Rhena-
niastralRe (B-Plan VIII-516) und 6stlich der Stral3e Havelgarten (B-Plan VIII-523) weiter stei-
gern.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
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= Koalitionsvertrag

Es wird auf die Inhalte des Koalitionsvertrags verwiesen. ,Die stadtischen Wohnungsbauge-
sellschaften praktizieren in Vorbildfunktion eine umfassende Beteiligung von Anwohner*in-
nen bei Bauprojekten. Besonders umstrittenen Bauvorhaben sollen stadtebauliche und ar-
chitektonische Qualifizierungen mit Bebauungsvarianten erfolgen, um breit getragene Losun-
gen zu ermoglichen.”

Stellungnahme:

Die Beteiligung der Offentlichkeit an der Bauleitplanung ist schon seit langem im Baugesetzbuch
(8 3) geregelt und nicht erst durch die Koalitionsvereinbarung eingefihrt worden. Das Bebau-
ungsplanverfahren 5-73 befand sich zum Zeitpunkt des Beschlusses Uber die Koalitionsverein-
barung bereits in einem fortgeschrittenen Verfahrensstand, der als nachsten Schritt die Beteili-
gung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs - also die Information der Offent-
lichkeit Uber die geplante Entwicklung, verbunden mit der Mdglichkeit Stellungnahmen hierzu
abzugeben - vorsah. Ungeachtet dessen hat die Gewobag die Anwohner tber die von ihr beab-
sichtigte Gesamtentwicklung im Bereich ,Haveleck® informiert, die Uber die Flachen des Bebau-
ungsplans 5-73 hinausgehen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Fehlende Infrastruktur (Versorgungseinrichtungen, Kita, Grundschule)

Es wird darauf hingewiesen, dass im Umfeld des Plangebiets ein Defizit an Versorgungs- sowie
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur besteht, so dass der Bedarf aus den neuen Wohngebie-
ten nicht gedeckt ist.

Stellungnahme:

Versorgungseinrichtungen:

Die Ansiedlung von der Versorgung des Gebiets dienende Laden ist gemald § 4 Abs. 2 Nr. 2
Baunutzungsverordnung in allgemeinen Wohngebieten regelméRig zulassig und wird durch
die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 auch nicht beschrankt. Die geplan-
ten Festsetzungen des Bebauungsplans stehen also einer Ansiedlung von kleineren Nahver-
sorgungseinrichtungen nicht entgegen.
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Kita:

Fur die kommenden Jahre geht die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie und
die bezirkliche Kita-Entwicklungsplanung von einem deutlichen Anstieg des Betreuungsbe-
darfs im Bezirk Spandau aus. Trotz des kontinuierlichen Ausbaus ergeben die Berechnun-
gen, dass bis zum Ende des Kita-Jahres 2020/2021 ca. 3.600 Betreuungsplatze in Spandau
fehlen werden. Die meisten Platze werden bereits mit Beginn des Kita-Jahres 2017/2018
bendtigt. Um den Rechtsanspruch auf einen Kita-Betreuungsplatz erfullen zu kénnen, muss
ein kontinuierlicher Ausbau der Platze in der Kindertagesbetreuung deutlich verstarkt wer-
den.

Fur die Region Haselhorst wird bis Juni 2021 ein Platzbedarf in Hohe von rund 881 Betreu-
ungsplatzen prognostiziert. Das sind ca. 183 Platze mehr als zum Stichtag 31.12.2015. Am
30.06.2016 standen 692 Betreuungsplatze (Kita und Kindertagespflege) zur Verfugung. Auf-
grund von kurz- und mittelfristigen Bauvorhaben wird mit einem zuséatzlichen Bedarf von ca.
195 Betreuungsplatzen gerechnet.

Die bezirkliche Kita-Entwicklungsplanung (KEP) wird seit 2012 jahrlich fortgeschrieben. Ziel
der KEP ist die Ermittlung des Kita-Platzbedarfs auf der Ebene der Bezirksregionen und der
daraus resultierende Platzausbau. Die Berechnung erfolgt nach einem zwischen der Senats-
verwaltung fur Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) und den Bezirken abgestimmten Ver-
fahren. Bei den kleinrdumigen Planungen werden zusétzliche bezirkliche Annahmen und
Kenntnisse zum regionalen Wohnungsbau insbesondere bei Bedarfsprognosen auf Ebene
der Bezirksregionen bericksichtigt. Die Planungsaussagen werden sowohl auf der Landes-
ebene als auch auf der bezirklichen Ebene fir die fachliche Steuerung einer bedarfsgerech-
ten und wohnortnahen Versorgung mit Betreuungsplatzen genutzt.

Gegenwartig wird durch das Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanungsamt, in Ko-
operation mit den verantwortlichen Dienststellen des Bezirks das Soziale Infrastrukturkon-
zept (SIKo) fur den Bezirk Spandau von Berlin erarbeitet (Stand: 11.05.2017). Eine neue
Kindertagesstatte (Ruppiner See Str./Plauer See Str.) mit 70 Betreuungsplatzen ist geplant
und wird voraussichtlich im Sommer 2018 ertffnet werden. Aul3erdem plant der Trager
Yargan gGmbH, Gorgasring eine Kapazitatserweiterung, voraussichtlich 79 Betreuungs-
platze.

Nach dem aktuellen Bedarfsatlas 2017 (Stand: Januar 2017) der Senatsverwaltung fur Bil-
dung, Jugend und Familie wurde die Region Haselhorst der Kategorie 3+, d.h. geringe Platz-
reserven, prognostisch steigender Bedarf, zugeordnet. Dies bedeutet, dass ein besonderer
Bedarf besteht und Projekte forderfahig sind.

Die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie plant zur Beschleunigung von Pla-
nungs- und Bauprozessen nun auch im Kita-Bau standardisierte modulare Bauformen (so-
genannte Systembau-Kitas). Der Bezirk hat mogliche bebaubare Grundstiicke tUberprift und
der Senatsverwaltung gemeldet. In diesem Zusammenhang werden mdgliche Ausbaukapa-
zitaten bei bestehenden Einrichtungen gepriift.

Damit wird deutlich, dass flr einen mittelfristigen Zeitraum voraussichtlich mit einer ange-
spannten Situation hinsichtlich der Versorgung mit Kindertagesstatten zu rechnen. Planungs-
rechtlich relevant ist jedoch nur die Differenz aus dem bestehenden Planungsrecht (Bebau-
ungsplan VIII-526) und geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73. Aus der geplan-
ten Aufstockung mit Staffelgeschossen resultiert lediglich ein Mehrbedarf von 4 Kinderta-
gesstattenplatzen.38

38 Anmerkung: Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat sich der Grundstiickseigentimer in einem stadte-
baulichen Vertrag mit dem Land Berlin verpflichtet, fir einen Zeitraum von 20 Jahren eine Wohnung im
Plangebiet zur Einrichtung einer Kinderpflegeeinrichtung mit mindestens 4 Platzen zur Verfigung zu
stellen.

112



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

Schule:

Bei der Erarbeitung der Bebauungsplane im Entwicklungsbereich Wasserstadt-Oberhavel
wurde zum damaligen Zeitpunkt die Bedarfssituation aus dem gesamten Entwicklungsgebiet
heraus betrachtet und nicht nur allein die aus dem damaligen Bebauungsplanentwurf VIII-
526. Zudem wurden auch noch andere Richtwerte zur Berechnung der Bedarfe fir die sozi-
ale Infrastruktur angesetzt. Zur Versorgung des Grundschulplatzbedarfs auf der 6stlichen
Seite des ehemaligen Entwicklungsgebiets (Ortsteil Haselhorst) reichten aufgrund des
schleppenden Wohnungsneubaus - auch bezogen auf den Geltungsbereich des bisherigen
Bebauungsplans VIII-526 bzw. des neuen Bebauungsplans 5-73 - und des Bezugs der neu
entstandenen Wohnungen deshalb auch bisher die Kapazitaten der damals neu gebauten
Grundschule an der Pulvermiihle und der vorhandenen Bernd-Ryke-Grundschule aus.

Mit dem erneuten Anwachsen der Berliner Bevélkerung hat sich der bisherige Kapazitats-
Uberhang der letzten Jahre ortsteilbezogen in ein Defizit gewandelt. Mit Beginn des Schul-
jahres 2015/16 wiesen die beiden Grundschulen in der Gesamtbilanz zwischen der Raum-
kapazitat (in Zugen) und der Schilerzahl (in Zigen) bereits ein Defizit von 0,4 Ziigen aus.
(pro Zug werden 144 Schiiler gerechnet, somit besteht ein Grundschul-Defizit fir ca. 58
Schuiler).

Planungsrechtlich ist nur die o.g. Differenz zwischen dem bestehenden Planungsrecht und
den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 zu ermitteln und in der Abwagung
zu betrachten.

Die gednderten Planungsziele im Bebauungsplan 5-73 flihren lediglich zu einem Mehrbedarf
von 5 Platzen.

Im Prozess der Erarbeitung des Sozialen Infrastrukturkonzepts fir den Bezirk Spandau
(SIKO), wird in Haselhorst fir die Jahre 2021/2022 ein Fehlbedarf von insgesamt 638 Platzen
- -4,0 bis -4,4 Zuge) ermittelt, auch unter der geplanten Erweiterung der Bernd-Ryke-Grund-
schule auf 3,5 Zuge und der Grundschule am Pulverturm auf 3 Zuge.

Unter dem Aspekt wohnortnaher Grundschulversorgung wird gem. SIKO empfohlen, in der
Region einen Grundschulstandort zu sichern und parallel zum Wohnungsbau Gartenfelder
StralBe zu realisieren3®.

= Parallele Durchfuhrung der Bebauungsplanverfahren

Es wird wegen der gemeinsam geplanten Entwicklung der Flachen der beiden Bebauungsplan-
gebiete und der mit Innen verbundenen Auswirkungen gefordert, die beiden Bebauungsplanver-
fahren 5-73 und 5-74 parallel durchzufiihren.

Stellungnahme:
Die beiden Bebauungsplane stehen zwar in einem inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang,

jedoch ergibt sich daraus keine Erforderlichkeit, die Planverfahren auch zeitgleich durchzufiihren,
da die Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuchs dies nicht verbindlich vorschreiben.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Larmbelastung Flughafen Tegel

39 Anmerkung: Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat sich der Grundstiickseigentiimer in einem stédte-
baulichen Vertrag gegenuber dem Land Berlin verpflichtet einen Kostenbeitrag fiir die Schaffung von 5
Grundschulplatzen zu leisten. Die Platze sollen im Rahmen der geplanten Erweiterung des Grundschul-
standorts Pulvermihle geschaffen werden.
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Die seit langer Zeit anstehende Schlie3ung des Flughafen Tegel ist bis heute nicht erfolgt und
ist immer noch nicht sicher terminiert. Der massive Fluglarm macht einen entspannenden Auf-
enthalt aul3erhalb der Wohnraume, ferner eine ausreichende BelUftung zur Absenkung der
Raumtemperatur im Sommer unmoglich. Vor dem Hintergrund bestehender Initiativen ist ferner
nicht garantiert, dass eine SchlieBung in Tegel wirklich erfolgt.

Stellungnahme:

Die bislang nicht erfolgte SchlielBung des Flughafens Tegel ist nicht Gegenstand oder Folge des
Bebauungsplanverfahrens 5-73. Die Auswirkungen des Fluglarms auf den Geltungsbereich des
Bebauungsplans bis zur SchlieBung sind in die Abwagung eingestellt, bis zur SchlieBung des
Flughafens gelten die vorhandenen Immissionsschutzbestimmungen fort (Larmschutzzone 2).40
Bei einer - nicht anzunehmenden - Fortfihrung des Flugbetriebs tber die Eroffnung des BER
hinaus, sind durch den Betreiber ImmissionsschutzmalRnahmen auf Grundlage des heutigen
Rechts durchzufiihren bzw. zu finanzieren.

Kenntnisnahme.
= Abweichung von den Zielen des LaPro

Die zu bebauende Flache ist im LaPro Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz mit dem Ent-
wicklungsziel Grin- und Freiflache aufgefihrt. Daher entfernt sich die Planung grundsatzlich von
den Zielen des LaPro.

Stellungnahme:

Zwar ist der Geltungsbereich im Programmplan Naturhaushalt / Umweltschutz als Griin- und
Freiflache dargestellt, allerdings sind die Flachen im Flachennutzungsplan als Wohnbauflache
W1 und einem Griinzug entlang der Havel in symbolhafter Breite dargestellt. Damit gilt gemaf
Programmplan des LaPro die mit * gekennzeichnete Fulinote ,bei Nutzungsanderung gemaf
Flachennutzungsplan gelten die MaRnahmen flr die neue Nutzung®. Eine grundsatzliche Abwei-
chung von den Zielen des Landschaftsprogramms liegt somit nicht vor.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Regenwasserversickerung

In der Begriindung werden die erlaubnisfahigen Versickerungsmethoden, wie die Mulden, Mul-
den-Rigolen-Versickerung und Versickerungsbecken mit Mutterbodenpassagen von >= 30 cm
und breitflachige Versickerung mit Oberbodenpassagen von Niederschlagswasser, das auf
Wohnbauflachen anféllt, wegen der Altlastensituation ausgeschlossen. Der Bereich stdlich der
Templiner-See-Strafe gilt aber als vom Verdacht befreit, daher sollte auf der Flache WAS die
Moglichkeiten einer Niederschlagsversickerung Uberprift werden.

Stellungnahme:

In der Begrindung zum Bebauungsplan 5-73 wird darauf verwiesen, dass wegen der Lage des
Plangebiets innerhalb der Wasserschutzzone 1l B des Wasserwerks Tegel die Niederschlags-
entwasserung allgemein nicht zuldssig ist und dass die Versickerung von Niederschlagswasser

40 Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Abwagung der im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stel-
lungnahmen und Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses lag das Plangebiet in der Fluglarmschutzzone 2.
Seit dem 01.01.2020 gelten neue Fluglarmschutzbereiche fir den Flughafen Berlin-Tegel, welche in Kap. 3.9.1
dargelegt werden (vgl. Karte und Ausfiihrungen auf Seite 53 ff).
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wegen der Altlastensituation mit Grundwassergefahrdung im Erlaubnis- bzw. Genehmigungsver-
fahren versagt werden kann. Ein genereller Ausschluss von Versickerung erfolgt nicht. Es gelten
im Ubrigen die Bestimmungen des Berliner Wassergesetzes.

Ist bereits berticksichtigt.

= Verwendung gebietsheimischer Pflanzen

Fur die Bepflanzung der Strafen und der Freirdume sollen gebietsheimische Pflanzen verwen-
det werden. Gesetzliche Grundlage ist der Senatsbeschluss ,Berliner Strategie zur Biologischen
Vielfalt”.

Stellungnahme:

Fur die Festsetzung besteht hinsichtlich der 6ffentlichen Stralen und der 6ffentlichen Grinfla-
chen kein Erfordernis bzw. Rechtsermachtigung; es greift die Selbstbindung der Gemeinde. Hier
kann die 6ffentliche Hand in Abstimmung der Fachverwaltung selbsttéatig entscheiden, inwieweit
sie die Liste auf Grundlage des Senatsbeschlusses berlicksichtigt.

Es liegt kein Eingriffstatbestand durch die geplanten Festsetzungen vor. Festsetzungen zu Aus-
gleichsmalinahmen in Form von Pflanzbindungen etc. werden aus diesem Grund im Bebau-
ungsplan fiir zukUnftig private Grundstiicksfreiflachen nicht getroffen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Artenschutz

Durch den Bebau der Brachflache geht das Habitat des Diinen-Sandlaufkafers verloren und so-
mit wird auch die Population auf dieser Flache verschwinden. Die Griin- und Erholungsflachen
in der Umgebung bieten diese seltene Flora und Fauna der offenen, trockenen Standorte keinen
Ruckzugsort und kénnen somit diesen Verlust auch nicht ausgleichen.

Stellungnahme:

Der Dunen-Sandlaufkéafer ist in Berlin und Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und gilt nicht
als gefahrdet. Er unterliegt dem nationalen Artenschutzrecht, insofern ist die mit den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans verbundene Vorbereitung der Zerstérung seines Lebensraums im Gel-
tungsbereich im Rahmen der Abwéagung aller beriihrten Belange gegeneinander und unterei-
nander zu beriicksichtigen.

Da der Dunen-Sandlaufkéfer flugfahig ist und bereits bei geringen Stérungen die Flucht ergreift,
steht nicht zu befiirchten, dass die im Plangebiet vorhandenen Tiere im Rahmen der Umsetzung
des Bebauungsplans zu Schaden kommen. Da Sandlaufkéfer eine hohe Flugfahigkeit haben, ist
es sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen annehmen. So gibt es in einer Entfer-
nung von weniger als 300 m nordlich der Daumstraf3e unbeplante, unbebaute Brachflachen rund
um ein Hafenbecken. Im Umkreis von 600 m befindet sich im Osten ein Trimmerberg mit Auf-
schittungen, auf den sich neben Kleingartenanlagen und Wochenendsiedlungen auch trockene
Grunflachen befinden, und im Norden entlang des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals (Hohen-
zollernkanal) liegen insbesondere am Uferbereich der Halbinsel “Auf der Hallig” sandige Brach-
flachen innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets.

Angesichts dieser Tatsachen ist die Zerstdrung eines Lebensraums als eine der geringeren Aus-
wirkungen der Planung zu betrachten. Demgegeniber stehen erhebliche offentliche Belange,
wie insbesondere die dringend erforderliche Schaffung von Wohnraum sowie die Wiedernutz-
barmachung von ehemals bereits besiedelten Flachen vor der Inanspruchnahme von Auf3enbe-
reichsflache, denen hier Vorrang eingeraumt wird. Ein Verzicht auf Ausgleichsflachen fur den
Dunen-Sandlaufkafer innerhalb des Geltungsbereichs begriindet sich einerseits in der hohen
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Eignung der Flachen fur die Schaffung von attraktivem Wohnraum und andererseits darin, dass
diese fur den Fortbestand des Sandlaufkafers nicht ausreichend ware, denn laut Gutachten rea-
gieren die Larven empfindlich auf Erschitterungen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Zudem sollten auch 6kologische Gesichtspunkte wie Biberbau in lhren Planen beriicksichtigt
werden.

Stellungnahme:

Im Bereich des Havelufers ist die Gestaltung abgeschlossen. Die Spandauer Havelpromenade
wurde bereits im Vorgriff auf die Bebauungsplanung auf Grundlage von § 125 Abs. 2 BauGB im
Jahr 2002 im Plangebiet bis auf den Abschnitt zwischen der Langer-See-Straf3e und Was-
serstadtbricke hergestellt und danach im Rahmen der folgenden Bebauungsplanverfahren VIiI-
526 und VIII-530 planungsrechtlich gesichert. Die landseitigen Brachflachen stellen keinen Le-
bensraum flr den Biber dar. Die Lebensbedingungen fir den Biber bleiben somit unverandert.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

=  Klimaschutz

Es werden Dach- und Fassadenbegriinung gefordert (lokaler Kihleffekt). Ebenso sollen fiir den
Bau gering warmeleitende Materialien und helle Farben verwendet werden, da diese sich weni-
ger aufheizen und somit auch weniger Warme abstrahlen.

Stellungnahme:

In den Bebauungsplan werden Festsetzungen zur Dachbegriinung und zur Erdtiberdeckung und
Begrunung von Tiefgaragen aufgenommen, die dem Ausgleich der geplanten Uberschreitung
des Nutzungsmalies aus 8 17 Abs. 2 BauNVO dienen, da sie unmittelbar zur Minderung der mit
der erhdhten Versiegelung verbundenen Auswirkungen auf die Bodenfunktion dienen. Es soll
festgesetzt werden, dass 50 % der Dachflachen extensiv zu begriinen sind. Die Begrenzung auf
50 % der Dachflachen gewahrleistet, dass gentigend Flachen fir notwendige technische
Dachaufbauten zur Verfligung steht. Dartiber hinaus soll festgesetzt werden, dass Tiefgara-
gen auf 20 % der nicht Uberbauten Flache mit einer 50 cm und auf den restlichen nicht tber-
bauten Flachen mit einer 30 cm starken Erdschicht zu bedecken und géartnerisch anzulegen
sind. Beide Festsetzungen sind geeignet, zu einer Rickhaltung und Verdunstung von Nie-
derschlagswasser beizutragen und minimieren somit zusatzlich auch die Auswirkungen der
geplanten Versiegelung aus kleinklimatischer Sicht.

Eine Fassadenbegriinung soll nicht Bestandteil der Festsetzungen sein. Dies begriindet sich
einerseits in der fehlenden Minderung der Versiegelungswirkung und andererseits in der Tat-
sache, dass durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich kein
auszugleichender naturschutzrechtlicher Eingriff erfolgt, da das Bebauungsplanverfahren
nach § 13a BauGB durchgefuhrt wird.

Eine Festsetzung gering warmeleitender Materialien und heller Fassadenfarben zum Klima-
schutz kann mangels entsprechender Rechtsgrundlage nicht erfolgen.

Dem Einwand wird teilweise gefolgt.
= Anderung der StraRenplanung

Es wird vorgetragen, dass die Errichtung der Wendehammer von Zernseestrall3e und Templiner-
See-Stral3e Uber die im Bebauungsplan VIII-526 geplante Baugrenze hinaus rechtswidrig sei.
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Daher sei diese im Bebauungsplanverfahren 5-73 auch nicht zu berticksichtigen bzw. zuriickzu-
nehmen und eine damit begriindete Verschiebung der Stadth&user an der Promenade nach Nor-
den nicht notwendig.

Stellungnahme:

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans werden die bestehenden bzw. genehmigten
StralBenflachen in die geplanten Festsetzungen tbernommen.

Durch die Ubernahme der bestehenden Flache von Land Berlin (Eintragung im StraRenblatt Nr.
913 des Bezirks Spandau) ist auch eine Anpassung der Baugrenzen im nérdlichen Bereich der
Wendehammer erforderlich.

Entsprechend dem Bebauungsplan VI11-526 sollen die entsprechenden Baugrenzen der Stadt-
hauser direkt auf die Stralenbegrenzungslinie gelegt werden. Damit ergibt sich eine Verschie-
bung um 3,0 m. Die Auswirkungen dieser Verschiebung sind nicht wesentlich (vgl. Abwagung zu
Punkt ,Freihaltung von Sichtachsen®).

Gemal § 125 Abs. 3 BauGB ist die Rechtmafigkeit der Herstellung durch Abweichungen nicht
beriihrt, da die Grundziige der Planung nicht betroffen sind und die Nutzung des belasteten
Grundstlicks nicht wesentlich eingeschrankt ist; das betroffenen Grundstlick ist zudem landesei-
gen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Gestaltung / Nutzung der Promenade

Die heutige Gestaltung der Havelpromenade wird kritisiert. Diese Promenade kdnnte als Flache
fir Cafés, Backer oder Aul3en- und Bootsrestaurants genutzt werden. Dann wiirde die breite
Promenade einen Sinn ergeben und kdnnte attraktiver Anziehungspunkt werden.

Stellungnahme:

Die AuRerungen zur Qualitat der geplanten und der vorhandenen Promenade werden zur Kennt-
nis genommen. Sie geben den subjektiven Eindruck bzw. Geschmack des hierzu stellungneh-
menden Burgers wider.

Der Einrichtung eines Cafés (oder einer anderen gastronomischen Einrichtung) oder eines klei-
nen Ladens in der Bebauung an der Promenade stehen die Festsetzungen des Bebauungsplans
nicht entgegen. Der Versorgung des Gebiets dienende Laden sowie Schank- und Speisewirt-
schaften sind gemalid 8 4 Abs. 2 Nr. 2 in einem allgemeinen Wohngebiet regelmaiig zulassig.

Kenntnisnahme.

= Kein innerstadtisches Quartier

Die Annahme, dass es sich hier um ein innerstadtisches Quartier handelt und Stadtrandflachen
zu schonen sind, trifft nicht zu. Das Quartier Haveleck ist nur 4 km von der Stadtgrenze entfernt.
Damit wird begrundet, dass hier &hnlich dicht wie in Innenstddten gebaut werden kann. Das
Quartier kann daher nicht als innerstadtisch betrachtet und somit auch nicht in diesem Sinne
bebaut werden.

Stellungnahme:
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Die Planung ist aus dem Flachennutzungsplan entwickelt. Bei der beplanten Flache handelt es
sich um eine vormals industriell als Ollager genutzten Flache, die erneut fiir eine bauliche Nut-
zung in Anspruch genommen werden soll. Die Wiedernutzbarmachung von Flachen ist geman
§ la Abs. 2 BauGB hat VVorrang vor der Inanspruchnahme bisher unbebauter Flachen. Auf Grund
der Vornutzung und der Siedlungsentwicklung im Umfeld handelt es sich bei den Flachen - auch
wenn sie nur 4 km von der Stadtgrenze entfernt sind - nicht um Stadtrandflachen, die typischer-
weise bisher un- oder nur gering besiedelt sind oder waren. Zur Rechtfertigung der geplanten
Bebauungsdichte vgl. Abwagung zum Thema ,Erhéhung der baulichen Dichte®.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Altlasten

Es werden Befiirchtungen geau3ert, dass auf Grund der Altlasten (Arsen, Mineralélkohlenwas-
serstoffe) eine Wohnbebauung keine geeignete Nutzung fur die Grundstlicke ist.

Stellungnahme:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt kein Arsenschaden vor. Dieser befand sich
nordlich des Plangebiets (Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-74) und wurde saniert.

Im Rahmen der Sanierungsplanung und -durchfihrung fur die Wasserstadt konnten im Plan-
gebiet 5-73 Bodenverunreinigungen durch Mineral6lkohlenwasserstoffe (sog. Tanklager-
schaden innerhalb des WA 1) schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 durch
Abtrag bis 0,5 m Uber dem Grundwasseranschnitt Uberwiegend saniert werden.

Hinsichtlich der ehemaligen Bodenkontaminationen war festgestellt, dass die festgesetzten
Nutzungen grundsatzlich realisiert werden konnen, da die Verunreinigungen im Rahmen der
Entwicklungsmal3nahme Uberwiegend beseitigt werden konnten. Die ehemalige Senatsver-
waltung fir Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz hat bestétigt, dass aus diesem
Grund die Durchfuihrung weiterer aktiver Sanierungsmafinahmen nicht mehr erforderlich ist.

Es ist auch mdoglich, unterhalb der Gberbaubaren Grundstticksflachen der Wohngebiete un-
terirdische bauliche Anlagen zu verwirklichen. Fir die Errichtung von baulichen Anlagen un-
terhalb der Geldndeoberflache ist ein Bodenaushub erforderlich. Dadurch kénnte die restli-
che Mineral6lkohlenwasserstoffbelastung im Grundwasser-Schwankungsbereich entfernt
werden.

Nach einer langjahrigen Uberwachung des Grundwassers (Grundwassermonitoring) zur ab-
schlieRenden Beurteilung der aus dem Tanklagerschaden resultierenden Grundwasserver-
unreinigungen konnte nachgewiesen werden, dass Restbelastungen soweit reduziert wur-
den, dass daraus unter bestimmten Einschrankungen (z. B. keine Nutzung des Grundwas-
sers als Brauchwasser; die Durchlassigkeit von Auffullungsmaterial unterhalb von Gebauden
darf nicht gro3er sein als diejenige des gewachsenen Bodens) keine Gesundheitsgefahren
fur kiinftige Bewohner zu besorgen sind. Untersuchungen haben ergeben, dass der verblie-
bene Grundwasserschaden grol3tenteils ortsfest ist; es ist zu erwarten, dass die restlichen
noch vorhandenen mobilen Bestandteile im Lauf der Zeit biologisch abgebaut werden.

Der Bodenaushub kann dazu fuhren, dass restliche Mineraldlkohlenwasserstoffbelastung im
Grundwasser-Schwankungsbereich, die selbst durch eine langere Grundwassersanierung
nicht vollstéandig entfernt werden konnte, beseitigt wirde. Je mehr Aushub getatigt wird, desto
besser fur das Schutzgut Grundwasser.

Die Bauplanungsunterlagen sind mit der zustandigen Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
und Umwelt (obere Wasserbehorde) abzustimmen (Wasserschutzgebiet).

Eine Stellungnahme der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat Boden-
und Grundwassersanierung, Bodenschutz (Referat VIII) vom 10. Dezember 2015 stellt klar,
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dass das Plangebiet 5-73 nicht von dem Altlastenschaden des nérdlich angrenzenden Plan-
gebiets 5-74 (sanierter Arsenschaden) betroffen ist.

Daher kann die Festsetzung zur Unzuléssigkeit von Grabungs- und Erdarbeiten im Vergleich
zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 entfallen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Baularm

Es werden zuséatzlich zum Flug- und StraRenverkehrslarm negative Auswirkungen durch Bau-
larm beflrchtet.

Stellungnahme:

Im Rahmen von bauausfihrenden MalRhahmen sind die einschlagigen Larmschutzregelungen
zu beachten (Bundes-Immissionsschutzgesetz, AVV Baularm). Eine Steuerungsmaglichkeit im
Rahmen des Bebauungsplans besteht mangels Rechtsgrundlage nicht.

Kenntnisnahme

= Abriegelung der Wasserfladchen als Naherholungsgebiet
Stellungnahme:

Durch die hohe Bebauung wird die Nutzbarkeit der Wasserflache als Naherholungsgebiet einge-
schrankt.

Stellungnahme:

Die Behauptung wird durch den Einwendenden nicht naher erlautert und ist nicht nachvollzieh-
bar. Die Wasserflache der Havel weist im Bereich des Bebauungsplans eine Breite von mindes-
tens 200 m auf und wird von einer 6ffentlichen Promenade begleitet, die die Erlebbarkeit der
Wasserflache fiir die Allgemeinheit sicherstellt. Uber dem Bebauungsplan VIII-526 besteht be-
reits Baurecht mit ahnlicher Dichte. Angesichts der Breite der Wasserflache ist nicht erkennbar,
inwieweit sich aus dem Unterschied zwischen der planungsrechtlich zulassigen Bebauung und
einer Bebauung mit bis zu vier Vollgeschossen zzgl. eines Staffelgeschosses relevante zusatz-
liche Auswirkungen hinsichtlich der Nutzbarkeit der Wasserflache ergeben kénnten.

Auswirkungen einer htheren Bebauung sind lediglich im Bereich der Promenade zu erwarten,
auf der sich bis zur Mittagszeit eine leicht erh6hte Verschattung ergibt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung des Bezirksamts Spandau hat das Ergebnis der Betei-
ligung der Offentlichkeit in seiner Sitzung am 30. Mai 2017 zustimmend zur Kenntnis genom-
men.

Im Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behdrden gem. § 4a Abs. 3 BauGB und der Betei-
ligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, einer Uberprifung der Ergebnisse der Ver-
kehrsprognose 2030 und der schalltechnischen Untersuchung sowie einer Abstimmung der
geplanten Festsetzungen mit der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen sind
nachfolgend beschriebene Anderungen an der Planung vorgenommen worden.

1. Entfall der Zulassigkeit eines zuséatzlichen Staffelgeschosses in der tberbaubaren
Grundstuicksflache C nordlich der Zernseestralie (zeichnerische Festsetzung und Anpas-
sung der entsprechenden textlichen Festsetzung),
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2. Festsetzungen zum Ausgleich der Uberschreitung der Obergrenzen aus § 17 Abs. 2
BauNVO durch weitgehenden Ausschluss der Zulassigkeit von oberirdischen Stellplatzen
und Garagen und Ergdnzung des Bebauungsplans um textliche Festsetzungen zur Erd-
Uiberdeckung und Bepflanzung von Tiefgaragen und zur mindestens 50 %igen Begri-
nung von Dachern,

3. Anderung und Erganzung der Immissionsschutzfestsetzungen zum Schutz vor StraRen-
verkehrslarm,

4. Anderung der 6stlichen tberbaubaren Grundstiicksflache im WA 2 durch Erweiterung um
1,5 m in Richtung Daumstral3e (zeichnerische Festsetzung),

5. redaktionelle Anderungen an textlichen Festsetzungen im Rahmen einer Abstimmung mit
der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen.

Beschrénkte Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
und erneute Beteiligung der Offentlichkeit

(Plandokument vom 28. November 2016 mit Deckblatt vom 15. November 2017)

Erneute beschréankte Beteiligung der berihrten Behdrden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der 6ffentlichen Auslegung gemaf § 3
Abs. 2 BauGB geandert. Die Anderungen beriihrten die Grundziige der Planung. Daher
wurde gemanR § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB eine erneute beschrankte
Beteiligung der beriihrten Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange durchge-
fuhrt.

Die Beteiligung der berihrten Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange er-
folgte mit Schreiben vom 27.11.2017 und einer Fristsetzung bis zum 19.12.2017. Im Schrei-
ben wurde klargestellt, dass die Mdglichkeit zur erneuten Stellungnahme auf die gednderten
und erganzten Teile des Bebauungsplans beschrankt sind.

Im Beteiligungszeitraum wurden 16 Behdrden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange um
eine Stellungnahme zu den geanderten Inhalten gebeten. 9 Behdrden haben eine Stellung-
nahme abgegeben.

Im Wesentlichen wurden Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen geé&ulert:

1. Umwelt- und Naturschutz,

2. Verkehr / OPNV,

3. Soziale Infrastruktur und Schule,
4. Regenentwasserung.

zul.

= Versorgung mit wohnungs- und siedlungsnahen Grinflachen

Vom Umwelt- und Naturschutzamt wird vorgetragen, dass die Sicherung der vorhandenen
Havelpromenade nicht zugleich als siedlungshahe und als wohnungsnahe Griinflache und
»als direkt ausgleichende Malinahme*fiir die Intensivierung der Bebauung sowie fiir ,Aufent-
halts- und Spielméglichkeiten im nahen Wohnumfeld” dienen kann. Es soll dargelegt werden,
dass dem Wohnungsbau Vorrang zulasten der Griinversorgung eingerdumt wird.

Stellungnahme:

Innerhalb des verdichteten Siedlungsgebiets ist eine multifunktionale Nutzung von Freifla-
chen ublich; eine Trennung in Einzelfunktionen ist dartiber hinaus auch sachlich nicht ge-
rechtfertigt. Die Aufenthalts- und Erholungsfunktion einer wohnungsnahen Grinflache, die
Ublicherweise auch Spielplatzflachen enthélt ist nicht dadurch eingeschrankt, dass ihr Vor-
handensein als ausgleichendender Umstand fir eine Verdichtung Uber die Regelmal3e der
Baunutzungsverordnung hinaus herangezogen wird.
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Zudem bestand keine Unterversorgung mit wohnungsnahen Grinflachen ausweislich der
Daten des Umweltatlas 2013 (Datenstand 2011, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017).

Fur die vorhandenen Wohngebiete im Bereich ,Haveleck®, die zu diesem Zeitpunkt bereits
Teile der Einfamilienhausbebauung umfasste wird ein Versorgungsgrad von mehr als 6,0 m2
je Einwohner ausgewiesen, zudem weisen die bereits bebauten Gebiete einen hohen Anteil
an privaten bzw. halbo6ffentlichen Freiraumen auf. Das Gebiet verfugte zu diesem Zeitpunkt
folglich Uber einen Versorgungsgrad oberhalb des angestrebten Werts.

Als siedlungsnahe Grinflachen stehen zudem Grinflachen 6stlich der Daumstraf3e im Um-
feld des Plangebiets um den Rohrbruchteich sowie am Hohenzollernkanal weitere offentlich
nutzbare Grinflachen zur Verfugung stehen, die noch zuséatzliches Nutzungspotential auf-
weisen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Fassadenbegrinung
Das Umwelt- und Naturschutzamt bittet aus Naturschutz- und Klimaschutzerwagungen um
Prifung einer Fassadenbegrinung.

Stellungnahme:

Die im Rahmen der Uberarbeitung des Bebauungsplanentwurfs neu eingefiihrten Festset-
zungen zur Dach- und Tiefgaragenbegriinung sind im Zusammenhang mit dem bestehenden
Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zu sehen. Bereits der festgesetzte Bebauungs-
plan sieht eine Uberschreitung der NutzungsmaRe fiir allgemeine Wohngebiete aus § 17
Abs. 2 der Baunutzungsverordnung vor. Die auftretenden Uberschreitungen werden im Rah-
men der Gesamtkonzeption fur die Entwicklung des Quartiers z.B. durch neu geschaffene
offentliche Freiflachen, insbesondere die Uferpromenade sowie die Lage an der Havel ein-
schlieBlich einer Offnung der Bebauung zum Wasser, die zu einer Aufwertung der privaten
Freiflachen beitragt, ausgeglichen. Daher sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 5-
73 insbesondere diejenigen Auswirkungen auszugleichen, die sich durch die Anderungen
der zulassigen Grund- (+ ca. 880 m?) und Geschossflachen (rund + 5.900 m2 einschlieRlich
der anzurechnenden Geschossflache fir Balkone von 1.600 m2) gegentiber dem geltenden
Planungsrecht ergeben. Diesen Anderungen steht allein durch die geplante Dachbegriinung
eine begriinte Flache von ca. 3.850 m2 gegeniber. Im Zusammenwirken mit dem weitgehen-
den Ausschluss oberirdischer Stellplatze und den geplanten Festsetzungen zur Begriinung
von Tiefgaragen werden die zuséatzlichen Uberschreitungen mehr als ausgeglichen. Eine dar-
Uber hinausgehende Festsetzung z.B. einer Fassadenbegriinung wird insbesondere vor dem
Hintergrund des Ziels zur Schaffung von preisgtinstigem Wohnraum zuriickgestellt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Geschitzte Biotope

Das Umwelt- und Naturschutzamt weist darauf hin, dass im Bereich des B-Plans 5-73 Tro-
ckenrasenbestande gutachterlich festgestellt und amtlich bestétigt worden. Diese Bestéande
sind gemal § 30 Bundesnaturschutzgesetz als Biotop geschiitzt, so dass im Rahmen des
B-Plan-Verfahrens die zu zerstérende Flache ausgeglichen werden muss.

Stellungnahme:

Zur Sicherung des Ausgleichs der Trockenrasenbestande an anderer Stelle aul3erhalb des
Plangebiets wurde am 18.01.2018 ein 6ffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land Ber-
lin (BA Spandau, Abteilung Facility Management, Umwelt- und Naturschutz) und dem Grund-
stuickseigentiimer getroffen. Dieser regelt u. a., dass fur die 2.800 m? Trockenrasenflachen
im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans im Bereich der Flache 14.1 des Spandauer
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Kompensationspools (Finkenherd, Spektelake nordlich der Falkenseer Chaussee) ein Aus-
gleich im Verhaltnis 1:1 zu schaffen ist. Hierfur sollen folgende MaRnahmen umgesetzt wer-
den:
Verdrangung von Ruderalpflanzen und Beseitigung neophytischer Gehdlze im Westteil
bis Ende Februar 2018,
Punktuelle Schaffung von Sandoffenstellen/BloRen bis Ende Februar 2018,
Aushagerung der Wiesenflachen uber einschirige Mahd, Angang September jahrlich
Uber 25 Jahre,
halboffene Einzaunung einer Teilflache.
Mlt dem Vertrag ist eine langfristige Sicherung der Ausgleichsmaf3nahe gewahrleistet41.

Wird bertcksichtigt.

Zu 2.

Tiefbauamt und untere StraRenverkehrsbehérde aul3ern Bedenken hinsichtlich einer ausrei-
chenden Versorgung mit privaten Stellplatzen. Auf Grund der ausschlie3lichen Busanbin-
dung des Plangebiets lasst eine hohe Quote an Individualverkehr vermuten, so dass der zu
erwartende Stellplatzbedarf nicht gedeckt sein dirfte. Die im Zuge der Verkehrsprognose
2030 festgestellte Steigerung des Verkehrsaufkommens findet sich im vorliegenden Entwurf
ausschlie3lich in Themen wie z.B. Larmschutz wieder, nicht jedoch in einer adaquaten Ent-
wicklung der verkehrlichen Infrastruktur. Ein durch den Investor zu entwickelndes Verkehrs-
/ und ErschlieRungskonzept konnte diese Mangel kompensieren.

Stellungnahme:

Zun&chst ist darauf hinzuweisen, dass fur eine Errichtung von privaten Stellplatzen im Rah-
men von Neubauvorhaben seit der Aufhebung der Stellplatzverordnung und der Einfiihrung
der Ausfuhrungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung fur Berlin (AV Stellplatze) durch Be-
schluss des Abgeordnetenhauses von Berlin bzw. die zustandige Senatsverwaltung keine
Rechtsgrundlage mehr besteht. Daher kbnnen Bauherrn nicht zur Errichtung von Stellplatzen
oder Tiefgaragen verpflichtet werden. Im Bebauungsplan selbst wird durch die beabsichtig-
ten Festsetzungen auf zwei Flachen in den Baugebieten WA 2 und WA 3 mit einer Gréi3e
von jeweils ca. 3.950 m? der Bau einer zusammenhangenden Tiefgarage ermoglicht.

Die Planung der Gewobag sieht vor, im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 eine
Tiefgarage mit 90 Stellplatzen zu errichten. Dartiber hinaus plant die Gewobag im Gebaude
entlang des zur Wasserstadtbruicke fihrenden Teils der Daumstral3e — also im B-Plangebiet
5-74 eine dreigeschossige Sockelbebauung fir Stellplatze (nach derzeitigem Planungsstand
ca. 200-300), sowie die Errichtung eines sog. Mobility-Hubs, der u.a. Carsharing-Angebote
bereithalten soll.

Bei einer entsprechenden Realisierung stiinden somit fir ca. 825 Wohnungen zwischen min-
destens knapp 300 und bis zu 400 Stellplatzen zur Verfiigung. Angesichts eines fir die stad-
tischen Wohnungsbaugesellschaften zu erbringenden Anteils an mietpreis- und belegungs-
gebundenem Wohnraum von 50 % erscheint eine Stellplatzquote zwischen 35 und 45 %
angemessen.

Daruber hinaus wurde die Busanbindung der Wasserstadt mit der Einfiihrung des Winter-
fahrplans 2017/2018 durch die geanderte Linienfihrung der Expressbuslinie X 36 zwischen
dem OPNV-Knotenpunkt am Rathaus / Bahnhof Spandau und dem U-Bahnhof Haselhorst
deutlich verbessert. Mit der fortschreitenden Aufsiedlung und einer damit erhhten Nachfrage
kann hier z.B. durch Taktverdichtung weitere Kapazitat zur Verfigung gestellt werden.

Die in der Verkehrsprognose 2030 festgestellte Steigerung des Verkehrsaufkommens in der
DaumstralRe wird nur zu geringen Teilen durch die Entwicklung im Plangebiet verursacht.

41 Anm.: Der Vertrag bleibt trotz des Eintritts der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen in

das Bebauungsplanverfahren erhalten.
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9.2

Ursachlich ist vielmehr die Siedlungsentwicklung im ndheren und weiteren Umfeld der Was-
serstadt bis zu den nérdlich an Spandau angrenzenden Siedlungsgebieten in Brandenburg.
Der Ausbaustandard der Daumstraf3e bertcksichtigt bereits die Gesamtentwicklung im Be-
reich der Wasserstadt.

Eine Erstellung eines Verkehrskonzepts ist daher nicht erforderlich.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Zu 3.

» Kindertagesstatten

Das bezirkliche Jugendamt ermittelt einen Mehrbedarf von 4 Kindertagesstattenplatzen, der
sich aus der erhdhten baulichen Dichte im Bebauungsplan 5-73 gegenuber dem geltenden
Planungsrecht ergibt. Es ist ein Kindertagesstattenneubau geplant, der die zusatzlichen
Platze bereitstellen kann.

Stellungnahme:

Da die Errichtung des 0.g. Kita-Neubaus nicht kurzfristig erfolgen kann, wird sich der Grund-
stuckseigentimer in einem stadtebaulichen Vertrag auf Grundlage einer bereits vorliegenden
Absichtserklarung verpflichten, eine Kinderpflegestelle fir mindestens 4 Kinder in einer Woh-
nung im Plangebiet einzurichten.

= Grundschule

Das bezirkliche Schulamt ermittelt einen Mehrbedarf von 5 Grundschulplatzen, der sich aus
der erhdhten baulichen Dichte im Bebauungsplan 5-73 gegentiber dem geltenden Planungs-
recht ergibt. Am Standort der Grundschule an der Pulvermihle ist eine Erweiterung durch
einen modularen Erganzungsbau geplant, der Voraussichtlich 2019 zur Verfligung steht.
Eine Beteiligung des Investors an dieser Mal3nahme wirde begruf3t.

Stellungnahme:

Der fur das Bebauungsplanverfahren abzuschliel3ende stadtebauliche Vertrag wird geman
Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung eine Kostenlibernahmeverpflichtung
fur die erforderlichen 5 Platze enthalten.

Wird bertcksichtigt.

zu 4.

Die Wasserbehorde des Landes Berlin weist darauf hin, dass die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung durch planerische Vorsorge innerhalb des Vorhabengebietes sicher zu stellen
ist. Vorhandene Einleitbeschrankungen sind zu beachten.

Stellungnahme:

Im Rahmen der konkreten Ausfihrungsplanung sind entsprechende Nachweise zu fiihren.
Sollten die vorliegenden Restriktionen zur Einleitung nicht eingehalten werden kénnen, ste-
hen geeignete technische Maflinahmen, wie z.B. Rickhaltung mit kontrollierter Abgabe an
das Kanalnetz zur Verfigung, um die Bestimmungen einhalten zu kdnnen.

Kenntnisnahme.

Erneute eingeschrankte Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4 Abs. 3in Verbindung
mit 8§ 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der offentlichen Auslegung gemai § 3
Abs. 2 BauGB geandert. Die Anderungen beriihrten die Grundzige der Planung. Daher
wurde gemal 8§ 4 Abs. 3 in Verbindung mit 8 3 Abs. 2 BauGB eine erneute beschrankte
Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt.
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Die erneute 6ffentliche Auslegung wurde im Amtsblatt fiir Berlin Nr. 50 vom 24. November
2017 auf Seite 5676 sowie in der Tagespresse am 30. November 2017 ortsublich bekannt
gemacht. Eine Abzeichnung des Bebauungsplans und eine Abschrift der Begriindung konn-
ten im Beteiligungszeitraum auch (dber das Internet eingesehen werden
(www.berlin.de/bebauungsplan-spandau).Im Amtsblatt wurde klargestellt, dass die Mdglich-
keit zur erneuten Stellungnahme auf die geanderten und erganzten Teile des Bebauungs-
plans beschrankt sind.

Im Rahmen der Nutzung elektronischer Medien oder auf dem Postweg wurden von 18 Bir-
gern und dem Landesverband der anerkannten Naturschutzverbénde schriftliche Stellung-
nahmen eingereicht. Es wurden sowohl AuRerungen zu Themenbereichen vorgetragen, die
bereits Bestandteil der Abwagung zur 1. Offentlichen Auslegung waren und im Rahmen der
Abwagung abschlieRend, d.h. ohne Anderung der Planung behandelt wurden. Dariiber hin-
aus wurden Stellungnahmen zu den geénderten Teilen abgegeben.

Des Weiteren haben wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit 6 Behorden und sonstige
Trager offentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben, die mit einer Ausnahme zustim-
menden Charakter hatten oder Hinweise enthielten.

Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit wurden im Wesentlichen Anregungen
zu folgenden Themen der gednderten Teile des Bebauungsplans geauf3ert und wie folgt in
die Abwéagung eingestellt:

= Verschattung (Betroffenheit Bestand, Neubau, Freiflachen)
Betroffenheit Bestand

Trotz des Entfalls des Staffelgeschosses am stidlich des Bestands geplanten Zeilengebaude
wird fir die im 1. OG gelegenen Wohnzimmer am 17. Januar keine mindestens einstiindige
Besonnung geman DIN 5034-1 erreicht. Darliber hinaus wird die die untere Maisonettewoh-
nung in der Schwielowseestral3e x komplett verschattet.

Stellungnahme:

Zwischen der Bestandsbebauung an der SchwielowseestralR3e und dem Zeilengeb&ude noérd-
lich der Zernseestral3e liegt keine Abstandsflachenunterschreitung vor. Damit ist grundsatz-
lich davon auszugehen, dass die gesunden Wohn- und Arbeitsverhéltnisse nicht gefahrdet
sind.

Die DIN 5034-1 nimmt bei ihren Besonnungsanforderungen Bezug auf Aufenthaltsraume.
Nach allgemeinem Rechtsverstandnis und u.a. der Definition der Berliner Bauordnung (8 2
Abs. 5) sind Aufenthaltsraume Raume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt oder geeignet sind (z.B. Wohnraume, Schlafraume, Kinderzimmer, Wohnkichen
etc.). Da das Staffelgeschoss am 17. Januar fur einen Zeitraum von mehr als 4 h schattenfrei
ist, erflillt ein Aufenthaltsraum das Kriterium deutlich. Eine Ausnahme besteht allerdings bei
dem Gebéaude innerhalb der bestehenden Zeile, das in zwei Wohnungen aufgeteilt ist.
Zudem ist eine Besonnung im Januar eine ,Kann-Vorschrift* der DIN: ,Soll auch eine ausrei-
chende Belichtung in den Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die mdgliche Beson-
nungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betragen®.

Eine Schlechterstellung des Aufenthaltsraumes im 1. OG durch die gegeniber dem rechts-
kraftigen Bebauungsplan VIII-526 vorgenommenen Verdnderungen liegt ebenfalls nicht vor.
Im Ergebnis der Verschattungsstudie zeigt sich, dass das 1. OG am 17. Januar auch bei
Realisierung des geltenden Planungsrechts ganztagig verschattet bliebe.

Des Weiteren existieren keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte fur die Beson-
nungsdauer bei stadtebaulichen Planungen, allerdings kann die DIN 5034-1 als ein Kriterium
fur die Beurteilung herangezogen werden. Hingegen hat die Rechtsprechung festgestellt,
dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist, wenn zur Tag- und Nachtgleiche (20.
Marz / 23. September) eine direkte Besonnung von mindestens 2 Stunden gesichert ist. Dies
ist in Bezug auf die gesamte Sudfront der Reihenh&user in voller Hohe mehr als erfillt, da
sie mehr als 5 Stunden unverschattet ist.
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Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Betroffenheit Neubau

Die Dichte der Bebauung fuhrt dazu, dass bei der Ost-West-Zeilenbebauung eine einstiin-
dige Besonnung am 17.01. (Mindestanforderung nach DIN) nur in den oberen beiden Ge-
schossen erreicht, wobei offen bleibt, ob damit das Staffelgeschoss mit eingerechnet wurde.
Das heifl3t, dass in diesen Gebauden tber 50 % der Wohnungen wiederum nicht annahrend
ausreichend besonnt sind.

Stellungnahme:

Zusammenfassend sind gemalf den Ergebnissen der Verschattungsstudie in den von Ab-
standsflachenuberlagerungen betroffenen Bereichen lediglich max. 9 von insgesamt ca. 320
geplanten Wohnungen in Bezug auf die Kriterien der DIN 5034-1 nicht optimal besonnt. 5
Wohnungen weisen zudem eine Besonnungsdauer von weniger als zwei Stunden am 21.03.
auf. Auch unter Bertcksichtigung der Ergebnisse der Besonnungsstudie sind fur diese Woh-
nungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewéhrleistet. Durch die Mdglichkeit, auch
in diesen Wohnungen Fenster zu einer Geb&udeseite mit mehr als ausreichend grof3en Ab-
standsflachen - wenn auch nicht besonnten Seite - vorzusehen, ist eine hinreichende Belich-
tung und Beluftung der Wohnungen in jedem Fall gewéhrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Lagen
insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine auRergewdhn-
liche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die gesun-
den Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse regelméilig gefahrdet waren. Angesichts des Gewichts
der dargelegten und in offentlichem Interesse liegenden Grinden fir die Planung einer ver-
dichteten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwéagung der unterschiedlichen Interes-
sen fur vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Besonnung aufwei-
sen.

Insbesondere liegen im Verhdltnis der neu geplanten Gebaude zur bestehenden Reihen-
hauszeile an der Schwielowseestral3e bzw. der fir die Belichtung der Siidseiten der geplan-
ten Zeilen mal3geblichen Seiten mit Abstdnden von ca. 22 m keine Unterschreitungen von
Abstandsflachen vor. Vielmehr werden die Vorschriften der Berliner Bauordnung (8 6 Abs. 5,
0,4 H Abstand je Gebaude) mit einem Abstand von jeweils 0,96 H im WA 1 bzw. 0,85 H
deutlich Ubererfillt. Schon hieraus ergibt sich, dass eine unverhéltnismafiige Verschattung
nicht vorliegen kann. Zudem ist eine Besonnung im Januar eine ,Kann-Vorschrift‘ der DIN:
,S0ll auch eine ausreichende Belichtung in den Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die
mogliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betragen®. Des Weiteren existie-
ren keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte flr die Besonnungsdauer bei stadte-
baulichen Planungen, allerdings kann die DIN 5034-1 als ein Kriterium fir die Beurteilung
herangezogen werden. Hingegen hat die Rechtsprechung festgestellt, dass ein stadtebauli-
cher Missstand nicht gegeben ist, wenn zur Tag- und Nachtgleiche (20. Mérz / 23. Septem-
ber) eine direkte Besonnung von mindestens 2 Stunden gesichert ist. Dies ist in Bezug auf
die Sudfronten der Reihenhéauser bzw. der Zeilenbebauung in voller Hohe mehr als erfillt,
da sie mehr als 5 h bzw. mindestens 4 h nicht verschattet sind.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Freiflachen

Die zwischen den Gebauden befindlichen privaten Grundstiicksfreiflachen werden (ganzjah-
rig) vollst&ndig verschattet / stark verschattet, so dass sie nicht bepflanzbar sind, keine Nut-
zungsqualitat fur die Bewohner aufweisen und im Hinblick auf die DIN 18034 auch nicht als
private Kinderspielplatze genutzt werden dirfen.

Stellungnahme:
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Die Darlegung, die Freiflachen zwischen den Baukérpern seien durchgéangig verschattet,
deckt sich nicht mit den Ergebnissen der Verschattungsstudie. Eine nahezu vollstandige Ver-
schattung tritt nur im Winter ein, also einem Zeitpunkt, in dem die Nutzung der Freiflachen
klimabedingt ohnehin gering ausfallt. Zur Tag- und Nachtgleiche sind wechselnde Teilberei-
che bereits mehrstiindig nicht verschattet, es verbleiben aber ganztégig verschattete Zonen.
Im Sommer ergeben sich im Tagesverlauf fir nahezu alle Freiflachen schattenfreie Zeit-
raume. Damit ergibt sich eine fur verdichtete Stadtbereiche typische Situation, die nicht zu
unzumutbaren Einschrankungen der Nutzbarkeit fuhrt. Die Realisierbarkeit von privaten Kin-
derspielplatzen ist gegeben. Eine Bepflanzung ist selbstverstandlich moglich.

Durch die vorgeschriebene Aufbauhthe des Bodens oberhalb von Tiefgaragen sind in jedem
Fall zumindest in Teilbereichen auch Strauchpflanzungen mdéglich, zudem gibt es auch Pflan-
zen flr schattige Standorte. Dartiber hinaus verbleiben in allen Baufeldern Flachen mit na-
turlichem Bodenanschluss, die auch Baumpflanzungen ermdéglichen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Sichtachse / Kaltluftzufluss

Durch die Nordverschiebung der Punkthauser an der Havelpromenade wird nicht nur — wie
bereits im vorangegangenen Verfahrensschritt die Sichtachse auf die Havel fur die Be-
standsgebaude verstellt — sondern auch der Kaltluftzufluss beintréchtig, was zu einer un-
glnstigen Erwarmung im Sommer fuhrt. Zudem wird in der Begriindung ein zu grof3er ver-
bleibender Abstand angefiihrt. Es wird die Erstellung eines Klimamodells gefordert.

Stellungnahme:

Die Begrundung wird hinsichtlich der Breite der Offnung redaktionell uberarbeitet. Die Aus-
wirkungen auf die Sichtachse werden trotz der tatsachlich um 0,7 m geringeren Offnung auf-
rechterhalten (keine wesentliche Auswirkung).

Klar ist, dass mit einer Bebauung der heutigen Freiflachen im Plangebiet, die allerdings auch
schon auf der Grundlage des geltenden Planungsrechts zulassig war, die Bellftungs- und
Kaltluftausbreitungssituation negativ beeinflusst wird. Im Zusammenhang mit der beabsich-
tigten Planung sind jedoch nur die Veranderungen gegeniiber dem geltenden Planungsrecht
zu betrachten. Zudem ist hinsichtlich der Auswirkung auf eventuelle Kaltluftstrome in die Hof-
bereiche lediglich eine Verringerung der Offnung von 22 m auf 19 m in die Abwagung einzu-
stellen, da die Balkone auf Grund der Offnung zwischen ubereinanderliegenden Balkonen
diesbeziglich, wenn tberhaupt, nur geringfligige zusatzliche Auswirkungen aufweisen. Auch
nach der Reduzierung der Offnung bleibt das stadtebauliche Konzept einer Offnung der Hofe
zum Wasser erhalten. Zudem befinden sich dstlich der Solitdrgebaude Abstande zu den be-
reits vorhandenen bzw. geplanten Baukdrpern, die ebenfalls eine Durchstrémung ermdgli-
chen. Dabei wurde der Abstand zwischen dem sudlichen Solitdr und der angrenzenden 6st-
lichen Zeilenbebauung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 5-73 gegentiber dem be-
stehenden Planungsrecht sogar um 5,0 m auf jetzt 11,0 m aufgeweitet, was die Durchstro-
mung an dieser Stelle verbessern kann. Somit sind insgesamt keine wesentlich nachteiligen
Auswirkungen der geplanten Anderungen der Baukorperstellung des stidwestlichen Solitars
auf die Durchliuftung bzw. den Kaltluftzufluss von der Havel zu erwarten. Die Anfertigung
einer Modellrechnung ist daher nicht erforderlich.

Dem Einwand wird teilweise gefolgt.

= Verkehrszunahme Verkehrsprognose 2030/ Schallschutzkonzept

Es wird vorgetragen, dass durch die Bebauung im Plangebiet und die im ndheren und wei-
teren Umfeld geplante Neubebauung zu steigenden Belastungen fiir die bereits anséssigen
Bewohner fuhrt. Es wird beméangelt, die Planung innerhalb des Geltungsbereichs beriick-
sichtige nicht die Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, einer ,,auf Vermeidung und Verrin-
gerung von Verkehr ausgerichteten stadtebaulichen Entwicklung®, da MalRnahmen, die zu
einer maRRgeblichen Reduzierung des Verkehrs fihren (z. B. Planung einer Stralenbahnli-
nie o. &., StralRenanbindung an die Rauchstrafl3e nach Gartenfeld), nicht geplant sind.
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Zudem wird von einem Burger die Errichtung einer Larmschutzwand auf der Ostseite der
Daumstral3e (entsprechend einer Mal3nahme sudlich des Plangebiets) angereqgt.

Stellungnahme:

Die Daumstra3e hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” Gber die Havel (Verbin-
dungsstufe Il) die Funktion einer Ubergeordneten HauptverkehrsstraRe. Gleichzeitig tber-
nimmt die DaumstralRe eine entsprechende Anbindungs- und ErschlielBungsfunktion fur die
angrenzenden vorhandenen bebauten und die planungsrechtlich bereits gesicherten Sied-
lungsflachen. Der Ausbauzustand der Daumstral3e entspricht diesen Funktionen. Zusétzliche
Verkehre, die aus Planungen an anderer Stelle resultieren, sind hinsichtlich ihrer Auswirkun-
gen auf Dritte nicht Gegenstand der Abwagung, da sie nicht Folge dieses Bebauungsplan-
verfahrens sind und auch nicht beeinflussbar durch diesen sind. Sie sind allerdings auf Grund
der zu bericksichtigenden Verkehrsprognosen als Bemessungsgrundlage fur den Schall-
schutz innerhalb des Bebauungsplans maRgeblich.

Eine weitere Verkehrszunahme durch die Aufsiedelung der Flachen in den Bebauungsplan-
gebieten 5-73 und 5-74 ist zwar gegeben, aber nur insoweit in die Abwagung einzustellen,
als ihre Auswirkungen Uber das bestehende Planungsrecht aus den rechtskréftigen Bebau-
ungsplanen VIII-526 und VIII-530 hinausgeht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich
ein Zuwachs von 44 Wohneinheiten (WE) und 88 Einwohnern (EW) aus dem Bebauungsplan
5-73 und von ca. 170 WE und 340 EW aus dem Bebauungsplan 5-74, insgesamt ca. 214
WE und 428 EW. Bei einem solchen Entwicklung ist mit hoher Sicherheit davon auszugehen,
dass der hierdurch verursachte Verkehrszuwachs auf der Daumstral3e unterhalb eines Wer-
tes von 10% (=1.466 Fahrten) liegen wird. Hiermit ist eine Schallpegelveranderung von we-
niger als 0,4 dB(A) verbunden, die deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle des
menschlichen Ohrs von ca. 2 dB(A) liegt. Insofern ist die Erhéhung der Verkehrsmenge als
nicht wesentlich einzustufen; insbesondere resultiert hieraus kein Anspruch auf zusatzlichen
Larmschutz.

Die Reaktivierung einer ehemals bereits besiedelten und durch den OPNV erschlossenen
Flache innerhalb des Stadtgebiets fir den Wohnungsbau stellt ihrerseits bereits eine Maf3-
nahme zur Vermeidung bzw. Verringerung von Verkehr im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB
dar. Ohne eine solche Entwicklung wiirden zunehmend Flachen im AulRenbereich bebaut
werden mussen, die auf Grund fehlender OPNV-Anbindung oder groRRer Entfernung zu Ar-
beitsstatten zu einer Verkehrszunahme des Individualverkehrs und damit zu héheren Belas-
tungen in weiten Stadtgebieten flihren wiirden.

Die neue Buslinie X 36 verbessert zudem die Anbindung der Wasserstadt an das U-Bahnnetz
und kann so dazu beitragen, die Attraktivitat des OPNV fur die Bewohner zu steigern. Dies
kann dazu beitragen, die Anzahl der Fahrten mit dem Auto zu verringern. Ein Verzicht auf
die zuséatzliche Verdichtung ist aus erschlieBungstechnischer Sicht nicht erforderlich.

Eine Schallschutzwand oder ein Schallschutzwall kann im Vergleich zur Siedlung an der Adi-
ckestral3e, die deutlich von der Daumstral3e abgeriickt liegt, im Bereich der nérdlichen Dau-
mstral3e keine wesentliche Minderung bewirken. Auf Grund der Lage direkt an der Daum-
stral3e musste eine Larmschutzwand fir die Reihenhauser 6stlich der Daumstral3e nahezu
gebaudehoch ausfallen, um hinreichende Wirkung zu erzielen. Dies kann jedoch weder im
Sinne der Anwohner sein (Belichtung von Westen), noch stellt dies einen erstrebenswerten
stadtebaulichen Zustand dar.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Ausgleich fur hohe Dichte trotz neuer Manahmen nicht ausreichend

Es wird dargelegt, dass die mit der Anpassung des Bebauungsplans vorgeschriebenen Be-
grinungen als AusgleichsmaRnahme fir die Uberlagerung der Abstandsflachen sowie fiir
die deutlichen GRZ/ GFZ-Uberschreitung nicht ausreichend seien.

127



Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

Stellungnahme:

Die im Rahmen der Uberarbeitung des Bebauungsplanentwurfs neu eingefiihrten Festset-
zungen zur Dach- und Tiefgaragenbegriinung sind im Zusammenhang mit dem bestehenden
Planungsrecht des Bebauungsplans VI11I-526 zu sehen. Bereits der festgesetzte Bebauungs-
plan sieht eine Uberschreitung der NutzungsmaRe fiir allgemeine Wohngebiete aus § 17
Abs. 2 der Baunutzungsverordnung vor. Die auftretenden Uberschreitungen werden im Rah-
men der Gesamtkonzeption fur die Entwicklung des Quartiers z.B. durch neu geschaffene
offentliche Freiflachen, insbesondere die Uferpromenade sowie die Lage an der Havel ein-
schlieRlich einer Offnung der Bebauung zum Wasser, die zu einer Aufwertung der privaten
Freiflachen beitragt, ausgeglichen. Daher sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 5-
73 insbesondere diejenigen Auswirkungen der Uberschreitung der Obergrenzen des § 17
BauNVO durch Umstande auszugleichen, die sich durch die Anderungen der zulassigen
Grund- (+ ca. 880 m?) und Geschossflachen (rund + 5.900 m2 einschlief3lich der anzurech-
nenden Geschossflache fir Balkone von 1.600 m?) gegentiber dem geltenden Planungsrecht
ergeben. Diesen Anderungen steht allein durch die geplante Dachbegriinung eine begriinte
Flache von ca. 3.850 m2 gegenuber. Im Zusammenwirken mit dem weitgehenden Ausschluss
oberirdischer Stellplatze — zulassig sind nur oberirdische Stellplatze fir schwer Gehbehin-
derte - und den geplanten Festsetzungen zur Begriinung von Tiefgaragen werden die zu-
satzlichen Uberschreitungen mehr als ausgeglichen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Altlasten / Tiefgaragen

Es werden Befiirchtungen geaulert, dass es durch den Bau von Tiefgaragen zu einer Mo-
bilisierung des Tanklagerschadens kommen kdnnte. Dartiber hinaus wird eine Klarstellung
hinsichtlich des Arsenschadens gefordert, da hiervon auch der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 5-73 betroffen sei. Ein Monitoring sei durchzufiihren.

Stellungnahme:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 waren auf Grund der vorangegangenen in-
dustriellen Nutzungen Bodenbelastungen zu verzeichnen. Diese Belastungen wurden schon
vor der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 Uberwiegend saniert. Der verunreinigte
Boden oberhalb des Grundwasserspiegels wurde im Jahr 1999 abgetragen und durch sau-
beren Boden ersetzt, so dass eine sensible Nutzung wie Wohnen in keiner Weise beeintrach-
tigt wird. Wie bereits in der Begriinung dargelegt, wurde im Rahmen der beschrankten Be-
hordenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB im Marz 2016 seitens der ehem. Senatsverwal-
tung fir Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII D, mitgeteilt, dass der Bereich stidlich der
Templiner-See-Stral3e zwischenzeitlich als vom Verdacht befreit gilt. Im Bereich nérdlich der
Templiner-See-Stralie bis zur Schwielowseestral3e wirden baubedingte Bodenaushubmalfi-
nahmen bis in den Grundwasserschwankungsbereich keine Gefahrdung darstellen, sondern
den Sanierungserfolg durch Beseitigung von Restverunreinigungen sogar erhéhen.

Eine Belastung des Bodens bzw. eine Geféahrdung des Grundwassers durch im Boden be-
findliches Arsen bestand insbesondere im Bereich zwischen der siidlichen Schielowsee-
stral3e, der Havel, der Langer-See-StralRe und der Daumstral3e, also im Geltungsbereich des
Bebauungsplans 5-74. In diesem Bereich wurden die oberen Bodenschichten abgetragen
und mit Fertigstellung im Jahr 2002 ein unterirdisches Abdichtungsbauwerk (sog. Dichtwand-
kasten) zur Einkapselung des Schadens errichtet. Oberhalb des Kastens wurde Boden auf-
geflllt, dessen Schadstoffbelastung vorschriftenkonform so gering ist, dass eine Wohnnut-
zung uneingeschrankt moglich ist.

Am 09.01.2018 ging zu dieser Thematik eine erneute Einschatzung der Senatsverwaltung
fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Il C, Bodenschutz, Boden-, Altlasten- und
Grundwassersanierung, mit folgendem Wortlaut ein:

,Die Tiefgaragen werden oberhalb des Grundwassers gegriindet, also im sanierten Boden-
bereich. Ein Eingriff ins Grundwasser zum Bau der Tiefgaragen ist derzeit nicht vorgesehen.
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Von daher ist eine Mobilisierung durch die Baumaflinahme nicht zu besorgen, zumal durch
die zukinftige Oberflachenversiegelung und Auflagen zur Niederschlagswasserversickerung
ein Verlagern (,Auswaschen®) der Restbelastungen vermindert wird.

Restbelastungen: Aufgrund technischer und finanzieller Einschrankungen (Verhaltnismafig-
keit) sind nach den durchgefihrten Malihahmen Restbelastungen im Boden (Grundwasser-
gesaéttigter Bereich) und Grundwasser verblieben. Die umgesetzte Bodensanierung hatte das
Ziel, eine Wohnnutzung des Areals zu erméglichen (Wirkungspfad Boden-Mensch gem. Bun-
desbodenschutzgesetz).

Fazit: Eine Nutzung zu Wohnzwecken ist gemald BBodSchV im gesamten Gebiet zulassig.
Nordlich angrenzend wurde ein massiver Arsenschaden saniert (Dichtwandkasten). Restbe-
lastungen verbleiben in Boden und Grundwasser und werden Uberwacht (Grundwasserun-
tersuchungen). Etwaige Ausgasung aus dem Boden in die Luft (BTEX) konnten in den sen-
sibel genutzten Bereichen (Kinderspielflachen, Nutzergarten) anhand von Bodenluftuntersu-
chungen im Jahr 2017 nicht belegt werden.

Der Boden wurde bis zum Grundwasseranschnitt ausgehoben und durch sauberes (Z-0) Ma-
terial ausgetauscht. Im Zuge der Bebauung muss im Bereich von Freiflaichen bis zum Stra-
Benniveau mit sauberem Material aufgeschittet werden.

Die in der o. g. Stellungnahme vom 09.01.2018 geforderten Nutzungseinschréankungen mus-
sen nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Aufgrund der Lage des Plangebiets inner-
halb der Wasserschutzzone Ill B des Wasserwerks Tegel ist die Niederschlagsentwésserung
allgemein nicht zulassig und kann daher im Erlaubnis- bzw. Genehmigungsverfahren versagt
werden. Bezlglich der Grundwasserentnahme besteht gemal § 37 Berliner Wassergesetz
eine Anzeigepflicht, so dass eine Feinsteuerung der Zulassigkeit im nachfolgenden Verfah-
ren gesichert ist.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Artenschutz

Ein(e) Burger(in) gibt zur Kenntnis, eine Reihe von Tierarten (Insekten, Vogel und Fleder-
mause) im Plangebiet beobachtet zu haben. Es werden Bedenken geaufiert, dass durch
die dichte Bebauung Lebensraume verlorengehen und eine Beeintrachtigung der aufge-
fuhrten Arten die Folge ist.

Stellungnahme:

Die benannten Tierarten wurden von einem Gutachter auf der Grundlage einer Begehung im
August 2017 im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande aus § 44 Bun-
desnaturschutzgesetzt untersucht und bewertet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass aus — je
nach Art - unterschiedlichen Grinden ein Eintreten von Verbotstatbestdnden des Arten-
schutzrechts ausgeschlossen werden kann.

Das Ergebnis der Einschatzung des Gutachters wird von der unteren Naturschutzbehérde in
einer Stellungnahme von 10.01.2018 bestétigt und erganzt. Bzgl. der Feld-Sandlaufkéfer,
Diinen-Sandlaufkéfer, Heuschrecken (insb. Blaufliigelige Odlandschrecke) und ggf. der Hy-
menoptera geman § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG, werden keine Verbote nach Bundesnatur-
schutzgesetz eintreten, da die 6kologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang (&hnliche Offenbodenstruktu-
ren in unmittelbarer Umgebung des Vorhabens) weiterhin erfillt wird. Es sind somit keine
Konflikte erkennbar.

Des Weiteren schafft die festgesetzte Teilbegrinung von Dachflachen Ersatzlebensraume
insbesondere fur flugfahige Insekten. Durch die geplante Festsetzung einer Erdiberdeckung
fur Tiefgaragen, die, sofern sie nicht fur Spielplatze 0.a. genutzt wird, gartnerisch anzulegen
ist. Dartiber hinaus bleiben in allen Baugebieten unversiegelte Flachen und mindestens im
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Sommerhalbjahr nicht verschattete Hofbereiche erhalten, damit sind auch Strauch- und
Baumpflanzungen maglich.

Keine Anderung der Planung

= Wohnungsbedarf / stddtebauliches Konzept / Dichte

Es wird vorgetragen, dass dem bestehenden Wohnungsmangel im Geltungsbereich und
dem weiteren Umfeld mit ca. 8.000 geplanten Wohnungen in unverhaltnismafiigem Aus-
malfd zu Lasten der Stadtteile Haselhorst und Hakenfelde Rechnung getragen werden soll,
wohl auch, weil in anderen Bezirken eine Vielzahl groR3er Bauprojekte gestoppt wurde. Eine
Mischung unterschiedlicher Wohnformen werde dabei vernachlassigt. Damit werde auch
das stadtebauliche Konzept fur die Wasserstadt, dass eine dichte Bebauung westlich und
eine aufgelockerte Bebauung 6stlich der Havel vorsah, in volliger Missachtung der beste-
henden Bebauung géanzlich aufgegeben.

Stellungnahme:

Die Planungen fur die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdichte-
ten Baugebieten beiderseits der Havel vor. Diese Verdichtung der Bebauung zum Havelufer
und die Errichtung von Geb&auden mit Geschosswohnungsbau ist bereits mit der Rechtskraft
des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2008 geltendes Planungsrecht fir die Flachen inner-
halb des Bebauungsplans 5-73. Eine geringere Bebauungsdichte war lediglich fir einen kur-
zen Zeitraum, in dem nur eine geringe Nachfrage nach Geschosswohnungsbau bestand,
Gegenstand der Planungsiiberlegungen fur den Geltungsbereich. Die aktuelle Entwicklung
veranlasst daher, zu den friiheren Uberlegungen zuriickzukehren und auf weitere Potentiale
und Optimierungsmaglichkeiten zu Uberprifen.

Die Verdichtung am Havelufer ist auch stadtebaulich gerechtfertigt. Die bevorzugte Lage am
Wasser und an der Promenade soll mit ihrer hohen Qualitat moglichst fir viele Anwohner
erlebbar sein und kann gleichzeitig die im Geschosswohnungsbau naturgemaf geringeren
Freiflachenanteile der Grundstlicke erganzen. Eine Planung von Einfamilienh&usern an die-
ser Stelle wiirde der Lagequalitat und den tUbergeordneten Erfordernissen der Stadtentwick-
lung nicht gerecht, da sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen des Wohnraum-
bedarfs erheblich verandert haben. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defizit an Wohn-
raum. Mal3geblich fur die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist sowohl
die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und Nachfrage. Ange-
sichts der Bevolkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen Jah-
ren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Wohnungs-
markt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Die Deckung des Wohnungs-
bedarfs erfordert und rechtfertigt eine optimale Nutzung mit entsprechend héherer Verdich-
tung von noch bestehenden innerstadtischen Baupotentialen in stadtebaulich vertraglicher
Weise auch Uber die Obergrenzen aus § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) hinaus. Ziel
ist eine mafdvolle Verdichtung im Wesentlichen innerhalb der bereits im Bebauungsplan VIlII-
526 geplanten Kubaturen. Daher sieht der Bebauungsplan einerseits vor, die teilweise bis-
lang noch fur eine Reihenhausbebauung vorgesehenen Zeilen ebenfalls als Geschosswoh-
nungsbau zu entwickeln und in Teilbereichen (WA 2 und WA 3) die geplante Zeilenbebauung
im mittleren Bereich der Baugebiete um ein zuldssiges Vollgeschoss zu erhéhen sowie im
gesamten Plangebiet mit Ausnahme der Zeile ndrdlich der Zernseestral3e oberhalb des je-
weils obersten zuldssigen Vollgeschosses ein Staffelgeschoss zuzulassen.

Die Uberschreitung der Obergrenzen fiir das MaR der baulichen Nutzung aus § 17 Abs. 2
BauNVO ist, wie die Begriindung zum Bebauungsplan ausfihrlich darlegt, dariber hinaus
auch aus folgenden Griinden stadtebaulich gerechtfertigt:

=  Wiedernutzbarmachung von Siedlungsflachen auf der Grundlage der Vorschriften des 8
la Abs. 2 Baugesetzbuch
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= Stadtebauliches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Wasserstadt Oberhavel mit kon-
zeptioneller Staffelung der baulichen Dichte von der Wasserkante mit der hdchsten bau-
lichen Dichte nach Osten bis an die Grenze der bestehenden Kleingarten mit der nied-
rigsten Dichte.

Die Uberschreitung der Obergrenzen wird durch ausgleichende Umstéande und MaRnahmen
vertraglich gestaltet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation soll durch den Bebauungsplan
5-73 das bestehende Baurecht “aufgestockt™ werden. Hierzu wurden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens verschiedene Auswirkungsanalysen erstellt (u.a. Verschattungsstudie,
Analyse einer eventuellen Wertminderung der angrenzenden Grundstiicke). Die Ergebnisse
der Auswirkungsanalysen zeigen, dass sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans 5-73 Auswirkungen ergeben, die jedoch formalrechtlich keine wesentlichen nega-
tiven Auswirkungen auf die vorhandenen bereits bebauten Grundstticke innerhalb des Gel-
tungsbereichs und 6stlich der Daumstraf3e haben.

Zudem erfolgt auch keine einseitige Ausrichtung des Gesamtquartiers dstlich der Havel auf
Geschosswohnungsbau. Erhebliche Flachen sind in den vergangenen Jahren bereits mit
Einfamilienh&dusern bebaut worden. Zur Herstellung unterschiedlicher Wohnformen, also ei-
ner Durchmischung soll nunmehr die Realisierung von GeschoBwohnungsbau erfolgen.

Der Hinweis auf gestoppte Bauvorhaben in anderen Bezirken wird zur Kenntnis genommen.
Unabhangig hiervon befinden sich in allen Bezirken eine Vielzahl von Projekten in der Vor-
bereitung bzw. Durchfiihrung, um den bestehenden Wohnungsmangel im Land Berlin zu ver-
ringern. Dabei ist selbstverstandlich, dass sich in den Auf3enbezirken mehr potentielle Fla-
chen fir eine Siedungsentwicklung oder Nachverdichtung befinden, als in den ohnehin schon
dicht besiedelten Stadtteilen.

Den Einwénden wird nicht gefolgt.

= Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen weist auf die im Flachennutzungs-
plan enthaltene Freihaltetrasse fir die S-Bahn hin und fordert, die Trasse entweder im Be-
bauungsplan 5-73 oder im Bebauungsplan VIII-515 freizuhalten.

Stellungnahme:

Grundsatzlich ist zunachst festzuhalten, dass der rechtskraftige Bebauungsplan VIII-567 die
PohleseestraRe mit einer 25 m breiten 6ffentlichen Verkehrsflache sichert und damit die
Trassenfreihaltung bereits grundsatzlich berlcksichtigt ist.

Eine Trassenfuhrung der S-Bahn nérdlich der Spandauer-See-Brucke ist auf Grund der be-
reits vorhandenen Bebauung nérdlich der Rhenaniastraf3e auf der Ostseite der Havel und
insbesondere im Bereich Hugo-Cassierer-Strafl3e und An der Havelspitze auf der Westseite
der Havel in oberirdischer Lage nicht mdglich. Somit scheidet hier auch eine oberirdische
Querung der Havel aus. Sollte zukiinftig eine unterirdische Trassierung geplant sein, so steht
eine Bebauung im Bereich des Bebauungsplans 5-73 dieser nicht im Wege, da auch in an-
deren Bereichen bereits bebaute Gebiete zu unterfahren wahren.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
Der Ausschuss fir Stadtentwicklung des Bezirksamts Spandau hat das Ergebnis der Betei-

ligung der Offentlichkeit in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen.

Zustandigkeitenwechsel des Verfahren zur Aufstellung und Festsetzung des Bebau-
ungsplans 5-73 durch Anwendung des 8 7 Abs. 1 AGBauGB, Eingriffsrecht
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Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender Ge-
samtinteressen Berlins (vollumfangliche Anwendung des Berliner Modells der kooperativen
Baulandentwicklung) mit Schreiben vom 12. Marz 2018 von ihrem Eingriffsrecht gemaR § 7
Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren zur Aufstellung und Festsetzung
des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen.

Im Anschluss daran wurde eine textliche Festsetzung zur Absicherung der Schaffung eines
Mindestanteils an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen im Plangebiet (Nr. 17)
erganzt. Die Festsetzung soll jedoch nur fur die neu zu bebauenden Flachen des Plangebiets
gelten. Hierfir ist die Kennzeichnung der Grundstiicke des Bestands in der Planzeichnung
zur Klarstellung der Flache erforderlich. Im Rahmen einer vorgezogenen Rechtsprifung er-
folgten auch redaktionelle oder klarstellende Anderungen an den textlichen Festsetzungen
Nr. 1 und Nr. 2 (Festsetzung der zulassigen Grund- und Geschossflache), die keine materiell-
rechtlichen Auswirkungen haben. Im Zusammenhang mit der redaktionellen Anderung der
textlichen Festsetzung Nr. 1 ist das Baufeld an der Daumstral3e mit einem neuen Buchstaben
(F) gekennzeichnet worden. Hierdurch war eine redaktionelle Anderung der textlichen Fest-
setzungen Nr. 6 (Festsetzung der Hohe der baulichen Anlagen inklusive Staffelgeschoss)
und Nr. 11 (bedingte Festsetzung hinsichtlich der Austibung der Nutzung der baulichen An-
lagen) erforderlich, die auch fur das umbenannte Baufeld gelten.

In der textlichen Festsetzung Nr. 4 wurde die Regelung fur die ausnahmsweise zulassige
Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassentreppen im Bereich der Bestandsgebaude
gestrichen. Die Terrassen genief3en Bestandsschutz.

In der textlichen Festsetzung Nr. 5 wurde die Uberschreitungsmt')_glichkeit der Baugrenzen
fur Balkone verandert. Zulassig sein soll zuklnftig nur noch eine Uberschreitung um 1,5 m
(bisher 2,2 m). Die Anderung erfolgte zur Optimierung der Freiflachen in den Blockinnenbe-
reichen.

Zudem wurde zwischen dem Land Berlin und dem Grundstiickseigentiimer ein stadtebauli-
cher Vertrag geschlossen, der Regelungen zu mietpreis- und belegungsgebundenen Woh-
nungen und zur Herstellung bzw. Finanzierung von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur
(Kita, Schule, éffentliche Spielplatze) enthalt. Zum Ausgleich eines durch die geplanten Fest-
setzungen des Bebauungsplans vorbereiteten Eingriffs in ein nach § 30 BNatschG geschiitz-
tes Biotop wurde ebenfalls ein 6ffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen.
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10.

10.1

Beschrankte Beteiligung der Beh6rden und sonstigen Trager offentlicher Belange
und erneute Beteiligung der Offentlichkeit

(Plandokument vom 28. November 2016 mit Deckblattern vom 15. November 2017 und vom
27.04.2018)

Erneute beschréankte Beteiligung der berihrten Behdérden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der erneuten 6ffentlichen Auslegung ge-
maRk § 3 Abs. 2 BauGB geandert. Die Anderungen beriihrten die Grundzlige der Planung.
Daher wurde gemald § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB eine erneute be-
schrankte Beteiligung der berlhrten Behérden und der sonstigen Trager offentlicher Belange
durchgefihrt.

Die Beteiligung der berthrten Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange er-
folgte mit Schreiben vom 09.05.2018 und einer Fristsetzung bis zum 28.05.2018. Im Schrei-
ben wurde klargestellt, dass die Mdglichkeit zur erneuten Stellungnahme auf die durch die
Deckblatter 1 und 2 geanderten und ergénzten Teile des Bebauungsplans beschrankt sind.

Im Beteiligungszeitraum wurden 30 Behdrden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange um
eine Stellungnahme zu den geanderten Inhalten gebeten. 21 Behérden haben eine Stellung-
nahme abgegeben.

Im Wesentlichen wurden Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen geauf3ert:

1. Klimaschutz, Qualitat der festgesetzten Begrinungsmalnahmen

2. Bericksichtigung einer S-Bahnfreihaltetrasse aus dem Flachennutzungsplan

3. Verkehrsprognose, Berilicksichtigung S-Bahnfreihaltetrasse, luftfahrtrechtliches Hinder-
nisrecht und Anlagenschutz

4. Regenentwasserung / Altlasten

5. Briickenbewirtschaftung

6. Versorgung mit Grundschulplatzen

7. Berlcksichtigung Gibergeordneter Planungen

8. Anwendung des Berliner Modells (mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum)

zul.

= Klimaschutz

Vom Umwelt- und Naturschutzamt des BA Spandau wird vorgetragen, dass der Verweis
auf das bereits bestehende Planungsrecht nichts an der Tatsache @ndert, dass der Bebau-
ungsplan faktisch keine Vorsorge gegen stadtklimatische Beeintrachtigungen trifft.

Stellungnahme:

In die Abwéagung des Bebauungsplans 5-73 sind nur diejenigen Auswirkungen einzustellen,
die Uber das bisherige Planungsrecht hinausgehen. Der Grundstiickseigentimer héatte das
bestehende Baurecht jederzeit ausnutzen kénnen, ohne dass ausgleichende Mal3hahmen
zum Klimaschutz zu erbringen gewesen waren.

Der Durchsetzung des stadtebaulichen Konzeptes mit der vorgesehenen Gebaudestellung,
die insbesondere der besonderen Lage an der Havel Rechnung tragt, wird ein Vorrang vor
den klimatischen Aspekten im Hinblick auf die Gebaudestellung eingeraumt. Dariiber hinaus
wird den klimatischen Aspekten tGber Dachbegrinungen und die Begriinung nicht Uberbau-
barer Grundstticksflachen ausreichend Rechnung getragen.

Der Anregung zur Anderung der Gebaudeausrichtung wird nicht gefolgt.
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= Klimaschutz

Es wird des Weiteren vorgetragen, dass die getroffene Festsetzung und zur Erduberde-
ckung von Tiefgaragen qualitativ unzureichend sei, um klimatisch wirksame Vegetations-
strukturen zu schaffen. Es wird eine Mindestuberdeckung von 0,8 m sowie die zusétzliche
Festsetzung einer Pflanzbindung (ein Baum je angefangene 200 m2 nicht Giberbaubare
Grundstticksflache).

Stellungnahme:

Die Festsetzung zur Dach- und Tiefgaragenbegriinung sind im Zusammenhang mit dem be-
stehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zu sehen. In die Abwagung ist als
klimawirksame Auswirkung die Anderung der zulassigen Grundflache (+880 m?2) einzustellen.
Diesen Anderungen steht allein durch die geplante Dachbegriinung eine zu begriinende Fla-
che von mehr als der vierfachen Grol3e (ca. 3.850 m2) gegentber. Im Zusammenwirken mit
dem weitgehenden Ausschluss oberirdischer Stellplatze und den geplanten Festsetzungen
zur Begrunung von Tiefgaragen werden — auch vor dem Hintergrund einer vergleichsweise
geringen Anforderung an die Begrinung — durch die verstarkte Wasserhaltung und —ver-
dunstung mindestens ein Teilausgleich fur die kleinklimatischen Auswirkungen geschaffen.
Dieses Ziel wird durch die Festsetzung einer Tiefgarageniberdeckung von 0,3 m bis 0,5 m
erreicht. Hierbei handelt es sich um eine Mindestauflage — die Festsetzung steht der Herstel-
lung einer Erduberdeckung von starkerem Umfang nicht entgegen. Dartiber hinausgehende
Festsetzungen sind mit dem Ziel der Schaffung von preisginstigem Wohnraum aufgrund der
damit verbundenen Kosten nicht vereinbar.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

ZUu 2.

= Bericksichtigung einer S-Bahn Freihaltetrasse aus dem Flachennutzungsplan

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. | legt dar, dass die im FNP
dargestellte S-Bahn Trasse vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt und der Zielstel-
lung einer nachhaltigen Stadtentwicklung langfristig zu sichern sei.

Da die Darstellung im FNP nicht lagegenau ist, ist diese entweder im B-Plan 5-73 oder im B-
Plan VIII-515 zu sichern.

Die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. IV B schlief3t sich der An-
regung der Senatsverwaltung fir Wohnen an.

Stellungnahme:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 basieren auf den Festsetzungen des rechts-
verbindlichen Bebauungsplans VI11-526 und entwickeln diese fort. Die geplanten Abgrenzun-
gen der Uberbaubaren Grundstiucksflachen im Bebauungsplan 5-73 entsprechen im Bereich
des allgemeinen Wohngebiets ndrdlich der Pohleseestrale (WA 3) denjenigen des Bebau-
ungsplans VIII-526 und erméglichen daher keine tber das geltende Planungsrecht hinaus-
gehende Nutzung und stellen damit auch keine tber das bereits bestehende Mal3 hinausge-
hende Einschrankung fur die S-Bahn-Trasse dar. Dies gilt auch fur die geplanten Tiefgara-
gen, da unterirdische Bauteile, insbesondere Keller auch nach dem geltenden Planungsrecht
zulassig sind.

Im FNP wird eine unterirdische Trassenfiihrung dargestellt, die stdlich der Pohlessestralie
und der Spandauer-See-Bricke unterhalb der Havelspitze bis ins Carossaquartier Maselake-
zentrum verlauft. Auch bei einer abweichenden unterirdischen Trassenfiihrung, die den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 5-73 tangieren wirde, steht die geplante Bebauung einer
unterirdischen Trassierung auf Grund der erforderlichen Querungstiefe einer moglichen S-
Bahn Trasse (Unterquerung des Spandauer Schifffahrtskanals, des Gartenfeldes, der Mill-
deponie im Bereich Rhenaniastral3e, der Briickenwiderlager und der Havel) nicht im Wege.
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Zudem ist im rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-515 eine Baureihe sidlich der Pohlesee-
straRe durch die Festsetzung der Uberbaubaren Grundstiicksflachen ein ca. 20 m breiter
Streifen ebenfalls von oberirdischer Bebauung freigehalten, der fur die unterirdische Trassie-
rung genutzt werden konnte. Der Bebauungsplan VIII-515 wurde mit diesen Uberbaubaren
Grundstucksflachen vom Bezirksamt Spandau festgesetzt, somit ist davon auszugehen,
dass eine entsprechende Trasse vom Bezirk mitgetragen wird.

Eine explizite Sicherung der geplanten Trasse erfolgt nicht im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens 5-73.

Zu 3.

= Verkehrsprognose

Die Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. IV B tragt vor, dass die
einem Schallgutachten zu Grunde gelegte Verkehrsprognose aus den Daten der Verkehrs-
prognose durch einen Gutachter hinsichtlich der Ermittlung des maf3geblichen Falls zu bear-
beiten ist. Hierbei ist entscheidend, dass die Grundlagen nachvollziehbar und rechtssicher
abgeleitet werden und auch einer moglichen gerichtlichen Auseinandersetzung standhalten.
Es wird unterstellt, eine einfache Trendfortschreibung wie im Bebauungsplanverfahren 5-73
erfolgt, reiche nicht aus. Die LKW-Anteile aus der Verkehrsprognose 2030 lagen zudem deut-
lich unterhalb der im Schallgutachten angenommenen Werte.

Stellungnahme:

Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gewahlte Verfahren ist im konkret vorliegenden
Fall rechtssicher verwendbar. Die ermittelten Verkehrsmengen bilden hier die Grundlage fir die
schalltechnische Untersuchung. Hierzu ist grundsatzlich auszufuhren, dass bei der Erarbei-
tung von schalltechnischen Untersuchungen innerhalb eines Prognosehorizonts immer der
sogenannte ,worst-case* als Ausgangsfall fir die Ermittlung der Immissionsprognose zu ver-
wenden ist. Damit ist sichergestellt, dass die ggf. festzusetzenden Immissionsschutzmaf3-
nahmen innerhalb des Prognosehorizonts stets ausreichend dimensioniert sind. Der schall-
technischen Untersuchungen zu Grunde zu legen ist die durchschnittliche tagliche Verkehrs-
starke. Diese liegt nach Angaben von SenUVK (08/2017 und 04/2018, Prognose 2030) flr
die Daumstral3e bei 18.000 KFZ/24 h (3 % LKW-Anteil) und 3.600 KFZ/24 h (3 % LKW-Anteil)
fur die Pohleseestrae. In die Verkehrsprognose 2030 sind Entwicklungspotentiale aus
rechtskraftigen Bebauungsplanen Uber die Bevolkerungsprognose eingeflossen, nicht je-
doch Entwicklungen, die sich aus der derzeit in der Uberarbeitung befindlichen Planung im
Bereich der Wasserstadt hinaus ergeben kénnen. Diese Uber das geltende Planungsrecht
hinausgehenden Verkehre sind in der Schallimmissionsprognose ebenfalls zu berticksichti-
gen.

Da im Frihsommer 2017 (Vorbereitung der ersten erneuten Offentlichkeitsbeteiligung) noch
keine neue Verkehrsprognose der Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
vorlag, wurde entschieden, auf der Basis von hochgerechneten Verkehrswerten des Jahres
2012 weiterzuarbeiten und es wurde somit eine Steigerung des Verkehrs auf der Daum- und
der PohleseestraRe um 25 bzw. 50 % zu Grunde gelegt. Hierbei wurde abgeschétzt, dass
eine noch hdhere Steigerung durch Entwicklungen im weiteren Umfeld unwahrscheinlich sei.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung, die auf den wie oben beschrieben be-
rechneten Verkehrsdaten beruht, geht der Schallgutachter von durchschnittlichen taglichen
Verkehrsstarken in folgender Hohe aus (Modell einer 50 % Steigerung):

DaumstralRe: 21.988 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von bis zu 16,4 % tags und bis

Zu 2,2 % nachts,

PohleseestralRe: 3.919 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 4 % tags und 1 % nachts.
Damit liegen die der 2. schalltechnischen Untersuchung vom 30.09.2017 zu Grunde gelegten
Werte fir die Daumstraf3e deutlich oberhalb und fiir die Pohleseestral3e im Bereich der Prog-
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nosewerte der Verkehrsprognose 2030. Insbesondere fur die hauptsachlich belastete Haupt-
verkehrsstrale (Daumstraf3e) besteht in der Schallprognose ein Spielraum von knapp 4000
Fahrten pro Tag fur eine Uber die in der Verkehrsprognose 2030 berticksichtigten Baupoten-
tiale hinausgehende Entwicklung. Diese liegt bei ca. 1.000 WE, von der ca. 200 WE fur die
Uber die festgesetzten Bebauungsplane VIII-526 und VIII-530 hinausgehend geplante Woh-
nungsentwicklung in den Bebauungspléanen 5-73 und 5-74 in Anspruch genommen werden.
Damit liegt im Sinne des "worst-case-Ansatzes” ein ausreichender Sicherheitspuffer im
Schallgutachten vor, der eine Verwendung im Bebauungsplan 5-73 rechtfertigt. Da die Text-
liche Festsetzung Nr. 14 lediglich einen Nachweis Uber den Innenraumpegel von Aufenthalts-
raumen verlangt und keine konkreten Anforderungen bezlglich des Schallschutzes an die
Aulenbauteile von Baukorpern festsetzt, ist die Beibehaltung eines ,Sicherheitspuffers® in
Bezug auf den Grundstiickseigentiimer / Vorhabentrager zumutbar.

Die niedriger liegenden Schwerverkehrsanteile fiihren zu geringeren Immissionen in den be-
troffenen Wohngebieten. Damit wird der im Sinne des “worst-case-Ansatzes” vorliegende Puf-
fer fir zukunftige Entwicklungen im Plangebiet tendenziell noch vergroiert.

Der Einwand wird zurtickgewiesen.
= Hindernisrecht und Anlagenschutz (Luftfahrtrecht)

Der Standort der geplanten Bebauung liegt im Bauschutzbereich des Flughafens Berlin-
Tegel. Nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 a) LuftVG durfen in diesem Bereich Bauwerke, die eine Hohe
von 56 m Uber NHN dberschreiten, erst nach Zustimmung durch die Oberste Luftfahrtbe-
horde errichtet werden.

Daneben ist am Standort zuséatzlich auch die Unbedenklichkeit von Bauvorhaben im Hinblick
auf die Storwirkungen auf Navigationsanlagen zu prifen, wenn diese eine Hohe von 26 m
uber Grund Uberschreiten.

Stellungnahme:

Im Uberwiegenden Teil des Geltungsbereichs diirfen Gebaude gemaR textlicher Festsetzung Nr.
6 eine Hohe der Oberkante von 51,7 m tiber NHN nicht Giberschreiten, so dass weder der Bau-
schutzbereich, noch der Anlagenschutz von diesen berihrt ist.

Im Stdwesten des Plangebiets ist an der PohleseestraRe am Briickenful der Spandauer-See-
Bricke ein maximal siebengeschossiges Gebaude zulassig, fir das keine zulassige Gebaude-
hohe festgesetzt ist. Dieses Gebaude kdnnte somit auch unter Ausschopfung der Festsetzungen
des Bebauungsplans unter Beschrankung der Geschosshdhe so realisiert werden, dass eine
Hohe von 56,0 m nicht Uberschritten wird. Gleiches gilt fir eine Gebaudehéhe von 26,0m Uber
Grund in Bezug auf eine mdgliche Stérung von Flugsicherungsanlagen. Die Festsetzungen des
Bebauungsplans sind somit vollziehbar.

Da fir den Geltungsbereich derzeit ein konkretes Vorhaben erarbeitet wird hat der Vorhabentra-
ger eine luftrechtliche Genehmigung fur eine Gebaudehdhe von 63,5 m tiber NHN bei der obers-
ten Luftfahrtbehorde (Schreiben der Behérde vom 23.03.2018) und eine Genehmigung der deut-
schen Flugsicherung (Schreiben vom 10.11.2017) eingeholt.
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zu 4.

= Regenentwasserung

Die Wasserbehorde des Landes Berlin weist darauf hin, dass die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung durch planerische Vorsorge innerhalb des Vorhabengebietes sicher zu stellen
ist. Vorhandene Einleitbeschrankungen sind zu beachten.

Stellungnahme:

Im Rahmen der konkreten Ausflhrungsplanung sind entsprechende Nachweise zu fiihren.
Sollten die vorliegenden Restriktionen zur Einleitung nicht eingehalten werden kdnnen, ste-
hen geeignete technische Maflinahmen, wie z.B. Rickhaltung mit kontrollierter Abgabe an
das Kanalnetz zur Verfigung, um die Bestimmungen einhalten zu kénnen.

Kenntnisnahme.

= Altlasten

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 5-73 beschreibt den westlich der Daumstrafe
gelegenen Bereich zwischen Schwielowseestral3e im Norden und Pohleseestralde im Siden.
Der gesamte Geltungsbereich ist aufgrund seiner friilheren Branchennutzung (Chemische
Fabrik Griesheim, Grof3tanklager Shell) Teil einer Flache, die im Bodenbelastungskataster
(BBK) mit der Nummer 100 erfasst ist. Durch die Branchennutzung kam es zu Verunreini-
gungen des Bodens und des Grundwassers. Der Standort wird daher als Altlast kategorisiert.
Zudem befindet sich der Standort im Trinkwasserschutzgebiet (Zone Ill B des Wasserwerks
Tegel).

Um eine spatere Wohnbebauung zu ermdéglichen wurden seinerzeit durch den stadtischen
Entwicklungstréger ,Wasserstadt Oberhavel" durchschnittlich 2 m kontaminierter Boden der
ungesattigten Zone bis ca. 0,5 m lUiber dem Grundwasserspiegel abgetragen und durch sau-
beres Bodenmaterial (LAGA Z0) ausgetauscht.

Im nordlich angrenzenden B-Plan VIII-530 / 5-74 (Bereich Schwielowseestralie) befindet sich
ein unterirdisches Sicherungsbauwerk, dass das Kontaminationszentrum einer Arsenbelas-
tung einkapselt, von der ausgehend eine Schadstofffahne im Grundwasser bis zu den Was-
serwerksbrunnen des WW Tegel (Galerie Hohenzollernkanal) reicht. Der weiterhin vorhan-
dene Grundwasserschaden wird tber ein langjahriges Grundwasser-Monitoring beobachtet.
Hierbei hat die Sicherung der Trinkwassergewinnung im Bereich der Galerie Hohenzollern-
kanal des Wasserwerkes Tegel vorrangige Bedeutung.

Im Jahr 2017 wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (5-73) gem. § 9 BBodSchG
erneut Erkundungen in den sensiblen Bereichen durchgefiihrt (Kinderspielflachen und
Mietergarten/Grunflachen), in deren Ergebnis einer sensiblen Nutzung zu Wohnzwecken
nichts entgegensteht.

Im Rahmen _der bauvorbereiten Malinahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplan 5-73
ist der Grundstlickeigentiimer gemafd Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet, sich mit der
zustandigen Bodenschutzbehdrde (SenUVK Referat Il C) lber alle bodenschutzrechtlichen
Belange abzustimmen. Im vorliegenden Fall befindet sich der Eigentimer (Gewobag) in en-
ger Abstimmung mit meiner Behorde und hat bereits Erkundungen mit dem Ziel durchgefihrt,
emittierende Schadstoffquellen in der geséttigten Bodenzone zu lokalisieren. Erste Ergeb-
nisse deuten auf eine anhaltende Grundwasserschadigung hin. Die vorhandenen Grundwas-
serbelastungen im Geltungsbereich erfordern hinsichtlich geplanter Versickerungsanlagen
und der baubedingten Entnahme von Grundwasser ebenfalls eine zwingende Abstimmung
mit der Bodenschutzbehdrde. Grundwassernutzungen jeglicher Art sind belastungsbedingt
nur eingeschrankt maoglich.

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Erkundungsmafl3nahmen wird durch SenUVK I
C eine abschliel3ende Gefahrenbeurteilung erfolgen. In deren Ergebnisse sind sowohl wel-
terfihrende Erkundungsmafl3nahmen sowie MalRBnahmen zur Gefahrenabwehr im System
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Boden und Grundwasser nicht auszuschlie3en, die dann dem Sanierungspflichtigen (Zu-
standsstorer) gem. 8 4 BBodSchG gegentber auferlegt werden (Sanierungsanordnung, Of-
fentlich Rechtlicher Vertrag, etc.).

Stellungnahme:

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt hinsichtlich einzelner aufgefiihrter
Sachverhalte eine redaktionelle Erganzung der Begriindung.

Kenntnisnahme

zu 5.

= Brickenbewirtschaftung

Die Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. V weist darauf hin, dass
die Notwendigkeit der Freihaltung eines ausreichend breiten Sicherheits- und Wartungsstrei-
fens am Briickenende der Spandauer-See-Briicke, um Brickenunterhaltungsarbeiten durch-
fuhren zu kénnen, erforderlich ist. Es bestehen keine Bedenken, sofern in die Begriindung
aufgenommen wird, dass vor den Linien E-Al und E-L12 keine gro3eren Balkonauskragun-
gen als 2,5m zulassig und keine Ausnahmen oder Befreiungen davon in Baugenehmigungs-
verfahren zu erteilen sind.

Stellungnahme:

Im genannten Bereich ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans keine Uberschreitung
der Baugrenzen durch Balkone um mehr als 1,5 m zulassig.

Die Begrindung wird hinsichtlich des Sachverhalts redaktionell um einen Hinweis zu Befreiun-
gen erganzt.

Ist bereits teilweise berticksichtigt.
ZuU 6.

= Versorgung mit Grundschulplatzen

Bei einer erfolgten Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB kénnte dem geplanten Vorhaben
durch die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie nicht zugestimmt werden, bis
eine bedarfsgerechte — zeitlich wie quantitativ — Versorgung mit Schulplatzen in der hier
mafgeblichen Grundschulplanungsregion Haselhorst gesichert ist.

Stellungnahme:

Zunéchst ist festzustellen, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 5-73 nur diejenigen
Bedarfe an Grundschulplatzen in die Abwéagung einzustellen sind, die sich aus den lber das
zulassige Mal’ der baulichen Nutzungen (Geschossflache) des rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans VIII-526 hinausgehenden geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben. Ein
sich aus der Realisierung des bereits zulassigen Geschossflachenanteils aus dem geltenden
Planungsrecht ergebender Bedarf, der zudem jederzeit durch eine Bebauung nach geltendem
Planungsrecht hatte entstehen kénnen, war bereits in der bezirklichen Schulplanung zu berick-
sichtigen.

Fir die Bedarfe aus dem bereits seit 2008 bestehenden Baurecht kann der Grundstiickseigen-
timer mangels Rechtsgrundlage nicht herangezogen werden. Der Grundstiickseigentiimer
kann allerdings fur denjenigen Bedarf in Anspruch genommen werden, der durch die Fest-
setzungen des Bebauungsplans 5-73 zusatzlich entsteht. Dieser Mehrbedarf von rechne-
risch funf Grundschulplatzen, der nach den Berechnungsvorgaben des Berliner Modells zur
kooperativen Baulandentwicklung ermittelt wurde, wurde in den verbindlichen Regelungen
des stadtebaulichen Vertrags zwischen dem Land Berlin und dem Grundsttickseigentimer
berilicksichtigt.
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Der Bedarfstrager, die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie, eine Bedarfsliste,
auf der die Erweiterung des Grundschulstandorts ,,An der Pulvermuhle“ durch einen modu-
laren Erweiterungsbau (MEB) mit Prioritat gefihrt wird. An diesem Standort werden, in Ab-
stimmung mit den zustandigen Fachabteilungen, die genannten funf Grundschulplatze, die
von dem Grundstlckseigentimer finanziert werden, verortet. Die Realisierung des MEB er-
folgt durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. V, und wird aus
einem dort gefihrten Sammelkonto finanziert, d. h. die entsprechenden Investitionsmittel ste-
hen zur Verfligung. Die Bedarfsliste sieht eine Errichtung des MEB im Jahr 2019 vor. Dies
liegt innerhalb des zu erwartenden Bedarfshorizonts flr die geplante Bebauung im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans 5-73.

Kenntnisnahme.

Innerhalb des Verfahrens gem. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB wird wie folgt Stellung
genommen: Die Belange der fir Bildung zustandigen Senatsverwaltung werden nicht be-
rahrt.

Kenntnisnahme.
Zu 7.

= Bericksichtigung Gibergeordneter Planungen

Die Senatsverwaltung fir Finanzen weist darauf hin, dass im Jahr 2019 der Landesentwick-
lungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP H-R) in Kraft treten soll und empfiehlt
die Inhalte zur Vermeidung von Unstimmigkeiten in die Begrindung aufzunehmen.

Stellungnahme:

Eine Ubergeordnete Planung wird fiir die Bauleitplanung erst mit inrem in Kraft treten verbindlich.
Da aufgrund des Verfahrensstands zu erwarten ist, dass eine Festsetzung des Bebauungsplans
vor dem Jahr 2019 erfolgen wird, stellt die Darstellungen und Ziele des LEP B-B die zu beachtend
Planung dar.

Der Anregung kann nicht gefolgt werden.
Zu 8.

= Anwendung des Berliner Modells (mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum

Die Industrie- und Handelskammer tragt vor, dass die Anwendung des Berliner Modells der
kooperativen Baulandentwicklung hinsichtlich der Forderung nach einem Mindestanteil an
mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum stadtortgenau und nach den Bedarfen vor
Ort und nicht pauschal mit einem Anteil von 30 % an der Geschossflache erfolgen soll.

Stellungnahme:

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt eine vom Senat des Landes
Berlin beschlossene Planungsgrundlage dar, die in der Bauleitplanung zu bericksichtigen
ist. Im Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere hinsichtlich der Schaf-
fung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum auf der Grundlage der Bestand-
sermittlung und Prognosen zum zukulnftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadtisches Defizit
an Wohnraum zur Versorgung finanzschwacherer Haushalte festgestellt worden. Die Minde-
rung bzw. langfristige Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der Gesamtabwégung
der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt abgewogen worden, dass sie auch
eine gesamtstadtische Aufgabe darstellt. Darauf basierend ist festgelegt worden, dass das
Berliner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum in einer bestimmten Min-
destgroRenordnung enthalten, Anwendung findet. Ausnahmen oder Abweichungen vom Ber-
liner Modell sind in begriindeten Einzelfallen dann méglich, wenn Anhaltspunkte daftir beste-
hen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraums
die Erhaltung oder Schaffung sozial stabiler Bevolkerungsstrukturen im Sinne des 8 1 Abs.
6 Nr. 2 BauGB gefahrdet ware. Bei der Beurteilung der Gefahrdung ist darauf abzustellen,
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ob das Vorhaben in einem Planungsraum liegt, der nach den Ergebnissen des Monitorings
Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Soziale Ungleichheit" mit einem sehr niedrigen
Status mit negativer Dynamik eingestuft wurde. Dies ist hier nicht der Fall. Das Plangebiet
liegt nicht in dem soeben beschriebenen Planungsraum, sondern in einem Gebiet mit mittle-
rem Status und stabiler Dynamik.

Der Trager nimmt auf3erhalb seines Zusténdigkeitsbereichs Stellung.
— Kenntnisnahme -

Da bereits im November 2014 ein Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vorlag, wird ein Ansatz
in H6he von 25 % der geplanten Wohneinheiten fiir gerechtfertigt gehalten.

Stellungnahme:

Eine Anwendung des vor dem 01.02.2017 geltenden Mindestanteils flr mietpreis- und bele-
gungsgebundenen Wohnraum in Hoéhe von 25 % der Wohnungen kommt nur in Betracht,
sofern die Grundzustimmung zur Anwendung des Berliner Modells vor dem 01.02.2017 er-
folgt ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall, insofern kommt die aktuelle Regelung zur Anwen-
dung.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Erneute eingeschrankte Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4 Abs. 3in Verbindung
mit § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der erneuten offentlichen Auslegung ge-
maRk § 4 Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB nochmals geandert. Die Anderungen beriihrten die
Grundztige der Planung. Daher wurde gemalf § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB
eine weitere erneute beschrankte Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt.

Die erneute offentliche Auslegung wurde im Amtsblatt fir Berlin Nr. 18 vom 4. Mai 2018 auf
Seite 2250 sowie in der Tagespresse am 11. Mai 2018 ortsublich bekannt gemacht. Eine
Abzeichnung des Bebauungsplans und eine Abschrift der Begriindung konnten im Beteili-
gungszeitraum auch Uber das Internet eingesehen werden (www.berlin.de/bebauungsplan-
spandau).Im Amtsblatt wurde klargestellt, dass die Mdglichkeit zur erneuten Stellungnahme
auf die geanderten und erganzten Teile des Bebauungsplans (Deckblatter 1 und 2) be-
schrénkt sind.

Im Rahmen der Nutzung elektronischer Medien oder auf dem Postweg wurden von 5 Blrgern
Stellungnahmen eingereicht. Eine weitere Stellungnahme wurde auf dem Postweg einge-
reicht. Es wurden sowohl AuRerungen zu Themenbereichen vorgetragen, die bereits Be-
standteil der Abwagung zur 1. Offentlichen Auslegung waren und im Rahmen der Abwagung
abschlieRend, d.h. ohne Anderung der Planung behandelt wurden. Dartiber hinaus wurden
Stellungnahmen zu den geanderten Teilen abgegeben.

Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit wurden im Wesentlichen Anregungen
zu folgenden Themen der gednderten Teile des Bebauungsplans geauf3ert und wie folgt in
die Abwéagung eingestellt:

= Entfall des Grabeverbots aus dem Bebauungsplan VIII-526

Im noch gultigen B-Plan VI11-526 ist fur den Bereich WA1 und den Teil nordlich der Linie a-b
des Bereiches WAZ2 ein Grabeverbot als Textliche Festsetzung definiert worden. Findet sich
diese Information entsprechend in den betroffenen Grundbuchblattern? Dies ist zu veranlas-
sen, falls nicht bereits geschehen, um die Information an kinftige Kaufer weiterzugeben.

Stellungnahme:

Inwieweit das Grabungsverbot in den Grundbichern vermerkt ist, ist dem Plangeber nicht
bekannt. Allerdings ist die Festsetzung des Verbots flr Grabungs- und Erdarbeiten im Be-
bauungsplan 5-73, der nach seiner Festsetzung die Regelungen des Bebauungsplans VIII-
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526 ersetzen wird, nicht mehr enthalten. Die zum damaligen Zeitpunkt als Fachbehérde zu-
standige Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII D hat im Rahmen
einer Behordenbeteiligung im Marz 2016 mitgeteilt, dass eine entsprechende Festsetzung
im Bebauungsplan 5-73 nicht mehr erforderlich ist: ,Der Bereich siidlich der Templiner-See-
Stral3e gilt zwischenzeitlich als vom Verdacht befreit. Im Bereich nérdlich der Templiner-See-
Stral3e bis zur SchwielowseestraRe wiirden baubedingte Bodenaushubmalinahmen bis in
den Grundwasserschwankungsbereich den Sanierungserfolg erhéhen (Restverunreinigun-
gen).“ Somit besteht auch keine Notwendigkeit fir eine Grundbucheintragung.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
= Bauliche Dichte

Es wird gefordert auf eine vier- bis siebengeschossige Eckbebauung zu verzichten und statt-
dessen im gesamten Geltungsbereich maximal vier Geschosse zuzulassen. Dartiber hinaus
wird vorgetragen, dass es durch die hohe Dichte, vergleichbar zum Quartier ,Havelspitze®,
zu erheblicher Verschattung, mangelnder Luftbewegung in den engen Straf3enschluchten
und damit zu mangelndem Wohnklima und zur Entstehung sozialer Probleme kommen kann.

Stellungnahme:

Zunachst ist klarstellend darauf hinzuweisen, dass eine siebengeschossige Bebauung mit
Ausnahme des westlichen Zeilenkopfes an der Spandauer-See-Briicke nicht Bestandteil der
Planung ist. Vorgesehen (und zulassig) sind innerhalb des Plangebiets vorrangig Gebaude
mit vier Vollgeschossen und einem zusatzlichen Staffelgeschoss. Fir das zeilenférmige Ge-
baude ndrdlich der Zernseestralie sind vier Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss zulassig.
Die Begruindung ist an dieser Stelle missverstandlich formuliert und wird redaktionell Gberar-
beitet.

Die Planungen fur die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdichte-
ten Baugebieten beiderseits der Havel vor. Diese Verdichtung der Bebauung zum Havelufer
und die Errichtung von Geb&auden mit Geschosswohnungsbau ist bereits mit der Rechtskraft
des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2007 geltendes Planungsrecht fir die Flachen inner-
halb des Bebauungsplans 5-73. Eine geringere Bebauungsdichte war lediglich fir einen kur-
zen Zeitraum, in dem nur eine geringe Nachfrage nach Geschosswohnungsbau bestand,
Gegenstand der Planungsiiberlegungen fir den Geltungsbereich. Die aktuelle Entwicklung
veranlasst daher, zu den friilheren Uberlegungen zuriickzukehren und die Planung auf wei-
tere Potentiale und Optimierungsmoglichkeiten zu tberprifen.

Eine offene Bebauung westlich der DaumstraRe, als Ubergang zwischen der Reihenhausbe-
bauung und dem geplanten Geschosswohnungsbau war zu keinem Zeitpunkt Gegenstand
der Planungsiiberlegungen. Dies ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass eine geschlos-
sene Bebauung aus Immissionsschutzgrinden wesentlich besser zur Abschirmung des Ver-
kehrslarms und zur Schaffung ruhiger Gebaudeseiten geeignet ist, als eine offene Bebauung,
die einen Schalleintrag in die Blockinnenbereiche nicht vollstandig verhindern kann.

Die Verdichtung am Havelufer ist auch stadtebaulich gerechtfertigt. Die bevorzugte Lage am
Wasser und an der Promenade soll mit ihrer hohen Qualitdt moglichst fur viele Anwohner
erlebbar sein. Aufgrund der Wasserlage werden die im Geschosswohnungsbau naturgeman
geringeren Freiflachenanteile der Grundstiicke ergénzt. Eine Planung von Einfamilienh&u-
sern an dieser Stelle wirde der Lagequalitat und den Ubergeordneten Erfordernissen der
Stadtentwicklung nicht gerecht, da sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen des
Wohnraumbedarfs erheblich verandert haben. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defizit
an Wohnraum. Maf3geblich fur die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt
ist sowohl die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und Nach-
frage. Angesichts der Bevdlkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren - allein in den
letzten funf Jahren wuchs die Bevolkerung um 220.000 Personen - sind die vor wenigen
Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
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nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Dartber hinaus wird ak-
tuell prognostiziert, dass Berlins Bevdlkerung bis zum Jahr 2030 um weitere 266.000 Perso-
nen wachsen wird. Um den akuten Wohnraumbedarf zu decken, sind jedes Jahr 15.000 bis
20.000 neue Wohnungen notig. Die Deckung dieses Bedarfs erfordert und rechtfertigt eine
optimale Nutzung mit entsprechend héherer Verdichtung von noch bestehenden innerstadti-
schen Baupotentialen in stadtebaulich vertraglicher Weise und im begriindeten Einzelfall
auch uber die Obergrenzen aus § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) hinaus. Ziel ist eine
maldvolle Verdichtung im Wesentlichen innerhalb der bereits im Bebauungsplan VIII-526 ge-
planten Kubaturen. Daher sieht der Bebauungsplan einerseits vor, die teilweise bislang noch
fur eine Reihenhausbebauung vorgesehenen Zeilen ebenfalls als Geschosswohnungsbau
zu entwickeln und in Teilbereichen (WA 2 und 3) die geplante Zeilenbebauung im mittleren
Bereich der Baugebiete um ein zulassiges Vollgeschoss zu erhéhen sowie im gesamten
Plangebiet mit Ausnahme der Zeile ndrdlich der ZernseestralRe oberhalb des jeweils obers-
ten zulassigen Vollgeschosses ein Staffelgeschoss zuzulassen.

Die Uberschreitung der Obergrenzen fir das MaR der baulichen Nutzung aus § 17 Abs. 2
BauNVO ist, wie die Begriindung zum Bebauungsplan ausfiihrlich darlegt, aus folgenden
Gruinden stadtebaulich gerechtfertigt:

e Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Siedlungs-
flachen auf der Grundlage der Vorschriften des § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch

e Stadtebauliches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Wasserstadt Oberhavel mit kon-
zeptioneller Staffelung der baulichen Dichte von der Wasserkante mit der h6chsten bau-
lichen Dichte nach Osten bis an die Grenze der bestehenden Kleingarten mit der nied-
rigsten Dichte.

Die Uberschreitung der Obergrenzen wird durch ausgleichende Umstéande und MaRnahmen
vertraglich gestaltet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation soll durch den Bebauungsplan
5-73 das bestehende Baurecht “aufgestockt™ werden. Hierzu wurden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens Auswirkungsanalysen erstellt (u.a. Verschattungsstudie, Analyse einer
eventuellen Wertminderung der angrenzenden Grundstiicke). Die Ergebnisse der Auswir-
kungsanalyse zeigen, dass sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-
73 Auswirkungen ergeben, die jedoch keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die
vorhandenen bereits bebauten Grundstiicke innerhalb des Geltungsbereichs und 6stlich der
DaumstralRe haben.

Darliber hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der Entwick-
lung auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante Bebauung weist we-
sentlich héhere stadtebauliche Qualitaten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Wasser-
blick ermdglicht. Damit kbnnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivitdt auch Blrger mit
hoherem Einkommen anspricht, so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen eine
adaquate soziale Mischung erwartet wird.

Die Einwande werden zuriickgewiesen.
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= Mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum

Es wird vorgetragen, dass der festgesetzte Mindestanteil an mietpreis- und belegungsgebun-
denem Wohnraum mit pauschal 30 % zu hoch angesetzt wird. Angesichts der Sozialstruktur
des weiteren Umfelds und in Spandau insgesamt bestiinde die Gefahr, dass keine sozial
stabilen Bewohnerstrukturen gemaf § 1 Abs. 6 Nr. 2 entstehen. Daher muss gerade in Span-
dau Gberproportional h6herwertiger Wohnraum sowie Eigentum geschaffen werden, um eine
substanzielle Verbesserung der Sozialstruktur zu erreichen.

Stellungnahme:

Die Festsetzung eines Mindestanteils an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen
ist vor einem gesamtstadtischen Hintergrund zu sehen. Angesichts der Bevdlkerungsent-
wicklung Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen Jahren noch vorhandenen Woh-
nungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Wohnungsmarkt ist mittlerweile in der
gesamten Stadt sehr angespannt. Daraus resultiert ein dringender Bedarf, neuen und preis-
glunstigen Wohnraum bereitzustellen. Um den akuten Bedarf zu decken, sind jedes Jahr
15.000 bis 20.000 neue Wohnungen notig.

Der anhaltende Bevdlkerungszuwachs und die damit verbundene hdhere Nachfrage haben
in den vergangenen Jahren das verfliigbare Wohnraumangebot in Berlin stark verknappt und
die Mietpreise deutlich steigen lassen. Gleichzeitig verringert sich der Bestand preiswerten
Wohnraums in Berlin durch das Auslaufen von Belegungsbindungen immer weiter. Gab es
im Jahr 2011 noch fast 300.000 entsprechend gebundene Wohnungen, wird sich dieser Be-
stand bis 2022 in etwa halbieren. Damit haben es vor allem einkommensschwache Haushalte
immer schwerer, sich am Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der Haushalte, die
Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, liegt weiterhin bei mehr als 50%. Folg-
lich reicht die Zahl der entsprechend gebundenen Wohnungen bei weitem nicht aus, den
gegenwartigen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem Hintergrund steht
Berlin in der Pflicht, eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum auch im unteren und mitt-
leren Preissegment sicherzustellen.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Flachen im Eigentum des Landes Berlin stan-
den und an eine stadtische Wohnungsbaugesellschaft ibertragen wurden, wéare eine Ent-
wicklung von geférdertem Wohnraum auch fiir Wohnungsbauvorhaben auf der Grundlage
des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans VIII-526 bereits jederzeit mdglich gewe-
sen.

Durch Festsetzung im Bebauungsplan und Regelung in einem stadtebaulichen Vertrag zwi-
schen dem Land Berlin und der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft soll in Uberein-
stimmung mit dem ,Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung® ein Mindestanteil
von 30 % der Geschossflache fir die Realisierung von mietpreis- und belegungsgebundenen
Wohnungen gesichert werden (textliche Festsetzung Nr. 17). Demnach stehen bis zu 70 %
der neu zu schaffenden Geschossflachen fir Wohnungen, die andere Zielgruppen mit Wohn-
raum versorgen, zur Verfigung. Hierdurch und durch die bisherige Entwicklung der Flachen
Ostlich der Havel mit einem Schwerpunkt auf Einfamilienhausern steht nicht zu befiirchten,
dass einseitige — sozial schwache — Bevdlkerungsstrukturen entstehen, sondern es wird viel-
mehr hiermit das Ziel einer sozial gemischten Bevdlkerungsstruktur gefordert.

Der Anregung wird nicht gefolgt / Der Einwand wird zurickgewiesen.

Weitergehend wird vorgetragen, dass fur die textliche Festsetzung Nr. 17 weder ein Erfor-
dernis besteht, noch ohne weitere Untersuchung und Abwagung ein pauschalisierter Anteil
in Hohe von 30 % der Geschossflache fir Wohnen gerechtfertigt sei. Vielmehr sei durch
Untersuchung der oOrtlichen Situation ein vertraglicher Anteil zu ermitteln und in die Abwéagung
einzustellen. Es wird auf eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin fir Sozialforschung
(WZB), deren Erkenntnisse fur die Entwicklung der Wasserstadt sehr wichtig sind. Darin so-
wie von den Autoren der Studie heildt es u.a.: "Die Segregation, also die Entmischung und
Trennung von verschiedenen Bevolkerungsgruppen und deren ungleiche Verteilung im
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Stadtraum, ist besonders stark in Gebieten mit vielen Sozialwohnungen. Das Ideal einer so-
zial gemischten Stadt ist schon lange dem Ziel gewichen, bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen. Denn Sozialwohnungen seien lberwiegend ,in Gebieten zu finden, in denen ohnehin die
Armen wohnen". Zudem schreitet die Spaltung umso schneller voran, je starker sie bereits
besteht. Dem lieRe sich mit Sozialwohnungsbau in Quartieren entgegenwirken, in denen es
bisher keine gibt."

Stellungnahme:

Die textliche Festsetzung Nr. 17 (Flachen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebaude,
die mit Mitteln der sozialen Wohnraumforderung geférdert werden kdnnten, errichtet werden
mussen) ist im vorliegenden Verfahren stadtebaulich erforderlich.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt eine vom Senat des Landes
Berlin beschlossene Planungsgrundlage dar, die in der Bauleitplanung zu berlcksichtigen
ist. Im Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere hinsichtlich der Schaf-
fung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum auf der Grundlage der Bestand-
sermittlung und Prognosen zum zukinftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadtisches Defizit
an Wohnraum zur Versorgung finanzschwacherer Haushalte festgestellt worden. Die Minde-
rung bzw. langfristige Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der Gesamtabwéagung
der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt abgewogen worden, dass sie auch
eine gesamtstadtische Aufgabe darstellt. Darauf basierend ist festgelegt worden, dass das
Berliner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum in einer bestimmten Min-
destgréRenordnung enthalten, Anwendung findet. Im Rahmen der Anwendung sind sowohl
die Kausalitat als auch die Angemessenheit der vertraglichen Regelungen zu priifen. Aus-
nahmen oder Abweichungen vom Berliner Modell sind in begriindeten Einzelfallen dann
maoglich, wenn Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis-
und belegungsgebundenem Wohnraums die Erhaltung oder Schaffung sozial stabiler Bevol-
kerungsstrukturen im Sinne des 8 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB gefahrdet ware.

Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Weder liegt das Plangebiet in einem Planungsraum,
der nach den Ergebnissen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Sozi-
ale Ungleichheit" mit einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wurde,
noch bestehen sonstige Anhaltspunkte auf Grund der bereits vorhandenen Bevdlkerungs-
struktur. Es wird nur ein Mindestanteil von 30 % der Geschossflache fur die Realisierung von
mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen im Bebauungsplan gesichert (textliche
Festsetzung Nr. 17). Demnach stehen bis zu 70 % der neu zu schaffenden Geschossflachen
fur Wohnungen, die andere Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur Verfugung. Hierdurch
und durch die bisherige Entwicklung der Flachen 6stlich der Havel mit einem Schwerpunkt
auf Einfamilienhausern steht nicht zu beflirchten, dass einseitige — sozial schwache — Bevdl-
kerungsstrukturen entstehen, sondern es wird vielmehr hiermit das Ziel einer sozial gemisch-
ten Bevolkerungsstruktur gefordert. Es ist nicht erkennbar, dass hierdurch ein sozialer Brenn-
punkt erstmalig geschaffen oder ein solcher verscharft wird. Somit ist im Rahmen der An-
wendung der Leitlinie des Berliner Modells hier auch eine Auseinandersetzung mit der ortli-
chen Situation erfolgt. Die Festsetzung ist somit aus stadtebaulichen Griinden gerechtfertigt.
Die Abwéagung wird hierdurch in keiner Weise verkirzt oder ersetzt.

Darlber hinaus ist die Aufnahme der textlichen Festsetzung fur die Prifung der Angemes-
senheit der im stadtebaulichen Vertrag vereinbarten Forderungen und zur Klarstellung der
Geleichbehandlung aller Grundstiickseigentiimer erforderlich.

Des Weiteren ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der Entwicklung
auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante Bebauung weist wesentlich
hohere stadtebauliche Qualitaten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Wasserblick er-
maoglicht. Damit kénnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivitdt auch Burger mit hdherem
Einkommen anspricht, so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen eine adaquate
soziale Mischung erwartet wird. Die Festsetzung eines entsprechenden Anteils an mietpreis-
und belegungsgebundenen Wohnungen in einem Quartier, das derzeit im Wesentlichen mit
Einfamilienh&usern bebaut ist, entspricht zudem der Empfehlung der angefiihrten Studie.
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Der Einwand wird zurtickgewiesen.
= Wertminderung durch potentielle Entwicklung eines sozialen Brennpunkts

Im Zusammenhang mit dem festgesetzten Mindestanteil an mietpreis- und belegungsgebun-
denem Wohnraum wird die Beflirchtung geauf3ert, dass durch das potentielle Entstehen ei-
nes sozialen Brennpunkts in der Zukunft eine Wertminderung des Eigentums eintreten
konnte.

Stellungnahme:

Hinsichtlich einer beflirchteten Wertminderung des Eigentums ist nach der ersten offentli-
chen Auslegung das Vermessungsamt des BA Spandau um Stellungnahme gebeten worden.
Es kommt zu dem Ergebnis dass bei Gegenuberstellung des Status Quo und der Umsetzung
der in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 geplanten Bebauung die Bedenken der mittel-
baren und unmittelbaren Grundstiickseigentiimer des Baugebiets, dass ihre Grundstiicke an
Wert verlieren, dem personlichen momentanen subjektiven Empfinden entsprechen.

Stattdessen flhrt die geplante Bebauung, die dem Gebiet eine homogene Bau- und Wohn-
struktur geben wirde, mit Sicherheit zu einer Wertstabilitdt, wenn nicht sogar deutlich zu
einer Wertsteigerung des gesamten Wohngebiets inklusive der bestehenden Bebauung dst-
lich und westlich der Daumstralie.

Die Bedenken der unmittelbaren und mittelbaren betroffenen Nachbarn, dass durch die Neu-
bebauung die Grundstiicke an Wert verlieren, sind nur bedingt nachvollziehbar, da die Pla-
nung fur die benachbarte mehrgeschossige Wohnbebauung den jetzigen Grundstiickseigen-
timern zum Zeitpunkt des Erwerbs durchaus bekannt war oder hatte sein kénnen (frihzeitige
Birgerbeteiligung zum Bebauungsplan VIII-526 im Jahr 1998) und somit Einfluss auf den
Grundstuickkaufpreis hatte.

Wertbeeinflussend wirken sich derzeit aus:
Insellage der Reihenhauser an der Schwielowseestral3e;

Eindruck eines heterogenen provisorischen Wohngebiets, den jeder potentielle Kaufinte-
ressent eines Reihenhausgrundstiicks entlang der Schwielowseestral3e als Makel anse-
hen wirde;

Risiko und die Ungewissheit, inwieweit die festgesetzten oder geplanten Bebauungs-
plane konkret umgesetzt werden, hat negative Auswirkungen auf den Marktwert der
Grundstticke;

freie Lage der bestehenden Reihenhausgrundstiicke entlang der Schwielowseestral3e
sowie die ungehinderte Zugangsmaglichkeit von der Gartenseite mindern das Empfinden
der Geborgenheit und des Sicherheitsgefiihls;

subjektiver Vorteil eines freien Blickes auf die ungenutzten Baufelder und der nahe flie-
Bende Havel steht nicht im Verhaltnis zu den vorgenannten Nachteilen eines unfertigen
Wohnbaugebiets.

Nach Realisierung der Planung wirken sich wertbeeinflussend aus:

durch die Umsetzung der Bebauungsplane erhélt das Wohngebiet das gewollte homo-
gene Stadtbild und verliert somit den negativen Gesamteindruck des Provisoriums;

Héauserzeile entlang der Daumstral3e hatte den positiven Effekt einer Schall- und Sicht-
schutzwand zur Daumstral3e, so dass der bestehende Verkehrslarm von derzeit 65-70
dB(A) fur die in zweiter Reihe liegenden Wohngebaude sich verringern wirde;

eine Wertminderung wegen der geplanten Durchmischung des Wohngebiets mit einer
geforderten Wohnstruktur von max. 30 % ist nachweislich nicht ermittelbar. So sind im
Umfeld groR3er Wohngebiete mit hohem Anteil an Sozialbauwohnungen die umliegenden
Bodenrichtwerte im individuellen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen;
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Lichtsituation verschlechtert sich durch nérdlich verschobenes Stadthaus und zuséatzliche
Staffelgeschosse, die Kriterien der DIN 5034-1 werden jedoch erfullt.

Beispielhaft ist hier ein vergleichbares erschlossenes Wohngebiet siidlich vom Gro3-Berliner
Damm im Entwicklungsgebiet Berlin Adlershof zu nennen, bei dem erst mit dem Verkauf der
einzelnen Grundstiicke und der einhergehenden Umsetzung der geplanten Bebauung den
Bodenwert erheblich steigerte, von BRW 220,- EUR/m? (01.01.2012) auf BRW 600,- EUR/m?
(01.01.2017) bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,5. In dem gleichen Zeitraum
sind die Bodenrichtwerte ostlich und westlich der DaumstraRe von 200,- EUR/m?2 auf 450,-
EUR/m? bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,0 gestiegen. Bei der Ermittlung
des Bodenrichtwerts wurden die bestehenden festgesetzten Bebauungspléane bericksichtigt
in der Annahme, dass diese umgesetzt werden, aber auch die derzeitig vorhandene Bau-
struktur.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Barrierefreier Wohnraum

Im Gegenzug zur Absenkung des Anteils an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohn-
raum sollte der Anteil an barrierefreiem Wohnraum erhdht werden.

Stellungnahme:

Der Gesetzgeber hat den zu erbringenden Anteil an barrierefreiem Wohnraum bereits in der
Bauordnung fur Berlin (8 50) abschlieRend geregelt, so dass fur eine weitere Regelung im
Bebauungsplan kein Erfordernis besteht.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
= VerkehrserschlieBung / OPNV

Ohne eine erhebliche Aufwertung der OPNV-Verkehrsanbindung ist von der vorgesehenen
Bebauungsdichte abzusehen oder ein relevanter Anteil an autofreiem Wohnen vorzusehen.

Stellungnahme:

Die dstliche Seite der Wasserstadt Oberhavel wird derzeit durch insgesamt drei Buslinien
(139, 236, X36) ausreichend durch den OPNV erschlossen und an das U-Bahnnetz sowie
an die Altstadt Spandau angebunden. Zukinftige Bedarfe lassen sich zudem ggf. durch eine
Taktverdichtung auffangen. Die das Plangebiet im Wesentlichen erschlieRende Daumstrafie
hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” iber die Havel die Funktion einer ibergeord-
neten HauptverkehrsstraBe (Verbindungsstufe Il). Gleichzeitig GUbernimmt die Daumstralie
eine entsprechende Anbindungs- und ErschlieBungsfunktion fur die weiteren angrenzenden
bereits bebauten oder planungsrechtlich bereits gesicherten Siedlungsflachen. Der Ausbau-
zustand der Daumstral3e entspricht diesen Funktionen. Daher besteht weder ein Erfordernis
die geplante stadtebauliche Dichte zu reduzieren, noch weitergehende Malinahmen zur Ver-
meidung von Individualverkehr zu treffen.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Verkehrsflachen sind auf kiinftige Verkehre auszurichten (Individualverkehr mit deutlich
geringerem Kfz- Anteil; Ladeinfrastruktur fir Elektrofahrzeuge; Abstellméglichkeiten Fahrra-
der).

Stellungnahme:

Die im Geltungsbereich geplanten Verkehrsflachen sind fur die Erschlie3ung der Bauflachen
bedarfsgerecht dimensioniert. Da die Aufteilung der Flachen nicht Bestandteil der Festset-
zungen des Bebauungsplans ist (textliche Festsetzung Nr. 10) besteht heute und in der Zu-
kunft fur die Funktionsausbildung und Gliederung der Flachen ein grol3er Spielraum.

Die Anregung ist bereits durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans
berlicksichtigt.

= Beteiligungsfrist
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Die Beteiligungsfrist wurde unangemessen verkirzt, da der Beteiligungszeitraum einen Fei-
ertag enthielt.

Stellungnahme:

Eine Auslegungsfrist von insgesamt 15 Kalendertagen wird im vorliegenden Fall fir ange-
messen angesehen. Nach der Rechtsprechung bemisst sich die erforderliche Lange des
Auslegungszeitraums daran, ob die Frist unter Wiirdigung aller Umstande nicht ausreichend
war, um den Zweck der Offentlichkeitsbeteiligung zu erfiilllen. Es muss geniigend Zeit blei-
ben, sich mit den ausgelegten Unterlagen in Ganze (Planentwurf, Begriindung, Gutachten,
wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen) zu befassen. Vor dem Hintergrund, dass die
Mdglichkeit auf die geédnderten Teile oder Festsetzungen des Bebauungsplans beschrankt
war und diese entsprechend gekennzeichnet waren, wird die Frist als angemessen einge-
schatzt.

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass eine Befassung an Sonn- und Feiertagen auch mog-
lich war, zumal die Unterlagen zusatzlich im Internet verfigbar waren.

Der Einwand wird zurtickgewiesen.
= Anrechnung von Terrassen nach § 19 Abs. 2 BauNVO

Die textliche Festsetzung 1 des Bebauungsplans ist so formuliert, dass Terrassen in die Be-
rechnung der Grundflache gemaf § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO), die
sog. Haupt-GRZ, eingeht. GemaR dem vom Bund der Offentlich bestellten Vermessungsin-
genieure herausgegebenen Handbuch "Bauordnungs- und Bauplanungsrecht fir Berlin" wer-
den Terrassen hinsichtlich der Bodenversiegelung nicht auf die GRZ gemaR § 19 Abs. 2
BauNVO angerechnet, sondern auf die GRZ gemal3 § 19 Abs. 4 BauNVO. Da die Verwal-
tungspraxis im Land Berlin Ihrer Handhabung nicht entspricht, wird von Ihnen eine Ungleich-
behandlung der Bauherren innerhalb des Landes Berlin betrieben. Nach dem Grundgesetz
ist jedoch gleiches auch gleich zu behandeln.

Stellungnahme:

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens ist der Sachverhalt planungsrechtskonform zu be-
ricksichtigen, Regelungen aus anderen Regelwerken sind im Bebauungsplan an dieser
Stelle nicht maf3geblich.

Nach der allgemeinen Rechtsprechung zu § 19 BauNVO werden von § 19 Abs. 2 BauNVO
alle baulichen Anlagen erfasst, die ,Bestandteil* der Hauptanlage sind. Terrassen, die an die
Hauptanlage angebaut sind, weisen regelmaRig entsprechende ,Bestandteilseigenschaften®
auf und sind demnach den Anlagen gemaR § 19 Abs. 2 BauNVO zugeordnet. Sie flieRen
daher in die Berechnung der zulassigen Grundfl&che ein. Nicht baulich mit der Hauptanlage
verbundene Terrassen werden hingegen den Anlagen gemal § 19 Abs. 4 BauNVO zuge-
ordnet. Die Festsetzungen des Bebauungsplans zu den iberbaubaren Grundstiicksflachen
bestimmen im Regelfall als reine oder erweiterte Baukorperausweisungen zugleich die zu-
lassige Grundflache. Daher sind im Bebauungsplan bei der Festsetzung der zulassigen
Grundflache gemanR § 19 Abs. 2 BauNVO diejenigen Terrassen einzubeziehen, fur die eine
Uberschreitung der Baugrenzen in der textlichen Festsetzung Nr. 4 erméglicht werden und
daher im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens von einem Anbau an die Hauptanlage aus-
zugehen ist.

Der Einwand wird zurtickgewiesen.
= Kindertagesstatten- und Grundschulplatze

In der Begriindung zum Bebauungsplan stellen Sie ein erhebliches Defizit an Kita- und Schul-
platzen fest. Gleichzeitig wird erklart, dass der Grundstiickseigentimer (GEWOBAG) auf-
grund des bestehenden Baurechts nur einen geringen Anteil davon ausgleichen muss. Das
mag so sein. Das bestehende Baurecht bezieht sich allerdings auf ein Gesamtkonzept, was
sich aus der Seite 7 der Begrindung ergibt. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der
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urspruingliche Bebauungsplan im ehemaligen Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Ober-
havel lag und weder eine Kita noch eine Grundschule im Bebauungsplan 5-73 bzw. angren-
zend festgesetzt ist. Es liegt also nahe, dass eine Ubergreifende Kita- und Schulplanung im
Entwicklungsbereich existierte und Grundlage der Abwagung zum Bebauungsplan VIII-526
war. Bedenklich ist:

a) Sie greifen mit dem Bebauungsplan 5-73 in eine Ubergreifende Abwagung zu den B-PIa-
nen im ehemaligen "Entwicklungsbereich Wasserstadt" ein, ohne dies zu thematisieren,
ohne die ehemaligen Bedarfszahlen der sozialen Infrastruktur mit den heutigen Bedarfszah-
len zu vergleichen bzw. vergleichend zu bilanzieren.

b) Auf Seite 12 der Begriindung werden zwar einigen Kita-Standorte benannt, ohne dass
jedoch eine Bilanzierung der Bedarfe/Fehlbedarfe erfolgt. Dies geschieht dann auf Seite 72.
Ich verstehe also, dass ein Fehlbedarf von Uber 150 Platzen existiert, denen mit 4 Platzen
durch die GEWOBAG begegnet wird. Sie verkennen also

b1) den gesetzlichen Platzanspruch und thematisieren diesen nicht einmal und

b2) lassen den Bezirk im Klageverfahren durch die Eltern in die juristische Strafzahlung lau-
fen. Ob dies mit einer geordneten und zulassigen Fachaufsicht durch die Senatsverwaltung
noch vereinbar ist, ist zu bezweifeln.

b3) Sie hatten zumindest klarstellen missen, dass die Senatsverwaltung als Planaufsteller
die Strafzahlungen im Klageverfahren tragt.

Stellungnahme:

Zunachst ist festzustellen, dass das in der Begrindung festgestellte Defizit an Kindertages-
stattenplatzen im Ortsteil Haselhorst unabhéngig von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-73 besteht. Das Defizit wirde zudem auch ohne den Bebauungsplan 5-73 verscharft,
wenn der Grundstickseigentimer seine aus dem bestehenden Planungsrecht des Bebau-
ungsplans VIII-526 vorhandenen Baurechte nutzt und verwirklicht. Diese Baurechte beste-
hen bereits seit dem Jahr 2008. Aus diesem Grund liegt auch keine Rechtsgrundlage vor,
ihn zum heutigen Zeitpunkt an der Bereitstellung von Kitaplatzen fir die Ausnutzung beste-
hender Baurechte zu beteiligen. Der Grundstlickseigentiimer kann allerdings flir denjenigen
Bedarf in Anspruch genommen werden, der durch die Festsetzungen des Bebauungsplans
5-73 zusatzlich entsteht, in dem dieser eine hdhere Geschossflache als der Bebauungsplan
VIII-526 zulasst. Dieser Mehrbedarf von rechnerisch vier Kindertagesstattenplatzen, der
nach den Berechnungsvorgaben des Berliner Modells zur kooperativen Baulandentwicklung
ermittelt wurde, wurde in den verbindlichen Regelungen des stadtebaulichen Vertrags zwi-
schen dem Land Berlin und dem Grundstiickseigentiimer bericksichtigt.

Eine weitergehende Bilanzierung des tatsachlichen Bedarfs ist daher nicht erforderlich, da
dies an der tatsachlich vorliegenden baurechtlichen Situation nichts verandert und auch nicht
zu einer anderen Abwagungsentscheidung hinsichtlich der geplanten Geschossflache fiihren
wiurde. Die Planung und Schaffung der bereits durch die Ausnutzung des bestehenden Bau-
rechts erforderlichen Kitaplatze obliegt der bezirklichen Entwicklungsplanung. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans (allgemeines Wohngebiet) stehen der Realisierung einer Kin-
dertagesstatte nicht entgegen.

Der gesetzliche Platzanspruch wird nicht verkannt und ist hinsichtlich des rechtlich zuléassi-
gen Umfangs durch Regelungen im stadtebaulichen Vertrag — wie vom Berliner Modell vor-
gesehen — fur den Uber das bestehende Planungsrecht hinausgehenden Bedarf abgedeckt.

Eventuelle Strafzahlungen des Bezirks sind nicht durch den Bebauungsplan 5-73, sondern —
wenn Uberhaupt — durch das bereits geltende Planungsrecht verursacht. Sie wiirden ggf. bei
einer Bebauung auf der Grundlage des Bebauungsplans VIII-526 in gleicher Hohe entstehen.
Daher besteht auch keine Verpflichtung des Planaufstellers hierfiir Kosten zu ibernehmen.

Bei den Grundschulplatzen scheint die Platzsituation besser zu sein, wobei auch dies eigent-
lich im Unklaren bleibt. Was soll man mit der zweifelhaften Aussage anfangen, dass "nach
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Endwidmung des Sportplatzes nach Mdglichkeit im Jahr 2018" der Bau eines sog. MEB er-
folgen soll. Diese Aussage birgt gleich drei Unklarheiten:

a) Dass ein Entwidmungsverfahren lauft, heil3t nicht, dass es erfolgreich zum Abschluss
kommt. Es fehlt also die Zusicherung des Bedarfstragers der Sportanlage, auf die Flache zu
verzichten. Auch diese Zusicherung reicht nur dann, wenn keine politischen Gremien hierzu
Beschlusse fassen mussen, da politische Entscheidungstrager frei in ihrer Willensbildung
sind.

b) Es gibt keine Bilanzierung dafir, dass auf die Sportflache Uberhaupt verzichtet werden
kann. Man hdort doch immer wieder, dass ein Mangel an Sportflichen besteht; Reservefla-
chen sind wertvoll. Es ist nicht zu erwarten, dass die Sportflachen auch im Hinblick auf die
vielen zusatzlichen Menschen, fir die Wohnrecht geschaffen wird, ausreichen. Es mangelt
der Begriindung an einer Bewertung.

¢) Wo fuhrt heute, Ende Mai 2018, die Aussage hin, dass im Jahr 2018 mit dem Bau mdg-
lichst begonnen werden soll. Wenn man mal von den Wintermonaten absieht, misste dann
ja wohl bald der erste Spatenstich erfolgen; liegen Vertrage mit Bauunternehmen vor?! Die
Aussage klingt wie eine Beschénigung und damit wie eine unrichtige Tatsachenbehauptung,
um den an der Bebauungsplanung Interessierten zu behindern. Eine ordnungsgemale In-
formation erfolgt nicht und damit ist es der Offentlichkeit nicht moglich, sich eine sachge-
rechte Meinung zu bilden.

Stellungnahme:

Der Bedarfstrager, die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie, fihrt eine Bedarfs-
liste, auf der die Erweiterung des Grundschulstandorts durch einen modularen Erweiterungs-
bau (MEB) mit Prioritat geftihrt wird. An diesem Standort werden, in Abstimmung mit den
zustandigen Fachabteilungen, die genannten funf Grundschulplatze, die von dem Grund-
stuckseigentimer finanziert werden, verortet. Die Realisierung des MEB erfolgt durch die
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. V, und wird aus einem dort gefiihr-
ten Sammelkonto finanziert, d. h. die entsprechenden Investitionsmittel stehen zur Verfi-
gung.

Eine Bewertung oder Abwagung, ob auf die Sportflache zu Gunsten eines MEB verzichtet
werden kann, ist nicht Aufgabe des Bebauungsplans, da dieser nicht ursachlich fir den Bau
des MEB'’s ist. Die Abwagung ist durch die beteiligten Fachbehdrden vorzunehmen. Zudem
ist die Sportflaiche der benachbarten Grundschule zugeordnet, so dass keine Konflikte bei
der Umwidmung zu erwarten sind. Die Planung ist mit dem Bezirk abgestimmit.

Die Aussage spiegelt den dem BA Spandau bekannten Sachstand bei Redaktionsschluss
der Begrindung im April 2018 wider. Zwischenzeitlich ist die 0.g. Bedarfsliste der Senatsver-
waltung fur Bildung, Jugend und Familie aktualisiert worden. Die Bedarfsliste sieht eine Er-
richtung des MEB im Jahr 2019 vor. Dies liegt innerhalb des zu erwartenden Bedarfshori-
zonts fir die geplante Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73.

Die Einwande werden zuriickgewiesen.
» Stadtebaulicher Vertrag

In der Begriindung bleibt durch unterschiedliche Formulierungen auf verschiedenen Seiten
unklar, ob der Vertrag bereits abgeschlossen ist und welche sonstigen Vereinbarungen mit
dem Bezirk Spandau aus der zurlickliegenden Zeit noch Gliltigkeit haben.

Stellungnahme:

Der stadtebauliche Vertrag zwischen dem Land Berlin und der Gewobag als Grundstiicksei-
gentimer wurde vor der erneuten dffentlichen Auslegung im April 2018 abgeschlossen. Dies
kann — einschlief3lich der vereinbarten Inhalte — auch unmissverstandlich den Formulierun-
gen in Kapitel 11.3.13 ,Stadtebaulicher Vertrag“ entnommen werden.

Die Begrundung wird an den beanstandeten Stellen redaktionell Gberarbeitet.
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Der Einwand wird zurtickgewiesen.
= Grundlagen schalltechnisches Gutachten

Ab Seite 54 der Begrindung befassen Sie sich mit der Verkehrslarmproblematik. Die Situa-
tion ist nachvollziehbar dargestellt. Es wird aber auch deutlich, dass die Berticksichtigung der
Verkehrsmengen nicht sachgerecht erfolgt: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Schallgutach-
tens zum Bebauungsplan lagen die Daten der Verkehrsprognose 2030 nicht vor. Der Schall-
gutachter hatte daher zur Berechnung des schalltechnischen "Worst-Case" die seinerzeit
bekannten Verkehrsstarken mit einem pauschalen Zuschlag von 50 % versehen. Die Prog-
nosedaten 2030 liegen zum Glick unterhalb der "Worst-Case-Betrachtung". Allerdings sind
Verdichtungen im 6rtlichen Umfeld wiederum nicht bertcksichtigt. Es ist bedenklich, dass an
dieser Vorgehensweise festgehalten wird, obwohl seit Erstellung des Ergénzungsgutachtens
die FNP-Anderung zur Bebauung der Insel Gartenfeld im Beteiligungsverfahren ist und sich
die drtlichen Bauprojekte (siehe Burgerinitiative Spandau-Haveleck) weiter konkretisieren.
Sie halten also trotz besserem Wissen an einer Tatsachenbehauptung fest, anstatt die Gut-
achten auf eine realistische Ebene zu heben.

Stellungnahme:

In die im April 2018 von der Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vorge-
legten korrigierten Prognosewerte ist die erwartende Verkehrsentwicklung im Bereich der
Insel Gartenfeld ebenso eingeflossen, wie die Entwicklungspotentiale aus den rechtskrafti-
gen Bebauungsplanen, die auf Grund fehlender Realisierung aber noch nicht ausgeschopft
sind (Begrindung S. 55). Angesichts eines erheblichen Puffers von knapp 4.000 Fahrten auf
der erschlieBenden DaumstraRe zwischen den im Schallgutachten und den aus der Ver-
kehrsprognose 2030 stammenden Angaben besteht ein ausreichender Puffer fir eine Gber
das bestehende Planungsrecht hinausgehende Entwicklung im Bereich der Wasserstadt.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
= Festsetzung von Baulinien

Mit ununterbrochener Linie in Rot stellen Sie im Planbild des Bebauungsplans (nordlicher
Teil des WA 1 / baulicher Bestand) Baulinien dar. Diese Baulinien begrenzen gleichzeitig
eine Flache. Es ist ein Mangel, dass die Baulinie nicht in der Legende dargestellt wird und in
der Abwagung eine Auseinandersetzung mit den privaten Belangen unterbleibt.
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Stellungnahme:

Im Bebauungsplanentwurf 5-73 ist im nordlichen Teil des WA 1 keine Baulinie festgesetzt.
Die Abgrenzung der Uberbaubaren Grundstiicksflachen erfolgt vielmehr Uber Baugrenzen
(vgl. Zusammenzeichnung). Die Einstellung einer Baulinie in die Abwégung ist nicht erfor-
derlich; ebenso wie eine Aufnahme in die Legende.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
= Uberschreitung der zulassigen Grundflache durch Terrassentreppen

In der TEF 4 war geregelt, dass eine weitere Uberschreitung der GRZ zum Zwecke der Zu-
ganglichkeit der Terrassen geregelt war. Diese Regelung haben Sie mit der Bemerkung
(Seite 67) gestrichen, dass die Terrassen der Bestandsgebaude an der Schwielowseestralle
Bestandsschutz hatten. Das ist richtig. Ausweislich von Luftbildern und der Schraffur im Be-
bauungsplan handelt es sich bei den Grundstiicken aber um eine Sondersituation mit gefan-
genen Reihenhaus-Scheiben in topographisch schwierigem Gelande. Zur Uberwindung der
Hohenunterschiede diirfte es sich bei den Treppenanlagen um Hauptanlagen handeln. Wenn
z.B. einer der Kopfbauten mit Verlust des Bestandsschutzes umgebaut oder neu gebaut
wuirde, wéren die Treppen nicht mehr zulassig bzw. misste die Grundflache der Gebaude-
scheiben geringer sein. Zur Wahrung des Eigentumsschutzes miisste womdglich eine kos-
tenpflichtige Befreiung ausgesprochen werden.

a) Sie schaffen also mit der Planung einen Konflikt, anstatt diesen bauleitplanerisch zu I6sen.
Und dies trotz der Tatsache, dass es eine Losung fur diesen Konflikt im urspriinglichen Be-
bauungsplanentwurf gegeben hatte. Mit Ihrer Entscheidung, die textliche Festsetzung zu
streichen, schaffen Sie vorher bewaéltigte bodenrechtliche Spannungen.

b) Sie setzen sich nicht einmal mit dieser Konfliktsituation und den Eigentumsfolgen ausei-
nander.

Stellungnahme:

Treppen oder Rampen zahlen dann zu den Hauptanlagen gemaf § 19 Abs. 2 BauNVO wenn
sie fur die ErschlieBung der Hauptanlage erforderlich sind. Dies ist im vorliegenden Fall nicht
gegeben. Die ErschlieRung der bestehenden Reihenh&duser erfolgt Gber die Pohleseestralle
und ist durch die gewidmete Verkehrsflache gesichert. Die Treppen auf der Riickseite dienen
lediglich der leichteren Zuganglichkeit der Hausgéarten und stellen somit keine Hauptanlagen
dar. Eine Bericksichtigung im Bebauungsplan war daher nicht erforderlich und die vorge-
nommene Streichung stellt keinen Nachteil fir die betroffenen Eigentimer dar, da die Treppe
als Nebenanlage genehmigungsfahig bleibt. Insofern werden weder bodenrechtliche Span-
nungen erzeugt, noch entsteht eine Konfliktsituation, die in der Abwagung zu behandein
ware.

= Verfahren

Auf Seite 130 erlautern Sie, warum Sie vom Eingriffsrecht des Senats gegeniiber dem Bezirk
Gebrauch gemacht und die textliche Festsetzung 17 eingefiigt haben. Auf Seite 21 wird zu-
dem dargestellt, dass das Modell der kooperativen Baulandentwicklung anzuwenden sei.
Dies beinhaltet die Kostentragung der durch das Vorhaben verursachten Folgekosten, je-
doch auch die Mietpreis- und Belegungsbindung. Sie tun gleichsam so, als wenn das "Berli-
ner Modell" eine Abwéagung der ortlichen Situation ersetzen konnte. Es ist bedenklich:

a) Eine Festsetzung im Sinne des Baugesetzbuchs ist dann erforderlich, wenn die Umset-
zung eines Planinhalts anders nicht zu erwarten ist. Das Gelande ist jedoch landeseigen. Die
GEWOBAG ist eine Landesgesellschaft. Der Plangeber sitzt im Vorstand/Aufsichtsrat der
GEWOBAG. Die textliche Festsetzung Nr. 17 ist nicht erforderlich. Die auf den genannten
Seiten vorgetragene generelle Uberlegung der Verwaltungsdisziplin ist kein stadtebaulicher
Belang, der die Festsetzung rechtfertigt. Es mangelt der Begriindung an einer nachvollzieh-
baren Herleitung der stadtebaulichen Erforderlichkeit der Festsetzung.
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b) Unterstellt, dass eine Festsetzung gemal § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB zulassig ware, mangelt
es der Begriindung doch an einer Herleitung der Quote von 30 Prozent. Das "Berliner Modell"
ersetzt die bundesgesetzlich geregelte Abwégung hierzu nicht.

c) Unterstellt, dass es im Land Berlin einen stadtweiten Bedarf an Wohnungen gemaR § 9
Abs. 1 Nr. 7 BauGB gibt, so kann es jedoch auf kleinraumlicher Ebene Argumente gegen
eine Quotierung geben. Es ist bauleitplanerisch erforderlich und durch sozialwissenschatftli-
che Gutachten pruf- und nachweisbar, ob Quotierungen, die auch noch durch einen stadte-
baulichen Vertrag durchgesetzt werden, noch oder eben nicht mehr abwégungsgerecht sind.
Soziale Brennpunkte kénnen namlich vertieft oder geschaffen werden. Hier mangelt es der
Begriindung an einer Reflektion der Thematik. Vielmehr ersetzen die pauschalisierten Vor-
gaben des "Berliner Modells" die Abwéagung.

d) Von dem Mangel der fehlenden ortsbezogenen Abwagung (Punkt 9 ¢) abgesehen, bege-
hen Sie einen grundsatzlichen Abwagungsfehler, da das "Berliner Modell" aufgrund des vor-
rangigen Bundesrechts nur eine Leitlinie ist. Im Rahmen der in die Abwagung einzustellen-
den Belange kommt der Leitlinie keine Vorrangbestimmung zu; Verstol3 gegen Bundesrecht.

e) Aus der Begriindung, Seiten 21 und 130 geht zweifelsfrei hervor, dass der Plangeber das
"Berliner Modell" als allgemeingtiltig anwendet, was eine Abwégung der Ortlichen Verhalt-
nisse ersetzt. Damit wird das planerische Handeln unrechtmafiig "tarifartig”. Vielmehr muss
sich die Rechtfertigung der Planinhalte aus den stadtebaulichen Griinden des § 9 Abs. 1 Satz
1 BauGB ergeben und darf nicht kausal hergeleitet werden BayVGH, Urt. v. 12.04.2004 - 20
N 04.329).

Stellungnahme:

Die textliche Festsetzung Nr. 17 (Flachen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngeb&ude,
die mit Mitteln der sozialen Wohnraumforderung geférdert werden kdnnten, errichtet werden
mussen) ist im vorliegenden Verfahren erforderlich, um klarzustellen, dass eine Gleichbe-
handlung aller Grundstlckseigentiimer erfolgt.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt eine vom Senat des Landes
Berlin beschlossene Planungsgrundlage dar, die in der Bauleitplanung zu beriicksichtigen
ist. Im Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere hinsichtlich der Schaf-
fung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum auf der Grundlage der Bestand-
sermittlung und Prognosen zum zukulnftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadtisches Defizit
an Wohnraum zur Versorgung finanzschwacherer Haushalte festgestellt worden. Die Minde-
rung bzw. langfristige Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der Gesamtabwagung
der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt abgewogen worden, dass sie auch
eine gesamtstadtische Aufgabe darstellt. Darauf basierend ist festgelegt worden, dass das
Berliner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum in einer bestimmten Min-
destgroRenordnung enthalten, Anwendung findet. Ausnahmen oder Abweichungen vom Ber-
liner Modell sind in begriindeten Einzelféllen dann méglich, wenn Anhaltspunkte daftir beste-
hen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraums
die Erhaltung oder Schaffung sozial stabiler Bevolkerungsstrukturen im Sinne des § 1 Abs.
6 Nr. 2 BauGB gefahrdet ware.

Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Weder liegt das Plangebiet in einem Planungsraum,
der nach den Ergebnissen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Sozi-
ale Ungleichheit" mit einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wurde,
noch bestehen sonstige Anhaltspunkte auf Grund der bereits vorhandenen Bevélkerungs-
struktur. Es wird nur ein Mindestanteil von 30 % der Geschossflache fiir die Realisierung von
mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen gesichert (textliche Festsetzung Nr. 17).
Demnach stehen bis zu 70 % der neu zu schaffenden Geschossflachen fir Wohnungen, die
andere Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur Verfigung. Hierdurch und durch die bis-
herige Entwicklung der Flachen ostlich der Havel mit einem Schwerpunkt auf Einfamilienh&au-
sern steht nicht zu beflrchten, dass einseitige — sozial schwache — Bevdlkerungsstrukturen
entstehen, sondern es wird vielmehr hiermit das Ziel einer sozial gemischten Bevdlkerungs-
struktur geférdert. Somit ist hier auch eine Auseinandersetzung mit der ortlichen Situation
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erfolgt und die Festsetzung ist auch aus stadtebaulichen Griinden gerechtfertigt. Die Auf-
nahme der textlichen Festsetzung ist dartber hinaus fur die Prufung der Angemessenheit
der im stadtebaulichen Vertrag vereinbarten Forderungen erforderlich.

Hier im Studiengang ist bekannt, dass es im Bereich der Bebauungsplanung keine Fachauf-
sicht gibt. Ausgehend von der Grundsatzentscheidung der Verfassung von Berlin, gewisse
Verwaltungs-/Planungsaufgaben den Bezirken zu Ubertragen, war der Bezirk Spandau fur
das Bebauungsplanverfahren zustandig. Uber das Allgemeine Zustandigkeitengesetz und
das Ausfuhrungsgesetz zum Baugesetzbuch hat sich die Senatsverwaltung aber ein Wei-
sungs- und Eingriffsrecht gesichert. Diese sind dann anzuwenden, wenn der Senat eine an-
gemessene und rechtsstaatlichen Kriterien folgende andere Abwégungsentscheidung treffen
will als der Bezirk.

a) Wie dargestellt, mangelt es der Senatsverwaltung an dem Willen, die ortliche Situation
sozialwissenschaftlich zu bewerten. Stattdessen wird das "Berliner Modell" als feststehende
Abwagungsentscheidung prasentiert. Das An-Sich-Ziehen der Planung wird also damit ge-
rechtfertigt, dass das "Berliner Modell" vollumfanglich anzuwenden sei (siehe auch mein
Punkt 9). Sie wenden also das Eingriffsrecht missbrauchlich als Disziplinarrecht an.

b) Es ist wohl unbestritten, dass das Gelande des Bebauungsplans tUberwiegend landesei-
gen ist. Zudem wird die landeseigene GEWOBAG in der Begriindung zum Bebauungsplan
als Eigentimer des Geldndes bezeichnet. Der Plangeber ist selbst als Mitglied des Vor-
stands/des Aufsichtsrats Teil der GEWOBAG. Der Bezirk Spandau hat nun die Festsetzung
von Flachen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB unterlassen und auch keinen Vertrag hinsichtlich
einer Mietpreis- und Belegungsbindung mit der GEWOBAG geschlossen. Dies veranlasst
Sie, vom Eingriffsrecht Gebrauch zu machen. Die Begriindung zum Bebauungsplan fuhrt
aus, dass dies zur Wahrung der gesamtstadtischen Belange erfolgte (Seite 130). Wenn aber
das zu beplanende Gelande landeseigen ist, die GEWOBAG landeseigen ist und der Plan-
geber selber Teil der GEWOBAG ist, hatte es zur Durchsetzung der gesamtstadtischen Be-
lange andere Mittel und Wege gegeben, als den verfassungsmaliiig gegebenen Grundsatz
der Selbstverwaltung der Bezirke zu unterlaufen. Mit Threm Handeln begehen Sie Verfas-
sungsbruch.

Stellungnahme:

Die gesetzlichen Befugnisse zur Weisung oder der Ubernahme des Bebauungsplanverfah-
rens werden nur dann genutzt, wenn eine Beeintrachtigung ,dringender Gesamtinteressen
Berlins bei Bebauungsplanen® vorliegt und nicht durch entsprechendes Handeln des Bezirks
abgestellt wird. In diesem Fall lag eine Beeintrachtigung des Belangs nach § 7 Absatz 1 Satz
3 Nr. 5 AGBauGB vor. Die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandent-
wicklung erfillt, soweit mehr als 50 neue Wohneinheiten entstehen sollen, immer den Tatbe-
stand /die Tatbestandsmerkmale der ,Eigenart von besonderer Bedeutung fir den Berliner
Wohnungsmarkt®. Dabei ist die Vereinbarung von Mietpreis- und Belegungsbindungen ein
essentieller Bestandteil des Modells und ein generelles stadtebauliches Ziel Berlins, das der
bezirkliche Plangeber nicht einfach auer Acht lassen darf, weil die Bezirke keine Gemein-
den sind. Dies wird in der Leitlinie fir den Abschluss stédtebaulicher Vertrage in Berlin de-
tailliert begriindet und hergeleitet. Der fir ganz Berlin verbindliche Anteil mietpreis- und be-
legungsgebundener Wohnungen steht selbstverstandlich unter dem Vorbehalt, zur Wahrung
der Angemessenheit der Leistungsverpflichtungen des Vorhabentragers, im begriindeten
Einzelfall die generelle Quote zu verringern oder ganz auf sie zu verzichten. Das Eingriffs-
recht ist hier also keine MalRnahme der Disziplinierung, sondern stellt sicher, dass der Be-
bauungsplan mit den gesamtstadtischen Zielen Berlins insgesamt vereinbar ist.

Darlber hinaus haben sich alle Bezirke vertraglich verpflichtet, das Modell anzuwenden und
diese sich daher grundsatzlich zur Umsetzung des gesamtstadtischen stadtebaulichen Ziels
verpflichtet haben. Wenn der bezirkliche Plangeber das gesamtstadtische stadtebauliche Ziel
nicht umsetzen will, gibt es keine anderen Befugnisse als die gesetzlich geregelten.
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AbschlieRend zur ,Selbstverwaltung der Bezirke“: Die Verfassung Berlins legt in Artikel 1
Absatz 1 den Grundsatz der Einheitsgemeinde fest. Trager des Rechts auf gemeindliche
Selbstverwaltung ist die Einheitsgemeinde Berlin. Die Bezirke sind verselbststandigte Teile
der nachgeordneten Verwaltung der Einheitsgemeinde Die Bezirke erfullen lediglich ihre Auf-
gaben nach den Grundsatzen der Selbstverwaltung. Mithin geht es um die Art und Weise der
Aufgabenerledigung der den Bezirken nach anderen Bestimmungen Ubertragenen Aufgaben
und begriindet ein fir den Landesgesetzgeber verbindliches Organisationsprinzip der Berli-
ner Verwaltung. Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung gewahrleistet aber kein eigen-
standiges Recht auf Selbstverwaltung.

Der landesverfassungsrechtliche Grundsatz der Einheitsgemeinde ist auch nicht fir den spe-
ziellen Gewahrleistungsgehalt der gemeindlichen Planungshoheit durchbrochen. Die Verfas-
sung von Berlin enthalt keine Bestimmung aus der zu entnehmen ware, dass den Bezirken
die Befugnis zusteht, die stadtebauliche Ordnung in ihrem Gebiet eigensténdig und umfas-
send durch Bauleitplanung zu regeln. Artikel 64 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung, wonach die
Bezirke durch Gesetz ermachtigt werden kénnen, zur Festsetzung von Bebauungspldnen
Rechtsverordnungen zu erlassen, begriindet keine origindre Tragerschaft der Bezirke fir die
Regelung der Bodennutzung in ihrem Gebiet. Die Bezirke nehmen die Aufgabe der Bauleit-
planung nur aus- von der Planungshoheit der Einheitsgemeinde- abgeleitetem Recht auf der
Grundlage organisationsrechtlich zugewiesener Kompetenzen wahr.

Hinsichtlich der Regelungen zum mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum sind
beim Abschluss stadtebaulicher Vertrage nach dem Berliner Modell alle Vertragspartner im
Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch gleich zu behandeln. Gegenstand und Ziel
der jeweiligen Vertrage sind identisch, egal ob es sich beim Vertragspartner um einen priva-
ten Vorhabentrager oder eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft handelt.

Darlber hinaus handelt es sich bei dem Bebauungsplan 5-73 um einen Angebotsbebauungs-
plan, bei dem eine textliche Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB (Flachen, auf denen
ganz oder teilweise nur Wohngebaude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumfdrderung ge-
fordert werden konnten, errichtet werden durfen) hinsichtlich eines gemanR Berliner Modells
zu errichtenden Mindestanteils an mietpreis- und belegungsgebunden Wohnraums in jedem
Fall und unabhangig vom jeweiligen Eigentimer getroffen wird. Dies macht zugleich fiir den
Birger deutlich, dass im Plangebiet entsprechender Wohnraum vorzusehen ist. Dies dient
auch der Klarheit im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit, in dem den Biirgertinnen
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

Die Einwande werden zuriickgewiesen.

Die Auswertung der vorangehend beschriebenen Beteiligungsschritte fiinrte zu keiner Ande-
rung der Planung. Die Begriindung wurde zu einigen Sachverhalten redaktionell erganzt.

Nach der Offenlage wurde an der Planzeichnung eine redaktionelle Anderung vorgenom-
men. Im Verfahrensvermerk wurde die Rechtsgrundlage zur Festsetzung des Bebauungs-
plans angepasst. Des Weiteren wurden redaktionelle Ergénzungen in der Begriindung in Be-
zug auf die endgultige SchlieBung des Flughafens Tegel und die bis dahin geltenden Rege-
lungen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm vorgenommen.

Gemal § 233 Abs. 1 BauGB und § 25 BauNVO wurde das Bebauungsplanverfahren nach
den bisher giiltigen Rechtsvorschriften fortgefiihrt, da das Verfahren vor Anderung des Bau-
gesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung durch Gesetz vom 23. September 2004
(BGBI. I S. 2414), ge&ndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juli 2013 (BGBI. | S. 1548)
formlich eingeleitet worden ist.

Planreifeerklarung zum Bebauungsplan

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen hat am 14.06.2018 gemalf § 33
Abs. 1 BauGB die Planreife zum Bebauungsplan 5-73 erklart. Wesentlich hierfir war, dass
der Ausschuss fur Stadtentwicklung und Wohnen des Berliner Abgeordnetenhauses in seiner
Sitzung am 13.06.2018 die vorgestellten Planinhalte als auch die anvisierte Erteilung einer
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12.

Planreife im Vorgriff auf den festzusetzenden Bebauungsplan beiféllig zur Kenntnis genom-
men hat.

Zum Zeitpunkt der Erteilung der Planreife fir Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans im Juni 2018 waren die Folgen der Festsetzung neuer Larmschutzbereiche (Inkrafttre-
ten der neuen Verordnung Uber die Larmschutzbereiche des Flughafens Berlin-Tegel am
31.12.219) nicht absehbar. Hinsichtlich der Bauverbote aus 8§ 5 des Gesetzes zum Schutz
gegen Fluglarm (FluLArmG) kann fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplans von der An-
wendung der Legalausnahme gemaR § 5 Abs. 3 Nr. 6 FluLarmG ausgegangen werden (vgl.
Punkt 11.3.9.1 Fluglarm. Zudem galten auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz gegen
Fluglarm (FluLarmG) in Verbindung mit der Verordnung tber bauliche Schallschutzanforde-
rungen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm (SchallschutzV vom 5. April 1974) bei
Bauantragen, die vor dem 31.12.2019 gestellt wurden, héhere Schallschutzanforderungen,
da hier von aquivalenten Dauerschallpegeln von 75 dB(A) auszugehen war und diese Pegel
heute im Plangebiet nicht mehr erreicht werden. Die Einhaltung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse war also zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

Die nach § 33 BauGB erteilte Baugenehmigung erfolgte hinsichtlich des erforderlichen bau-
lichen Larmschutzes in Anwendung der zum Zeitpunkt der Erteilung glltigen Rechtslage.

Abgeordnetenhauszustimmung

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Entwurf des Bebauungsplans 5-73 am
15.08.2019 zugestimmt und damit auch das Ergebnis der Interessenabwagung gemaf § 1
Abs. 7 BauGB gebilligt.

Nach dem Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin hat sich das Erfordernis ergeben,
den stadtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan 5-73 nochmals anzupassen. Ursachlich
hierfir war die Fortfihrung des Verfahrens des nérdlich angrenzenden Bebauungsplans 5-
74, in dessen Verlauf der urspriinglich in dessen Geltungsbereich geplante Standort fiir einen
offentlichen Kinderspielplatz im Bereich der nérdlichen Havelpromenade auf Grund von Im-
missionsschutzbedenken nicht weiter verfolgt werden konnte. Der Spielplatz war als Aus-
gleich fur die zuséatzlichen Bedarfe, die sich aus den erweiterten Baurechten der Bebauungs-
plane 5-73 und 5-74 ergeben, vorgesehen. Die Realisierung dieses Spielplatzes erfolgt ge-
maf dem am 2. Oktober 2019 unterzeichneten Nachtrag zum stadtebaulichem Vertrag zum
Bebauungsplan 5-73 nunmehr auf einer bereits als 6ffentlicher Spielplatz gesicherten, aber
bislang nicht ausgebauten Flache im Geltungsbereich des rechtskréaftigen Bebauungsplans
VIII-523. (vgl. S. 91 1)

Da wahrend des Verfahrensverlaufs dieses Bebauungsplans davon ausgegangen werden
konnte, dass der Kinderspielplatz im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-74 errichtet
werden wirde, enthielt der stadtebauliche Vertrag eine entsprechende anteilige Finanzie-
rungsvereinbarung fur den aus diesem Bebauungsplan resultierenden zuséatzlichen Bedarf
mit dem Grundstiickseigentiimer der Bauflachen im Geltungsbereich. Diese Vereinbarung
war an den neuen Sachverhalt nachtraglich anzupassen.

Die Anderung des stadtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan 5-73 erfordert keine er-
neuten Beteiligungsverfahren gemal Baugesetzbuch. Die Verlagerung des Standortes er-
folgte in Abstimmung mit den Fachbehdrden und war zudem Gegenstand der Beteiligungs-
verfahren zum Bebauungsplan 5-74. Dort wurden von den zustandigen Behorden keine Be-
denken hinsichtlich der Verlagerung vorgebracht.

Durch die Anderung des stadtebaulichen Vertrags ist eine erneute Zustimmung des Abge-
ordnetenhauses von Berlin zum Bebauungsplan 5-73 notwendig. Der Beschluss erfolgte am
#it ##.2020.
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B. RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBI.1S.3634), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.Marz 2020
(BGBI.1S.587) geandert worden ist

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)

Gesetz zur Ausfiihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. Novem-
ber 1999 (GVBI. S. 578), zuletzt geé&ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 06. Dezember
2017 (GVBI. S. 664)

Aufgestellt

Berlin, den............... (Datum vom Plan, Aufgestellt)
Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen
Abt. IV

Brand

Abteilungsleiter

Die Begriindung hat mit dem Bebauungsplan 5-73 vom ............ mit Deckblatt vom und vom
nach § 4a Abs. 3i.V. mit § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom .............. bis ein-
schlieB3lich ............. erneut offentlich ausgelegen.

Berlin, den .............

ANHANG :

Anhang 1: Verschattungsstudie zum Bebauungsplan 5-73 im Bezirk Spandau (April 2017)

Anhang 2: Ergadnzung zur Verschattungsstudie zum Bebauungsplan 5-73 im Bezirk Spandau
(September 2017)
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

C. ANLAGEN
l. Textliche Festsetzungen

1. In den mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten Uberbaubaren Grundsticksfla-
chen werden als zulassige Grundflache die im zeichnerischen Teil i.V. mit den textlichen
Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 festgesetzten Giberbaubaren Grundsticksflachen festgesetzt.

Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben C, D, E und F gekennzeich-
neten Uberbaubaren Grundsticksflachen darf durch vortretende Gebéaudeteile wie Terrassen
und Balkone insgesamt bis zu einer Grundflache von 8.270 m2 liberschritten werden.

Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben B gekennzeichneten uber-
baubaren Grundstiicksflachen darf durch vortretende Gebé&udeteile wie Terrassen und Bal-
kone in dem gemalf § 23 Abs. 3 BauNVO zulassigen Umfang Uberschritten werden.

2. Die zulassige Geschossflache darf durch Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m und
weniger als 2,5 m um bis zu 1.600 m? Uberschritten werden.

3. In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 darf die zulassige Grundflache durch die
Grundflachen von Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der
Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geléandeoberfléache, durch die
das Baugrundstick lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8 Uber-
schritten werden.

4. Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der Linien A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und A10;
A13 und A14; A15 und A16; A21 und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die Uberschrei-
tung der Baugrenzen flir Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulassig.

5. Fur die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5 und A6; A7 und
A8; A1l und A12; A15 und A16; A17 und A18; A19 und A20; A23 und A24; A29 und A30
sowie A31 und A32 ein Vortreten von Gebaudeteilen, und zwar fir Balkone bis zu einer Tiefe
von 1,5 m zulassig, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insgesamt nicht mehr als
50 vom Hundert der Breite der jeweiligen AufRenwand in Anspruch nehmen.

6. In den allgemeinen Wohngebieten werden folgende maximal zulassige Hohen fiir bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der tGberbaubaren Grundstiicksflachen mit drei Vollgeschossen: 10,0 m Uber
der festgesetzten Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen mit vier Vollgeschossen: 13,0 m tber
der festgesetzten Gelandeoberkante.

Abweichend hiervon ist innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen B, D, E und F ein
weiteres Geschoss bis zu einer Hohe von 3,70 m Uber der jeweils festgesetzten Hohe der
baulichen Anlage zuléassig, wenn dieses gegenuber den Aul3enwadnden allseitig zuriickge-
setzt ist (Staffelgeschoss) und zwei Drittel der Grundflache des darunterliegenden Geschos-
ses nicht Gberschreitet.

Die festgesetzten Hohen fur bauliche Anlagen gelten nicht fur technische Aufbauten wie z.B.
Schornsteine und Luftungsrohre.

7. In den allgemeinen Wohngebieten wird als Hohenlage 35,0 m tber NHN festgesetzt.

8. An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, bezogen auf die zulassige Hohe
der baulichen Anlagen unter Einschréankung der Tiefe der Abstandsflachen nach der Bauord-
nung fur Berlin, herangebaut werden.
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Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

10.

11.

12.

13.

14.

Begriindung gemalR § 9 Abs. 8 BauGB

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind Stellplatze und Garagen unzulassig.
Dies qilt nicht fr Tiefgaragen in den mit TGal bezeichneten Flachen sowie fur Stellplatze fir
schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhinutzer.

Die Einteilung der StralRenverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweckbestim-
mung ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

In den mit den Buchstaben B, C und D gekennzeichneten tUberbaubaren Grundstticksflachen
ist eine bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anlagen mit der
zwingend bzw. mindestens festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse in voller Lange zwischen
den jeweiligen seitlichen Baugrenzen in den mit dem Buchstaben E und F gekennzeichneten
Uberbaubaren Grundstticksflachen unzulassig.

Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Linien zwischen den Punkten
L1 und L2 sowie A21, f, h und A22 (WA 1)
L3, L4 und L5 sowie A9, d, e und A10 (WA 2)
L8, L9 und L10 sowie L13, L12, a, b, c und A4 (WA 3)

in Gebauden mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als
zwei Aufenthaltsrdumen missen mindestens die Halfte der Aufenthaltsraume mit jeweils
mindestens einem Fenster zur larmabgewandten Seite ausgerichtet sein.

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei AuRenwande nicht zu einer larmabgewandten
Seite ausgerichtet sind, missen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit
bis zu zwei AufenthaltsrAumen) bzw. in mindestens der Halfte der Aufenthaltsraume (bei
Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsrdumen) durch besondere Fensterkonstruktionen
unter Wahrung einer ausreichenden Beliftung oder durch andere bauliche Mal3nahmen glei-
cher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewahrleisten, dass ein Beurtei-
lungspegel von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit in dem Raum oder den Raumen bei min-
destens einem teilgedffneten Fenster nicht Uberschritten wird.

Zum Schutz vor Verkehrslarm sind entlang der Linien zwischen den Punkten A21, f, h und
A22; A9, d, e und A10 sowie A4, c, b und a mit Gebauden baulich verbundene AuRenwohn-
bereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens ei-
nem baulich verbundenen AuRenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur
als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zul&ssig.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Aufenwohnbereichen, die nur in den in
Satz 1 beschriebenen Bereichen liegen, ist mindestens ein baulich verbundener AuRenwohn-
bereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

Zum Schutz vor Verkehrslarm mussen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von
baulichen Anlagen

die AuRRenbauteile, die entlang und senkrecht zur Daumstral3e und entlang der Pohlesee-
stralRe orientiert sind,

die AulRenbauteile entlang der Linien zwischen den Punkten L1 und L2; L3, L4 und L5;
L6 und L7; L8, L9 und L10 sowie

die AuRenbauteile entlang der Linie zwischen den Punkten L11 und L12 oberhalb des
vierten Vollgeschosses

resultierende bewertete Schallddmm-Male (erf. R'w,res) aufweisen, die gewahrleisten, dass
ein Beurteilungspegel von maximal

- 35dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in AufenthaltsrAumen von Wohnungen, in Bettenréu-
men in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen und Sanatorien, in Ubernachtungs-
raumen von Beherbergungsstatten,

- 35 dB(A) tags in Unterrichtsraumen und ahnlichen Raumen,
- 40 dB(A) tags in Burordumen und dhnlichen R&umen
nicht Gberschritten wird.
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Begrundung gemaf § 9 Abs. 8 BauGB

15.

16.

17.

18.

Die Bestimmung der erf. R’y s erfolgt fur jeden Aufenthaltsraum gemanR der Anlage der Ver-
kehrswege-Schallschutzmalinahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. BImSchV). Fur
den Korrektursummanden D ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV fur
Réaume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die Beurtei-
lungspegel fur den Tag L, rund fir die Nacht L, sind fur Straen gemaf § 3 und fir Schie-
nenwege gemal § 4 der Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fassung
vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu berechnen.

Die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind zu bepflanzen. Dies gilt auch, wenn unter
diesen Tiefgaragen hergestellt sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang
nachzupflanzen. Die Erdschicht tGber der Tiefgarage muss mindestens 0,3 m betragen; hier-
von muss auf einer Flache von mindestens 20 vom Hundert die Erdschicht Uber der Tiefga-
rage mindestens 0,5 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht fir Wege, Zu-
fahrten, Stellplatze fir schwer Gehbehinderte und Rollstuhlinutzerinnen und Rollstuhinutzer
sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind jeweils mindesten 50 vom
Hundert der Dachflachen als flache oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung von maxi-
mal 10° auszubilden und extensiv zu begriinen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Dies
gilt nicht fur die mit dem Buchstaben B bezeichneten Uberbaubaren Grundsttcksflachen und
fur Nebenanlagen im Sinne des 8§ 14 der Baunutzungsverordnung.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 dirfen nur Wohngeb&ude errichtet wer-
den, bei denen ein Anteil von mindestens 30% der zulassigen Geschossflache mit Mitteln
der sozialen Wohnraumférderung gefordert werden kénnten. Dies gilt nicht fir die Flachen j-
k-I-m-j. Ausnahmsweise kdnnen Wohngebaude ohne férderungsfahige Wohnungen zugelas-
sen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Geb&aude
im Geltungsbereich des Bebauungsplans erbracht wird.

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und bau-
rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs
bezeichneten Art enthalten, aul3er Kraft.

Il. Nachrichtliche Ubernahmen

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich innerhalb des Wasserschutzge-
biets mit der Kategorie Ill B, das Bestandteil des Wasserwerks Tegel ist.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich teilweise in der Tag-Schutzzone
1, teilweise in der Tagschutzzone 2 sowie vollstandig innerhalb der Nachtschutzzone des
Verkehrs-Flughafens Berlin - Tegel.
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Il. Verschattungsstudie (siehe separate Dokumente)
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Die Zusammenzeichnung stimmt mit dem Bebauungsplan des Bezirksamtes Spandau vom

e Bebauungsplan 5-73

( & ’i@ﬁkﬂ\iuﬁi
\._,,-m'jf ;.7'—6"\ . .
- 2811 .20168m|t tdem Delct;kbla’][ct"desst %?er,:( S8 rl:}tes Spa(njn\c/l\? uhvom 151 12723172322 Elte)m Deckblatt der fiir eine Teilflache der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen
enatsverwaltung fur stadtentwickiung un onhnen vom 2/7.04. uberein. Schwielowseestrae, Daumstrale, Pohleseestrafe und Havel
Berlin, den im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst
ObVI Diethild Noormann-Wachs Zeichenerklarung
Festsetzungen
Art und MaR der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Hohe baulicher Anlagen
Kleinsiedlungsgebiet (62 BauN0) Grundflachenzahl 28 04
Reines Wohngebiet (63 BauN0) Grundflache .8 GR 1o0m
Allgemeines Wohngebiet (54 BauVO) Zahl der Vollgeschosse
Besonderes Wohngebiet (5 4a Bauv0) als HochstmaB 28 I
Dorfgebiet (§5BauV0) als Mindest- und Hichstmah 28 oy
Mischgebiet (56 Bauh\vO) zwingend B ®
Kerngebiet (§78aV0) Offene Bauweise °
Gewerbegebiet (68 Bau0) Nur Einzelhauser zuldssig /8
o Industriegebiet (69 BauN0) Nur Doppelhauser zulssig /\
8 Sondergebiet (Erholung) (§10 Bauhv0) Nur Hausgruppen zuldssig A
- ,/- \7 - 2B, [ WOCHENENDHAUSGEBTET | Nur Einzel- und Doppelhauser zulassig Aﬁ.
L) 1’ Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Bauhv0) Geschlossene Bauweise g
_/1}\ BUCHT o £ - .8 [UNIVERSTTAT ] Baulinie (523 Abs.2 Saiz 1 BauNVO)
J(:}ilginerWaﬂ ii | 5~ ) Beschrénkung der Zahl der b WR Baugrenze (523 Abs.3 Satz 1 BauNV0) e
f_—F IV ‘-“' / ] Wohnungen (59 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 2Wo Linie zur Abgrenzung des Umfanges
s i f / 25 700 Geschossflachenzahl von Abweichungen (623 Abs3Salz3BaNV)
als Hochstmah 8. Hohe baulicher Anlagen iiber einem Bezugspunkt
) $ als Mindest- und Hochstmal bis als Hochstmah
N _ Geschossflache Traufhthe 28, TH  12.4m uber NHN
F g Be bG U U n g S p | G n \/| | | 530 als Hochstmal B. GF soome Firsthohe 2B, FH  535m iber NHN
als Mindest- und Hochstmal 18 GF  s00me bis soome Oberkante 2B, OK  124,5m tber NHN
festgesetzt am 2/. rebruar 200/ saassona s Mindest und ochstma o oK e
tiber NHN
R Baumasse 28. BM' so00m zwingend 2B @ 124,5m ber NHN
5_74’ | m \/e rf(] h re n O Umgrenzung von Flachen fir Stellplatze (59 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)
% Flachen fir den Gemeinbedarf 1  Flachen fiir Sport- und Spielanlagen
\b 2B. JUGENDFREIZEITHEIM
(0]
/ NG Verkehrsflachen
Textliche Festsetzungen / Y StraBenverkehrsflache . — StraBenbegrenzungslinie —_—
Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung —/] ) )
7 78 {013 2B, 6ifentliche Parkfliche E Bereich ohne Einfahrt Strafenseite O
1. Inden mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten tuberbaubaren Grundstiicksflichen werden als zulassige F/Uf 7 2 - S USSCANCEREERETCH Bereich ohne Ausfanrt Statenseie oD
Grundflache die im zeichnerischen Teil i.V. mit den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 festgesetzten iberbaubaren / Private Verkehrsfliche ° ] Bereich ohne Ein- und Ausfahrt Stabensele  ww
Grundstucksflachen festgesetzt. Private Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung — Bereich fir Ein- und/oder Ausfahrt A I 4
2.B. ffentliche Parkflache [P]
Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben C, D, E und F gekennzeichneten uberbaubaren & Flachen fir Versorgungsanlagen, Offentliche und private Grinflachen  —
Grundstucksflachen darf durch vortretende Gebaudeteile wie Terrassen und Balkone insgesamt bis zu einer Grundflache von fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung . GFFENTLICHE PARKANLAGE
— .5 [PRIVATE DAUERKLEINGARTEN]

sowie flr Ablagerungen

8.270 m? Giberschritten werden. S p Q n d Q u e r_

Die festgesetzte zuldssige Grundflache der mit den Buchstaben B gekennzeichneten liberbaubaren Grundstiicksflachen darf 8 Flache fur die Landwirtschaft I
durch vortretende Gebaudeteile wie Terrassen und Balkone in dem gemaf § 23 Abs. 3 BauNVO zulassigen Umfang Gasdruckregler 26. Trafostation Fléche fir Wald —1
uberschritten werden. Oberirdische Hauptversorgungsleitungen Wasserfliche —

Hochspannungsleitung

2. Die zulassige Geschossflache darf durch Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m und weniger als 2,5 m um bis zu 1.600 S e e
m? Uberschritten werden.

Bebauungsplan VIll-o6/c
quflanzungen, Bindungep fiir Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Bf)den, Natyr und La.l'ndschaft
fe Sj[g e S etzt G m 'I 4’ De Z e m be r 'I 9 9 9 Umgrenzungen von Flachen zum Anpflanzen von Béumen, Umgrenzungen von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen
>
E==

3. Inden allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 darf die zulassige Grundflache durch die Grundflachen von Stellplatzen
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8
Uberschritten werden.

Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der Linien A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und A10; A13 und A14; A15 und A16; A21

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen und fiir die Erhaltung

Anpflanzen von Erhaltung von
Béumen © Stréuchern Béumen © Stréuchern SO~
sonstigen Bepflanzungen =) sonstigen Bepflanzungen =)

Umgrenzung von Fléchen zum Schutz, zur Pflege und zur Umgrenzung von Fléchen fir Zuordnungen nach

&

und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die Uberschreitung der Baugrenzen fiir Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m 29 o;‘:‘@ Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 Abs. 1a Baugesetzbuch BIIiid
zulassig. FROMENABE (Kombination mit anderen Planzeichen maglich)

5. Fur die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5 und A6; A7 und A8; A11 und A12; A15 und A16; ]
A17 und A18; A19 und A20; A23 und A24; A29 und A30 sowie A31 und A32 ein Vortreten von Gebaudeteilen, und zwar flr

Sonstige Festsetzungen

) . . e . . . - . . Umgrenzung von Fléchen fiir besondere Anlagen und Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schadlichen
Balkone bis zu einer Tiefe von 1,5 m zulassig, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insgesamt nicht mehr als 50 Vorkefrungen zum Schutz vor schadlichen Unwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
vom Hundert der Breite derjewei“gen Aulenwand in AnSpFUCh nehmen. Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- - &K | Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende XX
. . . . . . . i Immissionsschutzgesetzes Stoffe nicht oder nur beschrénkt verwendet werden diirfen
6. In den allgemeinen Wohngebieten werden folgende maximal zuldssige Héhen fiir bauliche Anlagen festgesetzt: Umgrenzung der von Bebauung freizualienden Flachen P Se46eC, Arkade ¥4 NN,
a) Innerhalb der liberbaubaren Grundstiicksflachen mit drei Vollgeschossen: 10,0 m (iber der festgesetzten Besonderer Nutzungszweck von Flachen 2 Honenlage bei Festsetzungen (in Meter ber NHN) ® 35,4
Gelandeoberkante; Sichtfliche — Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
.. . N T . Mit Geh-, Fahir- u. Leitungsrechten zu = = Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oo
b) Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen mit vier Vollgeschossen: 13,0 m (iber der festgesetzten belastende Flachen Ugrenzung der Fachen fr
Geléandeoberkante. Umgrenzung der Flachen fiir Garagengebaude mit DachstelIplatzen mi Angabe der Geschosse  [GA_3 ST
A?weichend hiervon __ist innerhe_ﬂb dgr Uberbaubaren Gryndsti]cksfléchen B, D, E und F ei_n weiteres Qeschoss bis__zu einer Stellplatze Tiefgaragen mit Angabe der Geschosse LG 1]
Hoéhe von 3,70 m Uber der jeweils festgesetzten Hohe der baulichen Anlage zulassig, wenn dieses gegeniber den Garagen it Angabe der Geschosse Gemeinschaftstiefgaragen it Angabe der Geschosse
AuRenwanden allseitig zurickgesetzt ist (Staffelgeschoss) und zwei Drittel der Grundflache des darunterliegenden Gemeinschafisstellplatze Gemeinschaftsanlagen GAN
Geschosses nicht Uberschreitet. Gemeinschaftsgaragen it Angabe der Geschosse GGa

Die festgesetzten Hohen fiir bauliche Anlagen gelten nicht fir technische Aufbauten wie z.B. Schornsteine und Luftungsrohre. Nachrichtliche Ubernahmen
7. In den allgemeinen Wohngebieten wird als Héhenlage 35,0 m tber NHN festgesetzt. S

Naturschutzgebiet RO Wasserflache —
8.  An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, bezogen auf die zuléssige Hohe der baulichen Anlagen unter Landschaftsschutzgebiet E ] Wasserschutzgebiet (Grundwassergewinnung) R
Einschrankung der Tiefe der Abstandsflachen nach der Bauordnung fiir Berlin, herangebaut werden. Naturdenkal mggmg derlachen i den Lufverenr CInnd
Geschutzter Landschaftsbestandteil ; okaln ! =71

. .. .. . . . .. . . . .. . . mit umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind
9. Auf den nicht Gberbaubaren Grundstuicksflachen sind Stellplatze und Garagen unzuléssig. Dies gilt nicht fur Tiefgaragen in Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt Bahnanlage —
den mit TGa1 bezeichneten Flachen sowie fiir Stellplatze fir schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Gesamtanlage (Ensemble), die dem Denkmalschutz unterliegt StraBenbahn W

Rollstuhlnutzer. Erhaltungsbereich

Sy

10. Die Einteilung der Straltenverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der

Festsetzung. Gebaude
Stellplatz Hochstralie XXX
11. In den mit den Buchstaben B, C und D gekennzeichneten tberbaubaren Grundsticksflachen ist eine bauliche und sonstige Garage TiefstraBe LY
Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anlagen mit der zwingend bzw. mindestens festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse Tiefgarage [~oT&i -1 Briicke KXXXHA
in voller Lange zwischen den jeweiligen seitlichen Baugrenzen in den mit dem Buchstaben E und F gekennzeichneten Kinderspielplatz Industriebahn (in Aussicht genommen) E—

Uberbaubaren Grundstucksflachen unzulassig.
Planunterlage

12. Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Linien zwischen den Punkten 8 Offentliches oder Wohngebéude mit Geschasszah! und Durchiah V25 72 Landesgrenze Bundesland o |
- L1 und L2 sowie A21, f, h und A22 (WA 1) ™ Bebauu ﬂg8p|0 n V=515 el jusiieosbanoe (LTI e o
L3, L4 und L5 sowie A9, d, e und A10 (WA 2) N e ELLTED omelee T
B ’ » M — Unterirdisches Bauwerk it Geschobzahl Liahog Gemarkungsgrenze E—
- L8, L9 und L10 sowie L13, L12, a, b, c und A4 (WA 3) festgesetzt am 0J. AUQUSJ( 2008 Bucke " T Fugem —
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Wahrung einer ausreichenden Beliiftung oder durch andere bauliche MaRnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen 15. Die nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen sind zu bepflanzen. Dies gilt auch, wenn unter diesen Tiefgaragen hergestellt . _ . . o _

. . = . . . = s : : fl ind halt d bei Ab h fl Die Erdschicht (iber der Tief Die vorstehende Zeichenerklarung enthalt gebrauchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
erreicht werden, die gewahrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit in dem Raum oder den sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die Erdschicht Gber der Tiefgarage muss ]( J[ J[ J[ 1 4 N b ZOOO e . ) ,
Raumen bei mindesiens einem telgedinelen Fenster icht Uberschrien wird rindesens 0.3 m betragen;Hlevon muss auf ener Flhe von mindestens 20 o Hundertais Erdseichtcber der  [€5(0E5€12L M 1. November el e byt o
13. Zum Schutz vor Verkehrslarm sind entlang der Linien zwischen den Punkten A21, f, h und A22; A9, d, e und A10 sowie A4, c, Tiefgarage mindestens 0,5 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht flr Wege, Zufahrten, Stellplatze fur Y

schwer Gehbehinderte und Rollstuhinutzerinnen und Rollstuhlnutzer sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Aufgestellt: Berlin, den 28.11.2016

b und a mit Gebauden baulich verbundene Auflenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die
Baunutzungsverordnung.

nicht mit mindestens einem baulich verbundenen AuRenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als . .
verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulassig. 16. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind jeweils mindestens 50 vom Hundert der Dachfléchen als Bezirksamt Spandau von Berlin
Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen AuRenwohnbereichen, die nur in den in Satz 1 beschriebenen Bereichen flache oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung von maximal 10° auszubilden und extensiv zu begrinen. Die ) Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsorderung
liegen, ist mindestens ein baulich verbundener AuRenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten. Bepflanzungen sind zu erhalten. Dies gilt nicht fir die mit dem Buchstaben B bezeichneten Uberbaubaren Grundsticksflachen Stadtentwicklungsamt gez. Schute
. und fur Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung. Fachbereich Stadtplanung
14. Zum Schutz vor Verkehrslarm mussen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungsénderung von baulichen Anlagen gez. Roding
. o o ] 17. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 dirfen nur Wohngeb&ude errichtet werden, bei denen ein Anteil von Bezitksstadirat Fachbereichsleiter
- die Aulenbauteile, die entlang und senkrecht zur Daumstrafl3e und entlang der Pohleseestraf3e orientiert sind, mindestens 30% der zulissigen Geschossflache mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung geférdert werden kénnten. Dies
- die AuRRenbauteile entlang der Linien zwischen den Punkten L1 und L2; L3, L4 und L5; L6 und L7; L8, L9 und L10 sowie gilt nicht fur die Flachen j-k-I-m-j. Ausnahmsweise kénnen Wohngeb&ude ohne férderungsfahige Wohnungen zugelassen . ‘ S
- die AuBenbauteile entlang der Linie zwischen den Punkten L11 und L12 oberhalb des vierten Vollgeschosses werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Gebaude im Geltungsbereich des Der Bg%azlurl\gbsmgnswturgedln dBer Zet v?rrg%hm 2?1D7 bstfltr;sch||e1(igc1h12230(1)27..20217 ugdterneut
resultierende bewertete Schallddmm-MaRe (erf. R'w,res) aufweisen, die gewahrleisten, dass ein Beurteilungspegel von Bebauungsplans erbracht wird. 82?;2017%& Se'insch{ﬁezﬁhchefg.f;%gﬁiZsol\JNcieSrnriTt”De;Sb\a?t 2\1%; 2'7.042018'% Srer ;'e‘tvingm
maximal 18. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die . 2018 bis einschiiefiich .. 2018 offentlich ausgelegt und hat diie Zustimmung
- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsraumen von WOhnungen, in Bettenraumen in Krankenstationen, Alten- verbindliche Regelungen derin § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art entha'ten, auller Kraft. des Abgeofdnetenhauses von Berlin am . 2018 erhalten.
und Pflegeheimen und Sanatorien, in Ubernachtungsrdumen von Beherbergungsstatten, Berlin. den

- 35 dB(A) tags in Unterrichtsrdumen und ahnlichen Raumen, Nachrichtliche Ubernahmen

- 40 dB(A) tags in Buroraumen und ahnlichen Raumen

nicht Gberschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R'w,res erfolgt fiir jeden Aufenthaltsraum gemaR der Anlage der
Verkehrswege-Schallschutzma3nahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. BImSchV). Fir den Korrektursummanden D 2. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich in teilweise in der Tag-Schutzzone 1, teilweise in der Abteilungsleiterin
ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV fir Rdume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Tag-Schutzzone 2 und vollstandig in der Nachtschutzzone des Verkehrs-Flughafens Berlin-Tegel.
Wert einzusetzen. Die Beurteilungspegel fir den Tag Lr, T und fur die Nacht Lr, N sind fur Strallen gemaf § 3 und fiur

Schienenwege gemal § 4 der Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 2014

Senatsverwaltung flr Stadtentwicklung und Wohnen

1. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebiets mit der Kategorie Ill B, das Abteilung IV
Bestandteil des Wasserwerks Tegel ist.

Der Bebauungsplan ist auf Grund § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des
des Gesetzes zur Ausflihrung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

(16. BImSchV) zu berechnen. _ o Berlin, den
MaBstab im Original 1:1000 Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen
- 0510 20 30 40 5 6 70 8 9  100m Planunterlage: ?oldner Berlin Netz 88, Hohensystem m (i. NHN Zu diesem Bebauungsplan |
hrrretorrd I I I I I I I I ! ObVI Diethild Noormann-Wachs, August 2016 gehort ein Grundstiicksverzeichnis. Senafor-n

Die Verordnung ist am im Gesetz- und Verordnungsblatt fir Berlin auf S. verkiindet worden.




	01_SenV u VzB_B-Plan 5-73
	Der Senat von Berlin

	02_Begründung_B-Plan 5-73
	03_Plan_B-Plan 5-73

